
Umwelt

Ergebnisbericht Lippe
Wasserrahmenrichtlinie in NRW – Bestandsaufnahme

Staatliches
Umweltamt
Lippstadt



Ergebnisbericht Lippe
Wasserrahmenrichtlinie in NRW – Bestandsaufnahme

Juni 2005



4

Impressum

Ergebnisbericht Lippe

Staatliches Umweltamt Lippstadt
(Geschäftsstelle Lippe)

D. Lengersdorf, M. Sültrop
(Staatliches Umweltamt Lippstadt)

ahu AG, Aachen

KIT-Keck Informationstechnologie, 
Schwetzingen

ID-Kommunikation, Mannheim, H. Brodt

Häfner & Jöst GmbH, Edingen-Neckarhausen

www.flussgebiete.nrw.de
www.lippe.nrw.de 

Herausgeber

Aufstellung

Bearbeitung unter 
Mitwirkung des Kern-
arbeitskreises Lippe

Kartografische 
Bearbeitung

Grafische Bearbeitung

Druck

Internet



Inhaltsübersicht

5

1.1-1

1.2-1

1.3-1

1.5-1

1.5-1

1.6-1

2.1.1-1

2.1.1-1

2.1.1.1-1

2.1.1.2-1

2.1.2-1

2.1.3.1-1

2.1.3.1-1

2.1.3.2-1

2.1.3.3-1

2.1.3.4-1

2.1.3.5-1

2.1.3.6-1

2.2.1-1

2.2.1-1

2.2.3.1-1

2.2.3.1-1

2.2.3.1-1

2.2.3.2-1

3.1.1.1-1

3.1.1.1-1

3.1.1.1-1

3.1.1.2-1

3.1.1.3-1

3.1.1.4-1

3.1.2.1-1

3.1.2.1-1

3.1.2.2-1

3.1.3-1

3.1.4-1

EINFÜHRUNG

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES ARBEITSGEBIETS LIPPE

1.1 Lage und Abgrenzung

1.2 Hydrographie

1.3 Fließgewässerlandschaften

1.4 Grundwasserverhältnisse

1.5 Landnutzung

1.6 Anthropogene Nutzungen der Gewässer

2 IST-SITUATION

2.1 Oberflächenwasserkörper 

2.1.1 Gewässertypen und Referenzbedingungen

2.1.1.1 Gewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe

2.1.1.2 Referenzbedingungen

2.1.2 Abgrenzung von Wasserkörpern

2.1.3 Beschreibung der Ausgangssituation für die Oberflächengewässer

2.1.3.1 Einführung

2.1.3.2 Gewässergüte

2.1.3.3 Gewässerstrukturgüte

2.1.3.4 Fischfauna

2.1.3.5 Chemisch-physikalische Parameter

2.1.3.6 Spezifische synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe (Anhänge VIII – X)

2.2 Grundwasserkörper

2.2.1 Abgrenzung und Beschreibung

2.2.2 Grundwasserabhängige Ökosysteme

2.2.3 Beschreibung der Ausgangssituation für das Grundwasser

2.2.3.1 Einführung

2.2.3.2 Ausgangssituation für die Bestandsaufnahme

3 MENSCHLICHE TÄTIGKEITEN UND BELASTUNGEN

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer

3.1.1 Kommunale Einleitungen

3.1.1.1 Auswirkungen kommunaler Kläranlagen unter stofflichen Aspekten 

3.1.1.2 Frachten aus kommunalen Kläranlagen

3.1.1.3 Auswirkungen von Regenwassereinleitungen unter stofflichen Aspekten 

3.1.1.4 Auswirkungen von kommunalen Einleitungen unter mengenmäßigen Aspekten 

3.1.2 Industriell-gewerbliche Einleitungen

3.1.2.1 Auswirkungen von industriell-gewerblichen Einleitungen unter stofflichen Aspekten

3.1.2.2 Industriell-gewerbliche Einleitungen, Kühlwassereinleitungen, Grubenwassereinleitungen 

unter chemisch-physikalischen und mengenmäßigen Aspekten

3.1.3 Diffuse Verunreinigungen

3.1.4 Entnahmen und Überleitungen von Oberflächenwasser

 



6

Inhaltsübersicht

Ergebnisbericht Lippe

3.1.5 Hydromorphologische Beeinträchtigungen

3.1.6 Abflussregulierungen

3.1.7 Andere Belastungen

3.1.8 Zusammenfassende Analyse der Hauptbelastungen der Oberflächengewässer

3.2 Belastungen des Grundwassers

3.2.1 Punktuelle Belastungen des Grundwassers

3.2.2 Diffuse Belastungen des Grundwassers

3.2.3 Mengenmäßige Belastung des Grundwassers

3.2.4 Andere Belastungen des Grundwassers

3.2.5 Analyse der Belastungsschwerpunkte des Grundwassers

4 AUSWIRKUNGEN DER MENSCHLICHEN TÄTIGKEIT UND ENTWICKLUNGSTRENDS

4.1 Integrale Betrachtung des Zustands der Oberflächenwasserkörper

4.1.1 Methodisches Vorgehen

4.1.2 Ergebnisse

4.1.2.1 Wasserkörperspezifische Ergebnisdarstellung

4.1.2.2 Betrachtung der Gesamtsituation im Arbeitsgebiet Lippe

4.2 Erheblich veränderte Wasserkörper

4.2.1 Vorläufige Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern

4.2.2 Talsperren

4.2.3 Künstliche Wasserkörper

4.3 Grundwasserkörper, die die Umweltziele möglicherweise nicht erreichen

4.3.1 Mengenmäßiger Zustand

4.3.2 Chemischer Zustand

4.3.3 Zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme im Arbeitsgebiet 

Lippe

5 VERZEICHNIS DER SCHUTZGEBIETE

5.1 Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Wasserschutzgebiete)

5.2 Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten 

5.3 Badegewässer (Richtlinie 76/160/EWG)

5.4 Nährstoffsensible Gebiete (Richtlinie 91/271/EWG und Richtlinie 91/676/EWG)

5.5 Gebiete zum Schutz von Arten und Lebensräumen

6 MITWIRKUNG UND INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT

7 AUSBLICK

3.1.5-1

3.1.6-1

3.1.7-1

3.2-1

3.2-1

3.2.1-1

3.2.2-1

3.2.3-1

3.2.4-1

3.2.5-1

4.1-2

4.1.1-1

4.1.2-1

4.1.2.1-1

4.1.2.2-1

4.2-1

4.2.1-1

4.2.2-1

4.3-1

4.3-1

4.3.1-1

4.3.2-1

4.3.3-1

5.1-2

5.3-1

5.3-1

5.5-1

5.5-1



7

Tabellenverzeichnis

1

Tab. 1.1-1 Größe des Arbeitsgebiets der Lippe im Vergleich zu Rhein und Niederrhein

Tab. 1.2-1 Verzeichnis der Fließgewässer

Tab. 1.2-2 Statistische Angaben zur Hydrographie der Lippe

Tab. 1.2-3 Gewässersteckbrief Lippe

Tab. 1.2-4 Gewässersteckbrief Alme

Tab. 1.2-5 Gewässersteckbrief Stever

2

Tab. 2.1.1.1-1 Anteil der Fließgewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe (Gewässer mit einem Einzugsgebiet 

>10 km2, nach Karte der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässertypen)

Tab. 2.1.2-1 Übersicht der Oberflächenwasserkörper

Tab. 2.1.2-2 Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)

Tab. 2.1.3.1-1 Einstufungsregeln zur Beschreibung der Ausgangssituation

Tab. 2.1.3.4-1 Fließgewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe, Leit- und Begleitarten

Tab. 2.1.3.4-2 Kriterien für die Beschreibung der Ausgangssituation für die Fische

Tab. 2.1.3.4-3 Ausgangssituation Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte und Fische

Tab. 2.1.3.5-1 Einteilung zur Beschreibung der Ausgangssituation für die chemisch-physikalischen Parameter

Tab. 2.1.3.5-2 Qualitätskriterien für die Parameter N, P, NH4-N

Tab. 2.1.3.5-3 Qualitätskriterien für den Parameter Temperatur

Tab. 2.1.3.5-4 Qualitätskriterien für den Parameter pH-Wert

Tab. 2.1.3.5-5 Qualitätskriterien für den Parameter Sauerstoff

Tab. 2.1.3.5-6 Qualitätskriterien für den Parameter Chlorid

Tab. 2.1.3.6-1a Zu betrachtende spezifische synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe

Tab. 2.1.3.6-1b Gruppe A: Stoffe der Anhänge IX und X der WRRL (prioritäre und prioritär gefährliche Stoffe)

Tab. 2.1.3.6-2 Im Arbeitsgebiet Lippe betrachtete spezifische synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe

Tab. 2.1.3.6-3 Qualitätskriterien für die Parameter TOC und AOX

Tab. 2.1.3.6-4 Qualitätskriterien für den Parameter SO4

Tab. 2.1.3.6-5 Qualitätskriterien für Metalle

Tab. 2.1.3.6-6 Qualitätskriterien für Pflanzenbehandlungs- und -schutzmittel

Tab. 2.1.3.6-7 Qualitätsziele für PCB und PAK

Tab. 2.1.3.6-8 Qualitätskriterien für Nitrit (NO2-N)

Tab. 2.1.3.6-9 Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC, AOX und Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb

Tab. 2.2.1-1 Übersicht über die Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Tab. 2.2.3-2 Datengrundlagen für die Auswertungen zur Bestandsaufnahme im Arbeitsgebiet Lippe

3

Tab. 3.1.1.1-1 Durch Industrieeinleitungen beeinflusste Kläranlagen (Stand 2003)

Tab. 3.1.1.1-2 Kläranlagen im Bau bzw. Erweiterung (Stand 2004)

Tab. 3.1.1.1-3 Kläranlagen, die stillgelegt werden und deren Abwasser anderen Kläranlagen zugeleitet wird

Tab. 3.1.1.1-4 Kläranlagen und Gewässergüteveränderungen (Stand 2003)

Tab. 3.1.1.2-1 Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu den 

jeweiligen Wasserkörpern

1.1-1

1.2-5

1.2-8

1.2-9

1.2-10

1.2-11

2.1.1.1-1

2.1.2-1

2.1.2-6

2.1.3-3

2.1.3.4-1

2.1.3.4-2

2.1.3.4-10

2.1.3.5-1

2.1.3.5-2

2.1.3.5-9

2.1.3.5-9

2.1.3.5-10

2.1.3.5-10

2.1.3.6-1

2.1.3.6-2

2.1.3.6-3

2.1.3.6-4

2.1.3.6-11

2.1.3.6-11

2.1.3.6-23

2.1.3.6-28

2.1.3.6-29

2.1.3.6-30

2.2.1-7

2.2.3.2-3

3.1.1.1-2

3.1.1.1-3

3.1.1.1-3

3.1.1.1-4

3.1.1.2-1



8 Ergebnisbericht Lippe

Tabellenverzeichnis

Tab. 3.1.1.4-1 Mengenmäßig bedeutende kommunale und industrielle Einleitungen

Tab. 3.1.2.1-2 AOX-Fracht im Arbeitsgebiet Lippe

Tab. 3.1.2.1-1 Emittierte Jahresfrachten der IVU-Anlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Stichtag 30.04.2003)

Tab. 3.1.2.2-1 Kraftwerke (Wärmeeinleiter), die ihr Kühlwasser in die Lippe einleiten

Tab. 3.1.2.2-2 Grubenwassereinleitungen in die Lippe (Bezugsjahr 2002)

Tab. 3.1.6-1 Funktionen der Querbauwerke in den Gewässern mit einem Einzugsgebiet ≥ 20 km2

(QuIS, Stand 08/2003)

Tab. 3.1.6-2 Querbauwerksbestand für die Gewässer mit einem Einzugsgebiet ≥ 20 km2, sortiert nach 

Absturzhöhe und traditioneller Fischzonierung der Fließgewässer (QuIS, Stand 08/2003)

Tab. 3.2.1-1 Punktuelle Belastungen der Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Tab. 3.2.2-1 Diffuse Belastungen: Besiedlungsanteil, Anteil landwirtschaftlich genutzter Fläche, 

organischer Stickstoffauftrag, gewichtetes Nitratmittel

Tab. 3.2.3-1 Ergebnisse der Trendanalysen für die Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Tab. 3.2.3-2 Mengenmäßige Belastung der Grundwasserkörper: Ergebnis der überschlägigen 

Wasserbilanzen

Tab. 3.2.4-1 Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf sonstige anthropogene Einwirkungen

Tab. 3.2.5-1 Übersicht Belastungsschwerpunkte

4

Tab. 4.1.1-1 Regeln zur integralen Betrachtung von Oberflächenwasserkörpern (Schritt 1)

Tab. 4.1.1-2 Regel für die Aggregation auf den Wasserkörper

Tab. 4.1.1-3 Regeln für Schritt 2

Tab. 4.1.1-4 Regeln für Schritte 3 und 4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung

Tab. 4.2.1-1 Kriterien zur vorläufigen Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern

Tab. 4.2.1-2 Wasserkörper-Tabelle

Tab. 4.2.2-1 Bewertungsstufen der Trophie von Talsperren

Tab. 4.2.2-2 Vorläufige Einschätzung für die untersuchten Talsperren

Tab. 4.3.2-1 Übersicht über die integrale Betrachtung im Hinblick auf den chemischen Zustand der

Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

5

Tab. 5.3-1 Badegewässer

3.1.1.4-2

3.1.2.1-3

3.1.2.1-4

3.1.2.2-2

3.1.2.2-4

3.1.6-2

3.1.6-2

3.2.1-2

3.2.2.-2

3.2.3-3

3.2.3-4

3.2.4-2

3.2.5-1

4.1.1-5

4.1.1-6

4.1.1-6

4.1.1-7

4.1.1-8

4.2.1-1

4.2.1-3

4.2.2-1

4.3-1

4.3.2-2

5.3-1



9

Abbildungsverzeichnis

16

17

1.1-1

1.1-2

1.3-2

1.5-2

2.1.1.1-2

2.1.1.1-2

2.1.3-2

2.1.3-3

2.1.3.2-2

2.1.3.2-3

2.1.3.3-2

2.1.3.3-2

2.1.3.3-2

2.1.3.3-3

2.1.3.3-3

2.1.3.3-4

2.1.3.3-4

2.1.3.3-4

2.1.3.3-5

2.1.3.4-2

2.1.3.4-3

2.1.3.4-4

2.1.3.4-4

2.1.3.4-5

2.1.3.4-9

3.1.1.1-1

3.1.1.1-2

3.1.1.1-3

Abb. E1 Wichtige Fristen für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Abb. E2 Ebenen der Umsetzung der WRRL in NRW

1

Abb. 1.1-1 Lippe im Rheineinzugsgebiet

Abb. 1.1-2 Übersicht Arbeitsgebiet Lippe

Abb. 1.3-1 Fließgewässerlandschaften im Arbeitsgebiet der Lippe

Abb. 1.5-1 Landnutzung nach ATKIS

2

Abb. 2.1.1.1-1 Prozentuale Verteilung der Fließgewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe

(Gewässer mit einem Einzugsgebiet >10 km2)

Abb. 2.1.1.1-2 Charakteristische Laufentwicklung und Bankstrukturen eines Fließgewässers der Niederungen 

Abb. 2.1.3.1-1 Für die Beschreibung der Ausgangssituation verwendete Immissionsdaten

Abb. 2.1.3.1-2 Schematische Darstellung der Quellen- und Auswirkungsanalyse für die Banddarstellung

Abb. 2.1.3.2-1 Verteilung der Gewässergüteklassen im Arbeitsgebiet Lippe, bezogen auf die Gesamtlänge

der Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet >10 km2

Abb. 2.1.3.2-2 Die Kahnschnecke Theodoxus fluviatilis, eine in der oberen Lippe lebende, vom Aussterben 

bedrohte Schnecke

Abb. 2.1.3.3-1 Lippe, westlich von Marienloh, Beispiel für Strukturgüteklasse 1

Abb. 2.1.3.3-2 Gewässerstrukturgüteverteilung der Lippe von der Quelle bis zur Einmündung der Pader für 

Sohle, Ufer und Land

Abb. 2.1.3.3-3 Eingedeichter Lippeabschnitt in Hamm, Strukturgüteklasse 6

Abb. 2.1.3.3-4 Gewässerstrukturgüte der Lippe zwischen Einmündung der Pader und Fluss-km 80 (bei Datteln)

Abb. 2.1.3.3-5 Lippemündung in den Rhein bei Wesel

Abb. 2.1.3.3-6 Gewässerstrukturgüte der Lippe zwischen Fluss-km 80 (bei Datteln) und der Mündung in den 

Rhein

Abb. 2.1.3.3-7 Ahse oberhalb von Bad Sassendorf-Lohne, Beispiel für Strukturgüteklasse 1

Abb. 2.1.3.3-8 Künstliches Gewässerbett der Seseke, Strukturgüteklasse 7

Abb. 2.1.3.3-9 Gewässerstrukturgüteverteilung im Arbeitsgebiet Lippe auf der Basis der Abschnittslänge der 

Erhebung (überwiegend 100m-Abschnitte)

Abb. 2.1.3.4-1 Koppe

Abb. 2.1.3.4-2 Verteilung der Untersuchungsstrecken, die für das Arbeitsgebiet Lippe in der Datenbank 

LAFKAT 2000 gespeichert sind

Abb. 2.1.3.4-3 Historische Verbreitung des Lachses im Arbeitsgebiet Lippe nach FRENZ (2000) und 

Informationen der Experten des Arbeitskreises „Fische“

Abb. 2.1.3.4-4 Erster gefangener Lachs an der Aufstiegsanlage Lünen-Beckinghausen

Abb. 2.1.3.4-5 Historische Verbreitung des Flussneunauges im Arbeitsgebiet Lippe nach FRENZ (2000)

Abb. 2.1.3.4-6 Prozentuale Verteilung der Bewertung im Arbeitsgebiet Lippe

3

Abb. 3.1.1.1-1 Kläranlage Kamen

Abb. 3.1.1.1-2 Ausgebaute Seseke vor Mündung in die Lippe

Abb. 3.1.1.1-3 Bau der Kläranlage Anröchte

 



10 Ergebnisbericht Lippe

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3.1.1.3-1 Regenüberlaufbecken Hamm-Mattenbeke

Abb. 3.1.1.3-2 Regenwassereinleitung in den Soestbach

Abb. 3.1.2.1-1 Chemiepark Marl

Abb. 3.1.2.1-2 Chemiepark Schering

Abb. 3.1.2.2-1 Wassertemperatur beeinflussende Einleiter

Abb. 3.1.2.2-2 Vergleichende Darstellung von Temperaturvarianten für den Sommerlastfall für das 

Kraftwerk Westfalen

Abb. 3.1.2.2-3 RWE Power Gersteinwerk in Werne-Stockum

Abb. 3.1.2.2-4 Chloridlängsschnitt der Lippe 2002

Abb. 3.1.4-1 System der westdeutschen Schifffahrtskanäle

Abb. 3.1.4-2 Lippewasserüberleitung bei Hamm

Abb. 3.1.4-3 Zufluss und Entnahme Netz der westdeutschen Schifffahrtskanäle

Abb. 3.1.4-4 System des Boker Kanals

Abb. 3.1.4-5 Lippewehr zur Ableitung in den Boker Kanal

Abb. 3.1.4-6 Entnahme aus der Lippe und Ableitung in den Boker Kanal (Zeitraum 1991-2000)

Abb. 3.1.5-1 Ausgebaute Lippe im innerstädtischen Bereich von Lünen

Abb. 3.1.5-2 Bergbaugeschädigter eingedeichter Kuhbach – offener Schmutzwasserlauf – in Bergkamen

Abb. 3.1.5-3 Für die Landwirtschaft ausgebauter Salzbach nördlich von Werl-Büderich

Abb. 3.1.5-4 Naturnaher Bereich der Funne südlich von Südkirchen

Abb. 3.1.6-1 Querbauwerk in der Lippe bei Lippstadt-Esbeck mit Bootsgasse (links) und Fischaufstieg

Abb. 3.1.6-2 Fischaufstieg am Lippewehr Tivoli in Lippstadt  

Abb. 3.1.6-3 Auslaufbauwerk des Lippesees

Abb. 3.1.7-1 Kanuslalomstrecke unterhalb des Stiftswehrs in Lippstadt

Abb. 3.1.7-2 Lippeaue im Bereich der Kläranlage Paderborn in Sande

Abb. 3.1.7-3 Lippesee bei Paderborn mit geplanter südlicher Umflut

Abb. 3.2.2-1 Bodennahe Gülleausbringung mit Schleppschlauchverteilern

Abb. 3.2.3-1 Lichtlot und Grundwassermessstelle

Abb. 3.2.4-1 Grundwasserprobenahme durch das StUA Lippstadt an einer Grundwassermessstelle

4

Abb. 4.1.1-1 Systemvorgaben der WRRL zur integralen Bewertung des Zustands der Oberflächenwasserkörper

Abb. 4.1.1-2 Einzelschritte der integralen Betrachtung

Abb. 4.1.1-3 Schema der Aggregationsschritte für die komponentenspezifischen Bänder

Abb. 4.1.1-4 Schematische Darstellung der integralen Betrachtung Stufe I

Abb. 4.1.2.1-1 Lage der im Detail betrachteten Wasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Abb. 4.1.2.1-2 Lippe unterhalb der Kanuslalomstrecke und dem Schifffahrtskanal in Lippstadt

Abb. 4.1.2.1-3 Die „Klostermersch”, ein renaturierter Lippeabschnitt im Bereich Lippstadt-Eickelborn

Abb. 4.1.2.1-4 Offen gelegter Soestbach im Stadtgebiet Soest unterhalb Kohlbrink

Abb. 4.1.2.1-5 Soestbach bei Stationierung 3.800

Abb. 4.2.2-1 Aabachtalsperre

3.1.1.3-1

3.1.1.3-2

3.1.2.1-2

3.1.2.1-3

3.1.2.2-1

3.1.2.2-3

3.1.2.2-3

3.1.2.2-4

3.1.4-1

3.1.4-2

3.1.4-3

3.1.4-3

3.1.4-4

3.1.4-4

3.1.5-1

3.1.5-2

3.1.5-2

3.1.5-2

3.1.6-1

3.1.6-2

3.1.6-7

3.1.7-1

3.1.7-2

3.1.7-2

3.2.2-1

3.2.3-2

3.2.4-5

4.1.1-2

4.1.1-4

4.1.1-4

4.1.1-8

4.1.2.1-1

4.1.2.1-2

4.1.2.1-2

4.1.2.1-4

4.1.2.1-5

4.2.2-2



11

6-3

6-4

6

Abb. 6-1 Organisation der Arbeiten auf Landesebene und regionaler Ebene

Abb. 6-2 Startseite der Homepage www.lippe.nrw.de

Abbildungsverzeichnis

 



12 Ergebnisbericht Lippe

Kartenverzeichnis

1

Karte 1-1 Oberflächengewässer im Arbeitsgebiet Lippe

2

Karte 2.1-1 Oberflächenwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.1-2 Biologische Gewässergüte im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.1-3 Gewässerstrukturgüte im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.1-4 Analyse der Ausgangssituation Fischfauna im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004)

Karte 2.1-5 Immissionskonzentrationen für Stickstoff und Phosphor im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.1-6 Immissionskonzentrationen für TOC und AOX im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.1-7 Immissionskonzentrationen für Chrom, Kupfer und Zink im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.1-8 Immissionskonzentrationen Cadmium, Quecksilber, Nickel und Blei im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 2.2-1 Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

3

Karte 3.1-1 Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für N, P und TOC)

Karte 3.1-2 Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

Karte 3.1-3 Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

Karte 3.1-4 Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für N, P und TOC)

Karte 3.1-5 Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

Karte 3.1-6 Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

Karte 3.1-7 Einleitungen und Entnahmen im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 3.1-8 Industrielle Einleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für N, P und TOC)

Karte 3.1-9 Industrielle Einleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

Karte 3.1-10 Industrielle Einleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

Karte 3.1-11 Querbauwerke, Aufwärtspassierbarkeit und Rückstaubeeinflussung im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 3.2-1 Belastungen der Grundwasserkörper durch punktuelle Schadstoffquellen im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 3.2-2 Belastungen der Grundwasserkörper durch diffuse Schadstoffquellen im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 3.2-3 Mengenmäßige Belastungen der Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 3.2-4 Belastungen der Grundwasserkörper durch sonstige anthropogene Einwirkungen im 

Arbeitsgebiet Lippe

4

Karte 4.1-1 Darstellung der Ergebnisse der Einzelschritte für Stufe I im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 4.1-2a Zielerreichung Zustand Fließgewässer im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004)

Karte 4.1-2b Zielerreichung Zustand Fließgewässer im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004)

Karte 4.2.1 Erheblich veränderte und künstliche Oberflächenwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe 

(Stand 2004)

Karte 4.3-1 Zielerreichung mengenmäßiger Zustand Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe 

(Stand 2004)

Karte 4.3-2 Zielerreichung chemischer Zustand Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004) 

5

Karte 5.1-1 Ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete im Arbeitsgebiet Lippe

Karte 5.5-1 Wasserabhängige FFH- und EU-Vogelschutzgebiete im Arbeitsgebiet Lippe

1.2-2

2.1.2-3

2.1.3.2-5

2.1.3.3-6

2.1.3.4-6

2.1.3.5-3

2.1.3.6-5

2.1.3.6-13

2.1.3.6-17

2.2.1-4

3.1.1.2-8

3.1.1.2-14

3.1.1.2-20

3.1.1.3-4

3.1.1.3-8

3.1.1.3-12

3.1.1.4-5

3.1.2.1-6

3.1.2.1-10

3.1.2.1-14

3.1.6-3

3.2.1-3

3.2.2-5

3.2.3-7

3.2.4-6

4.1.1-9

4.1.2.1-87

4.1.2.1-89

4.2.1-6

4.3.1-3

4.3.2-4

5.1-2

5.5-2



Vorwort

13

Mit Inkrafttreten der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am 22. Dezember
2000 wurden in Europa wesentliche Grundsätze für eine einheitliche und nach-
haltige Wasserschutzpolitik eingeführt mit dem Ziel, bis zum Jahre 2015 alle
Gewässer und das Grundwasser in Europa in einen guten Zustand zu überfüh-
ren. Dies bezieht sich auf alle wesentlichen biologischen, strukturellen, physika-
lischen und chemischen Merkmale. Folgende Anforderungen der WRRL gelten
auch für das Arbeitsgebiet Lippe:

• Ganzheitliche Betrachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser 
sowie der angrenzenden Landökosysteme, unabhängig von Verwaltungs-
grenzen

• Integrierter Bewertungsansatz für Oberflächengewässer unter Berücksich-
tigung biologischer/ökologischer Merkmale in Kombination mit hydrologo-
schen, morphologischen Merkmalen und mengenmäßigen Kriterien sowie 
der chemischen und chemisch-physikalischen Beschaffenheit

• Kombinierter Ansatz aus Emissionsbegrenzungen und Immissionszielen

• Einbeziehung ökonomischer und sozialer Fragen sowie Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit

Diese europaweiten Grundsätze sowie die engen Fristen zur Umsetzung bilden
gerade für die Flussgebietseinheit Rhein, zu der das Arbeitsgebiet Lippe gehört,
eine neue und große Herausforderung. Die ganzheitliche Betrachtung wird als
Chance für die Weiterentwicklung einer verantwortungsvollen Gewässerschutz-
politik begriffen.

Zur Bewältigung des erheblichen Arbeitsaufwands für die zunächst durchzu-
führende Bestandsaufnahme wurde beim Staatlichen Umweltamt Lippstadt
Anfang 2001 die Geschäftstelle Lippe für die Abwicklung und Organisation der
erforderlichen Arbeiten eingerichtet. Es wurde ein Kernarbeitskreis Lippe gebil-
det, der sich aus Vertretern und Vertreterinnen der Bezirksregierungen Detmold,
Arnsberg, Münster und Düsseldorf, der Staatlichen Umweltämter Lippstadt,
Hagen, Herten, Münster und Duisburg, des Staatlichen Amts für Umwelt und
Arbeitsschutz OWL, des Lippeverbands, des Wasserverbands Obere Lippe und
des Landwirtschaftsverbands zusammensetzt.

Vor Ihnen liegt als Teilergebnis der Umsetzung der WRRL die Bestandsaufnah-
me für die Lippe. Sie hat den Charakter einer erstmaligen Einschätzung der
Gewässersituation nach den Kriterien der WRRL, Stand 2004.
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Sie ist nicht mit einer abschließenden Bewertung gleichzusetzen und wird durch
das anschließende Monitoring und die Prüfung auf Inanspruchnahme von Aus-
nahmeregelungen – als Ergebnis der aufzustellenden Maßnahmeprogramme –
noch Änderungen erfahren.

Ich hoffe, diese Arbeit findet Ihr Interesse.

Diese Bestandsaufnahme ist auch über das Internet – http://www.Lippe.nrw.de –
jederzeit abrufbar. Für Hinweise und Anregungen zu diesem Bericht sind wir
Ihnen dankbar.

Ehrlich 
Leiter des Staatlichen Umweltamts Lippstadt
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Welches Ziel im Einzelfall in welchem Zeitraum
für jedes Gewässer erreicht werden soll, ist nach
sorgfältiger Abwägung zu entscheiden. Neben
wasserwirtschaftlichen spielen hier sozio-ökono-
mische Aspekte eine Rolle. Zur Erreichung der
Ziele sind die kosteneffizientesten Maßnahmen
bzw. Maßnahmenkombinationen auszuwählen. 

Zeitlich und inhaltlich erfolgt die Umsetzung
der WRRL nach einem festen Zeitplan in mehre-
ren Phasen, die logisch aufeinander aufbauen: 

• Analyse der Belastungen und Auswirkungen
auf die Gewässer sowie wirtschaftliche Analyse
der Wassernutzungen (Bestandsaufnahme) 

• Monitoring

• Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme 

• Zielerreichung

Räumlich erfolgt die Umsetzung in Flussgebiets-
einheiten. Für NRW sind dies Rhein, Weser, Maas
und Ems. Aus operativen Gründen wurden die
Flussgebietseinheiten weiter in Bearbeitungsge-
biete und noch kleinere Arbeitsgebiete unterteilt. 

Die Planung in Flussgebietseinheiten und Bear-
beitungsebenen macht Kooperationen und
Abstimmungen über politische und administrati-
ve Grenzen hinweg (horizontal) und zwischen
den landes- und örtlichen Stellen (vertikal) not-
wendig. Sie fördert deshalb eine intensive
Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen
innerhalb einer Flussgebietseinheit. 

Aufgabe und Bedeutung der Bestandsaufnahme 

Die Analyse der Belastungen, die Überprüfung
der Auswirkungen auf die Gewässer und die
wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen
(kurz: Bestandsaufnahme) stehen am Anfang der
fachlichen Arbeiten zur Umsetzung der WRRL.

Die erstmalige Bestandsaufnahme wird bis zum
Ende des Jahres 2004 abgeschlossen. Sie ist
Auftakt eines dynamischen Arbeitprozesses.
Zukünftig wird über den Status der Gewässer im
Rahmen von so genannten Zustandsbeschreibun-
gen (spätestens ab dem Jahr 2013) berichtet. 

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Das Europäische Parlament und der Europäische
Ministerrat haben mit der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL), die am 22. Dezember 2000 in Kraft
trat, für alle Mitgliedstaaten der EU einen Ord-
nungsrahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik geschaffen. Die
WRRL soll zur Entwicklung einer integrierten,
wirksamen und kohärenten Wasserpolitik in
Europa beitragen.

Mit der WRRL werden europaweit einheitliche
Ziele zum Gewässerschutz festgelegt, die bis zum
Jahre 2015 eingehalten bzw. erreicht sein sollen:

• Natürliche Oberflächengewässer sollen grund-
sätzlich einen „guten ökologischen Zustand“
und einen „guten chemischen Zustand“ errei-
chen. 

• Künstliche Oberflächengewässer und als
erheblich verändert eingestufte Gewässer sol-
len ein „gutes ökologisches Potenzial“ und
einen „guten chemischen Zustand“ erreichen.

• Das Grundwasser soll einen „guten mengen-
mäßigen“ und einen „guten chemischen Zu-
stand“ erreichen.

Die Ziele sollen erreicht werden durch: 

• die Vermeidung einer Verschlechterung sowie
durch den Schutz und die Verbesserung des
Zustands der aquatischen Ökosysteme und
ihrer Auen im Hinblick auf deren Wasserhaus-
halt

• die Förderung einer nachhaltigen Wassernut-
zung auf der Grundlage eines langfristigen
Schutzes der vorhandenen Ressourcen

• das Anstreben eines stärkeren Schutzes und
einer Verbesserung der aquatischen Umwelt,
unter anderem durch spezifische Maßnahmen
zur schrittweisen Reduzierung bzw. Beendigung
von Einleitungen, Emissionen und Verlusten
von bestimmten umweltgefährdenden Stoffen

• die Sicherstellung einer schrittweisen Vermin-
derung der Verschmutzung des Grundwassers
und Verhinderung seiner weiteren Verschmut-
zung
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körper zum Stand 2004 eine Beurteilung der
Zielerreichung in drei Klassen: Zielerreichung
wahrscheinlich, Zielerreichung unklar, Zielerrei-
chung unwahrscheinlich.

Im Grundwasser erfolgt zunächst eine Abgren-
zung und Beschreibung der Grundwasserkörper
auf der Basis großräumiger hydrogeologischer
Einheiten sowie eine erste Analyse möglicher
Belastungen. Für die Grundwasserkörper mit
signifikanten Belastungen erfolgt eine weiterge-
hende Beschreibung sowie abschließend eine
Prüfung der Auswirkungen menschlicher Tätig-
keit. Das Ergebnis der Prüfung ist hier eine
Beurteilung der Zielerreichung der Grundwas-
serkörper zum Stand 2004 in zwei Klassen: Ziel-
erreichung wahrscheinlich bzw. Zielerreichung

Aufgabe der aktuellen Bestandsaufnahme ist es,
die Gewässer zu typisieren bzw. erstmalig zu
beschreiben, sie in Wasserkörper einzuteilen, die
Belastungen zu analysieren und hinsichtlich
ihrer Auswirkungen auf die Gewässer zu beur-
teilen. Die Bestandsaufnahme wird auf der Basis
der vorhandenen wasserwirtschaftlichen Daten
und Bewertungsverfahren durchgeführt. Die
Ergebnisse sollen den aktuellen Erkenntnisstand
widerspiegeln. 

Für Oberflächengewässer werden signifikante
quantitative und qualitative anthropogene Belas-
tungen ermittelt und in ihren Auswirkungen
unter Hinzuziehung von Immissionsdaten beur-
teilt. Als Ergebnis dieser integralen Betrachtung
erfolgt für zuvor abgegrenzte Oberflächenwasser-

Wichtige Fristen für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Art. 25

Art. 24

Art. 3

Art. 16

Art. 5

Art. 6

Art. 17

Art. 8

Art. 14

Art. 4

Art. 11

Art. 13

Art. 9

markierte Pfeile bedeuten: hier besteht Berichtspflicht
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•Bestimmung 

zuständiger Behörden
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in die Liste
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Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in 
Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen ist an den Flussgebietsein-
heiten Rhein, Ems, Weser und Maas beteiligt
und in 12 Arbeitsgebiete gegliedert. Operativ
erfolgen hier die Bearbeitung und die Berichts-
erstellung auf drei Ebenen (Abbildung E2):

• Ebene A: gesamte Flussgebietseinheit: NRW-
Beteiligung an Rhein, Weser, Ems und Maas

• Ebene B: Bearbeitungsgebiete: NRW ist für
Niederrhein und Maas-Deutschland federfüh-
rend

• Ebene C: Arbeitsgebiete (Arbeitsebene): 12
Arbeitsgebiete

Die Basis aller Berichte bildet die Ebene C. In
den 12 Geschäftsstellen wurden auf dieser Ebe-
ne detailliert alle Daten und Informationen zur
Beschreibung der Gewässersituation zusammen-
gestellt und unter Hinzuziehung von Vor-Ort-
Kenntnissen eingeschätzt. Diese Daten und
Informationen sind in den „Dokumentationen
der wasserwirtschaftlichen Grundlagen“ nieder-
gelegt und bilden eine wichtige Grundlage für

unwahrscheinlich. Im Grundwasser gilt – im
Gegensatz zum Oberflächengewässer – das
Regionalprinzip. Das besagt, dass die Belastun-
gen immer im Hinblick auf ihre Auswirkungen
auf den gesamten Betrachtungsraum (hier:
Grundwasserkörper) zu beurteilen sind. Einzel-
ne, lokale Belastungen (und seien sie noch so
sanierungswürdig) gefährden somit i. d. R. nicht
einen ganzen Grundwasserkörper, während sie
bei entsprechender Nähe zu Oberflächengewäs-
sern für diese als lokale Belastungen im Hin-
blick auf den Zustand nach WRRL relevant sein
können. 

Wichtigste Ergebnisse der Bestandsaufnahme
sind eine Einschätzung der vorhandenen Daten-
grundlage und eine Einschätzung, welche
Gewässer die Ziele der WRRL möglicherweise
ohne zusätzliche Maßnahmen bis 2015 nicht
erreichen werden. Die Bestandsaufnahme zeigt
somit die Bereiche und Probleme auf, die
zukünftig Gegenstand des Monitorings und
möglicherweise zukünftiger Maßnahmenpläne
sind. 

Ebenen der Umsetzung der WRRL in NRW

Berichte / Dokumentationen

Aussagen müssen übereinstimmen

Berichtsebene (A)
Flussgebietseinheiten

Rhein, Ems, Weser, Maas

Aggregationsebene (B)
Bearbeitungsgebiete/Koordinierungs-

räume, z. B.: Niederrhein (NRW), 

Deltarhein (NL), Ems-D (NI), Maas-D (NRW)

Arbeitsebene (C)
NRW: Arbeitsgebiete,

z. B. Lippe, Ruhr, Sieg etc.

MUNLV:

Dokumentation der 

wasserwirtschaftlichen

Grundlagen

EU:

Gesamt-

berichte

koordinierende 

Stellen:

Teilberichte
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Zum vorliegenden Bericht

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme werden
mit dem vorliegenden Bericht beschrieben: 

Kapitel 1 stellt die menschlichen Nutzungen
(„driving forces“) im Arbeitsgebiet dar. 

Im Kapitel 2 erfolgt eine Abgrenzung der
Wasserkörper und die Beschreibung ihres Ist-
Zustands auf der Basis des bisherigen Gewässer-
monitorings. 

Kapitel 3 zeigt die auf die Wasserkörper wir-
kenden Belastungen („pressures“) auf. 

Im Kapitel 4 erfolgt eine Betrachtung der Aus-
wirkungen („impacts“) der menschlichen Tätig-
keiten im Hinblick auf den Gewässerzustand
(„state“) erstmalig vor dem Hintergrund der
Umweltziele der WRRL. 

Kapitel 5 enthält ein Verzeichnis der Schutzge-
biete.

Das Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Informa-
tion der Öffentlichkeit während der Erarbei-
tung der Bestandsaufnahme. 

Kapitel 7 beinhaltet einen Ausblick auf die
zukünftigen Aktivitäten („responses“), die zur
Verbesserung des Gewässerzustands und damit
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
erforderlich sind.

Die wirtschaftliche Analyse ist ebenfalls ein
Element der Bestandsaufnahme. Da es sich um
ein völlig neues Thema handelte, bedurfte es
einiger Zeit, um ihren Inhalt zu klären und inter-
national abzustimmen. Außerdem ist die wirt-
schaftliche Analyse in weiten Teilen von den
Ergebnissen der fachlichen Bestandsaufnahme
abhängig. Daher ist ihre Erarbeitung noch nicht
abgeschlossen. Sie wird eine Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen,
Aussagen zur Kostendeckung, eine Abschätzung
der Entwicklung der Wassernutzungen bis 2015
(Baseline-Szenario) sowie Aussagen zu kosten-
effizientesten Maßnahmenkombinationen ent-
halten.

den zukünftigen wasserwirtschaftlichen Vollzug.
Erstmals können bei wasserwirtschaftlichen Pla-
nungen unmittelbar alle relevanten Daten
betrachtet und im Kontext beurteilt werden. 

Grundlage für die Erstellung der Dokumentatio-
nen war ein unter Federführung des MUNLV
verbindlich eingeführter Leitfaden, in dem die
unter Berücksichtigung von EU- und LAWA*-
Empfehlungen erarbeiteten methodischen
Grundlagen dokumentiert sind. 

Aus den Dokumentationen wurden die vorlie-
genden Ergebnisberichte erstellt, die auch der
breiteren Öffentlichkeit ein detailliertes, transpa-
rentes, nachvollziehbares Bild des Ist-Zustands
der Oberflächengewässer und des Grundwassers
vermitteln.

Für die B-Ebene erfolgte ausgehend von den C-
Berichten eine stärker verdichtete Darstellung,
die dann aber auch Aspekte des gesamten Bear-
beitungsgebiets anspricht. 

Die Berichte zur gesamten Flussgebietseinheit
(A-Berichte) sprechen Aspekte an, die die
gesamte Flussgebietseinheit betreffen. Sie basie-
ren aber auch auf den Arbeiten auf C-Ebene. 

Im Zuge aller Arbeiten gibt es intensive Abstim-
mungen mit den Vertretungen der Selbstverwal-
tungskörperschaften, d. h. Kommunen und Krei-
sen, den Wasserverbänden sowie weiteren inter-
essierten Stellen wie z. B. Landwirtschafts-,
Fischerei- und Naturschutzverbänden sowie
Wasserversorgungsunternehmen und Industrie-
und Handelskammern. Abstimmungen gibt es
darüber hinaus mit den direkten Nachbarn von
Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden (NL)
und Belgien sowie den Bundesländern Nieder-
sachsen (NI), Rheinland-Pfalz (RP) und Hessen. 

* Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
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1.1-1 Allgemeine Beschreibung des Arbeitsgebiets Lippe1 

Die Flussgebietseinheit Rhein ist in insgesamt
neun Bearbeitungsgebiete unterteilt:

• Alpenrhein/Bodensee
• Hochrhein
• Oberrhein
• Neckar
• Main
• Mosel/Saar
• Mittelrhein
• Niederrhein
• Deltarhein 

1.1

Lage und Abgrenzung

Das Arbeitsgebiet Lippe ist ein Teil der Flussge-
bietseinheit Rhein, eines der größten Stromge-
biete Europas. 

Flussgebietseinheit Rhein (in Deutschland) 185.000 km2 851 km

Bearbeitungsgebiet Niederrhein 18.950 km2 226,3 km 

im Bearbeitungsgebiet

Arbeitsgebiet Lippe 4.882 km2 220 km

Einzugsgebietsgröße Länge des Hauptgewässers

Größe des Arbeitsgebiets Lippe im Vergleich zu Rhein und Niederrhein

Die Größenverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
Das Bearbeitungsgebiet Niederrhein umfasst mit
18.950 km2 rd. 10 % der Fläche der Flussgebiets-
einheit Rhein. Das Arbeitsgebiet Lippe umfasst

2,6 % der Fläche der Flussgebietseinheit Rhein
und etwa 26 % der Fläche des Bearbeitungsge-
biets Niederrhein.

Lippe im Rheineinzugsgebiet

1.1 Lage und Abgrenzung
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Die Lippe ist ein rechter Nebenfluss des Rheins.
Sie entspringt in Bad Lippspringe und mündet
nach einer Lauflänge von 220 km bei Wesel in
den Rhein. Für die Überwindung der Fließstrecke
steht zwischen Quelle und Mündung lediglich
eine Höhendifferenz von 114,5 m zur Verfügung,
so dass ihr Gefälle sehr gering ist. Die Lippe
zeigt daher überwiegend die typischen Merkma-
le eines Flachlandflusses.

Die Lippe durchfließt den südlichen Bereich der
westfälischen Bucht und auf einer relativ kurzen
Strecke, etwas flussabwärts der Ortslage Dorsten,
auch das niederrheinische Tiefland. Das Arbeits-
gebiet wird im Nordosten durch den Kamm des
Bielefelder Osning begrenzt, im Osten durch
den Kamm des Eggegebirges. Daran schließen
sich im Südosten die Paderborner Hochfläche,
Randgebirge des Sauerlands und im Süden die
Hellwegbörden an, die durch den Haarstrang
begrenzt werden. Im Norden verläuft die Grenze
zum Arbeitsgebiet Ems durch die Senne, über

den Delbrücker Rücken und die Wadersloher
Platte. Im Mittel- und Unterlauf der Lippe er-
streckt sich das Arbeitsgebiet im Norden auf Tei-
le des Kernmünsterlands und im Süden auf die
Hellwegbörden und Bereiche des Emscherlands.
Vor der Mündung in den Rhein besteht das Ein-
zugsgebiet, das hier sehr schmal ist, aus Teilen
der niederrheinischen Sandplatten und der unte-
ren Niederrheinebene.

Das Arbeitsgebiet der Lippe liegt vollständig auf
dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen.
Auf dem Sektor der staatlichen Verwaltung sind
die Bezirksregierungen Detmold, Arnsberg,
Münster und Düsseldorf, die Staatlichen Umwelt-
ämter Lippstadt, Hagen, Münster, Herten und
Duisburg sowie das Staatliche Amt für Umwelt
und Arbeitsschutz OWL zuständig. Das Einzugs-
gebiet ist in die Gebiete von 16 Kreisen und
kreisfreien Städten gegliedert. Ferner befinden
sich die 87 Kommunen ganz oder teilweise mit
ihren Gebieten innerhalb der Grenzen des Ein-
zugsgebiets.

Übersicht Arbeitsgebiet Lippe

Lage und Abgrenzung 1.1
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1.2

Hydrographie

Das oberirdische Einzugsgebiet AEo der Lippe
hat eine Fläche von 4.882 km2. Die mittlere
jährliche Niederschlagshöhe liegt bei 770 mm.
Im Einzugsgebiet der Lippe befinden sich 138
natürliche Fließgewässer, deren Einzugsgebiet
selbst eine Fläche hat, die größer als 10 km2 ist,
und deren Gesamtlänge 1.837 km beträgt. Alle
Fließgewässer im Arbeitsgebiet Lippe haben
eine Gesamtlänge von 4.411 km.

1.2 Hydrographie
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1.2-5 Allgemeine Beschreibung des Arbeitsgebiets Lippe1 

Gewässer- Gewässer- Einzugs- Einzugsgebiets- Gesamtlänge Gesamtlänge natürlich/ StUÄ

kennzahl name gebietsgröße größe in NRW in NRW künstlich

[km2] [km2] [km] [km]

1 2 3 4 5 6 7 8

278244 Aa 35,03 35,03 14,276 14,276 natürlich StAfUA, LP

278852 Aabach 11,7 11,7 8,476 8,476 natürlich MS

27824 Afte 171,45 171,45 24,394 24,394 natürlich StAfUA

2786 Ahse 440,38 440,38 49,364 49,364 natürlich LP

2782 Alme 761,31 761,31 59,097 59,097 natürlich StAfUA, LP

278584 Alpbach 11,29 11,29 7,249 7,249 natürlich LP

27828 Altenau 334,08 334,08 28,735 28,735 natürlich StAfUA

2787622 Amecke Bach 15,78 15,78 6,198 6,198 natürlich LP

(Hemmerder Bach)*

2786424 Amper Bach 11,1 11,1 5,118 5,118 natürlich LP

278224 Bach von den Erlenwiesen 15,36 15,36 2,609 2,609 natürlich LP

2782842 Bach von Kleinenberg 17,38 17,38 5,654 5,654 natürlich StAfUA

27816 Beke 49,19 49,19 17,555 17,555 natürlich StAfUA

278466 Bergwiesenbach 19,32 19,32 9,659 9,659 natürlich MS

278732 Beverbach 31,79 31,79 6,954 6,954 natürlich LP

278854 Beverbach 17,04 17,04 11,37 11,37 natürlich MS

278664 Bewerbach 17,81 17,81 12,679 12,679 natürlich LP

278464 Biesterbach 27,52 27,52 8,002 8,002 natürlich MS

2784642 Biestergraben 11,96 11,96 4,755 4,755 natürlich MS, LP

278642 Blögge 29,9 29,9 7,162 7,162 natürlich LP

278882 Boombach 24,86 24,86 9,713 9,713 natürlich HE

2786522 Borghauser Graben 19,3 19,3 8,918 8,918 natürlich LP

278582 Bröggelbach 13,03 13,03 5,034 5,034 natürlich MS, LP

2788842 Bünebach (Mühlenbach)* 30,32 30,32 14,199 14,199 natürlich MS

278794 Dattelner Mühlenbach 43,82 43,82 11,585 11,585 natürlich HE

278978 Dellbach 22,51 22,51 8,193 8,193 natürlich DU

278832 Dümmer (Rinnbach)* 57,58 57,58 14,168 14,168 natürlich MS

278162 Durbeke 10,91 10,91 8,67 8,67 natürlich StAfUA

278286 Ellerbach 90,8 90,8 28,3 28,3 natürlich StAfUA

278876 Emkumer Mühlenbach 10,41 10,41 5,719 5,719 natürlich MS, HE

278362 Erlbach 18,52 18,52 7,028 7,028 natürlich StAfUA

2782864 Finkenpuhl 15,91 15,91 0,923 0,923 natürlich StAfUA

2783322 Franzosenbach 15,58 15,58 1,874 1,874 natürlich StAfUA

27886 Funne 55,09 55,09 21,884 21,884 natürlich LP, MS

27898 Gartroper Mühlenbach 25,15 25,15 11,951 11,951 natürlich DU

278712 Geinegge 26,54 26,54 9,43 9,43 natürlich LP, MS

27868 Geithebach (Geithe)* 18,26 18,26 9,063 9,063 natürlich LP

278796 Gernebach 10,2 10,2 4,595 4,595 natürlich HE

278922 Gernegraben 10,94 10,94 2,625 2,625 natürlich HE

27838 Gescher Bach (Geseker B.)* 130,89 130,89 9,995 9,995 natürlich LP

27852 Gieseler 160,57 160,57 12,909 12,909 natürlich LP

278526 Glasebach (Manninghofer 59,62 59,62 16,513 16,513 natürlich LP

Bach* im Oberlauf)

2788562 Gorbach 17,26 17,26 7,387 7,387 natürlich MS

278324 Grimke 11,76 11,76 8,719 8,719 natürlich StAfUA

2788512 Gronenbach 11,01 11,01 8,692 8,692 natürlich MS

2785262 Güller Bach (Lobbenbach)* 14,24 14,24 7,683 7,683 natürlich LP

278334 Gunne (Oberlauf) 19,82 19,82 5,423 5,423 natürlich StAfUA

Verzeichnis der Fließgewässer (Teil 1)

1.2 Hydrographie

* Blauer Gewässername = ortsübliche Bezeichnung des Gewässers
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Tab. 1.2-1

Gewässer- Gewässer- Einzugs- Einzugsgebiets- Gesamtlänge Gesamtlänge natürlich/ StUÄ

kennzahl name gebietsgröße größe in NRW in NRW künstlich

[km2] [km2] [km] [km]

1 2 3 4 5 6 7 8

27836 Gunne (Unterlauf) 29,61 29,61 7,27 7,27 natürlich StAfUA

2788342 Hagenbach 13,13 13,13 8,059 8,059 natürlich MS

278844 Hagenbach 25,32 25,32 10,331 10,331 natürlich MS

27896 Hammbach 147,21 147,21 21,481 21,481 natürlich HE

2784 Haustenbach 323,79 323,79 45,472 45,472 natürlich StAfUA, MS, LP

(Glenne* im Unterlauf)

278372 Heder 82,42 82,42 11,813 11,813 natürlich StAfUA

278764 Heerener Mühlbach 27,33 27,33 6,564 6,564 natürlich LP

(Heerener Bach)*

27882 Helmerbach 40,26 40,26 15,8 15,8 natürlich MS

278742 Hernebach (Nordbach 16,42 16,42 3,333 3,333 natürlich LP

bzw. Nordbecke)*

27888 Heubach (Halterner- 294,78 294,78 31,735 31,735 natürlich HE, MS

Mühlenbach)*

2785222 Hoinkhauser Bach 15,37 15,37 11,147 11,147 natürlich LP

27874 Horne 42,47 42,47 12,543 12,543 natürlich LP, MS

278454 Kaltestrot 22,92 22,92 13,221 13,221 natürlich MS, LP, StAfUA

278884 Kannebrocksbach 76,09 76,09 18,083 18,083 natürlich MS

278242 Karpke 16,71 16,71 11,012 11,012 natürlich StAfUA, LP

2788812 Kettbach (Kettb.-Halabach)* 18,48 18,48 12,324 12,324 natürlich MS

278886 Kiffertbach (Sandbach)* 41,65 41,65 9,99 9,99 natürlich MS, HE

2786422 Klaggesgraben 11,85 11,85 3,611 3,611 natürlich LP

27884 Kleuterbach (Karthäuser- 118,45 118,45 24,415 24,415 natürlich MS

Mühlenbach)*

278412 Knochenbach 13,94 13,94 4,68 4,68 natürlich StAfUA

278766 Körnebach 113,37 113,37 12,844 12,844 natürlich HA, LP

2787914 Krempelbach (Mühlenbach)* 12,72 12,72 7,712 7,712 natürlich LP, HE

278414 Krollbach 33,88 33,88 15,301 15,301 natürlich StAfUA

278768 Kuhbach 16,29 16,29 8,669 8,669 natürlich LP

278932 Kusenhorstbach 32,67 32,67 7,281 7,281 natürlich HE

278612 Kützelbach 15,76 15,76 5,367 5,367 natürlich LP

278394 Lake 27,25 27,25 8,188 8,188 natürlich LP

278652 Lake 26,34 26,34 6,251 6,251 natürlich LP

27846 Liese (Rottbach* i. Oberlauf) 90,5 90,5 18,872 18,872 natürlich MS, LP

278 Lippe 4881,81 4881,81 219,897 219,897 natürlich LP, HE, DU, MS, 

StAfUA

278924 Lockmühlenbach 20,05 20,05 8,263 8,263 natürlich HE

(Loemühlenbach)*

278222 Lühlingsbach 12,18 12,18 4,716 4,716 natürlich StAfUA, LP

278762 Lünerner Bach 43,92 43,92 13,515 13,515 natürlich LP

2787664 Massener Bach 37,56 37,56 4,64 4,64 natürlich LP

27848 Mentzelsfelder Kanal 48,74 48,74 27,89 27,89 künstlich StAfUA, MS, LP

(Ochsengraben)*

278392 Merschgraben 13,03 13,03 11,137 11,137 natürlich LP, StAfUA

2789642 Midlicher Mühlenbach 33,48 33,48 14,935 14,935 natürlich HE

278662 Mühlenbach 74,26 74,26 16,221 16,221 natürlich LP

278524 Mühlenbach 14,31 14,31 2,935 2,935 natürlich LP

(Erwitter Mühlenbach)*

Verzeichnis der Fließgewässer  (Teil 2)
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1.2 Hydrographie

Tab. 1.2-1

Gewässer- Gewässer- Einzugs- Einzugsgebiets- Gesamtlänge Gesamtlänge natürlich/ StUÄ

kennzahl name gebietsgröße größe in NRW in NRW künstlich

[km2] [km2] [km] [km]

1 2 3 4 5 6 7 8

27822 Nette 39,66 39,66 10,359 10,359 natürlich StAfUA, LP

278834 Nonnenbach 36,79 36,79 21,897 21,897 natürlich MS

2782844 Odenheimer Bach 11,98 11,98 6,3 6,3 natürlich StAfUA

278384 Oestereider Gotte 74,8 74,8 17,315 17,315 natürlich LP

(Störmeder Bach)*

278382 Osterschledde (Abelbach)* 37,91 37,91 13,234 13,234 natürlich LP, StAfUA

27818 Pader 58,96 58,96 4,446 4,446 natürlich StAfUA

278872 Passbach (Selmer Bach * 25,58 25,58 11,984 11,984 natürlich LP, MS

im Unterlauf)

278942 Picksmühlenbach 14,84 14,84 4,018 4,018 natürlich HE

278282 Piepenbach 26,8 26,8 8,077 8,077 natürlich StAfUA, LP

278522 Pöppelsche 50,91 50,91 16,797 16,797 natürlich LP

27858 Quabbe (Dreinbach)* 74,02 74,02 16,657 16,657 natürlich LP, MS

27894 Rapphofsmühlenbach 93,28 93,28 13,679 13,679 natürlich HE

278974 Rehrbach 14,39 14,39 8,317 8,317 natürlich DU, HE

278962 Rhader Mühlenbach 19,49 19,49 8,612 8,612 natürlich HE

27862 Rosenau 75,9 75,9 15,512 15,512 natürlich LP

2782862 Rotenbach 11,29 11,29 3,3 3,3 natürlich StAfUA

278332 Roter Bach 21,29 21,29 13,797 13,797 natürlich StAfUA

278182 Rothebach (Roterbach)* 27,86 27,86 5,055 5,055 natürlich StAfUA

278972 Rüstebach 14,68 14,68 4,137 4,137 natürlich DU

27866 Salzbach 140,54 140,54 17,171 17,171 natürlich LP

278284 Sauer 109,37 109,37 30,008 30,008 natürlich StAfUA

2789612 Schafsbach 14,41 14,41 7,15 7,15 natürlich HE

278396 Scheinebach 13,19 13,19 8,949 8,949 natürlich LP

278976 Schermbecker Mühlenbach 22,2 22,2 9,637 9,637 natürlich DU, HE

278622 Schledde (Soester Schledde)* 47,96 47,96 16,587 16,587 natürlich LP

2782846 Schmittwasser 29,31 29,31 8,804 8,804 natürlich StAfUA

278946 Schölsbach 35,17 35,17 8,376 8,376 natürlich HE

278792 Schwarzbach 23,05 23,05 10,561 10,561 natürlich HE, LP

27842 Schwarzer Graben 36,02 36,02 9,3 9,3 natürlich StAfUA

27876 Seseke 319,45 319,45 31,917 31,917 natürlich LP

27892 Silvertbach (Sickingmühlen 78,74 78,74 13,833 13,833 natürlich HE

bach* im Unterlauf)

27864 Soestbach 72,32 72,32 14,628 14,628 natürlich LP

2781822 Springbach 19,52 19,52 3,455 3,455 natürlich StAfUA

27854 Steinbecke (Steinbach)* 12,47 12,47 7,181 7,181 natürlich LP, MS

27814 Steinbeke 25,31 25,31 8,576 8,576 natürlich StAfUA

2788 Stever 923,25 923,25 58,032 58,032 natürlich MS, LP, HE

278586 Stockumer Bach 17,21 17,21 10,607 10,607 natürlich LP, MS

(Göttfricker Bach)*

27832 Strothe (Thune* i. Unterlauf) 67,51 67,51 22,636 22,636 natürlich StAfUA

2787692 Süggelbach 18,18 18,18 7,479 7,479 natürlich HA, LP

27826 Talgosse 30,71 30,71 0,83 0,83 natürlich StAfUA

278856 Teufelsbach 37,24 37,24 12,097 12,097 natürlich MS

27812 Thunebach (Jordan, 17,16 17,16 6,744 6,744 natürlich StAfUA

Schlänerbach)*

27856 Trotzbach 55,12 55,12 18,835 18,835 natürlich LP

Verzeichnis der Fließgewässer  (Teil 3)

* Blauer Gewässername = ortsübliche Bezeichnung des Gewässers
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Die Untere Lippe erstreckt sich bis zur Mün-
dung in den Rhein. Die Lauflänge beträgt 55 km,
das Einzugsgebiet hat eine Fläche von 1.536 km2.
Der wichtigste Nebenfluss ist die Stever.

Das Abflussgeschehen wird durch die Daten
dreier Pegel dokumentiert, die sich im unteren
Bereich des jeweiligen Lippeabschnitts befin-
den.

Die Zunahme der Abflusswerte längs des Fluss-
laufs ist nicht immer proportional der Vergröße-
rung des Einzugsgebiets, was bei mittleren Wer-
ten über einen längeren Beobachtungszeitraum
zu erwarten wäre. Damit kommt zum Ausdruck,
dass viele nicht natürliche Faktoren auf die Was-
serführung der Lippe wirken.

Die wesentlichen Daten der Lippe und zweier
Nebenflüsse werden in Form von Steckbriefen
zusammengefasst.

Wegen ihrer beträchtlichen Ausdehnung wird die
Lippe in drei Abschnitte eingeteilt, deren Ein-
zugsgebiete nahezu gleich groß sind.

Die Obere Lippe reicht von der Quelle bis ober-
halb der Mündung der Gieseler. Die Lauflänge
beträgt 51 km, die Fläche des Einzugsgebiets
1.729 km2. Die wichtigsten Nebenflüsse sind die
Alme und die Glenne. Besondere Beachtung
verdienen die Pader und die Heder trotz ihres
relativ geringen oberirdischen Einzugsgebiets.
Sie werden aus Karstquellen gespeist, deren
Schüttung auch während längerer Trockenperio-
den nicht versiegt. Beide Gewässer haben daher
wesentlichen Anteil an der Niedrigwasserführung
der Lippe.

Die Mittlere Lippe verläuft bis oberhalb der
Mündung der Stever. Dieser Abschnitt hat eine
Fließstrecke von 114 km und ein Einzugsgebiet
von 1.617 km2. Die wichtigsten Nebenflüsse
sind die Ahse und die Seseke.

Lippstadt 1.389 6,1 18,2 82

Leven 3.325 13,0 32,2 184

Schermbeck 4.783 17,7 44,9 241

Pegel (1981-2000) AEo (km2) MNQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)

Statistische Angaben zur Hydrographie der Lippe

Hydrographie 1.2
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Gewässer- Gewässer- Einzugs- Einzugsgebiets- Gesamtlänge Gesamtlänge natürlich/ StUÄ

kennzahl name gebietsgröße größe in NRW in NRW künstlich

[km2] [km2] [km] [km]

1 2 3 4 5 6 7 8

2786624 Uffelbach 19,1 19,1 6,136 6,136 natürlich LP

278936 Weierbach 13,09 13,09 7,221 7,221 natürlich HE

2783722 Wellebach 23,56 23,56 4,105 4,105 natürlich StAfUA

2783842 Westerschledde 34,43 34,43 15,402 15,402 natürlich LP

278964 Wienbach 66,12 66,12 13,028 13,028 natürlich HE

27872 Wiescher Bach (Herringer 38,1 38,1 12,466 12,466 natürlich LP

Bach, Donauer Bach* im 

Oberlauf)

Verzeichnis der Fließgewässer  (Teil 4)
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Gewässersteckbrief Lippe  (Teil 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Land

Bundesland

Gewässer

1. Aggregationsebene

Flussgebietseinheit

Geschäftsführende Stelle

Gewässertyp

Oberirdisches 

Einzugsgebiet

Lauflänge

Höhenlage

Mittleres Gefälle

Mittlere Niederschlags-

höhe

Zuflüsse mit EZG-Größe

> 10 km2

Geologie

Strömungsenergie

Durchschnittliche 

Wasserbreite

Durchschnittliche 

Wassertiefe

Form und Gestalt des

Hauptflussbettes

Talform

Wesentliche Flächen-

nutzungen

Bevölkerungsdichte

Bevölkerung

Spezifische Belastungs-

faktoren

Gewässergüte

Gewässerstrukturgüte

Säurebindungsvermögen

Bundesrepublik Deutschland

Nordrhein-Westfalen

Lippe

Rheingraben Nord

Rhein

Staatliches Umweltamt Lippstadt

Überwiegend sandgeprägter Tieflandfluss

4.881,8 km2

220 km

20 – 134 m über NN

0,52 ‰ 

770 mm/a

Im Arbeitsgebiet Lippe befinden sich 138 natürliche Fließgewässer mit einem Einzugsge-

biet von mehr als 10 km2. Die wichtigsten Zuflüsse der Lippe sind die Alme und die Stever.

Im Oberlauf verkarstetes Kalkgebiet, klüftige Schichten der Oberkreide; im Mittellauf teil-

weise durch Lössablagerungen, teils durch Sandablagerungen überdeckte Schichten des

Emschermergels; der Unterlauf befindet sich im Niederungsbereich des Rheingrabens.

Langsam fließender Tieflandfluss; Hauptlauf und Nebengewässer partiell durch Querbau-

werke verändert.

Im Ausbauzustand: 15 – 40 m

Naturnahe Umgestaltung: 30 – 60 m

Bei Mittelwasser 0,30 – 2,50 m

Überwiegend stark geschwungen, in Ausbauabschnitten auch gestreckt bis leicht gewun-

den, auf kurzen Strecken Mäander; weitgehend ausgebautes Trapezprofil, z. T. mit deich-

ähnlichen Verwallungen

Tieflandaue

Landwirtschaft: 71 %, Wald: 17 %, Siedlungsflächen: 10 %

378 Einwohner/km2

1.847.000 Einwohner

Landwirtschaftliches Einzugsgebiet im Oberlauf, ab Hamm industrielle Belastung; Einfluss

der Sesekeeinleitung in Lünen; Wasserentnahme für die Westdeutschen Kanäle in Hamm,

Kühlwassereinleitungen; Chloridbelastungen

Obere Lippe: II ; ab Hamm II – III ; Zuflüsse meist II, außer Seseke (IV)

Im Bereich von der Quelle bis Schloss Neuhaus dominiert die Gewässerstrukturgüte in

Sohl- und Uferbereich zwischen den Klassen 3 (mäßig beeinträchtigt) und 6 (stark geschä-

digt), im Umfeld liegt die Strukturklasse zwischen 5 (merklich geschädigt) und 7 (übermä-

ßig geschädigt). Im weiteren Verlauf bis zur Mündung zeigt sich die über weite Strecken

im Regelprofil ausgebaute Lippe im Sohlbereich als merklich geschädigt (Strukturgüte-

klasse 5) und im Ufer und Umfeld zwischen merklich und stark geschädigt (Strukturgüte-

klasse 5 und 6). Für die überwiegend negative Bewertung des Umlands sind die fehlen-

den oder zu schmalen Uferstreifen und die in der Aue dominierende Acker- und Intensiv-

grünlandnutzung verantwortlich. Lediglich im renaturierten Lippegebiet des Naturschutz-

gebiets „Klostermersch“ werden bei extensiver Nutzung als Weideland bereits heute, vier

Jahre nach Umgestaltung des Gewässerabschnitts, Strukturgüteklassen um 4 kartiert.

Aufgrund der zufließenden Gewässer aus Kreideformationen relativ hoch

1.2 Hydrographie
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Gewässersteckbrief Lippe  (Teil 2)

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Durchschnittliche

Zusammensetzung des

Substrats

Chlorid

Durchschnittliche 

Wassertemperatur

Schwankungsbereich 

der Wassertemperatur

Schwankungsbereich 

der Lufttemperatur

Durchschnittliche 

Lufttemperatur

Sonstige Besonderheiten

In ausgebauten Abschnitten häufig Mergel und Steinschüttung, z. T. Kies-Sand-Schotter;

im naturnahen Zustand überwiegend Sand

Geogene Chloridbelastungen im Oberlauf (ca. 100 mg/l); zusätzliche Belastungen ab

Hamm durch Bergbau; Konzentrationen an der Mündung im Mittel 400 mg/l mit

Schwankungen zwischen 100 und 600 mg/l

Die Lippe gilt wegen der starken Quellschüttungen im Oberlauf als sommerkühles Gewäs-

ser (ca. 12 °C); ab Hamm durch Kühlwassereinleitungen Erwärmung auf ca. 18 °C

Oberlauf: 5 – 19 °C

Mittel- und Unterlauf: 8 – 25 °C

Min.: -22 °C,  Max.: 33 °C

8 – 11 °C

Ab Hamm Bergsenkungsgebiet

Hydrographie 1.2
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Land

Bundesland

Gewässer

1. Aggregationsebene

Flussgebietseinheit

Geschäftsstelle

Gewässertyp

Größe des oberirdischen 

Einzugsgebiets

Lauflänge der Alme

Höhenlage

Mittleres Gefälle

Mittlere Niederschlags-

höhe

Zuflüsse mit EZG-Größe  

> 10 km2

Geologie

Strömungsenergie

Durchschnittliche 

Wasserbreite

Durchschnittliche 

Wassertiefe

Form und Gestalt des

Hauptflusses

Talform

Gewässersteckbrief Alme  (Teil 1)

Bundesrepublik Deutschland

Nordrhein-Westfalen

Alme

Rheingraben Nord

Rhein

Staatliches Umweltamt Lippstadt

Schottergeprägter Karstfluss des Deckgebirges

761 km2

59 km (aktualisiert; vorher 53 km)

300 – 100 m über NN

3 – 4 ‰

780 mm/a

Nette, Lühlingsbach, Afte mit Karpke und Aa, Altenau mit Piepenbach, Sauer, Bach von

Kleinenberg, Odenheimer Bach, Schmittwasser und Ellerbach

Die Alme entspringt am Fuße des Briloner Massenkalkmassivs. Im Oberlauf stehen am 

Talboden Gesteine des Oberkarbons an. Der Mittellauf liegt im stark klüftigen Turon und

der Unterlauf im Bereich des Plänarschotters. Die Verkarstungen im Kalkgestein des Turon

bewirken, dass die Alme unterhalb von Ahden bis Borchen im Sommer häufig trocken fällt.

Im Wesentlichen natürlich bis auf einige Querbauwerke (Energienutzung/Fischteiche).

Oberlauf 2 – 5 m, Mittellauf 5 – 10m, Unterlauf 10 – 15m 

Stark variabel; 0,2 – 1,8 m

Im Oberlauf durch zahlreiche Mäander geprägt; im Mittel- und Unterlauf geschwungener

und vereinzelt gestreckter Verlauf; zu 80 % durch alten Uferverbau fixiert

Sohlental mit teilweisen Übergängen zum Mäandertal. Die Sohle und die Talwände sind

bis in das Karbon eingeschnitten und das Talprofil entspricht einem Kastental.
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Flächennutzung

Bevölkerungsdichte

Bevölkerungszahl gesamt

Spezifische Belastungs-

faktoren

Gewässergüte

Gewässerstrukturgüte

Säurebindungsvermögen

Durchschnittliche

Zusammensetzung des

Substrats

Chlorid

Durchschnittliche 

Wassertemperatur

Schwankungsbereich 

der Wassertemperatur

Schwankungsbereich 

der Lufttemperatur

Durchschnittliche 

Lufttemperatur

Sonstige Besonderheiten

Gewässersteckbrief Alme  (Teil 2)

Wald: 40 %, Siedlungsflächen: 10 %, Landwirtschaft: 50 % (davon 80 % Acker und 20 %

Grünland)

160 Einwohner/km2

110.000 Einwohner

Einleitungen in den durchflossenen Ortslagen und Ackernutzungen bis an die Ufer

Gewässergüteklasse II

In der Summe ergibt sich für die Gewässersohle überwiegend eine Einstufung in die

Strukturgüteklasse 3 bis 4. Die Gewässersohle ist damit mäßig bis deutlich geschädigt.

Die Uferstrukturen wurden mit deutlich beeinträchtigt bis merklich geschädigt (4 bis 5)

eingestuft, und damit etwas schlechter als die Sohle. Die Gewässeraue bildet in der Sum-

me mit merklich bis stark geschädigt (5 bis 6) das Schlusslicht.

Plattiger Kalkschotter mit unterschiedlichen Kanntenlängen.

Die durchschnittliche Wassertemperatur liegt bei 10 °C

Zwischen 4 und 18 °C

Min.: -25 °C, Max.: 31 °C

8 – 11°C

Im Mittellauf fällt die Alme im Sommer häufig trocken (Verkarstung).
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Land

Bundesland

Gewässer

1. Aggregationsebene

Flussgebietseinheit

Geschäftsstelle

Gewässertyp

Größe des oberirdischen 

Einzugsgebiets

Lauflänge der Stever

Höhenlage

Mittleres Gefälle

Mittlere Jahresnieder-

schlagshöhe

Zuflüsse mit EZG-Größe  

> 10 km2

Gewässersteckbrief Stever  (Teil 1)

BRD

NRW

Stever

Rheingraben Nord

Rhein

Staatliches Umweltamt Lippstadt

Löß-lehmgeprägter Tieflandbach, sandgeprägter Tieflandbach, Fließgewässer der

Niederungen, sandgeprägter Tieflandbach, sand- und lehmgeprägter Tieflandfluss 

(Quelle     Dienstbezirksgrenze)

925 km2

57,6 km

115 m über NN

1,44 ‰

794 mm/a (aus DGJ 1999)

Heubach, Kettbach, Boombach, Kannebrocksbach, Mühlenbach, Kleuterbach, Hagenbach,

Helmerbach, Dümmer, Aabach, Beverbach, Teufelsbach, Gorbach, Funne, Selmer Bach,

Erkumer Mühlenbach, Gronenbach, Kiffertbach (Sandbach), Nonnenbach
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Gewässersteckbrief Stever  (Teil 2)

14.

15.

16.

17. 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Geologie

Strömungsenergie

Durchschnittliche Wasser-

breite (Ausbauzustand)

Durchschnittliche 

Wassertiefe

Form und Gestalt des

Hauptflussbettes

Talform

Flächennutzung

Bevölkerungsdichte

Bevölkerungszahl gesamt

Spezifische Belastungs-

faktoren

Gewässergüte

Gewässerstrukturgüte

Die vorherrschende Diluvialablagerung ist Geschiebemergel, der sowohl durch seinen

Gehalt an einheimischem kalkhaltigem Material als auch durch die darunter lagernden

Kreidemergel einen erheblichen Basengehalt besitzt, der nur dicht unter der Bodenober-

fläche geringer wird.

Sowohl in der Stevertalaue („Lüdinghausen – Olfener-Flachmulde“) als auch im Gebiet

zwischen Stever und Lippe haben sich breite, sandige, gelegentlich mit Dünen bedeckte

Niederterrassenstreifen aus alluvialen Sanden abgelagert.

Aufgrund der niedrigen Reliefenergie gering

3,0 – 22 m bei Mittelwasser

wenige dm bis zu 2 – 3 m

Der kiesgeprägte Tieflandbach der Verwitterungsgebiete weist im Querprofil eine Kasten-

form und im Längsverlauf eine unregelmäßige Uferlinie auf. Das Fließgewässer der Niede-

rungen ist durch die Ausbaumaßnahmen der Vergangenheit in NRW verschwunden und

stellt sich heute als sandgeprägter Tieflandbach dar. Da dieses Sohlmaterial der Erosion

weniger Widerstand entgegensetzt, bilden sich hier deutliche Mäander mit steilen Prall-

hängen und flach ansteigenden Gleithängen aus.

Das eigentlich zu erwartende Kastental des kiesgeprägten und sich anschließenden sand-

geprägten Tieflandbaches ist durch den Ausbau und landwirtschaftliche Nutzung bis an

die Böschungsoberkante verschwunden.

Landwirtschaft: 70 %, Wald: 10 % 

155 Einwohner/km2

140.000 Einwohner

Überwiegend landwirtschaftliche Nutzung

Die Stever ist auf der Fließstrecke bis Lüdinghausen neuerdings durchweg als mäßig

belastet (Güteklasse II) einzustufen. Damit hat sich für die Stever im Raum Senden nach

den Untersuchungsbefunden 2000 eine Güteverbesserung um eine Stufe eingestellt.

In Lüdinghausen muss die Vischeringsche Stever (westlicher Arm) um eine Stufe schlech-

ter mit Güteklasse III bewertet werden. Hier wurden neben Faulschlammablagerungen

Rohabwasserbestandteile und einige tote Fische gefunden. Zudem wurde ein deutlich

überhöhter Ammoniumstickstoffgehalt in Höhe von 1,43 mg/l gemessen. Nach Zusam-

menfluss mit der nur mäßig belasteten Mühlenstever (mittlerer Arm) muss die gemein-

same Fließstrecke von Vischeringscher und Mühlenstever vor der Ostenstever aufgrund

eines ebenfalls deutlich überhöhten Ammoniumstickstoffgehalts in Höhe von 2,18 mg/l

als kritisch belastet (Güteklasse II – III) eingestuft werden.

Ab Lüdinghausen bis zum Hullerner Becken, d. h. auch an der Trendmessstelle St 20 bei

der Füchtelner Mühle, ist die Stever durchgängig kritisch belastet. Die ermittelten Sapro-

bienindices liegen durchweg im Grenzbereich der Güteklassen II – III und II, so dass die

Ergebnisse der chemische Begleitanalytik sowie die durch die Stauregulierung verstärkte

Problematik von Eutrophierungserscheinungen für die Güteeinstufung ausschlaggebend

sind.

Infolge starker anthropogener Überformung weist die Stever einen naturfernen Zustand

auf. Das Gewässer wurde zum größten Teil zu einem kanalartigen Regelprofil ohne beson-

dere Laufstrukturen sowie Tiefen- und Breitenvarianz ausgebaut und darüber hinaus in

seinem Lauf stark verkürzt. Eine eigendynamische Entwicklung ist nur sehr eingeschränkt

möglich. Zudem wird das Längsprofil durch die häufigen Abstürze sowie Querbauwerke

und die damit verbundenen Stauhaltungen nachhaltig gestört. Damit ist eine Durchgän-

gigkeit bereits für den Oberlauf nicht mehr gegeben. Lediglich einzelne Abschnitte weisen

Hydrographie 1.2
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gion des „Zentralen Flachlands“ (Kennziffer 14)
zugeordnet. Kleine Anteile liegen in der Ökore-
gion „Zentrales Mittelgebirge“ (Kennziffer 9).

Entsprechend den unterschiedlichen naturräum-
lichen Gegebenheiten werden die Gewässer Fließ-
gewässerlandschaften zugeordnet und weiter in
Fließgewässertypen unterteilt.

Unter einer Fließgewässerlandschaft wird ein
Landschaftsraum verstanden, der in Bezug auf
die gewässerprägenden geologischen und geo-
morphologischen Bildungen als weitgehend
homogen zu bezeichnen ist, jedoch in Abhängig-
keit von den Böden, der Hydrologie oder der
Lage im Längsverlauf eines Gewässers mehrere
Gewässertypen enthalten kann. 

1.3

Fließgewässerlandschaften

Die typischen und regional unterschiedlichen
Ausprägungen von Struktur und Abfluss eines
Gewässers bilden die „Kulisse“ für eine charak-
teristische Besiedlung durch Pflanzen und Tiere.
Die WRRL berücksichtigt die unterschiedliche
Charakteristik der Gewässer bereits im groben
Rahmen durch die Ausweisung so genannter
Ökoregionen.

Als Ökoregionen bezeichnet die WRRL die
übergeordneten naturräumlichen Einheiten. Das
Arbeitsgebiet Lippe wird vorwiegend der Ökore-

Gewässersteckbrief Stever  (Teil 3)

Säurebindungsvermögen

Durchschnittliche

Zusammensetzung des

Substrats

Chlorid

Durchschnittliche 

Wassertemperatur

Schwankungsbereich 

der Wassertemperatur

Schwankungsbereich 

der Lufttemperatur

Durchschnittliche 

Lufttemperatur

Sonstige Besonderheiten

noch eine naturnahe Krümmung mit geringer Breitenvarianz und Entwicklung vereinzelter

Längsprofilelemente auf.

Infolge der nahezu durchgehenden Ufersicherung durch Steinschüttungen und der ein-

heitlichen Böschungsneigung fehlen besondere Uferstrukturen weitgehend. Ein oftmals zu

schmaler gewässerbegleitender Saumstreifen mit vereinzelt bodenständigen Ufergehölzen

ist nur fragmentarisch ausgebildet. Die überwiegend landwirtschaftliche Nutzung des

Umlands reicht zumeist bis an das Gewässer heran. In den städtischen Bereichen wird das

Gewässerumfeld durch Verbau geprägt. Naturnahe und waldbestandene Auenbereiche

beschränken sich auf den Bereich zwischen Haltener und Hullerner Stausee.

Aufgrund der starken bis übermäßigen Schädigung ist die Stever zum größten Teil nur mit

den Strukturgüteklassen 5 bis 7 zu bewerten.

Mit einem Ks-Wert von 4,3 führt die Stever mittelhartes Wasser

Überwiegend Sand

90 Perzentil 54,4 mg/l, Mittelwert 40,92 mg/l, Min. 16,3 mg/l, Max. 85,6 mg/l 

(Messreihe 1996 – 2003, 249 Messwerte)

13,7 (494 Messungen Jan. 1996 – Aug. 2003)

Winterminimum 0 °C

Sommermaximum 24,2 °C

Min.: -4 °C , Max.: 25,2 °C

12,1 °C (Sommer-Mittel: 16,8 °C, Winter-Mittel: 7,4 °C)

–
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Fließgewässerlandschaften 1.3

• silikatisches Grundgebirge

• schwach-karbonatisches Deckgebirge und

• verkarstetes Kalkgebiet

Den größten Anteil am Arbeitsgebiet Lippe neh-
men mit 23 % die verkarsteten Kalkgebiete ein,
gefolgt von den Sandgebieten mit 19 %. Die
Verkarstungsbereiche sind eine Besonderheit,
die auf das Abflussgeschehen der Lippe nach-
haltige Auswirkungen hat.

Im Arbeitsgebiet Lippe bestehen elf Fließgewäs-
sertypen (siehe Kapitel 2.1.1.1). Den größten
Anteil nehmen mit 29,9 % die Fließgewässer der
Niederungen ein. Anteile von 18,2 % und 14,9 %
entfallen auf die sand- und lehmgeprägte Tief-
landflüsse sowie auf die sandgeprägten Tiefland-
bäche.

Eine weitere Unterteilung der Gewässer erfolgt
aufgrund der Höhenlage. Es werden Tiefland-
und Mittelgebirgsgewässer unterschieden. Inner-
halb dieser beiden Naturräume gibt es eine große
Vielfalt regionaler Bach- und Flusstypen, die
sich in den Talformen, in der Laufentwicklung,
den Sohlsubstraten und in der jahreszeitlichen
Abflussverteilung unterscheiden.

Entsprechend der Lage des Arbeitsgebiets Lippe
in den verschiedenen Naturräumen bestehen sie-
ben Fließgewässerlandschaften:

• Sandgebiete

• Lössgebiete

• Niederungsgebiete

• Verwitterungsgebiete und Flussterrassen

Abb. 1.3-1 Fließgewässerlandschaften im Arbeitsgebiet Lippe
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1.5

Landnutzung

Der Blick auf das Kreisdiagramm zeigt, dass die
Ackerflächen mit 48,3 % den weitaus größten
Anteil an der Landnutzung im Arbeitsgebiet
Lippe einnehmen. Ursache ist die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung im Bereich des Müns-
terlands und der Hellwegbörden. Der Anteil der
Siedlungsflächen beträgt lediglich 7,1 %, ein
Wert, der unter dem Landesdurchschnitt liegt.
Dies ist erstaunlich, und zwar angesichts der Tat-
sache, dass sich das Arbeitsgebiet Lippe auch
auf Teile des dicht besiedelten rheinisch-westfä-
lischen Industriegebiets erstreckt. Der Anteil der
Wald- und Forstflächen beträgt 21,5 %, die
Grünflächen nehmen einen Anteil von 14,3 %
ein. In diesen Zahlen kommt zum Ausdruck, dass
die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen im
Arbeitsgebiet Lippe ein herausragender Faktor ist.

1.4

Grundwasserverhältnisse

Das Arbeitsgebiet der Lippe erstreckt sich auf
die Senne, die Boker Heide und die Halterner
Sande, wobei es sich um Terrassenlandschaften
mit quartären Lockergesteinen handelt. Aber es
umfasst mit dem Haarstrang, der Paderborner
Hochfläche und dem Briloner Karstplateau auch
Festgesteinsgebiete von beträchtlicher Ausdeh-
nung.

Die Senne, die Boker Heide und die Halterner
Sande sind wichtige Gebiete für die Wasserver-
sorgung. Sie werden überwiegend landwirtschaft-
lich genutzt. Bei der Boker Heide und der Senne
kommen noch die Sand- und Kiesgewinnung
hinzu. Die Grundwasserleiter in der Boker Hei-
de und der Senne werden nicht durch eine über-
lagernde Schicht von geringer Durchlässigkeit
geschützt, ferner ermöglichen die geringen Flur-
abstände des Grundwassers ein schnelles Ein-
dringen von Schadstoffen. Die Halterner Sande
werden zu einem Teil durch mergelige Schichten
bedeckt, auch sind die Flurabstände in der Regel
hoch, so dass ein gewisser Schutz des Grund-
wassers besteht.

Eine differenzierte Beschreibung der Grundwas-
serverhältnisse erfolgt in Kapitel 2.2. „Grund-
wasserkörper“.

1.4
1.5

Grundwasserverhältnisse
Landnutzung
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Landnutzung 1.5

Abb. 1.5-1 Landnutzung nach ATKIS



An der Lippe befinden sich zahlreiche Kraftwer-
ke, die dem Fluss Kühlwasser entnehmen und es
in erwärmten Zustand wieder einleiten, was zu
einer entsprechenden Temperaturerhöhung führt.
Schon im Jahre 1980 ist eine Wärmelastrechnung
Lippe erstellt worden, die inzwischen aktualisiert
worden ist.

Bergbau

Westlich von Hamm werden die Lippe selbst
und einige ihrer Nebengewässer durch die Aus-
wirkungen des Bergbaus beeinflusst. Einmal
führen Bergsenkungen dazu, dass die Lippe auf
einer Strecke von 32 km eingedeicht werden
musste, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
Zum anderen erhöht die Einleitung von Abwas-
ser aus dem Bergbau den natürlichen Salzgehalt
des Lippewassers. Im Raum Lippstadt liegt er in
einer Größenordnung von 80 bis 100 mg/l, was
darauf zurückzuführen ist, dass die Schüttung
der Lippequelle selbst und die der Nebengewäs-
serquellen salzhaltig sind. Durch die Einleitun-
gen aus dem Bergbau wird flussabwärts von
Hamm der natürliche Salzgehalt etwa um den
Faktor 10 vergrößert.

Abwasserableitung

Abwasserableitungen stellen eine wichtige Nut-
zungsart dar. Die Lippe und ihre Zuflüsse neh-
men das geklärte Abwasser von ca. 1,8 Mio.
Menschen sowie ca. 1 Mio. Einwohnergleich-
werten aus der Industrie auf. Hinzu kommen
zahlreiche Niederschlagswassereinleitungen aus
den Misch- und Trennsystemen der Siedlung.

1.6-1 Allgemeine Beschreibung des Arbeitsgebiets Lippe1 

1.6

Anthropogene Nutzungen der Gewässer

Die Gewässer im Arbeitsgebiet Lippe werden
für vielfältige Zwecke in Anspruch genommen.
Die Nutzungen üben erheblichen Einfluss auf
die wesentlichen Merkmale der Gewässer aus.

Trink- und Brauchwassernutzung

An der Stever befindet sich der Halterner Stau-
see, ein künstliches Reservoir mit einem Gesamt-
inhalt von 31,5 Mio. m3. Es dient über eine
Grundwasseranreicherung der Gewinnung von
Trinkwasser in einer Größenordnung von 100
Mio. m3 pro Jahr. Damit handelt es sich um eine
der größten Trinkwassergewinnungsanlage in
Deutschland. Weiter flussabwärts im Raum
Dorsten-Holsterhausen wird das Grundwasser-
dargebot ohne Anreicherung für die Trinkwasser-
gewinnung genutzt. Jährlich werden hier etwa
26 Mio. m3 Wasser gefördert. Es bedarf nur
einer geringfügigen Aufbereitung, um die Anfor-
derungen für die Trinkwasserqualität zu erfüllen,
was das Grundwasservorkommen besonders
wertvoll macht.

Für die Speisung des Westdeutschen Kanalnetzes
wird der Lippe am Überleitungsbauwerk in Hamm
bei einer Wasserführung von mehr als 10 m3/s
Wasser entnommen. Im Gegenzug wird die Lippe
bei einer kleineren Wasserführung Wasser aus
dem Westdeutschen Kanalnetz zugeführt, so
dass die Lippe unterhalb von Hamm nie unter
10 m3/s liegt. In Spitzenjahren erreichte in der
Vergangenheit die entnommene Wassermenge
470 Mio. m3, die zugeführte Wassermenge 33
Mio. m3.

1.6 Anthropogene Nutzungen der Gewässer
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Auf Grundlage der vorliegenden Immissions-
daten, die aus den bisherigen Gewässergüte-
messprogrammen sowie aus der Strukturgüte-
kartierung und ergänzenden Expertenabfragen
stammen, werden in diesem Kapitel erste Ein-
schätzungen des Gewässerzustands erarbeitet
und im Zusammenhang dargestellt.

Anschließend erfolgt die Analyse der Belastun-
gen, die im Weiteren zur aktuellen Ausgangssitu-
ation der Gewässer in Beziehung gesetzt werden.
Letztlich werden in einem integralen Ansatz,
d. h. in der zusammenfassenden Betrachtung der
Immissions- und Emissionsdaten die Zielerrei-
chung im Sinne der WRRL erstmalig eingeschätzt
und die Grundlagen für ein differenziertes
Monitoring gelegt.

Die Bestandsaufnahme für das Grundwasser
gliedert sich zunächst in eine erstmalige und
eine weitergehende Beschreibung. In der erst-
maligen Beschreibung werden die Grundwas-
serkörper abgegrenzt und beschrieben. Es er-
folgt außerdem eine erste Analyse der Belastun-
gen zur Selektion der Grundwasserkörper, für
die eine weitergehende Beschreibung mit zu-
sätzlicher Datenanalyse zu erfolgen hat. Die
Bestandsaufnahme für das Grundwasser mündet
in der Prüfung der menschlichen Auswirkun-
gen, in deren Rahmen der Grad der Zielerrei-
chung der Grundwasserkörper beurteilt wird.
Auf Basis der Ergebnisse der Prüfung werden
Art und Umfang des nachfolgenden Monito-
rings festgelegt.

Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung und
Analyse der Ausgangssituation für die Bestands-
aufnahme nach WRRL im Arbeitsgebiet Lippe.
Hierbei werden die Oberflächengewässer und
das Grundwasser gesondert betrachtet. Diese
Analyse stützt sich auf vorhandene wasserwirt-
schaftliche Daten und Informationen sowie auf
Expertenwissen.

Die Vorgehensweisen im Rahmen der Bestands-
aufnahme gemäß WRRL für Oberflächengewäs-
ser und Grundwasser sind aufgrund der Vorga-
ben der WRRL nicht unmittelbar vergleichbar
(s. Anhang II der WRRL). 

Für die Beschreibung der Oberflächengewässer
werden in einem ersten Schritt die typologischen
Verhältnisse sowie die entsprechenden Referen-
zen zugeordnet und beschrieben. Diese dienen
im weiteren Verlauf der Bestandsaufnahme als
Grundlage für die Einschätzung der Zielerrei-
chung bzw. der späteren Zustandsbeschreibung
im Rahmen des Monitorings.

Die Ausweisung der Gewässertypen und die Be-
schreibung von Referenzen ist bereits im Rah-
men der Bestandsaufnahme gefordert, obwohl
hier die Beurteilung der Gewässer in der Regel
noch auf die bisher vorhandenen Daten zurück-
greift und somit nicht typspezifisch ist. Ausnah-
men bilden die vorliegenden Auswertungen zur
Fischfauna sowie die Gewässerstrukturgütedaten.
Der Festlegung der Typen und Referenzen wird
zukünftig im an die Bestandsaufnahme anschlie-
ßenden Monitoring eine große Bedeutung zu-
kommen.

2 Ist-Situation
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Basis für diese erstmalige Einschätzung sind die
folgenden Komponenten, für die in NRW belast-
bare Daten verfügbar waren:

• die biologische Gewässergüte (Saprobie)

• die Gewässerstrukturgüte

• die Fischfauna

• die allgemeinen chemisch-physikalischen
Komponenten

• spezifische synthetische und nicht-syntheti-
sche Schadstoffe

Im Kap. 2.1.3. wird für diese Komponenten die
Ist-Situation der Gewässer im Arbeitsgebiet
Lippe beschrieben und anhand der bisherigen
Klassifizierungsgrenzen bewertet.

2.1.1

Gewässertypen und Referenzbedingungen

Die Gewässerflora und -fauna, die in einem
Oberflächengewässer anzutreffen ist, ist unter
potenziell natürlichen, vom wirtschaftenden
Menschen gänzlich unbeeinflussten Bedingun-
gen nicht überall gleich, sondern von regionalen
und naturräumlichen Bedingungen abhängig.
Diesem natürlichen Unterschied muss bei der
zukünftig nach Wasserrahmenrichtlinie durchzu-
führenden Einstufung des Gewässerzustands
Rechnung getragen werden. 

Jedes Gewässer und jeder Gewässerabschnitt
müssen einem Gewässertyp zugeordnet werden,
für den eine Referenz festzulegen ist. 

Diese Referenz beschreibt, welche Gewässerflo-
ra und -fauna sich bei den für diesen Gewässer-
typ üblichen naturräumlichen und regionalen
Bedingungen ausbildet. Der Grad der Überein-
stimmung bzw. der Abweichung von diesem Re-
ferenzzustand bestimmt, ob das Gewässer oder
der Gewässerabschnitt in einem „sehr guten“,
„guten“, „mäßigen“, „unbefriedigenden“ oder
„schlechten“ Zustand ist.

2.1

Oberflächenwasserkörper

Die Wasserrahmenrichtlinie erfordert zukünftig
eine Klassifizierung des ökologischen und des
chemischen Zustands der Oberflächengewässer
in die Klassen „sehr gut“, „gut“, „mäßig“, „un-
befriedigend“ und „schlecht“. Das Ziel der WRRL
ist die Erreichung des „guten Zustands“. Die Be-
wertung erfolgt zukünftig auf Basis eines WRRL-
konformen Monitorings durch Vergleich des Ist-
Zustands mit dem Referenzzustand (vgl. Kap.
2.1.1). 

Der Referenzzustand ist in den Oberflächenge-
wässern von zahlreichen naturräumlichen und
regionalen Kriterien abhängig, also typspezi-
fisch. Entsprechend erfolgt die Bewertung der
Gewässer und Gewässerabschnitte mit Bezug
auf den jeweiligen für das Gewässer bzw. den
Gewässerabschnitt relevanten Typ. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden und die
vorhandene typologische Variabilität der Gewäs-
ser berücksichtigen zu können, müssen die Ge-
wässer in Bewertungseinheiten unterteilt werden.
Die so entstehenden Einheiten werden als „Was-
serkörper“ (WK) definiert. Die Abgrenzung der
Wasserkörper ist in Kap. 2.1.2 beschrieben.

Die Festlegung des Referenzzustands und die Ab-
grenzung von Wasserkörpern muss gemäß Was-
serrahmenrichtlinie bereits während der Bestands-
aufnahme durchgeführt werden, obwohl die ver-
fügbaren Daten zur Einschätzung der Gewässer-
situation sich weder am Gewässertyp noch an
den Grenzen von Wasserkörpern orientieren.

Die bisherigen Gütemessprogramme waren zu-
mindest teilweise auf andere Fragestellungen aus-
gerichtet und weisen – gemessen an den Kriterien
der Wasserrahmenrichtlinie – systembedingt noch
Datenlücken und vor allem offene Fragen in Be-
zug auf eine WRRL-konforme Bewertung auf.

Eine Ausrichtung der Monitoring- und Bewer-
tungskonzepte auf die Vorgaben der Wasserrah-
menrichtlinie ist erst im Jahr 2006 vorgesehen. 

Zurzeit kann nach den Kriterien der Wasserrah-
menrichtlinie nur eine erstmalige Einschätzung
erfolgen (s. Kap. 4). 

Oberflächenwasserkörper 2.1
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• des sandgeprägten Tieflandbaches,
• des organisch geprägten Baches,
• des kiesgeprägten Tieflandbaches,
• des Fließgewässers der Niederungen sowie
• des löss-lehmgeprägten Tieflandbaches.

Den größten Anteil stellen die Fließgewässerty-
pen des Tieflands wie „Fließgewässer der Nie-
derungen“, „sand- und lehmgeprägte Tiefland-
flüsse“, „sandgeprägte Tieflandbäche“ sowie
„löss-lehmgeprägte Tieflandbäche“. Bedeutsam
ist daneben der Anteil des Typs „karbonatische
Mittelgebirgsflüsse“, der überwiegend dem
nordrhein-westfälischen Typ des schottergepräg-
ter Karstflusses des Deckgebirges entspricht.
Die Verbreitung hat ihre Ursache in den großen
Karstkörpern der Paderborner Hochebene. Die-
ses Karstgebiet erstreckt sich als Fließgewässer-
landschaft „verkarstete Kalkgebiete“ von der
Paderborner Hochebene an der nördlichen Ab-
deckung des Haarstrangs entlang bis in den
Raum Dortmund. Die am Haarstrang vorkom-
menden Fließgewässer fallen den größeren Teil
des Jahres von den Quellen an trocken. Die
ebenfalls zeitweise trocken fallenden Gewässer
in der Paderborner Hochebene haben dagegen
ihre meist dauerhaft schüttenden Quellen ober-
halb des Karstgebiets.

Fließgewässertypen Typ- Öko- Größenklasse Länge Anteil an 
Nr. region [km] Gesamtlänge

(%)

Silikatische Mittelgebirgsflüsse 9 9 Kleiner Fluss 15,600 0,8

Silikatische Mittelgebirgsbäche 5 9 Bach 56,593 3,1

Sandgeprägte Tieflandbäche 14 14 Bach 273,834 14,9

Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse 15 14 Großer Fluss 334,356 18,2

Organisch geprägte Bäche 11 14 Bach 19,459 1,1

Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche 18 14 Bach, Kleiner Fluss 163,091 8,9

Kiesgeprägte Tieflandbäche 16 14 Bach 95,722 5,2

Karbonatische Mittelgebirgsflüsse 9.1 9 Kleiner Fluss 54,690 3,0

Karbonatische Mittelgebirgsbäche 7 9 Bach 247,240 13,5

Fließgewässer der Niederungen 19 14 Bach, Kleiner Fluss 548,656 29,9

Feinmaterialreiche, karbonatische 6 9 Bach 27,917 1,5

Mittelgebirgsbäche

SUMME 1.837,158 100,0

Anteil der Fließgewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe (Gewässer mit
einem Einzugsgebiet > 10 km2, nach Karte der biozönotisch bedeut-
samen Fließgewässertypen – Stand 01.12. 2003)

2.1.1.1

Gewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe

Das Arbeitsgebiet Lippe erstreckt sich über den
Übergang des Flachlands zum Mittelgebirge.
Naturräumlich ist das Gebiet in sieben Fließge-
wässerlandschaften untergliedert (siehe Abbil-
dung 1.3-1):

• Sandgebiete,
• Lößgebiete,
• Niederungsgebiete,
• Verwitterungsgebiete und Flussterrassen,
• silikatisches Grundgebirge,
• schwach-karbonatisches Deckgebirge und
• verkarstete Kalkgebiete.

In diesen Fließgewässerlandschaften befinden
sich die Fließgewässertypen

• des silikatischen Mittelgebirgsflusses,
• des silikatischen Mittelgebirgsbaches,
• des karbonatischen Mittelgebirgsflusses,
• des karbonatischen Mittelgebirgsbaches,
• des feinmaterialreichen, karbonatischen

Mittelgebirgsbaches,
• des sand- und lehmgeprägten Tieflandflusses,

2.1 Oberflächenwasserkörper



Abb. 2.1.1.1-1

2.1.1.1-2

Der ausführliche Typensteckbrief für das Fließ-
gewässer der Niederungen sowie für alle übrigen
in Deutschland vorkommenden Gewässertypen
ist von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) unter Mitwirkung von Nordrhein-West-
falen erarbeitet worden und unter www.wasser-
blick.net dokumentiert (zzt. keine Druckfassung).

Das im Arbeitsgebiet Lippe überwiegend anzu-
treffende „Fließgewässer der Niederungen“, Typ
19, ist gekennzeichnet durch äußerst gefällearme,
geschwungen bis mäandrierend verlaufende Ge-
wässer (teils Mehrbettgerinne) in breiten Auen
oder Urstromtälern, die nicht vom beschriebenen
Gewässertyp, sondern von einem großen Fluss
oder Strom gebildet wurden. Eine Talform ist
nicht erkennbar. Die gering eingeschnittenen,
durch stabile Ufer gekennzeichneten Gewässer
besitzen je nach den abgelagerten Ausgangsma-
terialien organische Komponenten bzw. fein- bis
grobkörnige mineralische Komponenten (häufig
Sande und Lehme, seltener Kies oder Löss). Das
Wasser ist durch Schwebstofftransport oft trübe
und bei den organisch reicheren Niederungsge-
wässern durch Huminstoffe bräunlich gefärbt.
Charakteristisch ist ein Wechsel von Fließ- und
Stillwassersituationen sowie von Beschattung
und Lichtstellung mit ausgeprägten Makrophy-
ten- und Röhrichtbeständen. Bei Hochwasser
wird die gesamte Aue lang andauernd überflutet.

Silikatische Mittelgebirgsflüsse
0,8 %

Silikatische Mittelgebirgsbäche
3,1 %

Sandgeprägte Tieflandbäche
14,9 %

Organisch geprägte Bäche
1,1 %

Sand- und lehmgeprägte
Tieflandflüsse
18,2 %

Kiesgeprägte Tieflandbäche
5,2 %

Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche
8,9 %

Karbonatische Mittelgebirgsbäche
13,5 %

Karbonatische
Mittelgebirgsflüsse
3,0 %

Feinmaterialreiche,
karbonatische
Mittelgebirgsbäche
1,5 %

Fließgewässer der
Niederungen
29,9 %

Prozentuale Verteilung der Fließgewässertypen im Arbeitsgebiet
Lippe (Gewässer mit einem Einzugsgebiet > 10 km2)

Oberflächenwasserkörper 2.1

Abb. 2.1.1.1-2
Charakteristische
Laufentwicklung und
Bankstrukturen eines
Fließgewässers der
Niederungen 
(aus: Typensteckbrief,
Foto: U. Holm)
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2.1.1.2

Referenzbedingungen

Ebenfalls nach Vorarbeiten von Nordrhein-West-
falen werden seitens der LAWA für alle in
Deutschland vorkommenden Fließgewässerty-
pen die dort im Referenzzustand zu erwartenden
Biozönosen beschrieben. Diese Arbeiten sind
noch nicht in allen Teilen abgeschlossen. Es

Charakterisierung der 
Makrozoobenthos-Besiedlung

Charakterisierung der aquati-
schen Makrophyten-Besiedlung

Charakterisierung der Fisch-
Besiedlung

Die Wirbellosengemeinschaft der Fließgewässer der Niederungen ist arten- und
individuenreich. Längszönotisch dominieren in diesem Bachtyp Arten des Hyporhi-
thrals und des Epipotamals. Durch den Wechsel von langsam fließenden Gewässer-
abschnitten und stehenden Bereichen mit Stillwassercharakter setzt sich die Zönose
zu einem großen Teil aus Arten schwach strömender Bereiche sowie Stillwasserar-
ten und Arten von Tieflandfließgewässern zusammen. Anspruchsvolle Arten sind
eher selten, euryöke ubiqitäre Arten dominieren.

Der Makrophytenreichtum begünstigt das Vorkommen eines hohen Anteils an Phy-
talbewohnern, die über ein Viertel aller Individuen stellen können; hinzukommen
Bewohner von Feinsedimenten sowie von organischen Hartsubstraten, wie Totholz.

Den größten Anteil an den Ernährungstypen stellen die Sediment-/Detritusfresser
sowie die Weidegänger.

Neben dem höheren Anteil an Eintags- und Köcherfliegen sind es vor allem die
Mollusken, die das Arten- und Individuenspektrum dominieren.

Die Fließgewässer der Niederungen in Nordrhein-Westfalen sind durch eine arten-
reiche Makrophytengemeinschaft gekennzeichnet, die auf Grund der günstigen
Lichtstellung großflächig die Sohle bedecken kann. Als Wasserpflanzen treten Arten
auf, die keinen ausgesprochenen Fließwassercharakter mehr zeigen, sondern eben-
falls in Stillgewässern zu finden sind, wie z. B. Potamogeton natans, Myriophyllum
spicatum oder Nuphar lutea.

Aufgrund der großen Substrat- und Strömungsvielfalt ist auch die Fischzönose der
Fließgewässer der Niederungen in Nordrhein-Westfalen sehr arten- und individuen-
reich: Arten der Fließ- und Stillgewässer sowie strömungsindifferente Arten, Arten,
die mineralische Laichsubstrate bevorzugen oder an Makrophyten ablaichen. Neben
Fischarten, die bevorzugt kleinere Gewässer besiedeln, kommen auch Arten größerer
Gewässer vor. Die kiesigen Gewässerabschnitte dieses Bachtyps werden z. B. durch
Forelle und Groppe besiedelt, während langsam fließende Gewässerabschnitte mit
hohem organischem Anteil bzw. lang anhaltend flächenhaft überflutete Auenberei-
che das Vorkommen von Arten wie Karausche, Rotauge und Hecht ermöglichen.

2.1 Oberflächenwasserkörper

müssen noch Validierungsprozesse stattfinden,
die dabei die neuen, der WRRL entsprechenden
und noch in Entwicklung befindlichen Probe-
nahme- und Sammeltechniken verwenden.

Exemplarisch sind nachfolgend für den im Ar-
beitsgebiet Lippe überwiegend anzutreffenden
Gewässertyp 19, das Fließgewässer der Niede-
rungen, die nach aktuellem Kenntnisstand gel-
tenden Referenzbedingungen beschrieben.
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Tab. 2.1.2-1

2. Abgrenzung beim Übergang von einem Ge-
wässertyp zum nächsten. Abweichungen hier-
von ergeben sich nur bei sehr kleinräumigen
Wechseln (z. B. kurze Niederungsgewässer-
Abschnitte) 

3. Abgrenzung bei wesentlicher Änderung physi-
kalischer (geographischer und hydromorpho-
logischer) Eigenschaften, in der Regel bei grö-
ßeren Gewässereinmündungen

Für das Arbeitsgebiet Lippe ergeben sich nach
dieser Methodik 279 Wasserkörper, von denen
45 als erheblich verändert eingestuft sind (siehe
Kapitel 4.2). Der Boker Kanal wurde als künst-
licher Wasserkörper eingestuft. Es sind keine
Stillwässer mit einer Fläche > 0,5 km2 vorhanden.

Die Länge der einzelnen Oberflächenwasserkör-
per im Arbeitsgebiet Lippe liegen zwischen 0,833
und 44,280 km. Die Größe der Einzugsgebiete
der einzelnen Wasserkörper liegt zwischen 
0,489 und 131,936 km2. Grund für diese recht
kleinräumige Einteilung ist der häufig stattfin-
dende Gewässertypwechsel.

Die räumliche Abgrenzung der Oberflächenwas-
serkörper wird in Karte 2.1-1 dargestellt.

Die Tabelle 2.1.2-1 enthält eine allgemeine Über-
sicht, und in Tabelle 2.1.2-2 werden alle Wasser-
körper einzeln aufgeführt.

2.1.2

Abgrenzung von Wasserkörpern

Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden
Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet größer
10 km2 bzw. Stillgewässer mit einer Fläche grö-
ßer 0,5 km2 berücksichtigt. Kleinere Gewässer,
von denen Belastungen ausgehen, die andere
Wasserkörper in der Flussgebietseinheit signifi-
kant beeinflussen, werden bei der Betrachtung
der Belastungen als „Punktquelle“ gesehen 
(z. B. Gewässer, deren Einzugsgebiete kleiner
als 10 km2 sind und an denen sich eine Aufrei-
hung von Fischteichanlagen befindet). Zudem
finden sie über die Betrachtung der diffusen
Belastungen Berücksichtigung.

Die zu betrachtenden Gewässer werden in „nicht
unbedeutende, einheitliche Abschnitte“, die so
genannten Wasserkörper, unterteilt. Die Abgren-
zung der Wasserkörper ist vorläufig, sie erfolgte
gemäß der Regelung der Wasserrahmenrichtlinie
und dem entsprechenden CIS-Guidance Docu-
ment1 nach einheitlichen Kriterien für ganz
NRW wie folgt: 

1. Abgrenzung beim Übergang von einer Ge-
wässerkategorie zur nächsten (Fluss/See) und
beim Übergang zwischen natürlichen, erheb-
lich veränderten und künstlichen Gewässerab-
schnitten2

Gewässerkategorie Anzahl der Länge [km]

Wasserkörper gesamt min. mittlere max.

Flüsse natürlich 233 1.586,528 0,833 6,809 44,280

erheblich verändert 45 222,757 1,033 4,950 17,518

künstlich 1 27,873

Summe 279 1.837,158 6,585

Stillgewässer natürlich 0  

erheblich verändert 0 

künstlich 0 

Summe 0

Übersicht der Oberflächenwasserkörper

1 Horizontal Guidance „Water bodies“
2 Die Ausweisung erheblich veränderter und künstlicher Wasserkörper ist ein gesonderter Schritt, wird in Kap. 4.2 ausführlich beschrieben.
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Tab. 2.1.2-2

7 = Karbonatische Mittelgebirgsbäche
9 = Silikatische Mittelgebirgsflüsse

9.1 = Karbonatische Mittelgebirgsflüsse
11 = Organisch geprägte Bäche
14 = Sandgeprägte Tieflandbäche
15 = Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
16 = Kiesgeprägte Tieflandbäche
18 = Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche
19 = Fließgewässer der Niederungen

Den einzelnen Wasserkörpern werden in der fol-
genden Tabelle die Kategorien natürlich (n) und
– im Vorgriff auf Kapitel 4.2 – vorläufig erheb-
lich verändert (v) zugeordnet. Darüber hinaus
erfolgt auch eine Zuordnung zum entsprechen-
den Gewässertyp:

5 = Silikatische Mittelgebirgsbäche
6 = Feinmaterialreiche, karbonatische Mittel-

gebirgsbäche

2.1.2-6 Ist-Situation2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 1)

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Thunebach

Steinbeke

Steinbeke

Beke

Beke

Biestergraben

Durbeke

Pader

Rothebach

Springbach

Alme

Alme

Alme

Nette

Lühlingsbach

Bach v. d. Erlenwiesen

Afte

Afte

Karpke

Karpke

Karpke

Mdg. in den Rhein in Wesel bis Einmdg. Hammbach

Einmdg. Hammbach bis östlich v. Dorsten

östlich v. Dorsten bis Einmdg. Dümmerbach

nördlich v. Marl bis südlich v. Freiheit

südlich v. Freiheit bis südlich v. Alstedde

südlich v. Alstedde bis südlich v. Werne

südlich v. Werne bis Hamm

Hamm bis südlich v. Dolberg

südlich v. Dolberg bis nordöstlich v. Uentrop

nordöstl. v. Uentrop bis nordöstl. v. Vellinghausen

nordöstl. v. Vellinghausen bis nördl. v. Benninghausen

nördlich v. Benninghausen bis südlich v. Lipperode

südlich v. Lipperode bis nördlich v. Elsen

nördlich v. Elsen bis Einmdg. Beke

Einmdg. Beke bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Bad Lippspringe bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Bad Lippspringe bis Ortsrand

v. Bad Lippspringe

Ortsrand v. Bad Lippspringe bis Quelle

Mdg. in die Lippe bei Marienloh bis nordwestl. v.

Neuenbeken

nordwestl. v. Neuenbeken bis Ortsrand v. Altenbeken

Ortsrand v. Altenbeken bis Quelle

Mdg. in die Beke bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Schloss-Neuhaus bis Quelle

Mdg. in die Pader in Paderborn bis Quelle

Mdg. in den Rothebach in Paderborn bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Schloss-Neuhaus bis Büren

Büren bis Einmdg. Gosse

Einmdg. Gosse bis Quelle

Mdg. in die Alme bis Quelle

Mdg. in die Nette bis Quelle

Mdg. in die Nette bis Quelle

Mdg. in die Alme in Büren bis nordöstlich v. 

Wünnenberg

nordöstlich v. Wünnenberg bis Quelle

Mdg. in die Afte bis südlich v. Fürstenberg

südl. v. Fürstenberg bis südöstl. v. Fürstenberg

südöstlich v. Fürstenberg bis Quelle
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2.1 Oberflächenwasserkörper



2.1.2-7

Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 2)

Aa

Aa

Aa

Talgosse

Altenau

Altenau

Piepenbach

Sauer

Sauer

Sauer

Bach v. Kleinenberg

Odenheimer Bach

Odenheimer Bach

Schmittwasser

Schmittwasser

Ellerbach

Ellerbach

Rotenbach

Finkenpuhl

Strothe

Strothe

Grimke

Grimke

Roter Bach

Roter Bach

Roter Bach

Franzosenbach

Gunne

Gunne

Erlbach

Erlbach

Erlbach

Heder

Wellebach

Geseker Bach

Gescher Bach

Geseker Bach

Gescher Bach

Osterschledde

Mdg. in die Afte in Wünnenberg bis Staumauer

Aabachtalsperre

Staumauer Aabachtalsperre bis Stauwurzel 

Aabachtalsperre

Stauwurzel Aabachtalsperre bis Quelle

Mdg. in die Alme bei Niederntudorf bis Quelle

Mdg. in die Alme bei Nordborchen bis nördl. v. Atteln

nördlich v. Atteln bis Quelle

Mdg. in Stausee nördlich v. Dahlheim bis Quelle

Mdg. in den Altenau bei Atteln bis südöstlich v. 

Sudheim

südöstlich v. Sudheim bis südlich v. Bülheim

südlich v. Bülheim bis Quelle

Mdg. in die Sauer westlich v. Bülheim bis Quelle

Mdg. in die Sauer in Lichtenau bis nordöstlich v.

Lichtenau

nordöstlich v. Lichtenau bis Quelle

Mdg. in die Sauer bei Iggenhausen bis nordöstlich

v. Iggenhausen

nordöstlich v. Iggenhausen bis Quelle

Mdg. in den Altenau in Kirchborchen bis nahe

Schwaney

nahe Schwaney bis Quelle

Mdg. in den Ellerbach in Schwaney bis Quelle

Mdg. in den Ellerbach nordöstlich v. Schloss

Hamborn bis Quelle

Mdg. in den Lippesee östlich v. Sande bis nördlich

v. Schlangen

nördlich v. Schlangen bis Quelle

Mdg. in die Strothe bei Sennelager bis nordwestl. 

v. Bad Lippspringe

nordwestlich v. Bad Lippspringe bis Quelle

Mdg. in den Lippesee südlich v. Altensenne bis

nahe Sennelager

nahe Sennelager bis westlich vom Wilhelmturm

westlich vom Wilhelmturm bis Quelle

Mdg. in den Roter Bach westl. vom Wilhelmturm

bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Sande bis Quelle

Mdg. in die Lippe bei Boke bis Quelle

Mdg. in die Gunne nordwestl. v. Thuele bis Thuele

Thuele bis östlich v. Thuele

östlich v. Thuele bis Quelle

Mdg. in die Lippe östl. v. Mantinghausen bis Quelle

Mdg. in die Heder in Salzkotten bis Quelle

Mdg. in die Lippe östl. v. Garfeln bis westl. v. Verlar

westlich v. Verlar bis südöstlich v. Verlar

südöstlich v. Verlar  bis nördlich v. Geseke

nördlich v. Geseke bis Quelle

Mdg. in den Geseker Bach bis östlich v. Geseke

0,000

4,026

6,930

0,000

0,000

15,600

0,000

0,000

22,500

25,600

0,000

0,000

2,400

0,000

2,100

0,000

23,731

0,000

0,000

0,000

15,787

0,000

4,800

0,000

4,235

6,335

0,000

0,000

0,000

0,000

1,400

3,500

0,000

0,000

0,000

2,094

4,425

7,394

0,000

4,026

6,930

14,276

0,833

15,600

28,735

7,871

22,500

25,600

30,007

5,653

2,400

6,301

2,100

8,805

23,731

28,134

3,300

0,923

15,787

22,323

4,800

8,717

4,235

6,335

13,530

1,874

5,407

7,271

1,400

3,500

7,028

11,813

4,104

2,094

4,425

7,394

9,990

4,300

4,026

2,904

7,346

0,833

15,600

13,135

7,871

22,500

3,100

4,407

5,653

2,400

3,901

2,100

6,705

23,731

4,403

3,300

0,923

15,787

6,536

4,800

3,917

4,235

2,100

7,195

1,874

5,407

7,271

1,400

2,100

3,528

11,813

4,104

2,094

2,331

2,969

2,596

4,300

5

5

5

7

9.1

7

7

7

6

11

6

7

11

7

6

7

6

6

7

19

7

11

14

19

11

14

14

19

19

19

11

16

19

19

15

19

19

18

19

v

v

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

v

v

n

n

n
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2.1.2-8 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 3)

Osterschledde

Oestereider Gotte

Oestereider Gotte

Oestereider Gotte

Westerschledde

Westerschledde

Merschgraben

Lake

Scheinebach

Scheinebach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Knochenbach

Krollbach

Krollbach

Schwarzer Graben

Kaltestrot

Kaltestrot

Kaltestrot

Liese

Liese

Liese

Biesterbach

Biesterbach

Beke

Bergwiesenbach

Bergwiesenbach

Mentzelsfelder Kanal

Gieseler

Gieseler

Pöppelsche

Pöppelsche

Hoinkhauser Bach

östlich v. Geseke bis Quelle

Mdg. in den Geseker Bach westl. v. Verlar bis

nordöstl. v. Bönninghausen

nordöstlich v. Bönninghausen bis südwestlich v.

Störmede

südwestlich v. Störmede bis Quelle

Mdg. in die Oestereider Gotte nordwestl. v. Geseke

bis südwestl. v. Geseke

südwestlich v. Geseke bis Quelle

Mdg. in die Lippe bei Lipperode bis Quelle

Mdg. in die Lippe in der Esbecker Heide bis Quelle

Mdg. in die Lippe in der Esbecker Heide bis nord-

westlich v. Rixbeck

nordwestlich v. Rixbeck bis Quelle

Mdg. in die Lippe südwestl. v. Cappel bis nördl. v.

Bad Waldliesborn

südlich v. Westenholz bis nahe Klausheide

nahe Klausheide bis Quelle

nördl. v. Bad Waldliesborn bis nördl. v. Lipperbruch

nördlich v. Lipperbruch bis südlich v. Westenholz

Mdg. in den Haustenbach bei Staumühle bis Quelle

Mdg. in den Haustenbach westl. v. Delbrück bis

Ortsrand v. Hövelhof

Ortsrand v. Hövelhof bis Quelle

Mdg. in die Glenne nördlich v. Bad Waldliesborn

bis Quelle

Mdg. in den Haustenbach nordwestl. v. Bad Wald-

liesborn bis nördl. v. Wadersloh

südlich v. Langenberg bis nördlich v. Wadersloh

nördlich v. Wadersloh bis Quelle

Mdg. in den Haustenbach westl. v. Bad Waldlies-

born bis südl. v. Wadersloh

südl. v. Wadersloh bis südwestl. v. Sünninghausen

südwestlich v. Sünninghausen bis Quelle

Mdg. in die Liese am Ortsrand v. Liesborn bis süd-

östlich v. Diesledde

südöstlich v. Diesledde bis Quelle

Mdg. in den Biesterbach westl. v. Liesborn bis Quelle

Mdg. in die Liese westl. v. Bad Waldliesborn bis

westl. v. Benteler

westlich v. Benteler bis Quelle

Mdg. in den Haustenbach bei Cappel bis Quelle

Mdg. in die Lippe nordwestl. v. Hellinghausen bis

südl. v. Lippstadt

südlich v. Lippstadt bis Quelle

Mdg. in die Gieseler in Bökenförde bis westl. v.

Eikeloh

westlich v. Eikeloh bis Quelle

Mdg. in den Pöppelsche nordwestl. v. Westeiden 

bis Quelle

4,300

0,000

2,393

8,500

0,000

3,900

0,000

0,000

0,000

1,780

0,000

7,980

9,500

17,200

35,280

0,000

0,000

8,700

0,000

0,000

6,500

10,300

0,000

6,300

15,400

0,000

4,000

0,000

0,000

5,600

0,000

0,000

5,687

0,000

2,300

0,000

13,234

2,393

8,500

17,317

3,900

15,403

11,866

8,173

1,780

8,931

7,980

9,500

17,200

35,280

45,454

4,681

8,700

15,300

9,299

6,500

10,300

13,222

6,300

15,400

18,873

4,000

8,004

4,756

5,600

9,658

27,873

5,687

12,896

2,300

16,676

7,545

8,934

2,393

6,107

8,817

3,900

11,503

11,866

8,173

1,780

7,151

7,980

1,520

7,700

18,080

10,174

4,681

8,700

6,600

9,299

6,500

3,800

2,922

6,300

9,100

3,473

4,000

4,004

4,756

5,600

4,058

27,873

5,687

7,209

2,300

14,376

7,545

7

19

19

7

19

7

19

19

19

18

15

19

19

19

14

14

19

14

19

19

14

16

19

16

18

19

16

6

19

18

14

15

19

19

7

7

n

v

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

v

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

k

n

n

n

n

n
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2.1.2-9

Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 4)

Mühlenbach

Glasebach

Glasebach

Güller Bach

Güller Bach

Steinbecke

Steinbecke

Trotzbach

Trotzbach

Quabbe

Quabbe

Bröggelbach

Alpbach

Stockumer Bach

Ahse

Ahse

Ahse

Ahse

Kützelbach

Rosenau

Schledde

Schledde

Söstbach

Söstbach

Blögge

Blögge

Klaggesgraben

Amper Bach

Amper Bach

Lake

Borghauser Grabe

Salzbach

Salzbach

Mühlenbach

Mühlenbach

Uffelbach

Bewerbach

Geithebach

Geithebach

Geinegge

Geinegge

Mdg. in den Gieseler bei Bad Westernkotten bis

Quelle

Mdg. in den Gieseler nördl. v. Weckinghausen bis

südl. v. Stirpe

südlich v. Stirpe bis Quelle

Mdg. in den Glasebach bei Stirpe bis westl. v. Erwitte

westlich v. Erwitte bis Quelle

Mdg. in die Lippe bei Benninghausen bis in

Herringhausen

Herringhausen bis Quelle

Mdg. in die Lippe bei Eickelborn bis nördl. v. Horn

nördlich v. Horn bis Quelle

Mdg. in die Lippe bei Lippborg bis südöstlich v.

Brüggenfeld

südöstlich v. Brüggenfeld bis Quelle

Mdg. in die Quabbe nordwestl. v. Höntrup bis Quelle

Mdg. in die Quabbe südöstl. v. Brüggenfeld bis Quelle

Mdg. in die Quabbe südl. v. Brüggenfeld bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Hamm bis Ortsrand v. Hamm

Ortsrand v. Hamm bis nahe Ostinghausen

nahe Ostinghausen bis südlich v. Bettinghausen

südlich v. Bettinghausen bis Quelle

Mdg. in die Ahse in Bettinghausen bis Quelle

Mdg. in die Ahse in Ostinghausen bis Quelle

Mdg. in die Rosenau in Ostinghausen bis Ortsrand

v. Söst

Ortsrand v. Söst bis Quelle

Mdg. in die Ahse nördlich v. Berwicke bis Hattrop

Hattrop bis Quelle

Mdg. in den Söstbach nördl. v. Schwefe bis nördl. 

v. Ampen

nördlich v. Ampen bis Quelle

Mdg. in die Bigge westlich v. Söst bis Quelle

Mdg. in die Schwefe in Bigge bis nördl. v. Ampen

nördlich v. Ampen bis Quelle

Mdg. in die Ahse südwestlich v. Dinker bis Quelle

Mdg. in die Lake südlich v. Dinker bis Quelle

Mdg. in die Ahse südwestlich v. Dinker bis südlich

v. Scheidingen

südlich v. Scheidingen bis Quelle

Mdg. in den Salzbach südlich v. Scheidingen bis

Ostönnen

Ostönnen bis Quelle

Mdg. in den Mühlenbach südl. v. Scheidingen bis

Quelle

Mdg. in den Salzbach nordwestl. v. Welver bis Quelle

Mdg. in die Ahse in Hamm bis südl. Ortsrand v. Hamm

südlicher Ortsrand v. Hamm bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Hamm bis westl. v. Hamm-Hövel

westl. v. Hamm-Hövel bis nördl. v. Hamm-Hövel

0,000

0,000

4,800

0,000

1,400

0,000

2,888

0,000

5,785

0,000

5,171

0,000

0,000

0,000

0,000

2,409

24,865

36,265

0,000

0,000

0,000

8,499

0,000

8,000

0,000

4,900

0,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

6,800

0,000

9,000

0,000

0,000

0,000

2,640

0,000

3,350

2,935

4,800

16,514

1,400

7,682

2,888

7,171

5,785

18,822

5,171

16,628

5,033

7,249

10,609

2,409

24,865

36,265

49,328

5,368

15,511

8,499

16,588

8,000

14,630

4,900

7,163

3,611

3,000

5,116

6,251

8,917

6,800

13,029

9,000

14,726

6,337

11,247

2,640

9,062

3,350

5,080

2,935

4,800

11,714

1,400

6,282

2,888

4,283

5,785

13,037

5,171

11,457

5,033

7,249

10,609

2,409

22,456

11,400

13,063

5,368

15,511

8,499

8,089

8,000

6,630

4,900

2,263

3,611

3,000

2,116

6,251

8,917

6,800

6,229

9,000

5,726

6,337

11,247

2,640

6,422

3,350

1,730
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7

19

7
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18

7
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7
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7
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7

7
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7
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7
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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2.1.2-10 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 5)

Geinegge

Geinegge

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Beverbach

Beverbach

Horne

Horne

Horne

Horne

Hernebach

Seseke

Seseke

Seseke

Lünerner Bach

Lünerner Bach

Amecke Bach

Amecke Bach

Heerener Mühlbach

Heerener Mühlbach

Körnebach

Körnebach

Massener Bach

Kuhbach

Süggelbach

Süggelbach

Süggelbach

Neuer Lüner Mühl

Neuer Lüner Mühl

Schwarzbach

Schwarzbach

Schwarzbach

Dattelner Mühlen

Dattelner Mühlen

Gernebach

nördl. v. Hamm-Hövel bis nordwestl. v. Hamm-Hövel

nordwestlich v. Hamm-Hövel bis Quelle

Mdg. in die Lippe am Ortsrand v. Nordherringen 

bis östlich v. Wiescherhöfen

östl. v. Wiescherhöfen bis östl. v. Selmingerheide

östlich v. Selmingerheide bis Quelle

Mdg. in die Lippe am nördl. Ortsrand v. Rünthe bis

südl. Ortsrand v. Rünthe

südlicher Ortsrand v. Rünthe bis Quelle

Mdg. in die Lippe am nördl. Ortsrand v. Rünthe bis

in Werne

Werne bis nördlich v. Werne-Evenkamp

nördl. v. Werne-Evenkamp bis südwestl. v. Herbern

südwestlich v. Herbern bis Quelle

Mdg. in den Horne nördl. v. Werne-Evenkamp bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Lünern bis Ortsrand v. Kamen

Ortsrand v. Kamen bis südlich v. Bönen

südlich v. Bönen bis Quelle

Mdg. in die Seseke südwestl. v. Flierich bis Ortsrand

v. Lünern

Ortsrand v. Lünern bis Quelle

Mdg. in den Lünerner Bach südl. v. Flierich bis in

Hemmerde

Hemmerde bis Quelle

Mdg. in die Seseke am nördl. Ortsrand v. Herren-

Werve bis südl. Ortsrand Herren-Werve

südlicher Ortsrand Herren-Werve bis Quelle

Mdg. in die Seseke nördlich v. Südkamen bis süd-

westlich v. Südkamen

südwestlich v. Südkamen bis Quelle

Mdg. in den Körnebach südwestlich v. Südkamen

bis Quelle

Mdg. in die Seseke westl. v. Bergkamen bis Quelle

Mdg. in die Seseke am südl. Ortsrand v. Lünen bis

oberhalb v. Lünen-Süd

oberhalb v. Lünen-Süd bis westlich v. Brechten

westlich v. Brechten bis Quelle

Mdg. in die Lippe am westl. Ortsrand v. Lünen bis

nordöstl. v. Brambauer

nordöstlich v. Brambauer bis Quelle

Mdg. in die Lippe nordöstl. v. Datteln bis nördl.

Ortsrand v. Waltrop

nördl. Ortsrand v. Waltrop bis westl. Ortsrand v.

Waltrop

westlicher Ortsrand v. Waltrop bis Quelle

Mdg. in die Lippe nördl. v. Datteln bis westl. Orts-

rand v. Datteln

westlicher Ortsrand v. Datteln bis Quelle

Mdg. in die Lippe nördl. v. Leven (Ahsen) bis südl.

v. Leven
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2.1.2-11

Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 6)

Gernebach

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Helmerbach

Helmerbach

Dümmer

Dümmer

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Hagenbach

Hagenbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Hagenbach

Hagenbach

Gronenbach

Gronenbach

Aabach

Aabach

Aabach

Beverbach

Beverbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Gorbach

Funne

Funne

südlich v. Leven bis Quelle

Mdg. in die Lippe am südl. Ortsrand v. Haltern bis

westl. v. Haltern

westlich v. Haltern bis nördlich v. Flaesheim

nördlich v. Flaesheim bis nordwestlich v. Hullern

nordwestlich v. Hullern bis westlich v. Hullern

westlich v. Hullern bis nördlich v. Lüdinghausen

nördlich v. Lüdinghausen bis südlich v. Senden

südlich v. Senden bis nördlich v. Senden

nördlich v. Senden bis westlich v. Nottuln

westlich v. Nottuln bis Quelle

Mdg. in die Stever nördl. v. Senden bis nördl. v.

Bösensell

nördlich v. Bösensell bis Quelle

Mdg. in die Stever am südl. Ortsrand v. Senden bis

westl. v. Senden

westlich v. Senden bis Quelle

Mdg. in die Stever südwestl. v. Senden bis östl. v.

Hiddingsel

östlich v. Hiddingsel bis westlich v. Appelhülsen

westlich v. Appelhülsen bis südlich v. Nottuln

südlich v. Nottuln bis Quelle

Mdg. in den Nonnenbach nordöstl. v. Hiddingsel

bis nördl. v. Buldern

nördlich v. Buldern bis Quelle

Mdg. in die Stever nördl. v. Lüdinghausen bis in

Hiddingsel

Hiddingsel bis westlich v. Buldern

westlich v. Buldern bis Quelle

Mdh. in den Kleuterbach westl. von Buldern bis

südwestl. v. Nottuln

südwestlich v. Nottuln bis Quelle

Mdg. in die Stever nördl. v. Lüdinghausen bis südl.

v. Hiddingsel

südlich v. Hiddingsel bis Quelle

Mdg. in die Stever am nördl. Ortsrand v. Lüding-

hausen bis Wentrup

Wentrup bis südlich v. Ottmarsbocholt

südlich v. Ottmarsbocholt bis Quelle

Mdg. in die Stever südl. v. Lüdinghausen bis nördl.

v. Nordkirchen

nördlich v. Nordkirchen bis Quelle

Mdg. in die Stever südl. v. Lüdinghausen bis

Einmdg. des Gorbach

Einmdg. des Gorbach bis nordöstl. v. Nordkirchen

nordöstlich v. Nordkirchen bis Quelle

Mdg. in den Teufelsbach nördl. v. Nordkirchen bis

Quelle

Mdg. in die Stever nördl. v. Selm bis westl. v. Selm

westlich v. Selm bis westlich v. Werne

1,087

0,000

2,317

5,294

7,252

11,775

34,078

39,378

44,578

54,378

0,000

8,000

0,000

2,500

0,000

2,800

11,600

15,700

0,000

5,500

0,000

5,389

18,409

0,000

6,610

0,000

4,391

0,000

3,992

6,392

0,000

5,488

0,000

4,692

8,847

0,000

0,000

3,388

4,581

2,317

5,294

7,252

11,775

34,078

39,378

44,578

54,378

58,009

8,000

15,799

2,500

14,168

2,800

11,600

15,700

21,900

5,500

8,059

5,389

18,409

24,778

6,610

10,332

4,391

8,684

3,992

6,392

8,470

5,488

11,359

4,692

8,847

12,090

7,386

3,388

18,488

3,494

2,317

2,977

1,958

4,523

22,303

5,300

5,200

9,800

3,631

8,000

7,799

2,500

11,668

2,800

8,800

4,100

6,200

5,500

2,559

5,389

13,020

6,369

6,610

3,722

4,391

4,293

3,992

2,400

2,078

5,488

5,871

4,692

4,155

3,243

7,386

3,388

15,100

18

15

15

15

15

15

14

14

14

18

14

18

14

14

14

14

18

16

14

18

15

14

16

14

16

19

14

19

16

14

19

14

19

14

18

14

19

14

n

n

v

n

v

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

DE_NRW_278796_1087

DE_NRW_2788_0

DE_NRW_2788_2317

DE_NRW_2788_5294

DE_NRW_2788_7252

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_34078

DE_NRW_2788_39378

DE_NRW_2788_44578

DE_NRW_2788_54378

DE_NRW_27882_0

DE_NRW_27882_8000

DE_NRW_278832_0

DE_NRW_278832_2500

DE_NRW_278834_0

DE_NRW_278834_2800

DE_NRW_278834_11600

DE_NRW_278834_15700

DE_NRW_2788342_0

DE_NRW_2788342_5500

DE_NRW_27884_0

DE_NRW_27884_5389

DE_NRW_27884_18409

DE_NRW_278844_0

DE_NRW_278844_6610

DE_NRW_2788512_0

DE_NRW_2788512_4391

DE_NRW_278852_0

DE_NRW_278852_3992

DE_NRW_278852_6392

DE_NRW_278854_0

DE_NRW_278854_5488

DE_NRW_278856_0

DE_NRW_278856_4692

DE_NRW_278856_8847

DE_NRW_2788562_0

DE_NRW_27886_0

DE_NRW_27886_3388



2.1.2-12 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 7)

Funne

Passbach

Passbach

Erkumer Mühlenbach

Erkumer Mühlenbach

Heubach

Heubach

Kettbach

Boombach

Boombach

Kannebrocksbach

Bünebach

Bünebach

Kiffertbach

Kiffertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Gernegraben

Lockmühlenbach

Lockmühlenbach

Kusenhorstbach

Weierbach

Weierbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Schölsbach

Schölsbach

Hammbach

Hammbach

Hammbach

Schafsbach

Rhader Mühlenbach

westlich v. Werne bis Quelle

Mdg. in die Stever westl. v. Selm bis östl. v. Bork

östlich v. Bork bis Quelle

Mdg. in den Hullerner Stausee östl. v. Hullern bis

nordöstl. v. Hullern

nordöstlich v. Hullern bis Quelle

Mdg. in den Halterner Stausee nahe Haltern bis

Einmdg. des Kannebrocksbach

Einmdg. des Kannebrocksbach bis Quelle

Mdg. in den Heubach westl. v. Maria-Veen bis Quelle

Mdg. in den Heubach südöstlich v. Maria-Veen bis

östlich v. Hülsten

östlich v. Hülsten bis Quelle

Mdg. in den Heubach am südlichen Ortsrand v.

Hausdülmen bis Quelle

Mdg. in den Kannebrocksbach nordwestlich v.

Hausdülmen bis in Lette

Lette bis Quelle

Mdg. in den Heubach am Ortsrand v. Stockwiese

bis südlich v. Dülmen

südlich v. Dülmen bis Quelle

Mdg. in die Lippe nördlich v. Sickingmühle bis

nordöstlich v. Waldsiedlung

nordöstlich v. Waldsiedlung bis südlich v. Sinsen

südlich v. Sinsen bis Quelle

Mdg. in den Silvertbach am südlichen Ortsrand v.

Sinsen bis Quelle

Mdg. in den Silertbach in Waldsiedlung bis in Hüls

Hüls bis Quelle

Mdg. in die Lippe nördlich nahe Marl bis Quelle

Mdg. in die Lippe westl. v. Hervest bis nordwestl. v. Marl

nordwestlich v. Marl bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Dorsten bis nördl. v. Altendorf

nördlich Altendorf bis südlich Polsum

südlich Polsum bis in Hassel

Hassel bis Quelle

Mdg. in den Rapphofsmühlenbach südl. v. Polsum

bis nordwestl. v. Hassel

nordwestlich v. Hassel bis westlich v. Hassel

westlich v. Hassel bis Quelle

Mdg. in den Rapphofsmühlenbach am westlichen

Ortsrand v. Dorsten bis südlich v. Dorsten

südlich v. Dorsten bis Quelle

Mdg. in die Lippe am westl. Ortsrand v. Dorsten 

bis Einmdg. Wienbach

Einmdg. Wienbach bis südlich v. Buschhausen

südlich v. Buschhausen bis Quelle

Mdg. in den Hammbach südl. v. Rhade bis Quelle

Mdg. in den Hammbach südlich von Rhade bis

nordöstlich v. Rhade

18,488

0,000

8,487

0,000

1,701

0,000

9,149

0,000

0,000

4,000

0,000

0,000

10,300

0,000

6,600

0,000

4,084

9,277

0,000

0,000

2,600

0,000

0,000

2,581

0,000

3,699

8,683

10,883

0,000

0,967

2,000

0,000

1,787

0,000

2,426

17,781

0,000

0,000

21,874

8,487

11,972

1,701

5,621

9,149

30,659

12,316

4,000

9,715

18,076

10,300

14,199

6,600

9,992

4,084

9,277

13,809

2,626

2,600

8,264

7,264

2,581

7,201

3,699

8,683

10,883

13,664

0,967

2,000

4,019

1,787

8,375

2,426

17,781

21,462

7,151

4,000

3,386

8,487

3,485

1,701

3,920

9,149

21,510

12,316

4,000

5,715

18,076

10,300

3,899

6,600

3,392

4,084

5,193

4,532

2,626

2,600

5,664

7,264

2,581

4,620

3,699

4,984

2,200

2,781

0,967

1,033

2,019

1,787

6,588

2,426

15,355

3,681

7,151

4,000

18

19

14

19

14

15

19

19

19

14

19

19

16

19

14

19

19

14

14

19

14

19

19

14

19

19

14

18

19

19

14

19

19

15

19

14

19

19

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

v

n

n

n

n

n

v

v

v

v

n

n

n

n

v

v

v

n

v

n

n

n

n

DE_NRW_27886_18488

DE_NRW_278872_0

DE_NRW_278872_8487

DE_NRW_278876_0

DE_NRW_278876_1701

DE_NRW_27888_0

DE_NRW_27888_9149

DE_NRW_2788812_0

DE_NRW_278882_0

DE_NRW_278882_4000

DE_NRW_278884_0

DE_NRW_2788842_0

DE_NRW_2788842_10300

DE_NRW_278886_0

DE_NRW_278886_6600

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_4084

DE_NRW_27892_9277

DE_NRW_278922_0

DE_NRW_278924_0

DE_NRW_278924_2600

DE_NRW_278932_0

DE_NRW_278936_0

DE_NRW_278936_2581

DE_NRW_27894_0

DE_NRW_27894_3699

DE_NRW_27894_8683

DE_NRW_27894_10883

DE_NRW_278942_0

DE_NRW_278942_967

DE_NRW_278942_2000

DE_NRW_278946_0

DE_NRW_278946_1787

DE_NRW_27896_0

DE_NRW_27896_2426

DE_NRW_27896_17781

DE_NRW_2789612_0

DE_NRW_278962_0



2.1.2-13

Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.2-2

Gewässer Wasserkörper-Nummer Bezeichnung von bis Länge

[km] [km] [km]

Gewäs-

sertyp

Kate-

gorie

Oberflächenwasserkörper (Nummer, Bezeichnung, Ausdehnung, Typ, Kategorie)  (Teil 8)

Rhader Mühlenbach

Wienbach

Wienbach

Midlicher Mühlen

Midlicher Mühlen

Rüstebach

Rehrbach

Schermbecker Mühle

Schermbecker Mühle

Schermbecker Mühle

Dellbach

Dellbach

Dellbach

Gartroper Mühlenb.

Gartroper Mühlenb.

Datteln-Hamm-Kanal

Dortmund Ems

Kanal

DEK Altstrecke al.

Schiffshebewerk

DEK Altstrecke

Schachtschl. He

Alte Fahrt

Alte Fahrt

DEK Altkanal

Lüdinghausen-Send

DEK von Ende RHK

bis Vorhaf. H

Wesel-Datteln-Kanal

nordöstlich v. Rhade bis Quelle

Mdg. in den Hammbach am westl. Ortsrand v.

Holsterhausen bis nördl. v. Wulfen

nördlich v. Wulfen bis Quelle

Mdg. in den Wienbach westl. v. Wulfen bis westl.

Ortsrand v. Barkenberg

westlicher Ortsrand v. Barkenberg bis Quelle

Mdg. in die Lippe südl. v. Altschermbeck bis Quelle

Mdg. in die Lippe südl. v. Altschermbeck bis Quelle

Mdg. in die Lippe nordwestl. v. Gahlen bis südl. v.

Schermbeck

südlich v. Schermbeck bis nördlich v. Schermbeck

nördlich v. Schermbeck bis Quelle

Mdg. in die Lippe nördl. v. Gartrop bis westl. v. Damm

westlich v. Damm bis nördlich v. Damm

nördlich v. Damm bis Quelle

Mdg. in die Lippe nördl. v. Gartrop bis nordöstl. v.

Saure-Heide

nordöstlich v. Saure-Heide bis Quelle

Mdg. in den Dortmund-Ems-Kanal am westlichen

Ortsrand v. Datteln bis südöstlich v. Uentrop

Mdg. in den Dortmund-Ems-Kanal (Kenn_ofwk:

70501_0) westl. v. Waltrop bis westl. v. Senden

Mdg. in den DEK südöstlich v. Meckinghoven bis

südlicher Ortsrand v. Meckinghoven

Mdg. in den DEK südöstlich v. Meckinghoven bis

südlicher Ortsrand v. Meckinghoven

Mdg. in den DEK am östl. Ortsrand v. Datteln bis

Abzweigung aus dem DEK nordöstl. v. Olfen

Mdg. in den DEK westlich v. Lüdinghausen bis

Einmdg. des DEK Altkanal Lüdinghausen-Sande

Mdg. in den DEK nordwestl. v. Lüdinghausen bis

Abzweigung aus dem DEK in Senden

Mdg. in den DEK Altstrecke al. Schiffshebewerk bis

Abzweigung aus dem DEK am westl. Ortsrand v.

Meckinghoven

Mdg. in den Wesel-Datteln-Kanal in Friedrichsfeld

bis nördlich v. Datteln

4,000

0,000

8,295

0,000
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Schließlich sind gemäß Anhang VIII der WRRL
spezifische synthetische und nicht-synthetische
Schadstoffe zu betrachten; hierzu gehören im
Wesentlichen die in der Gewässerschutzrichtli-
nie 76/464/EWG und in den Tochterrichtlinien
genannten Stoffe. 

Chemischer Zustand

Die in der Wasserrahmenrichtlinie selbst ge-
nannten prioritären und prioritär gefährlichen
Stoffe in den Anhängen IX und X beschreiben
den chemischen Zustand.

Datengrundlage

Nicht alle für die Beschreibung der Ausgangs-
situation erforderlichen Daten liegen vor. Aus
diesem Grunde musste teilweise auf Daten und
Informationen zurückgegriffen werden, die Qua-
litäts- und Hilfskomponenten in etwa widerspie-
geln. In Abbildung 2.1.3.1-1 ist dargestellt, wel-
che landesweit aus bisherigen Messverfahren
und -programmen zur Verfügung stehenden
Daten verwendet wurden. 

Die vorliegenden Daten wurden nach bestehen-
den und erprobten Verfahren erhoben und zu
Zwecken der Bestandsaufnahme im Zusammen-
hang dokumentiert und ausgewertet. Die beste-
henden und erprobten Verfahren entsprechen
teilweise nicht den Vorgaben der WRRL für die
zukünftige Zustandsbewertung, dennoch bilden
sie aufgrund ihrer zumeist langfristigen Validie-
rung eine gute Basis für die Beschreibung der
Ausgangssituation.

Nachfolgend werden die verwendeten Daten und
Verfahren kurz erläutert:

Als Hilfsgröße für die zukünftig über referenz-
gestützte Verfahren zu bewertenden biologischen
Qualitätskomponenten wurden die flächendek-
kend in NRW bisher erhobenen Daten zur Ge-
wässergüte (Saprobie), Daten und Expertenwis-
sen zur Fischfauna und die Daten aus der landes-
weiten Strukturgütekartierung herangezogen.
Weiterhin wurden die Daten aus der immissions-
seitigen Untersuchung der stofflichen Gewässer-
güte herangezogen. Auf die inhaltliche Bedeu-
tung der einzelnen Komponenten und die ver-
fügbare Datenlage wird in den Kapiteln 2.1.3.2
bis 2.1.3.6 näher eingegangen. Bewertungs-
grundlage für die einzelnen Komponenten waren

2.1.3

Beschreibung der Ausgangssituation 
für die Oberflächengewässer 

2.1.3.1

Einführung

Die Beschreibung der Ausgangssituation der
Oberflächengewässer erfolgt im Wesentlichen
auf Basis der vorliegenden Immissionsdaten.

Da die Wasserrahmenrichtlinie gemäß Artikel 5
künftig ebenfalls auf Immissionsuntersuchungen
gestützte Zustandsbeschreibungen vorsieht, wurde
die Aufbereitung und Darstellung der Ist-Zustands-
beschreibung so weit möglich an die Struktur
der künftigen Beschreibungen angeglichen.

Gemäß Wasserrahmenrichtlinie wird der Zustand
in den ökologischen Zustand und den chemischen
Zustand gegliedert. 

Ökologischer Zustand

Der ökologische Zustand wird durch die in An-
hang V der WRRL aufgeführten biologischen
Qualitätskomponenten beschrieben. Diese sind:

• Phytoplankton

• Phytobenthos    } Wasserflora

• Makrophyten

• Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

• Fische

Weiter sollen Parameter zur Unterstützung der
Einschätzung der biologischen Komponenten in
die Zustandsbeschreibung eingehen. Hierzu
gehören:

• hydromorphologische Bedingungen (Wasser-
haushalt, Durchgängigkeit, morphologische
Bedingungen)

• allgemeine chemische und chemisch-physika-
lische Parameter

2.1.3.1-1 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper



Abb. 2.1.3.1-1

2.1.3.1-2

jeweils vorhandene landesweite Regelungen
und/oder die EG-Richtlinien.

Mehrere dieser Europäischen Richtlinien, die in
die Wasserrahmenrichtlinie integriert wurden,
sowie die korrespondierenden Umsetzungen in
nationales Recht geben für viele der zu betrach-
tenden Stoffe und Parameter Qualitätsziele vor.
Die zu berücksichtigenden EG-Richtlinien sind
im Folgenden aufgeführt:

• Richtlinie 76/464/EWG  (Gewässerschutz-
richtlinie) mit Tochterrichtlinien

• Richtlinie 91/414/EWG  (Pflanzenschutzmit-
telrichtlinie)

• Richtlinie 91/676/EWG  (Nitratrichtlinie)

• Richtlinie 78/659/EWG  (Fischgewässerricht-
linie)

Die WRRL fordert eine zusammenfassende
Betrachtung der verschiedenen immissionsseitig
vorliegenden Daten und Informationen. Hierzu
müssen die Daten und Informationen in ver-
gleichbarer Form aufbereitet werden. Hierfür
wurde folgendes Vorgehen gewählt: Alle Daten
wurden in Analogie zur Gewässergütekarte und
Gewässerstrukturgütekarte in gewässerparallele
Linieninformationen übertragen.

Die Informationen zu stofflichen Belastungen
im Gewässer sind typischerweise Punktinforma-
tionen. Diese Punktinformationen wurden auf
Basis des bei den Staatlichen Umweltämtern
vorhandenen Expertenwissens unter Hinzuzie-
hung weiterer Fachleute, z. B. der Landesanstalt
für Ökologie und Forsten, des Lippeverbands,
der Landwirtschaftskammer und der Fischerei-
verbände auf das von der Messstelle repräsen-
tierte Gewässersystem übertragen. Soweit mög-
lich wurde die Quelle einer Belastung ermittelt
und die Reichweite der Belastung im Gewässer
abgeschätzt. Dies ist in Abbildung 2.1.3.1-2
schematisch dargestellt. 

Für die Beschreibung der Ausgangssituation verwendete 
Immissionsdaten 

• Phytoplankton

• Phytobenthos

• Makrophyten

• Makrozoobenthos

• Fische

Datengrundlage WRRL Datengrundlage Bestandsaufnahme

Ökologischer Zustand

Biologische Komponenten

• Hydromorphologie

• Chemisch-physikalische Parameter

Unterstützende Komponenten

• Stoffe des Anhangs VIII
Spezifische Schadstoffe

• Stoffe der Anhänge IX und X

Chemischer Zustand

mit Gewässerstrukturgüte berücksichtigt

vorhandene Daten verwendet 

Daten und Expertenwissen berücksichtigt

als Saprobie berücksichtigt

vorhandene Daten verwendet 

vorhandene Daten verwendet 

für Ist-Zustandserhebung zu geringe Datenbasis

Oberflächenwasserkörper 2.1



Tab. 2.1.3.1-1

Abb. 2.1.3.1-2

Einstufungsregeln zur Beschreibung der Ausgangssituation

gewählt. Für Stoffe, für die bisher keine ver-
bindlichen Qualitätsziele festgelegt sind, wurden
Hilfskriterien herangezogen. Dies sind zum Bei-
spiel LAWA-weit vereinbarte Zielvorgaben.
Qualitätsziele und Hilfskriterien werden nachfol-
gend unter dem Begriff „Qualitätskriterien“
summiert.

Tabelle 2.1.3.1-1 gibt die generellen Einstufungs-
regeln sowie die Farbgebung der gewässerparal-
lelen Bänder wieder:

Die Quellen- und Auswirkungsanalyse bildete
damit zunächst die Basis für die Beschreibung
der Ausgangssituation in Kapitel 2. Hierauf wur-
de später im Rahmen der in Kapitel 4 behandel-
ten integralen Betrachtung für die teilautomati-
sierte Einschätzung der Zielerreichung im Sinne
der Wasserrahmenrichtlinie aufgebaut.

Für die Farbgebung der gewässerparallelen
Stoffbänder wurden – soweit vorhanden – ver-
bindliche Qualitätsziele aus EG-Richtlinien oder
nationaler Gesetzgebung als Einstufungskriterium

2.1.3.1-3 Ist-Situation2

Schematische Darstellung der Quellen- und Auswirkungsanalyse 
für die Banddarstellung

Überführung von Punkt- und Linienformation

Analyse des
Konzentrationsverlaufs
entgegen der Fließrichtung

Fl
ie

ßr
ic

ht
un

g

Lokalisierung
des Belastungs-
bereichs

Analyse der 
Belastungsquellen
in Fließrichtung

}

Messstelle mit Überschreitung des Qualitätskriteriums

Messstelle mit Einhaltung des halben Qualitätskriteriums

Wert < 1/2 QK1

1/2 QK ≤ Wert ≤ QK

QK ≤ Wert

Datenlage nicht ausreichend, Belastungen aufgrund 

emissionsseitiger Informationen zu vermuten, 

Auswirkungsbereich auch nicht grob lokalisierbar

Ausgangssituation Bandfarbe

1 QK = Qualitätskriterium

2.1 Oberflächenwasserkörper



2.1.3.2-1

Oberflächenwasserkörper 2.1

In Nordrhein-Westfalen wird angestrebt, in allen
Gewässern mindestens die biologische Güte-
klasse II zu erreichen.

Die Gewässergüte wurde an allen Gewässern,
für die eine Belastung durch zum Beispiel Klär-
anlagen angenommen wird, untersucht. Ab 1976
zunächst im Zweijahres-Rhythmus, zuletzt im
Abstand von fünf Jahren. Für die Bestandsauf-
nahme wurde jeweils das aktuelle Messergebnis
zugrunde gelegt.

Für Gewässer, die bisher nicht im Gewässerüber-
wachungssystem erfasst wurden – dies betrifft
einige Gewässeroberläufe – wurde im Jahre 2003
ein Screening durchgeführt, so dass auch hier eine
auf Expertenwissen basierende Einstufung mög-
lich war.

Die Gewässergüte im Arbeitsgebiet Lippe

Die Verteilung der Gewässergüteklassen im
Arbeitsgebiet Lippe wird in Abbildung 2.1.3.2-1
wiedergegeben.

Sieht man von einer sehr kurzen Strecke kriti-
scher Belastung unterhalb des Lippesees bei
Paderborn ab, so ist die Lippe von der Quelle
bis oberhalb der Stadt Hamm durchgehend nur
mäßig belastet (Güteklasse II). Die angesproche-
ne Qualitätsverschlechterung ist auf das im eu-
trophen Lippesee entstandene Plankton zurück-
zuführen, das am Auslaufbauwerk ausgetragen
und teilweise zerschlagen wird. Dort dient es fil-
trierenden Benthosorganismen als Nahrung, was
sich im Saprobienindex widerspiegelt. Die Trü-
bung des Flusswassers wird zumindest partiell
auf Plankton zurückgeführt, das natürlicherweise
(ohne den Durchfluss durch den Lippesee) in
einem Fließgewässer dieses Typs (Hyporhithral,
Äschenregion) nicht vorkommt.

Der Lippesee stellt für an Gewässer gebundene
Organismen ein unüberwindliches Wanderungs-
hindernis dar. Nicht zuletzt auch deswegen ist
eine Umleitung der Lippe um den See im Bau,
so dass in wenigen Jahren mit einer Gesamtver-
besserung zu rechnen ist (sommerliches Klar-
wasserstadium, Durchgängigkeit).

2.1.3.2

Gewässergüte

Die „Gewässergüte“ eines Fließgewässers be-
schreibt die Belastung mit leicht abbaubaren,
organischen Substanzen. Diese Gewässerbelas-
tung wirkt sich auf die aquatischen Lebensge-
meinschaften hauptsächlich über die Verringe-
rung des Sauerstoffgehalts im Gewässer aus.
Außerdem kann die Zufuhr von organischen
Stoffen und Nährstoffen über die Veränderung
der Nahrungsbasis des Fließgewässer-Ökosys-
tems eine Umstrukturierung der Lebensgemein-
schaft bewirken.

Die Klassifizierung der biologischen Gewässer-
güte von Fließgewässern erfolgte in Deutschland
bisher auf Basis des empirisch abgeleiteten Sa-
probiensystems. Hierbei werden Organismen
(Saprobien) – vorrangig des Makrozoobenthos –
als Indikatoren verwendet. Über eine statistische
Auswertung wird der „Saprobienindex“ als ge-
wogenes Mittel der Saprobienwerte aller Indika-
tororganismen ermittelt.

Der Saprobienindex ist ein wichtiges Element
für die Bestimmung der Gewässergüteklassen.
Ergänzend zum Saprobienindex werden zur
Festlegung der Gewässergüteklassen noch zu-
sätzliche Kriterien herangezogen. Insgesamt
sieht die Güteklassifizierung der LAWA ein
siebenstufiges System vor1:

• I  (unbelastet bis sehr gering 
belastet) 

• I–II (gering belastet) 

• II (mäßig belastet)

• II–III (kritisch belastet)

• III (stark verschmutzt)

• III–IV (sehr stark verschmutzt)

• IV (übermäßig verschmutzt)

1 Güteklassifizierung der LAWA

 



Abb. 2.1.3.2-1

Individuen vorkommen, darunter auch Organis-
men mit einem Optimum in eher kühlem Was-
ser, lässt sich unterhalb der Abwärmeeinleitung
ein deutliches Defizit sowohl an Arten als auch
an Individuen nachweisen. Aufgrund dieses
Befundes kommt es zu einer Herabstufung in
die Güteklasse II-III im Stadtgebiet Hamm. Die
anschließende Gewässerstrecke bis Lünen befin-
det sich in der Güteklasse II. Unterhalb von
Hamm bis zur Mündung in den Rhein liegt wie-
der eine umfangreichere Benthosbesiedlung vor,
die sich allerdings überwiegend aus Taxa mit
weitem Milieuspektrum zusammensetzt. Darun-
ter befinden sich in zunehmendem Maße über
die Donau und den Rhein neu eingewanderte,
zum Teil wärmeliebende Tiere (Neozoen).

Die Emissionen gereinigter Abwässer der Städte
Paderborn und Lippstadt haben keinen signifi-
kanten negativen Einfluss auf die Güteklassifi-
zierung. Die erhöhte Belastung mit Nährstoffen
stammt aus der intensiven Landwirtschaft auf
der Paderborner Hochfläche, dem Haarstrang,
der Soester Börde und dem südlichen Münster-
land und wird überwiegend über das Grundwas-
ser eingetragen.

In die obere Lippe münden keine Gewässer mit
der Güteklasse III. Starke Verschmutzungen mit
örtlicher Bedeutung treten nur in wenigen Ne-
benfluss-Oberläufen auf und haben aufgrund der
vergleichsweise geringen Wasserführung keinen
nennenswerten Einfluss auf die Wasserqualität
der Lippe. Es sind dies: Bach von Kleinenberg
(Lichtenau-Kleinenberg), Gunne (Delbrück-
Bentfeld), Scheinebach (Lippstadt), Schwarzer
Graben (Rietberg-Mastholte) und Güller Bach
(Anröchte).

Während in der Lippe bis zum Kraftwerk West-
falen oberhalb von Hamm viele Arten mit vielen

2.1.3.2-2 Ist-Situation2
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2.1.3.2-3

Abb. 2.1.3.2-2
Die Kahnschnecke
Theodoxus fluviatilis,
eine in der oberen
Lippe lebende, vom
Aussterben bedrohte
Schnecke 

Oberflächenwasserkörper 2.1

Die bis vor wenigen Jahren vorhandene starke
Belastung durch den Zufluss der Seseke bei
Lünen ist inzwischen deutlich zurückgegangen,
so dass sich die Lippe von der Seseke-Mündung
bis zum Rhein in der Güteklasse II-III (kritisch
belastet) befindet. Diese Verbesserung ist auf
zurzeit stattfindende umfangreiche Sanierungen
im Seseke-Einzugsgebiet zurückzuführen. Die
Wasserqualität der Seseke hat sich spürbar ver-
bessert und wird seit kurzem in die Güteklasse
III eingestuft. Damit tritt das Gewässer als Ver-
schmutzungsquelle für die Lippe zurück.

Verbliebene Belastungsschwerpunkte (Güteklas-
se IV) sind die von Süden zufließenden Abwas-
ser führenden Gewässer Wiescher Bach (Hamm),
Dattelner Mühlenbach (Datteln) und Sicking-
mühlenbach (Marl). Durch den Einfluss dieser
Gewässer verschlechtert sich die biologische
Güteklassifizierung der Lippe jedoch nicht.

Weitere wasserwirtschaftlich bedeutende Gewäs-
ser oder -strecken mit der Güteklasse II-III (kri-
tisch belastet) sind: Schermbecker Mühlenbach
(Schermbeck), Dellbach (Damm), Rehrbach
(Gahlen), Gartroper Mühlenbach (Gartrop),
Rapphofsmühlenbach (Dorsten), Schwarzbach
(Waltrop), Stever (Haltern) mit Funne (Selm-
Bork), Seseke-Oberlauf (Bönen), Ahse (Hamm)
mit Salzbach/Bewerbach (Werl) und Soestbach
(Soest), Geinegge (Hamm), Quabbe (Lippetal-
Lippborg), Glasebach (Erwitte).

Oberläufe von Karstgewässern am Nordhang
des Sauerlands (Haarstrang) fallen zeitweilig
trocken.

Betrachtet man alle ständig Wasser führenden
Gewässer mit einem Einzugsgebiet > 10 km2, so
entsprechen etwa ein Drittel nicht den Anforde-
rungen der Gewässergüteklasse II.

In der Tabelle 2.1.3.4-3 wird die prozentuale
Verteilung der Gewässergüte in den einzelnen
Oberflächenwasserkörpern angegeben.
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Beiblatt 2.1-2

2.1.3.2-7

Biologische Gewässergüte im Arbeitsgebiet Lippe

 



• Klasse 1: unverändert 

• Klasse 2: gering verändert 

• Klasse 3: mäßig verändert 

• Klasse 4: deutlich verändert 

• Klasse 5: stark verändert 

• Klasse 6: sehr stark verändert 

• Klasse 7: vollständig verändert

Die Gewässerstrukturgüteklassen beschreiben
das Maß der Abweichung des aktuellen Zustands
vom potenziell natürlichen Zustand und damit
dem Referenzzustand im Sinne der WRRL.
Insofern ist dieses Beurteilungsverfahren
WRRL-konform und deckt die Beurteilung der
hydromorphologischen Verhältnisse ab. Auf
LAWA-Ebene wurde vereinbart, dass in Gewäs-
serabschnitten mit Strukturgüteklasse 6 und 7
aufgrund der morphologischen Veränderungen
die Ziele der WRRL wahrscheinlich nicht
erreicht werden.

Die Gewässerstrukturgütesituation der einzelnen
Gewässer ist in der Karte 2.1-3 dargestellt. Be-
zogen auf spezifische Wasserkörper ist die Situ-
ation in Tab. 2.1.3.4-3 am Ende des Kapitels
2.1.3.4 aufgeführt. 

Die gewässerstrukturellen Verhältnisse wechseln
im Gegensatz zur Gewässergüte sehr kleinräu-
mig, so dass eine individuelle und abschnittsbe-
zogene Darstellung (s. Karte 2.1-3) und Erläute-
rung erforderlich ist. Grundsätzlich ist die struk-
turelle Situation eng mit dem lokalen Nutzungs-
druck korrelierbar.

2.1.3.3

Gewässerstrukturgüte

Unter Gewässerstruktur werden im Folgenden
strukturelle Differenzierungen des Gewässer-
betts und seines Umfelds verstanden, soweit sie
hydraulisch, gewässermorphologisch und hydro-
biologisch wirksam und für die ökologischen
Funktionen des Gewässers und der Aue von
Bedeutung sind. 

Die Gewässerstrukturgüte ist ein Maß für die
ökologische Qualität der Gewässerstrukturen
und der durch diese Strukturen angezeigten
dynamischen Prozesse. Abflussdynamik und
Strukturausstattung bestimmen ganz wesentlich
die Funktionsfähigkeit der Gewässer und die
Lebensbedingungen am und im Gewässer.

Die Erfassung der Strukturgüte erfolgt im Rah-
men von Gewässerbegehungen in definierten
Abschnitten, deren Längsausdehnung in Abhän-
gigkeit der Gewässergröße variiert. Für die klei-
nen Fließgewässer erfolgte die Kartierung in
100 m- Abschnitten und für die großen Fließge-
wässer in 200 m- , 500 m- oder 1.000 m- Ab-
schnitten nach den Kartieranleitungen für die
Gewässerstrukturgüte in NRW (LUA-Merkblatt
Nr. 14 und Nr. 26). 

Im Arbeitsgebiet Lippe wurden die Lippe ab der
Padereinmündung, die Stever ab Nonnenbach-
einmündung und die Glenne ab der Brücke der
Bundesstraße B 55 in 200 m- bzw. 500 m- Ab-
schnitten kartiert, alle anderen Gewässer wurden
in 100 m- Schritten aufgenommen. Die vorlie-
genden Ergebnisse basieren auf Erhebungen aus
den Jahren 1998 bis 2002 und werden in einer
zentralen Datenbank vorgehalten und gepflegt.

Ähnlich wie bei der Gewässergüte wird die Struk-
turgüte in 7 Stufen klassifiziert, von Klasse 1
(unverändert) bis Klasse 7 (vollständig verän-
dert): 

2.1.3.3-1 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper



2.1.3.3-2

Abb. 2.1.3.3-1
Lippe, westlich von
Marienloh, Struktur-
güteklasse 1 
(Foto: StUA Lippstadt)

Abb. 2.1.3.3-3
Eingedeichter Lippe-
abschnitt in Hamm,
Strukturgüteklasse 6
(Foto: StUA Lippstadt)

Im weiteren Verlauf bis Flusskilometer 80 bei
Datteln hat sich die Lippe infolge massiver
Begradigungen und Einengung des Gewässerver-
laufs übermäßig tief in das Gelände eingeschnit-
ten und besitzt keine seitlichen Entwicklungs-
möglichkeiten (Strukturgüteklasse 3 bis 6).

Oberflächenwasserkörper 2.1

Gewässerstrukturgüte der Lippe

Im Oberlauf der Lippe, etwa bis zur Einmün-
dung der Pader, sind nur mäßige bis geringe
strukturelle Beeinträchtigungen vorhanden. In
diesem Bereich, von der Quelle in Bad Lipp-
springe bis zur Einmündung der Pader bei
Schloss Neuhaus sind die dominierenden Anteile
der Sohl- und Uferbereiche mit den Strukturgü-
teklassen 3 bis 6 zu bewerten. Rudimentär sind
auch noch Abschnitte, die mit der Strukturgüte-
klasse 1 bewertet sind, vorhanden. Dies zeigt
Abbildung 2.1.3.3-1.

Abb. 2.1.3.3-2
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Der Unterlauf hingegen nimmt einen stark ge-
wundenen bis mäandrierenden Verlauf an, ist
allerdings infolge des befestigten regelprofilier-
ten Ausbaus in seiner lateralen Entwicklungs-
möglichkeit stark eingeschränkt. Der Mündungs-
bereich bei Wesel in den Rhein ist massiv ausge-
baut und wurde bisher nur teilweise durch Ent-
fesselungsmaßnahmen dynamisiert.

Abb. 2.1.3.3-5
Lippemündung in den
Rhein bei Wesel,
Strukturgüteklasse 6
(Foto: StUA Duisburg)
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Gewässerstrukturgüte der Nebengewässer

Die Zuläufe der Lippe zeigen ähnlich variieren-
de Verhältnisse in ihrer strukturellen Ausbil-
dung, wobei kleinräumig naturnahe Laufab-
schnitte (Strukturgüteklasse 1 bis 2) ebenso
anzutreffen sind wie stark ausgebaute (Struktur-
güteklasse 6 bis 7).

Als Besonderheit können die am Haarstrang ent-
springenden Gewässer mit periodischer Wasser-
führung (Karst-Gewässer) genannt werden,
deren strukturelle Bewertung für den Sohl-,
Ufer- und Landbereich von gering bis deutlich
verändert (Strukturgüteklasse 2 bis 4) eingestuft
sind (siehe Karte 2.1-2).

Eine weitere Besonderheit stellt die Seseke als
Schmutzwasserlauf im Bergsenkungsgebiet zwi-
schen  Bönen und Lünen dar. Sie ist in diesem
Streckenabschnitt mit Sohlschalen ausgebaut
und begradigt, so dass sie der Strukturgüteklasse
7 zuzurechnen ist.

Oberflächenwasserkörper 2.1

Abb. 2.1.3.3-6
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Abb. 2.1.3.3-7
Ahse oberhalb von
Bad Sassendorf – Loh-
ne, Strukturgüteklasse
1 (Foto: StUA Lipp-
stadt)

Abb. 2.1.3.3-8
Künstliches Gewässer-
bett der Seseke, Struk-
turgüteklasse 7 (Foto:
StUA Lippstadt)
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Gewässerstrukturgüte im Arbeitsgebiet Lippe

Abbildung 2.1.3.3-9 gibt die prozentuale Vertei-
lung der Gewässerstrukturgüteklassen für alle
Gewässer mit einem Einzugsgebiet > 10 km2

innerhalb des Arbeitsgebiets Lippe wieder. Nur
knapp 4 % der Fließgewässerstrecken der
Gewässer mit einem Einzugsgebiet > 10 km2

weisen Strukturgüteklassen 1 oder 2 auf.

Auch in dieser Zusammenfassung bestätigt sich
das vorangehend beschriebene Bild, dass Ge-
wässerabschnitte mit mäßigen bis starken Verän-
derungen gegenüber dem Referenzzustand – die-
ser entspricht Gewässerstrukturgüteklasse 1 –
deutlich überwiegen und somit Gewässer mit
strukturellen Defiziten für das Arbeitsgebiet
Lippe prägend sind.

2.1 Oberflächenwasserkörper

Abb. 2.1.3.3-9
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In der Karte 2.1.3 wird die zusammenfassende
einbändige Gewässerstrukturgüte im Arbeitsge-
biet Lippe dargestellt.
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Tab. 2.1.3.4-1

spiegeln. Zudem reagiert die Fischfauna sehr
empfindlich auf strukturelle Defizite der Gewäs-
ser, wie z. B. die ökologische Durchgängigkeit
oder die Zerstörung von Laichhabitaten.

Für die Beurteilung der Ausgangssituation ist 
es notwendig, die Verbreitung der Langdistanz-
wanderfische zu beschreiben. In den Gewässern,
in denen natürlicherweise keine Wanderfische
auftreten, wird das Vorkommen der Leit- bzw.
Begleitarten dokumentiert. 

2.1.3.4

Fischfauna

Die Untersuchung und Beschreibung der Fisch-
fauna als Qualitätskomponente der WRRL ist
von großer Bedeutung, weil Fische einerseits
i. d. R. das Endglied der aquatischen Nahrungs-
kette darstellen und damit auch Schädigungen
der anderen Glieder der Nahrungskette wider-

2.1.3.4-1 Ist-Situation2

Typ 19: Fließgewässer der 

Niederungen

Typ 5: silikatischer Mittelgebirgsbach

Typ 7: karbonatischer 

Mittelgebirgsbach

Typ 18: löss-lehmgeprägter 

Tieflandbach

Typ 11: organisch geprägter Bach

Typ 6: feinmaterialreiche, karbonati-

sche Mittelgebirgsbäche

Typ 16: kiesgeprägte Tieflandbäche

Typ 15: sand- und lehmgeprägte Tief-

landflüsse

Typ 14: sandgeprägte Tieflandbäche

Typ 9.1: karbonatische Mittelgebirgs-

flüsse

Typ 9: silikatische Mitelgebirgsflüsse

Fließgewässer der Niederungen

Kerbtalbach im Grundgebirge

kleiner Talauebach im Grundgebirge

großer Talauebach im Grundgebirge

Karstbach

löss-lehmgeprägtes Fließgewässer

der Bördenlandschaft

organisch geprägtes Fließgewässer

der Sander und sandigen Aufschüt-

tungen

kleiner Talauebach im Deckgebirge

kiesgeprägtes Fließgewässer der Ver-

witterungsgebiete, Flussterrassen

und Moränengebiete

lehmgeprägter Fluss des Tieflands

sandgeprägter Fluss des Tieflands

sandgeprägtes Fließgewässer der San-

der und sandigen Aufschüttungen

schottergeprägter Karstfluss des

Deckgebirges

kiesgeprägter Fluss des Deckgebirges

schottergeprägter Fluss des Grund-

gebirges

Bachforelle

Bachforelle

Bachforelle

Bachforelle

Bachforelle

Bachforelle

Äsche

Barbe,

Äsche

Bachforelle

Äsche

Äsche

Dreistacheliger Stichling, Kop-

pe, Schmerle, Elritze, Schlamm-

peitzger, Hecht, Schleie

Koppe, Elritze

Koppe, Bachneunauge, Elrit-

ze, Schmerle, Äsche

Dreistacheliger Stichling, 

Koppe

Koppe, Schmerle, Bachneun-

auge, Dreistachliger Stichling

Koppe, Schmerle, Bachneun-

auge, Dreistachliger Stichling,

Neunstacheliger Stichling

Bachforelle, Koppe, Elritze,

Bauchneunauge, Schmerle,

Äsche, Barbe, Hecht, Schleie

Bitterling, Güster, Hecht,

Schleie, Steinbeißer, Dreista-

cheliger Stichling, Rotfeder,

Karausche

Koppe, Bachneunauge, Drei-

stachliger Stichling, Neusta-

cheliger Stichling

Bachforelle, Koppe, Elritze,

Bauchneunauge, Dreistacheli-

ger Stichling, Schmerle

Bachforelle, Koppe, Elritze,

Bauchneunauge, Dreistacheli-

ger Stichling, Schmerle

Fließgewässertypen im Arbeitsgebiet Lippe, Leit- und Begleitarten

LAWA-Typen NRW-Typen Leitart Begleitarten

2.1 Oberflächenwasserkörper
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Abb. 2.1.3.4-1
Koppe (Foto: Dr. B.
Stemmer)

Oberflächenwasserkörper 2.1

Die Betrachtung der Fische erfolgt zur Beschrei-
bung der vorkommenden Leit- und Begleitarten
WRRL-konform gewässertypbezogen. In NRW
wurden die Fischarten bereits vor Vorliegen der
LAWA-Typen und -Referenzbedingungen der
feiner differenzierten NRW-Typologie zugeord-
net. In Tabelle 2.1.3.4-1 sind die NRW- und die
LAWA-Typen zur Erläuterung nebeneinander
gestellt. 

Insgesamt sind für das Arbeitsgebiet Lippe 15
NRW-Gewässertypen (oder 11 LAWA – Typen)
beschrieben. Für die Gewässertypen, die die
weitaus größten Anteile im Arbeitsgebiet besit-
zen, sind in der Tabelle 2.1.3.4-1 die Leit- und
Begleitarten aufgeführt. Diese sind im guten
ökologischen Zustand zu erwarten.

Die Lippe ist von der Mündung in Wesel bis zur
Mündung der Alme in Paderborn dem Typ
sandgeprägter Fluss des Tieflands zugeordnet.
Innerhalb des Typs sind von Paderborn bis zur
Mündung, in Abhängigkeit von der Breite des
Gewässers, der Gewässermorphologie und den
Gefälleverhältnissen, unterschiedliche Fisch-
artengesellschaften anzutreffen. Im Rahmen der
Analyse wurden diese fischfaunistischen Zonie-
rungen berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Analyse (2003) existieren in
Deutschland keine eingeführten und interkali-
brierten Verfahren zur Beschreibung oder Klas-
sifizierung von Fischpopulationen in Fließge-
wässern im Sinne der WRRL. Zur Darstellung
des Fischzustands in gewässerparallelen Bändern

wurden in NRW v. g. Qualitätskriterien an-
gewandt (s. Tab. 2.1.3.4-2). Diese sind u.U. spä-
ter an andere Konventionen anzupassen. 

Die Beurteilung der Ausgangssituation erfolgte
im Wesentlichen zweistufig: Im ersten Schritt
wurde ermittelt, welche Gewässer potenziell
natürlich von wandernden Großsalmoniden
besiedelt wurden und ob aktuelle Nachweise
vorliegen (s. Kriteriendefinition). War Letzteres
nicht der Fall, galt das Qualitätskriterium als
nicht eingehalten und es wurden keine weiterge-
henden Betrachtungen zur Fischzönose ange-
stellt.

Als hinreichend (Qualitätskriterium eingehal-
ten) in Bezug auf die Fische wurde die heutige
Situation für die Gewässer angesehen, in denen
natürlicherweise keine Wanderfische vorkom-
men und in denen die Leit- und eine Begleitart
in prägenden und sich selbst erhaltenden
Beständen vorkommen. 

Tab. 2.1.3.4-2 Kriterien für die Beschreibung der Ausgangssituation für die Fische

Qualitätskriterium 

eingehalten

Nicht einstufbar

Qualitätskriterium 

nicht eingehalten 

Selbstreproduzierende typspezifische Wanderfischbestände (Langdistanz-

wanderfische einschließlich der Rundmäuler) sind vorhanden 

und

selbstreproduzierende Bestände einer typ- bzw. fischregionspezifischen Leit-

art und einer wesentlichen Begleitart sind mengenmäßig prägend im

Abschnitt anzutreffen

Keine ausreichende Einschätzungsgrundlage

Selbstreproduzierende typspezifische Wanderfischbestände fehlen

oder

selbstreproduzierende Bestände einer typ- bzw. fischregionspezifischen 

Leitart und einer wesentlichen Begleitart sind nicht mengenmäßig prägend

im Abschnitt anzutreffen

Ausgangssituation Abschätzungskriterien FischeSymbol
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Verteilung der Untersuchungsstrecken, die für das Arbeitsgebiet Lippe in der Datenbank
LAFKAT 2000 gespeichert sind

2.1 Oberflächenwasserkörper

In NRW werden seit mehr als 20 Jahren Daten
aus Befischungen in der Datenbank LAFKAT
vorgehalten.

Hierbei handelt es sich nicht nur um Befischun-
gen zu gewässerökologischen Untersuchungen.
Trotz dieser systematischen Ungenauigkeit bie-
tet LAFKAT eine Grundlage, um die derzeitige
fischfaunistische Situation an einer Vielzahl von
Gewässern einzuschätzen. 

Für die Gewässer im Arbeitsgebiet Lippe sind in
der Datenbank LAFKAT 382 Probestrecken
gespeichert. Alle Daten resultieren aus Elektro-
befischungen.

Ergänzend wurde unter der Federführung der
Geschäftsstelle Lippe ein Arbeitskreis „Fische“
einberufen. Dadurch konnte das teilweise sehr
hohe lokale Fachwissen sowie die Kenntnisse
über die historische Verbreitungen der Fischbe-
stände mit in die Betrachtung einfließen.

Aufgrund der guten und belastbaren Ergebnisse
des Arbeitskreises wird auf die ursprünglich ge-
plante Erstellung und Verwendung von Bändern
zur Durchgängigkeit verzichtet. Die Analyse der

vorhandenen Fischfauna berücksichtigt zudem
die ökologische Durchgängigkeit mittelbar.

Im Rahmen der komponentenspezifischen Ana-
lyse wurden 134 Gewässer bewertet. Für 40 von
diesen Gewässern liegen LAFKAT-Daten vor.

Anhand der Abbildung 2.1.3.4-2 wird deutlich,
dass die Lippe selbst vergleichsweise gut unter-
sucht ist. Darüber hinaus liegen für die Alme,
die Afte und die Karpe Daten vor, die im Rah-
men von landesweit durchgeführten Monitoring-
Untersuchungen gewonnen wurden. Ebenfalls
gut untersucht sind einige Gewässer im Ahseein-
zugsgebiet.

Der erste Schritt im Rahmen der Analyse eines
Gewässers bzw. Gewässerabschnitts ist die
Beantwortung der Frage, ob im guten ökologi-
schen Zustand Wanderfische vorhanden sind
und wie sich deren Bestände aktuell darstellen.
Als Grundlage der Beschreibung des guten öko-
logischen Zustands hinsichtlich der Wanderfi-
sche wurden historische Daten ausgewertet. Die
Ergebnisse zeigen, dass die Arten Lachs, Flun-
der, Meer- und Flussneunauge in der Lippe und
einigen Nebengewässern verbreitet waren.

 



2.1.3.4-4

In den Abbildungen 2.1.3.4-3 und 2.1.3.4-5 sind
die historischen Verbreitungsinformationen vom
Lachs und vom Flussneunauge grafisch darge-
stellt. Entsprechend den zur Verfügung stehen-
den Daten und Informationen haben sie im Ver-
gleich zum Meerneunauge und zur Flunder die
weiteste Verbreitung gehabt.

Anhand der Abbildungen wird deutlich, dass die
beiden Arten hauptsächlich in der Lippe verbrei-
tet waren. Innerhalb des Arbeitskreises gab es in
Bezug auf den Lachs stark differierende Infor-
mationen zur natürlichen Lachsverbreitung.
Letztendlich konnte nicht geklärt werden, ob die
Art historisch gesehen die Lippe bis in den
Bereich Paderborn besiedelt hat oder ob nur der
Unterlauf besiedelt wurde. Da die Informationen
zur Verbreitung des Lachses bis zur Ahsemün-
dung als gesichert angesehen werden können,
wurde diese Verbreitung als diejenige, die im
guten ökologischen Zustand der Lippe zu erwar-
ten wäre, vom Arbeitskreis akzeptiert.

Das Flussneunauge hat mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit eine deutlich weitere
Verbreitung gehabt, als es in der Karte darge-
stellt ist. Als gesichert dürfen die Angaben für

die Lippe und das Steversystem angenommen
werden, so dass für diese Abschnitte im guten
ökologischen Zustand die Präsenz der Art zu
fordern ist. Aktuelle Nachweise u. a. im Hamm-
bach und im Wienbach geben jedoch deutliche
Hinweise darauf, dass das Flussneunauge natür-
licherweise auch in die kleineren Mündungsge-
wässer der Lippe aufgestiegen ist.

Abb. 2.1.3.4-4:  
1998 wurde der erste
Lachs an der Auf-
stiegsanlage Lünen-
Beckinghausen gefan-
gen (Foto: Dr. B.
Stemmer)

Oberflächenwasserkörper 2.1

Abb. 2.1.3.4-3 Historische Verbreitung des Lachses im Arbeitsgebiet Lippe nach FRENZ (2000) und 
Informationen der Experten des Arbeitskreises „Fische“



Abb. 2.1.3.4-5
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des Almesystems und die kleinen Bäche auf
dem Truppenübungsplatz Senne weisen häufig
eine typspezifische Fischfauna auf.

Ein deutlicher Schwerpunkt der Gewässer, für
die keine ausreichende Beurteilungsgrundlage
vorhanden war (grau), liegt in den Kreisen
Coesfeld und Recklinghausen. Sowohl in Bezug
auf LAFKAT-Daten als auch hinsichtlich der
Informationen von Experten des Arbeitskreises
konnten die meisten Bäche hier nicht bewertet
werden.

Die Lippe bis zur Ahsemündung und der Unter-
lauf der Stever werden vor dem Hintergrund,
dass aktuell die natürlicherweise vorkommenden
Wanderfische fehlen, die Ziele der WRRL wahr-
scheinlich nicht erreichen. In Bezug auf die Lip-
pe war das Fehlen des Lachses ausschlaggebend
für die Bewertung. In der Stever sind sowohl der
Lachs als auch das Flussneunauge nicht vorhan-
den.

Anhand der Karte 2.1-4 ist zu erkennen, dass bis
auf einige temporär trockenfallende Gewässer in
den Karstbereichen fast alle Bäche typspezifisch
bewertet wurden. Die Gewässerabschnitte, die
die Ziele wahrscheinlich erreichen (grün), kon-
zentrieren sich vor allem im Bereich der Pader-
borner Hochfläche und der Senne. Die Gewässer

Historische Verbreitung des Flussneunauges im Arbeitsgebiet Lippe nach FRENZ (2000) 

2.1 Oberflächenwasserkörper
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2.1.3.4-8

Analyse der Ausgangssituation Fischfauna im Arbeitsgebiet Lippe 
(Stand 2004)
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Die Abbildung 2.1.3.4-6 zeigt die prozentuale
Verteilung der Gewässerstrecken, deren Zieler-
reichung wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder
aufgrund unzureichender Datengrundlage unklar
ist.

Für 28,85 % der Fließgewässerstrecken im Ar-
beitsgebiet Lippe ist die Zielerreichung unwahr-
scheinlich (Stand 2004). Bei 37,57 % ist die Zie-
lerreichung unklar. Dieses Ergebnis zeigt, dass
für einen Großteil der Gewässer keine ausrei-
chenden Datengrundlagen vorhanden sind. Dies
betrifft vor allem die Gewässer, die im Unterlauf

der Lippe münden. Bei 28,13 % der Gewässer ist
die Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004).
Von der gesamten Fließstrecke konnten 5,45 %
nicht bewertet werden. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass einige Gewässerabschnitte, z. B. in
den Abschnitten mit karstigem Untergrund, zeit-
weise kein Wasser führen.

In der Tabelle 2.1.3.4-3 werden für die einzelnen
Oberflächenwasserkörper die prozentualen
Anteile der Zielerreichung (wahrscheinlich,
unwahrscheinlich, unklar) angegeben.

Abb. 2.1.3.4-6 Prozentuale Verteilung der Bewertung im Arbeitsgebiet Lippe 
(N = Gesamtlänge [km] der bewerteten Fließstrecken)
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Tab. 2.1.3.5 -1

2.1.3.5-1

schen Gewässergüte ist ein siebenstufiges Klas-
sifizierungssystem von der LAWA verabschiedet
worden. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wer-
den aus diesen Klassen drei Gruppen gebildet 
(s. Tab. 2.1.3.5-1). Eine weitere Differenzierung
wird nicht vorgenommen, da dies eine schein-
bare Genauigkeit suggerieren würde, die tatsäch-
lich nicht gegeben ist. 

Die LAWA-Zielvorgaben, die für die einzelnen
Komponenten in den folgenden Tabellen jeweils
konkret aufgelistet sind, werden mit statistischen
Kenndaten verglichen. In der Regel wird zum
Vergleich das 90-Perzentil der Messwerte eines
Jahres herangezogen. Falls für eine solche stati-
stische Auswertung an einer Messstelle nicht
genügend Daten vorliegen, werden in folgender
Reihenfolge

• bis zu drei Messjahre zu einer Datenreihe
zusammengezogen,

• die doppelten Mittelwerte, höchstens jedoch
der gemessene Maximalwert mit der Zielvor-
gabe verglichen und

• ein Einzelmesswert 

mit der Zielvorgabe verglichen.

Bei Einhaltung der Güteklasse II gilt das Quali-
tätskriterium bezogen auf die betrachtete Kom-
ponente als erreicht. 

Werden die Qualitätskriterien nicht erreicht, ist
in jedem Fall eine weitere Beobachtung ange-
zeigt. Eine weitergehende Beschreibung ist
zudem in den Fällen erforderlich, in denen das
halbe QK nicht eingehalten wird (gelb). Berei-
che, für die die Datenlage nicht ausreichend ist,
um die Gewässersituation abschließend einzu-
schätzen, werden mit der Farbe grau gekenn-
zeichnet.

2.1.3.5

Chemisch-physikalische Parameter

Neben den biologischen und strukturellen Kom-
ponenten lassen chemische und physikalische
Untersuchungsdaten Rückschlüsse auf die Was-
serbeschaffenheit zu. Hierbei wird zwischen den
allgemeinen chemisch-physikalischen Kompo-
nenten und spezifischen Schadstoffen unter-
schieden. Letztere werden in Kap. 2.1.3.6
behandelt.

Die allgemeinen chemisch-physikalischen Kom-
ponenten

• Stickstoff (Nges),
• Phosphor (P), 
• Ammonium (NH4-N), 
• Temperatur (T), 
• pH-Wert,   
• Sauerstoff (O2) und
• Chlorid (Cl)

sind im Rahmen bestehender Klassifizierungs-
verfahren eng an die Gewässergüte geknüpft.
Sie haben einen unmittelbaren Einfluss auf den
ökologischen Zustand der Gewässer, da sie die
Habitatqualität mitbestimmen. Die Temperatur
hat zum Beispiel direkten Einfluss auf die Fisch-
fauna sowie auf chemische Prozesse im Gewäs-
ser. Nährstoffüberschüsse bewirken Eutrophie-
rungseffekte im Gewässer.

Die Beschreibung und Klassifizierung der Aus-
gangssituation der Gewässer mit Blick auf die all-
gemeinen chemisch-physikalischen Komponenten
wird in Deutschland anhand der LAWA-Zielvor-
gaben (QK = Qualitätskriterien / QZ = Qualitäts-
ziel) vorgenommen. In Analogie zur Biologi-

I, I – II, II QK eingehalten

II – III Halbes QK nicht eingehalten

III, III – IV, IV und schlechter QK nicht eingehalten

Datenlage nicht ausreichend, Belastungen Datenlage nicht ausreichend

aufgrund emissionsseitiger Informationen zu 

vermuten, Auswirkungsbereich auch nicht 

grob lokalisierbar

Güteklasse nach LAWA Ausgangssituation Bandfarbe

Einteilung zur Beschreibung der Ausgangssituation für die chemisch-
physikalischen Parameter

Oberflächenwasserkörper 2.1



Tab. 2.1.3.5 -2

2.1.3.5-2 Ist-Situation2

Qualitätskriterien für die Parameter N, P, NH4-N

Chemische

Güteklassen

Nges

(mg/l)

Gesamt-P

(mg/l)

NH4-N

(mg/l)

Ausgangssituation Bandfarbe

≤ II ≤ 3 ≤ 0,15 ≤ 0,3 QK eingehalten

II – III > 3 bis ≤ 6 > 0,15 bis ≤ 0,3 > 0,3 bis ≤ 0,6 Halbes QK nicht eingehalten

≥ III > 6 > 0,3 > 0,6 QK nicht eingehalten

2.1 Oberflächenwasserkörper

ist durch den nicht zuletzt von der Wasserrahmen-
richtlinie geforderten Meeresschutz begründet, der
nur durch Reduzierung der Nährstoffeinträge im
Binnenland erreicht werden kann.

Phosphor (P) ist der limitierende Faktor für die
Eutrophierung der Gewässer. Insbesondere lang-
sam fließende bzw. staugeregelte Gewässerab-
schnitte sowie von Fließgewässern gespeiste
Stillgewässer weisen bei erhöhten P-Konzentra-
tionen Eutrophierungseffekte auf. Nährstoffsen-
sible Fließgewässer des Mittelgebirges reagieren
über starkes Algenwachstum und daran gekop-
pelte pH-Wert-Schwankungen ebenfalls emp-
findlich auf P-Einträge.

Die Stickstoffverbindung Ammonium (NH4-N)
wird unter aeroben Bedingungen im Gewässer
oxidiert, d.h. dieser Prozess ist sauerstoffzeh-
rend. Darüber hinaus kann bei entsprechenden
pH-Werten aus Ammonium das akut fischtoxi-
sche Ammoniak gebildet werden.

Die genannten Nährstoffe werden überwiegend
aus den gleichen Quellen in die Gewässer emit-
tiert. Vorrangig sind hier die Einträge aus kom-
munalen und industriellen Einleitungen sowie
Abschwemmungen von landwirtschaftlichen
Flächen zu nennen, wobei bei Letzteren Phos-
phor vorrangig durch erosive Vorgänge des
Oberbodens mit nachfolgender Einschwemmung
in die Gewässer eingetragen wird, Stickstoff
dagegen überwiegend über Auswaschungseffekte
und Transport über Boden- und Grundwasser in
die Gewässer gelangt.

Die Klassifizierung der Gewässersituation
erfolgte anhand folgender Qualitätskriterien
(Tab. 2.1.3.5-2):

Für alle allgemeinen chemisch-physikalischen
Komponenten liegen aus der Basis-, Intensiv- und
Trendüberwachung der Fließgewässer (Gewässer-
güteüberwachung) probestellenbezogene Daten
vor. An den Basismessstellen, die in großer räum-
licher Dichte vorliegen, sind dabei häufig nur
Einzelbefunde herangezogen worden, die aber
durch langjährige Datenreihen validiert sind. 

An den Trendmessstellen ist in der Regel eine
Kennzahlberechnung möglich, wodurch die in
der Fläche getroffenen Aussagen weiter abgesi-
chert werden. 

Die Messstellen, an denen die allgemeinen che-
misch-physikalischen Komponenten überwacht
werden, sind in der Regel an „repräsentativen“
Gewässerpunkten gewählt worden. Die Ergeb-
nisse an den Messstellen wurden auf das durch
die Messstelle repräsentierte Gewässernetz über-
tragen. Diese Übertragung, d. h. die Festlegung
der längszonalen Ausdehnung eines Befunds,
wurde unter Berücksichtigung von Daten zur
Belastungssituation und unter Hinzuziehung von
Expertenwissen durchgeführt.

Datenbasis für die Bewertung der allgemeinen
chemisch-physikalischen Komponenten sind das
Jahr 2002, oder – falls in 2002 nicht genügend
Daten vorlagen – die Jahre 1999 – 2002.

Nährstoffe

Stickstoff und Phosphor tragen zur Eutrophie-
rung der Fließ- und Stillgewässer und Meere bei.
Für die Binnengewässer ist der Nges-Gehalt von
nachrangiger Bedeutung, soweit der Trinkwasser-
grenzwert eingehalten wird. Eine schärfere Be-
grenzung der N-Konzentrationen im Binnenland

In der Karte 2.1-5 werden die Immissionskon-
zentrationen für Stickstoff und Phosphor an den
Messstellen im Arbeitsgebiet Lippe dargestellt.
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Immissionskonzentrationen für Stickstoff und Phosphor im Arbeitsgebiet Lippe

 



Beiblatt 2.1.-5

2.1.3.5-6 Ist-Situation2

Immissionskonzentrationen für Stickstoff und Phosphor im Arbeitsgebiet Lippe
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Immissionskonzentrationen für Stickstoff und Phosphor im Arbeitsgebiet Lippe

 



2.1.3.5-8 Ist-Situation2

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Ammonium:

Überwiegend im westlichen und nördlichen
Bereich des Arbeitsgebiets Lippe finden sich
mehrere örtlich begrenzte Gewässerstrecken,
deren Zielerreichung in Bezug auf Ammonium
unklar oder unwahrscheinlich ist. Als Bela-
stungsquellen kommen vor allem kommunale
Abwässer (z. B. aus der Seseke und dem Dattel-
ner Mühlenbach) in Frage. Im östlichen Bereich
wurden keine signifikanten Belastungen festge-
stellt.

Die Karte 2.1-5 „Immissionskonzentrationen für
Stickstoff und Phosphor im Arbeitsgebiet Lippe“
zeigt die Nährstofffrachten an den Messstellen
im Bezugsjahr 2002.

Temperatur

Ständige Temperaturabweichungen vom typspe-
zifischen Wert bzw. punktuelle oder temporäre
Temperaturschwankungen haben einen erheb-
lichen Einfluss auf die Gewässerbiozönose. Die
Fischgewässerrichtlinie der EG hat daher für
Cypriniden- und Salmonidengewässer Grenzen
festgelegt, die im Rahmen der Beschreibung der
Ausgangssituation als Kenngrößen für die Beur-
teilung herangezogen wurden.

Die Lippe ist von der Quelle bis oberhalb von
Lippstadt als Salmonidengewässer eingestuft,
der anschließende Abschnitt wird bis zur Mün-
dung der Cypriniden-Region zugeordnet.

Hinsichtlich der thermischen Belastungen in der
Lippe im ca. 15 km langen Streckenabschnitt
von Hamm-Uentrop (Kraftwerk Westfalen) bis
zur Einmündung der Ahse sowie des Beverba-
ches (ein Cypridnidengewässer im Steverein-
zugsgebiet) und des Schwarzbaches ist derzeitig
eine Zielerreichung unwahrscheinlich. Unklar ist
die Zielerreichung für die Lippe im Raum Marl.

Auch für Schafsbach, Rapphofsmühlenbach, Sil-
vertbach sowie Dattelner Mühlenbach ist die
Zielerreichung unklar. Sämtliche erwähnten
Gewässer bzw. -abschnitte liegen im unteren
Lippe-Einzugsgebiet. Gewässer des oberen Ein-
zugsgebietes sind nicht belastet.

Bezogen auf Wasserkörper ist die Situation für
Nges und Gesamt-P in Tab. 2.1.3.6-9a am Ende
von Kapitel 2.1.3.6 aufgeführt.

Stickstoff, gesamt:

Bei nahezu allen Gewässern des Arbeitsgebiets
Lippe ist die Zielerreichung unwahrscheinlich
bzw. unklar. Die Belastung durch Stickstoff
kommt überwiegend aus auswaschungs- und
erosionsgefährdeten Flächen (vgl. Kapitel 3.1.3).
Ausgenommen hiervon sind lediglich die Ge-
wässer, die am Teutoburger Wald entspringen
und durch die Senne der Lippe zufließen. Auf-
grund der Bodendeckung (Wald, Grünland) bzw.
Flächennutzung (Truppenübungsplatz) in dieser
Region liegt nur eine geringe Auswaschung von
Nährstoffen vor. Hingewiesen sei auf die tro-
ckenfallenden Karst-Gewässer am klüftigen
Nordhang des Haarstranges, die erst nach meh-
reren Kilometern Wasser führen, dann aber auch
durch hohe Stickstoffkonzentrationen geprägt
sind. Die Quellen werden gespeist von Grund-
wasser, das von erosions- und auswaschungsge-
fährdeten Flächen mit intensiver Landwirtschaft
belastet wird. Ferner werden Karstgewässer auch
durch gereinigte Abwässer kleinerer kommuna-
ler Kläranlagen mit Stickstoff beaufschlagt.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Phosphor, gesamt:

Insbesondere im westlichen Bereich des Arbeits-
gebiets Lippe ist die Zielerreichung vieler
Gewässer bezüglich der P-Gehalte unklar. In
Gebieten mit dichter Besiedlung (südliche Lip-
pe-Zuflüsse im Ruhrgebiet) als auch mit ausge-
prägter landwirtschaftlicher Nutzung (z. B. Ste-
ver-Einzugsgebiet) ist in einigen Gewässern die
Zielerreichung unwahrscheinlich. Die Zielerrei-
chung der Lippe selbst ist von Hamm bis zur
Mündung in den Rhein unklar. Im östlichen
Bereich des Arbeitsgebiets Lippe wirkt sich pri-
mär die intensiv betriebene Landwirtschaft auf
der klüftigen Paderborner Hochfläche in erhöh-
ten P-Belastungen des Grundwassers und
damit der Quellen der Fließgewässer aus. Auch
Kläranlagen/Mischwasserauslässe können hier
zur P-Erhöhung der Fließgewässer beitragen.

2.1 Oberflächenwasserkörper



2.1.3.5-9

Oberflächenwasserkörper 2.1Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.3.5 -3 Qualitätskriterien für den Parameter Temperatur

Immissionsansatz Emissionsansatz Ausgangs- Band-

Cypriniden- Salmoniden- Einleitung Grenz- situation farbe

gewässer gewässer temperatur

Maximale

Jahrestemperatur

> 28 °C

Maximale

Wintertemperatur

> 10 °C

Maximale

Aufwärmung durch

Einleitung > 3 K

Maximale

Jahrestemperatur

> 21,5 °C

Maximale

Wintertemperatur

> 10 °C

Maximale

Aufwärmung durch

Einleitung > 1,5 K

QEinl. > 10 % MNQ

QEinl. ≤ 10 % MNQ

TEinl. > 25 °C

TEinl. > 27 °C

und ∆ T > 1,5 K

QK nicht eingehalten

QK nicht eingehalten

QK nicht eingehalten

pH-Wert

Der pH-Wert kann – wie die Temperatur – die
Biozönose deutlich beeinflussen. Dabei ist aber
zu berücksichtigen, dass natürlicherweise in
Abhängigkeit von den geologischen und pedolo-
gischen Verhältnissen höhere oder niedrigere
pH-Werte vorkommen können. Der pH-Wert
wird zukünftig typspezifisch festzulegen sein.

Mit Blick auf die Versauerungsproblematik der
Gewässer kommt dem pH-Wert ein besonderer
Stellenwert zu. 

Zudem können auch alkalische pH-Werte in Kom-
bination mit erhöhten Ammoniumgehalten zur
Bildung des fischtoxischen Ammoniaks führen.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird auf-
grund der natürlichen Spannbreite gegenüber
den von der LAWA vorgeschlagenen Zielvorga-
ben eine Aufweitung des zulässigen Wertebe-
reichs vorgenommen. Er wird dem Grenzbereich
für die Existenz von Mikroorganismen, Klein-

lebewesen und Fischen von fünf bis neun (UBA
Texte 15/03: Leitbildorientierte physikalisch-
chemische Gewässerbewertung) angepasst 
(Tab. 2.1.3.5-4).

Häufig treten pH-Wert-Verschiebungen in den
alkalischen Bereich als Sekundäreffekt von
Eutrophierungen auf. Massive Phytobenthosent-
wicklung führt zu starken Schwankungen der
Sauerstoffkonzentrationen im Tagesverlauf.
Einen ähnlichen Tagesgang zeigen auch die pH-
Werte, wobei Spitzenwerte regelmäßig in der
Mittagszeit gemessen werden. 

Bezüglich der Kenngröße pH-Wert fällt im unte-
ren Arbeitsgebiet Lippe nur der Schafsbach und
im oberen Arbeitsgebiet die Ahse vor der Mün-
dung und die Glenne auf. In diesen Gewässern
bzw. -abschnitten ist die Zielerreichung unklar.
Da es sich um Tieflandgewässer handelt, kann
die pH-Wert-Erhöhung durch Fotosynthese von
Wasserpflanzen erfolgt sein. Ansonsten gibt es
keine Auffälligkeiten.

Tab. 2.1.3.5 -4 Qualitätskriterien für den Parameter pH-Wert

≤ II MIN < 5 QK nicht eingehalten

II – III alle Werte: 5 bis 9 QK eingehalten

≥ III MAX > 9  QK nicht eingehalten

Chemische pH-Wert Ausgangssituation Bandfarbe

Güteklassen



-abschnitte im Arbeitsgebiet Lippe ist die Zieler-
reichung wahrscheinlich.

Chlorid

Erhöhte Chloridkonzentrationen können zu Ver-
änderungen der Gewässerbiozönose führen. Au-
ßerdem können Chloridkonzentrationen > 100
mg/l korrosive Wirkungen haben, weshalb aus
Gründen des Trinkwasserschutzes eine Begren-
zung erfolgt.

Haupteintragspfad für Chlorid ist der Steinkoh-
len- und Kalibergbau. Daneben sind industrielle
Eintragspfade (z. B. Sodaindustrie) von Bedeu-
tung.

Die überwiegenden Salz-Belastungen im
Arbeitsgebiet Lippe haben ihre Ursachen im
Bergbau, durch den das untere Arbeitsgebiet
Lippe gekennzeichnet ist. Durch Grubenwässer
ist der Lippe-Abschnitt von Werne/Bergkamen
bis zur Mündung hinsichtlich des Salzgehalts
belastet. Die Zielerreichung ist unwahrschein-
lich. Unklar ist die Zielerreichung im sich ober-
halb anschließenden Abschnitt bis Hamm. Die-
ses gilt auch für die Seseke sowie für den Bever-
bach bei Bergkamen-Rünthe.

Im oberen Arbeitsgebiet Lippe ist nur die Heder
durch geogene Salz-Belastungen betroffen.
Erhöhte Konzentrationen sind auf salzhaltige
Quellen im Naturschutzgebiet „Sültsoid“ in
Salzkotten zurückzuführen.

Sauerstoff

Für viele Wasserorganismen ist eine ausreichen-
de Versorgung mit Sauerstoff lebensnotwendig.
Speziell im Sommer können starke Schwankun-
gen des Sauerstoffgehalts zu Fischsterben füh-
ren. Um anspruchsvollen Fischarten wie auch
anderen anspruchsvollen Wasserorganismen das
Leben zu sichern, sollte der Sauerstoffgehalt
nicht unter 6 mg/l abfallen (Tab. 2.1.3.5-5).

Der Sauerstoffgehalt wird primär durch die Be-
lastung mit sauerstoffzehrenden Stoffen beein-
flusst. Hierbei können Abwässer genauso wie
eine erhöhte Algenproduktion Ursache sein. Bei
Temperaturen über 15 °C ist, sofern erhöhte
Ammoniumkonzentrationen vorliegen, die dann
stattfindende Oxidation von Bedeutung.

Belastungen des Sauerstoffhaushalts wurden im
Einzugsgebiet der Stever ausschließlich lokal an
Nebengewässern festgestellt. Betroffen ist der
Dümmer und ein kurzer Fließabschnitt der Ste-
ver unterhalb dessen Mündung. Ebenfalls auffäl-
lig ist der in dem ausschließlich landwirtschaft-
lich genutztem Gebiet befindliche Oberlauf des
Boombachs. An diesen Gewässern ist die Zieler-
reichung unklar.

Die Zielerreichung der Liese unterhalb der Klär-
anlage Wadersloh ist unwahrscheinlich, der in
diesem Fließabschnitt einmündende Bergwie-
senbach ist belastet, die Zielerreichung ist zur-
zeit unklar. Bei den übrigen Gewässern oder 

2.1.3.5-10 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper

Tab. 2.1.3.5 -5 Qualitätskriterien für den Parameter Sauerstoff

≤ II > 6 QK eingehalten

II – III ≤ 6 bis > 5 

≥ III ≤ 5  QK nicht eingehalten

Chemische Wert (O2 mg/l) Ausgangssituation Bandfarbe

Güteklassen

Tab. 2.1.3.5 -6 Qualitätskriterien für den Parameter Chlorid

≤ II – III ≤ 200 QK eingehalten

III > 200 bis ≤ 400 Halbes QK nicht eingehalten

≥ III – IV > 400  QK nicht eingehalten

Chemische Wert (Chlorid mg/l) Ausgangssituation Bandfarbe

Güteklassen



2.1.3.6-1

Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.3.6-1a

nicht-synthetische Schadstoffe zu berücksichti-
gen, bei denen festgestellt wurde, dass sie in
signifikanten Mengen in den Wasserkörper ein-
geleitet werden (Tab. 2.1.3.6-1). 

Anhang VIII der WRRL listet ein breites Spek-
trum der spezifischen synthetischen und nicht-
synthetischen Schadstoffe auf, wobei dieser An-
hang bereits als „nicht erschöpfend“ bezeichnet
ist und zahlreiche Stoffgruppen enthält, die selbst
wiederum Hunderte von Substanzen umfassen
können. 

2.1.3.6

Spezifische synthetische und nicht-synthe-
tische Schadstoffe (Anhänge VIII – X)

Neben den biologischen, den hydromorphologi-
schen und den allgemeinen chemisch-physikali-
schen Qualitätskomponenten ist nach Anhang V
Ziffer 1.1.1 der Wasserrahmenrichtlinie die Ver-
schmutzung durch spezifische synthetische und

Gruppe

A

B

C

D

E

F

Erläuterung

Stoffe der Anhänge IX und X der WRRL: Gemäß Art. 16 werden für einzelne Schadstoffe bzw. Schadstoffgruppen

spezifische Maßnahmen verabschiedet, die auf die Beendigung oder schrittweise Einstellung von Emissionen

abzielen. Für die prioritären Stoffe ist von der EU-Kommission eine erste Liste von 33 Stoffen oder Stoffgruppen

vorgelegt worden (s. Tabelle 2.1.3.6-1b, Gruppe A).

Stoffe bzw. Stoffgruppen der Liste I der Richtlinie des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung

infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (Richtlinie 76/464

(Gefährliche Stoffe), ABl. EG Nr. L 129/23), für die gemäß Urteil des EuGH vom 11.11.1999 durch die „Gewässer-

programm- und Qualitätsziel-Verordnungen“ der Länder aus dem Jahr 2001 Qualitätsziele festgelegt sind (NRW:

Verordnung über Qualitätsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmut-

zung durch Programme; Gewässerqualitätsverordnung (GewQV) vom 1. Juni 2001; GV. NRW. 2001 S. 227). 

Die 99 Stoffe der GewQV umfassen fünf Stoffe aus Anhang X WRRL. Diese werden dort betrachtet. 

Stoffe bzw. Stoffgruppen der Liste I der Richtlinie 76/464/EWG (Stoffnummern), für die durch die GewQV NRW

aus dem Jahr 2001 keine Qualitätsziele festgelegt worden sind. Dabei handelt es sich um 33 zusätzliche Stoffe

bzw. Stoffgruppen (Liste I-Stoffe: insgesamt 132, abzüglich der oben unter B genannten 99 durch die Qualitäts-

ziel-Verordnungen bereits erfassten Stoffe), von denen für 23 bereits EU-weit geltende Umweltqualitätsnormen

bestehen oder die in die Liste der prioritären Stoffe nach Anhang X WRRL aufgenommen worden sind.  

Diese Stoffe sind zwingend bei der Umsetzung der WRRL zu berücksichtigen, da für sie bereits zur Umsetzung

der Richtlinie 76/464/EWG Qualitätsziele festzulegen gewesen wären. Da diese verbleibenden Stoffe der Liste I

aber nicht von der Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland durch das Urteil des EuGH vom 11.11.1999

erfasst waren, ist eine Aufnahme in die Gewässerqualitätsverordnung unterblieben. 

Stoffe bzw. Stoffgruppen der Liste II der Richtlinie 76/464/EWG (32 Stoffe inklusive Cyanid)), soweit sie in Fluss-

einzugsgebiete der Bundesrepublik Deutschland in signifikanten Mengen eingeleitet werden. Deren Berücksichti-

gung ist ebenfalls erforderlich, da auch hier die Festlegung von Umweltqualitätsnormen noch der vollständigen

Umsetzung der Richtlinie 76/464/EWG dient.

Zusätzlich zu den Stoffen der Anhänge VIII bis X werden auch die Summenkenngrößen TOC und AOX sowie der

Sulfat-Gehalt betrachtet, die ergänzende Aussagen über die stoffliche Belastung der Oberflächengewässer zulassen.

Zuletzt sind noch die Stoffe zu berücksichtigen, die in die Flussgebietseinheiten in signifikanten Mengen einge-

leitet werden und in den Nummern 1 bis 5 nicht erfasst sind.

Zu betrachtende spezifische synthetische und nicht-synthetische
Schadstoffe



Tab. 2.1.3.6-1b Gruppe A: Stoffe der Anhänge IX und X der WRRL 
(prioritäre und prioritär gefährliche Stoffe)

2.1.3.6-2 Ist-Situation2

2.1 Oberflächenwasserkörper

* CAS-Nr. = Stoffnummer gemäß Chemical Abstracts Services ®

** log Pow = n-Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

Verwendung/ Summenformel Molmasse CAS-Nr. * log Pow 
**

Einsatz g/mol

Alachlor PBSM (Herbizid) C14H20ClNO2 269,8 15972-60-8 3,5

Atrazin PBSM (Herbizid) C8H14ClN5 215,7 1912-24-9 2,61

Bromierte Diphenylether Flammschutz- nicht > 6,0

mittel anwendbar

C10-13 Chloralkane 85535-84-8 > 4,8

Chlorfenvinphos PBSM (Insektizid) C12H14Cl3O4P 359,6 470-90-6 3,81

Chlorpyrifos PBSM (Insektizid, C9H11Cl3NO3PS 350,6 2921-88-2 4,96 

Ameisen)

DEHP Weichmacher C24H38O4 390,6 117-81-7 9,64

Diuron PBSM (Herbizid) C9H10Cl2N2O 233,1 330-54-1 2,68

Endosulfan PBSM (Insektizid) C9H6Cl6O3S 406,9 115-29-7 3,55 – 3,62

Hexachlorbenzol Fungizid C6Cl6 284,8 118-74-1 5,73

Hexachlorbutadien Nebenprodukt C4Cl6 260,8 87-68-3 4,78

der Industrie

Isoproturon PBSM (Herbizid) C12H18N2O 206,3 34123-59-6 2,87

Lindan, gamma-HCH PBSM(Insektizid) C6H6Cl6 290,8 58-89-9 3,72

(4-(para)-Nonylphenol) Metabolit von C15H24O 220,4 104-40-5 5,76

anion. Tensiden

(4-(tert)-Octylphenol) Metabolit von C14H22O 206,3 140-66-9 5,28 

anion. Tensiden

Pentachlorbenzol Abbauprod. von C6HCl5 250,3 608-93-5 5,17

HCH, HCB

Pentachlorphenol Holzschutzmittel C6HCl5O 266,3 87-86-5 5,12

PAK Verbrennung 

unter O2-Mangel

Naphthalin C10H8 128,2 91-20-3 3,33

Anthracen C14H10 178,3 120-12-7 4,45

Fluoranthen C16H10 202,3 206-44-0 4,97

Benzo(b)fluoranthen C20H12 252,3 205-99-2 6,04

Benzo(k)fluoranthen C20H12 252,3 207-08-9 6,57

Benzo(a)pyren C20H12 252,3 50-32-8 6,04 – 6,15

Benzo(ghi)perylen C22H12 276,3 191-24-2 7,23

Indeno(1,2,3-cd)pyren C22H12 276,3 193-39-5 4,19

Schwermetalle Industrie

Blei Pb 207,2 7439-92-1

Cadmium Cd 112,4 7440-43-9

Nickel Ni 58,7 7440-02-0

Quecksilber Hg 200,6 7439-97-6

Simazin PBSM (Herbizid) C7H12ClN5 201,7 122-34-9 2,18

Tributylzinnhydrid (TBT) Biozid C12H28Sn 291,0 688-73-3

Trichlorbenzole Abbauprodukt C6H3Cl3 181,5 12002-48-1

von HCH

1,2,4-Trichlorbenzol C6H3Cl3 181,5 120-82-1 4,02

Trifluralin PBSM (Herbizid) C13H16F3N3O4 335,3 1582-09-8 5,07
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Oberflächenwasserkörper 2.1

Weitere Stoffe sind gemäß Anhang IX WRRL zu
betrachten. Anhang IX nimmt Bezug auf die
Tochterrichtlinien der Richtlinie 464/76 EWG,
in denen bereits Emissionsgrenzwerte und Qua-
litätsziele festgelegt wurden. Anhang X der
WRRL enthält eine erste Liste der 33 so genann-
ten prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe,
für die gemäß Artikel 16 spezifische Maßnah-
men zur schrittweisen Verringerung bzw. Ein-
stellung von Einleitungen, Emissionen und Ver-
lusten verabschiedet werden sollen.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden alle
Stoffe betrachtet, für die im Arbeitsgebiet Lippe
aus bisherigen Messprogrammen eine belastbare
Datenbasis vorliegt. Die Festlegung von Mess-
programmen hat sich dabei an regionalen Beson-
derheiten, an vorhandenen Richtlinien und Ver-
ordnungen und nicht zuletzt an Expertenwissen
orientiert.

Folgende Stoffe sind konkret im Arbeitsgebiet
Lippe näher betrachtet worden:

Tab. 2.1.3.6-2

Stoffgruppe Stoff Stoffgruppe Stoff

Summenparameter AOX

TOC

Salze Sulfat

Metalle Antimon

Arsen

Barium

Blei*

Bor

Cadmium*

Chrom

Kupfer

Molybdän

Nickel*

Quecksilber

Selen

Silber

Tellur

Zink

Zinn

Im Arbeitsgebiet Lippe betrachtete spezifische synthetische und
nicht-synthetische Schadstoffe

* prioritärer Stoff

Pflanzenbehandlungs- 2,4-D

und -schutzmittel (PBSM) 2,4,5-T

AMPA

Desethylatrazin

Desethylterbutylazin

Diuron*

Isoproturon*

Metamitron

Methylisothiocyanat

Sonstige synthetische 2,4,6-Collidin

Stoffe Bisphenol A

Carbamazepin

DMAP

EDTA

Ethylenglycoldinitrat 

(Dinitrogylcol)

HCB

Lutidine

MTBE

NTA

PAK (Einzelstoffe s. dort)*

PCB (Kongenere 28, 138)

Phosphorsäuretriethylester, 

Phosphorsäure-tri-(2-chlor-ethyl)

ester

Tributylzinnkation

Triphenylphosphinoxid

 



Tab. 2.1.3.6 -3

2.1.3.6-4 Ist-Situation2

Die Ergebnisse an den Messstellen wurden unter
Berücksichtigung von Daten zur Belastungssitu-
ation und unter Hinzuziehung von Expertenwis-
sen auf das durch die Messstelle repräsentierte
Gewässernetz übertragen. Die Methodik hierzu
ist in Kap. 2.1.3.1 beschrieben.

Datenbasis für die Beschreibung der Ausgangs-
situation hinsichtlich der spezifischen syntheti-
schen und nicht-synthetischen Schadstoffe war
das Jahr 2002 oder – falls in 2002 nicht genü-
gend Daten vorlagen – die Jahre 1999 – 2003.

Zur Prüfung auf Einhaltung der Qualitätskriterien
wurde in der Regel entsprechend der in der
LAWA-Musterverordnung getroffenen Vereinba-
rung der Mittelwert der Messwerte eines Jahres
herangezogen (für TOC, AOX und Sulfat 90-Per-
zentil). 

Summenparameter (TOC, AOX)

Der Summenparameter TOC gibt einen Hinweis
auf die Belastung der Gewässer mit organischen
Schadstoffen. Der Summenparameter AOX er-
fasst die im Gewässer vorhandenen halogenier-
ten Verbindungen und lässt damit einen Rück-
schluss auf entsprechende Schadstoffe, deren
Einzelanalytik sehr aufwändig ist, zu. Einige der
über den Parameter AOX erfassten Einzelstoffe
sind aufgrund ihrer ökotoxikologischen Bedeu-
tung oder Persistenz bereits in sehr geringen
Konzentrationen relevant.

Für TOC und AOX wurden gemäß chemischer
Güteklassifizierung der LAWA die in Tabelle
2.1.3.6-3 aufgeführten Qualitätskriterien ver-
wendet:

Der Ist-Zustand der Gewässer mit Blick auf die
spezifischen synthetischen und nicht-syntheti-
schen Schadstoffe wird anhand der von der
LAWA in der Musterverordnung zur Umsetzung
der Anhänge II und V1 der WRRL abgestimmten
Umweltqualitätsnormen eingeschätzt. Die in der
Musterverordnung genannten Qualitätsnormen
orientieren sich zum Teil an den Qualitätszielen
der Länderverordnungen zur Umsetzung der
Richtlinie 76/464/EWG (GewQV), zum Teil an
ökotoxikologischen Kriterien. Für Stoffe, für die
weder in der GewQV noch in der Musterverord-
nung der LAWA Qualitätskriterien genannt sind,
werden pauschal 0,1 µg/l für Pflanzenschutzmit-
tel und 10 µg/l für sonstige organische Mikro-
verunreinigungen festgelegt.

Die GewQV sieht vor, dass Stoffe, bei denen das
halbe Qualitätsziel überschritten wird, weiter
überwacht werden. Demnach besteht auch nach
WRRL in solchen Fällen Monitoringbedarf und
entsprechende Überschreitungen wurden ge-
kennzeichnet. Die generellen Darstellungsmodi
sind in Kapitel 2.1.3.1 wiedergegeben.

Für die spezifischen synthetischen und nicht-
synthetischen Schadstoffe liegen aus der Intensiv-
und Trendüberwachung der Fließgewässer (Ge-
wässergüteüberwachung) Daten vor. Hierbei
wurde nicht an jeder Trendmessstelle jeder
Schadstoff gemessen, vielmehr sind die Mess-
programme unter Berücksichtigung der jeweili-
gen regionalen Situation festgelegt worden. 

Die Messstellen, an denen die spezifischen syn-
thetischen und nicht-synthetischen Schadstoffe
überwacht werden, sind in der Regel an „reprä-
sentativen“ Gewässerpunkten gewählt worden.

≤ II ≤ 5 ≤ 25 QK eingehalten

II – III > 5 bis 10 >25 bis 50 Halbes QK nicht eingehalten

≥ III > 10 > 50 QK nicht eingehalten

Güteklassen TOC (mg/l) AOX (µg/l) Ausgangssituation Bandfarbe

Qualitätskriterien für die Parameter TOC und AOX

1 LAWA: Musterverordnung zur Umsetzung der Anhänge II und V der WRRL, www.wasserblick.net

2.1 Oberflächenwasserkörper

QK eingehalten

Halbes QK nicht eingehalten

QK nicht eingehalten
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Beiblatt 2.1-6

2.1.3.6-7

Immissionskonzentrationen für TOC und AOX im Arbeitsgebiet Lippe

 



Beiblatt 2.1-6

2.1.3.6-8 Ist-Situation2

Immissionskonzentrationen für TOC und AOX im Arbeitsgebiet Lippe
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2.1.3.6-9

Immissionskonzentrationen für TOC und AOX im Arbeitsgebiet Lippe
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Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

AOX

Die Zielerreichung im Unterlauf der Lippe ist
bezüglich der Belastung mit Organohalogenver-
bindungen unwahrscheinlich. Die Belastung
stammt zum Teil aus dem Dattelner Mühlenbach
und dem Unterlauf des Silvert- bzw. Sicking-
mühlenbaches, überwiegend wahrscheinlich aus
der Seseke, in die wiederum der belastete Kuh-
bach mündet. Hier werden Organojodverbindun-
gen festgestellt, die von der Firma Schering als
Produzentin von medizinischen Kontrastmitteln
stammen. Eine weitere Belastung könnte aus
dem Raum Dortmund-Scharnhorst über den
Körnebach kommen. Auch für die Gewässer, die
dem Halterner Stausee zufließen (Stever, Halter-
ner Mühlenbach), sowie deren Nebengewässer
ist die Zielerreichung unklar.

Die übrigen Gewässer im Arbeitsgebiet Lippe
sind bezüglich der AOX-Gehalte unauffällig.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Salze (Sulfat)

In neutralem Wasser ist Sulfat neben Chlorid 
(s. Kap. 2.1.3.5) und Hydrogencarbonat das vor-
herrschende Anion. Erhöhte Sulfatgehalte in
Gewässern (oberhalb von 100 mg/l) deuten auf
Industrie (Metallindustrie, Gerbereien, Chemie-
betriebe) oder bergbauliche Einflüsse hin. Sulfat
in hohen Konzentrationen greift Beton von
Brückenpfeilern, Becken und Kanälen an.

Für den Parameter Sulfat sind die Qualitätskri-
terien gemäß der Chemischen Gewässergüte-
klassifikation der LAWA wie folgt zu beurteilen
(Tab. 2.1.3.6-4, in Anlehnung an die Gewässer-
güteklassen):

TOC wird über kommunale und industrielle
Kläranlagen, über Misch- und Regenwasserein-
leitungen aber auch natürlich über Falllaub in
die Gewässer eingetragen. Abgestorbene Algen
sowie Abschwemmungen von landwirtschaft-
lichen Flächen tragen ebenfalls zur TOC-Belas-
tung der Gewässer bei.

Halogenierte organische Stoffe (AOX) werden
über industrielle und kommunale Einleitungen
in die Gewässer eingetragen. Ihr Einsatz erstrek-
kt sich auf Löse- und Verdünnungsmittel,
Extraktionsmittel, Chemische Reinigung, Kälte-
und Feuerlöschmittel, Treibgase, Desinfektions-
und Konservierungsmittel, Kunststoffe, Weich-
macher, Holzschutzmittel, Medikamente und
vieles mehr.

Die Karte 2.1-6 zeigt die Immissionskonzentra-
tionen für TOC und AOX an den Messstellen im
Arbeitsgebiet Lippe.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

TOC

Von der Belastung durch organischen Kohlen-
stoff (TOC) sind im Arbeitsgebiet Lippe beson-
ders Gewässer der Niederungen betroffen. Im
Bereich dichter Besiedlung (von Hamm bis zur
Mündung) ist die Zielerreichung der Lippe nach
der derzeitigen Datenlage unklar. Hier sind die
Ursachen wahrscheinlich primär in der Restbe-
lastung durch gereinigte Abwässer zu suchen.
Erhöhte Einträge erfolgen zu einem Teil auch
aus landwirtschaftlich genutzten Bereichen.
Nördlich der Lippe weisen Gewässer im Stever-
Einzugsgebiet, die Glenne (mit Haustenbach
und Kaltestrot) sowie die Quabbe (und ihre Zu-
flüsse) belastete Strecken auf. Zu den belasteten
Gewässern, die der Lippe von Süden zufließen
und deren Zielerreichung unwahrscheinlich ist,
gehören Seseke und Ahse, die die landwirtschaft-
lich intensiv genutzte Soester Börde entwässern.
Auch beim Dellbach und beim Gartroper Müh-
lenbach ist die Zielerreichung unwahrscheinlich.
Die scharfe Trennung der TOC-Belastungsquel-
len ist nicht immer möglich.

2.1 Oberflächenwasserkörper
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Oberflächenwasserkörper 2.1

Tab. 2.1.3.6 - 4 Qualitätskriterien für den Parameter SO4

≤ II ≤ 100 QK eingehalten

II – III >100  bis  ≤ 200 Halbes QK nicht eingehalten

≥ III > 200  QK nicht eingehalten

Güteklassen Sulfat (mg/l) Ausgangssituation Bandfarbe

Im Unterlauf der Lippe sowie in mehreren Zu-
flüssen ist die Zielerreichung unwahrscheinlich
bzw. unklar. Belastungsquellen sind nicht ein-
deutig zu lokalisieren, dürften aber meist berg-
baubedingt sein. In Frage kommen könnten z. B.
Sickerwasser aus Bergehalden des Steinkohlen-
bergbaus, Grubenwasser und Rauchgasentschwe-
felungsanlagen. Die wasserwirtschaftliche Rele-
vanz ist aufgrund der begrenzten Ausbreitung
und der geringen Schadwirkung dieses Stoffs
auf Organismen als wenig bedeutend zu be-
zeichnen.

Metalle

Schwermetalle (Kupfer, Zink, Blei, Chrom, Cad-
mium, Nickel) haben häufig toxische Schadwir-
kung. Sie sind aufgrund ihres Einsatzes in viel-
fältigen Anwendungs- und Produktionsbereichen
ubiquitär verteilt. Da sie prinzipiell nicht abbau-
bar sind, reichern sie sich in Böden, Sedimenten
und Biomasse an. Von dort können sie in Abhän-
gigkeit von den Milieubedingungen remobili-
siert werden. 

Die Belastung der Gewässer mit Schwermetallen
wird durch geogene Vorbelastung der Quellwäs-
ser, durch Auslaugungen aus erzbergbaulich ge-
nutzten Regionen, durch Einträge aus häuslichen
und gewerblichen/industriellen, auch bergbau-
lichen Abwässern, aus Regenwasserbehanlungs-
anlagen sowie durch diffuse Einträge bestimmt.
Untersuchungen zur Herkunft der Schwermetall-
frachten in Abwässern ergaben eine unmittelbare
Abhängigkeit der Belastung vom zugehörigen
Einzugsgebiet.

Die im Abwasser enthaltenen Schwermetalle
werden auf dem Weg Kanal/Kläranlage/Gewäs-
ser insbesondere an der Feststoffphase (Sielhaut,
Klärschlamm, Sediment) angereichert.

Für die meisten Metalle sind anstelle von Kon-
zentrationen, die in der Gesamtwasserprobe ein-
zuhalten sind, Schwebstoffkonzentrationen als
Qualitätskriterium von der LAWA empfohlen
worden; dies unter anderem, weil die Qualitäts-
kriterien in der Wasserprobe relativ niedrig sind
und mit den in der Routine bislang einsetzbaren

Tab. 2.1.3.6-5

Metall QK eingehalten Halbes QK nicht eingehalten QK nicht eingehalten

Arsen

Barium

Bor

Chrom

Kupfer

Molybdän

Selen

Silber

Tellur

Zinn

Zink

Blei*

Cadmium*

Nickel*

Bandfarbe

≤ 20 mg/kg

≤ 500 mg/kg

≤ 250 µg/l

≤ 320 mg/kg

≤ 80 mg/kg

≤ 2,5 mg/kg

≤ 2 mg/kg

≤ 1 mg/kg

≤ 0,1 mg/kg

≤ 10 mg/kg

≤ 400 mg/kg

≤ 50 mg/kg

≤ 0,5 µg/l

≤ 60 mg/kg

> 40 mg/kg

> 1000 mg/kg

> 500 µg/l

> 640 mg/kg

> 160 mg/kg

> 5,0 mg/kg

> 4,0 mg/kg

> 2,0 mg/kg

> 0,2 mg/kg

> 20 mg/kg

> 800 mg/kg

> 100 mg/kg

> 1,0 µg/l

> 120 mg/kg

> 20 bis ≤ 40 mg/kg

> 500 bis ≤ 1000 mg/kg

> 250 bis ≤ 500 µg/l

> 320 bis ≤ 640 mg/kg

> 80 bis ≤ 160 mg/kg

> 2,5 bis ≤ 5,0 mg/kg

> 2,0 bis ≤ 4,0 mg/kg

> 1,0 bis ≤ 2,0 mg/kg 

> 0,1 bis ≤ 0,2 mg/kg

> 10 bis ≤ 20 mg/kg

> 400 bis ≤ 800 mg/kg

> 50 bis ≤ 100 mg/kg

> 0,5 bis ≤ 1,0 µg/l

> 60 bis ≤ 120 mg/kg 

Qualitätskriterien für Metalle

* prioritärer Stoff 
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Analyseverfahren nicht bestimmt werden können
(Tab. 2.1.3.6-5). Entsprechend ist die Bestim-
mung von Metallkonzentrationen soweit möglich
aus der Schwebstoffprobe erfolgt, was probenah-
metechnisch jedoch sehr aufwändig ist und
zudem bei unterschiedlichen Abflüssen im
Gewässer und unterschiedlichen Schwebstoff-
konzentrationen Unplausibilitäten ergeben kann.
Im Einzelnen ist zu prüfen, wie sich das aktuelle
Abflussverhalten (Mittelwasser, auf- oder ablau-
fendes Hochwasser), die Art der Probenahme,
die Korngrößenverteilung sowie der Anteil an
mineralischen und organischen Bestandteilen im
Schwebstoff und die mögliche Aufwirbelung
von Sediment zum Zeitpunkt der Messung auf
die Ergebnisse auswirken.

Für viele kleinere Gewässer liegen aus probe-
nahmetechnischen Gründen keine Untersuchun-
gen des Schwebstoffs vor. In diesen Fällen er-
folgte hilfsweise eine Abschätzung auf der Basis
der Messungen in der Wasserphase.

Insgesamt sind die Metalluntersuchungen im
Monitoring zu verifizieren, dies auch deshalb,
da für die Metalle des Anhangs X der WRRL
(prioritäre Stoffe) eventuell von der EU zukünf-
tig eine Bestimmung aus der Wasserprobe gefor-
dert wird. 

Die Karte 2.1-7 zeigt die korrespondierende
Darstellung für Chrom, Kupfer und Zink. Die
Karte 2.1-8 zeigt die Konzentrationen für die zu
den prioritären Stoffen gehörenden Metalle Cad-
mium, Quecksilber, Nickel und Blei.

2.1 Oberflächenwasserkörper
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Beiblatt 2.1-7

2.1.3.6-15

Immissionskonzentrationen für Chrom, Kupfer und Zink im Arbeitsgebiet Lippe
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2.1.3.6-16 Ist-Situation2

Immissionskonzentrationen für Chrom, Kupfer und Zink im Arbeitsgebiet Lippe 
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chung ist nach der derzeitigen Datenlage un-
wahrscheinlich.

Blei

Blei wird genutzt in Akkumulatoren, in der
Bildschirmherstellung, beim Strahlenschutz und
bei Korrosionsschutzmaßnahmen. Gegenüber
Algen, Wasserflöhen und Fischen wirken lösli-
che Bleiverbindungen in Konzentrationen ab
0,2 mg/l akut letal. Der biochemische Abbau
organischer Substanzen wird bei Blei-Konzen-
trationen über 0,1 mg/l gehemmt. Die humanto-
xische Bedeutung ist in den vom Blei ausgehen-
den Langzeitwirkungen begründet.

Im Unterlauf der Lippe ist die Zielerreichung
unklar. Bleikonzentrationen, die zu einer Belas-
tung führen, werden über die Seseke der Lippe
zugeführt. Für die Ahse, den Halterner Mühlen-
bach, die Stever, den Liesenbach sowie die Lippe
unterhalb der Kläranlage Paderborn liegen Hin-
weise auf mögliche Belastungen vor. In beiden
Fällen sind dies wahrscheinlich Auswirkungen
aus der dichten Besiedlung der angesprochenen
Regionen. Aufgrund fehlender Daten ist die Ziel-
erreichung für viele Gewässer im Arbeitsgebiet
Lippe unklar.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt

Cadmium

Cadmium ist ein Begleitelement des Zink; es
fällt bei der Gewinnung von Zink, Blei und
Kupfer an. Es wird in Akkumulatoren (NiCd-
Akkus), bei der Produktion von Pigmenten, als
Kunststoffstabilisatoren und als Bestandteil von
Legierungen sowie beim Galvanisieren einge-
setzt (BRD 1989: ca. 900 t). Eine weitere Quelle
sind cadmiumhaltige Phosphatdünger, deren
Cadmiumfracht vor allem über Dränagewasser
in die Gewässer gelangt. Schädliche Wirkungen
auf Mikroorganismen treten bei Cadmium be-
reits ab 0,01 mg/l auf, gegenüber niederen Was-
serorganismen ab 0,3 mg/l. Die akute letale Kon-
zentration von Cadmium gegenüber Fischen
liegt zwischen 0,1 und 20 mg/l.

Im Arbeitsgebiet Lippe liegt eine nachgewiesene
Belastung mit Cadmium für die Stever vor (Ziel-
erreichung unwahrscheinlich). Die Belastungs-

Antimon

Antimon wird in der oberen Lippe in Paderborn-
Schloss-Neuhaus gefunden und wird offenbar
von dem Metall verarbeitenden Betrieb Benteler
emittiert. Die Zielerreichung für den Gewässer-
abschnitt von der Pader-Mündung bis zu dem
Zufluss der Alme ist nach der derzeitigen Daten-
lage unklar.

Arsen

Das Halbmetall Arsen wird als Legierungsbe-
standteil in der Glas- und der Halbleiterherstel-
lung eingesetzt, Kupferarsenit als Insektizid und
Fungizid verwendet. Weitere Arsenverbindungen
finden als Rodentizide und Fungizide Verwen-
dung. Daneben sind die Böden in der Nähe alter
Bergwerke meist stark mit Arsen belastet. 

Die leicht resorbierbaren Verbindungen, insbeson-
dere des dreiwertigen Arsens, sind hoch toxisch,
bekannter Maßen auch für den Menschen. Die
Toxizität des Arsen ist sehr von der Oxidations-
stufe der Substanz abhängig.

Bundesweit stammten im Jahre 2000 57 % des
Eintrags in Oberflächengewässer aus dem
Grundwasser (geogene Hintergrundbelastung).

Für den größten Teil des Lippe-Unterlaufs ist die
Zielerreichung unklar. Auffällige Gewässer sind
der Wienbach (Zielerreichung unwahrscheinlich)
sowie der Schwarzbach und der Silvertbach
(Zielerreichung unklar). Die Belastungsquellen
sind noch unbekannt. Arsengehalte, die zu einer
möglichen Belastung führen, werden ferner in
den landwirtschaftlich beeinflussten Lippe-
Zuflüssen Glenne (mit Kaltestrot) und Quabbe
gefunden. Die Quellen der Belastung sind auch
hier unbekannt.

Barium

Das Metall Barium tritt als Begleiter anderer
Metalle auf oder wird in Spezialanwendungen
verwendet. Aus den Spezialanwendungen kann
es zu regionalen Belastungsschwerpunkten kom-
men.

Barium wird im Arbeitsgebiet Lippe mit dem
Grubenwasser aus dem Bergbau emittiert und
tritt in der Lippe zwischen Hamm und Lünen
sowie im Mündungsbereich auf. Die Zielerrei-

Oberflächenwasserkörper 2.1



Bundesweit stammte im Jahre 2000 46 % des
Eintrags in Oberflächengewässer aus dem
Grundwasser.

Im Arbeitsgebiet Lippe ist nur eine örtlich be-
grenzte Belastung festzustellen. Sie betrifft den
Mündungsbereich des Sickingmühlenbaches
(= Silvertbach) bei Marl. Die Zielerreichung ist
zurzeit unklar.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Quecksilber

Eine Belastung durch Quecksilber im Arbeits-
gebiet Lippe wird nur unterhalb der Einleitung
der Kläranlage Paderborn in die Lippe vermutet,
jedoch ist der derzeitige Datenbestand zu gering
für weitere Aussagen.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Selen

Das Metall Selen tritt als Begleiter anderer
Metalle auf oder wird in Spezialanwendungen
verwendet. Aus den Spezialanwendungen kann
es zu regionalen Belastungschwerpunkten kom-
men.

Selen wurde in der Lippe vor der Mündung in
den Rhein nachgewiesen. Die Herkunft ist unbe-
kannt. Von der Seseke-Mündung bis zur Mün-
dung in den Rhein ist die Zielerreichung nach
der derzeitigen Datenlagen unklar.

Silber

Das Metall Silber tritt als Begleiter anderer
Metalle auf oder wird in Spezialanwendungen
verwendet. Aus den Spezialanwendungen kann
es zu regionalen Belastungschwerpunkten kom-
men.

Silber wurde in der Lippe vor Mündung in den
Rhein nachgewiesen. Die Herkunft ist unbekannt.
Der Dattelner Mühlenbach sowie die Lippe ab
dessen Mündung wird als möglicherweise belas-
tet beurteilt. Für diese Gewässerabschnitte ist
die Zielerreichung unklar.

quellen sind wahrscheinlich in Einträgen aus
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen zu
suchen. Die Belastungsquellen müssen im Rah-
men des Monitorings ermittelt werden.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Kupfer

Kupfer ist für alle Wasserorganismen schon in
geringen Konzentrationen toxisch. Es wirkt sich
dementsprechend nachteilig auf die Besiedlung
und das Selbstreinigungspotenzial des Gewäs-
sers aus. Die Giftigkeit des Kupfers steigt mit
sinkendem Härtegrad des Wassers an, Cadmium,
Zink und Quecksilber verstärken die toxische
Wirkung.

Quelle der Kupferbelastung der Fließgewässer
sind vor allem industrielle Einleitungen; aber
auch der Abtrag aus den häufig in Kupfer ausge-
legten Hauswasserinstallationen sowie aus Regen-
rinnen („Wohlstandsmetall“) spielt eine Rolle.

Hinweise auf erhöhte Kupfer-Konzentrationen in
der Lippe liegen nur unterhalb der Seseke-Mün-
dung und an der Mündung in den Rhein vor. Be-
sonders für einige nördlich der Lippe liegenden
Zuflüsse (Stever, Halterner Mühlenbach und
Liesenbach) werden Belastungen für möglich
gehalten. Insgesamt fehlen ausreichende Daten-
bestände im Arbeitsgebiet Lippe, so dass die
Zielerreichung für viele Gewässer unklar ist.
Belastungsquellen werden in erster Linie in
Siedlungsgebieten erwartet.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Nickel

Nickel ist schon in geringen Konzentrationen für
Bakterien und Protozoen giftig; die Humantoxi-
zität ist dagegen gering. In die Gewässer gelangt
Nickel vor allem aus den Abwässern nickel- und
stahlverarbeitender Betriebe, zudem wird es in
Antifouling-Farben eingesetzt. Kohlekraftwerke
emittieren ebenfalls Nickel, das dann über De-
positionsprozesse ins Gewässer gelangen kann.

22.1.3.6-22 Ist-Situation2
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nachgewiesen oder vermutet. Für viele weitere
Gewässer ist ebenfalls eine Belastung möglich.
Emissionen werden aus Siedlungsgebieten ver-
mutet, jedoch fehlen dazu Daten.

Bezogen auf die einzelnen Oberflächenwasser-
körper ist die Belastungssituation in Tabelle
2.1.3.6-9 am Ende dieses Kapitels aufgeführt.

Zinn

Das Metall Zinn tritt als Begleiter anderer Me-
talle auf oder wird in Spezialanwendungen ver-
wendet. Aus den Spezialanwendungen kann es
zu regionalen Belastungschwerpunkten kommen.

Zinn wurde in der Lippe vor der Mündung in
den Rhein nachgewiesen. Die Belastung stammt
wahrscheinlich aus dem Dattelner Mühlenbach.

Pflanzenbehandlungs-/Pflanzenschutzmittel 
und Totalherbizide (PBSM)

Die Herkunft der gefundenen PBSM ist teils un-
bekannt, teils ist ihre Verwendung in der Land-
wirtschaft verbreitet. Oft ist nicht unsachgemä-
ßes Aufbringen der PBSM Ursache für kritische
Einträge in Fließgewässer, sondern eher Vorgän-

Tellur

Das Metall Tellur tritt als Begleiter anderer
Metalle auf oder wird in Spezialanwendungen
verwendet. Aus den Spezialanwendungen kann
es zu regionalen Belastungschwerpunkten kom-
men.

Im Unterlauf der Lippe wird für Tellur eine
Belastung von der Mündung in den Rhein bis
zur Mündung des Dattelner Mühlenbaches fest-
gestellt. Die Belastungsquelle ist unbekannt.

Zink

Zink gilt als toxisch für Wasserorganismen; be-
sonders gefährlich ist es für die für die Selbstrei-
nigung der Gewässer wichtigen Mikroorganis-
men. In Oberflächengewässer gelangt dieses
Schwermetall durch die Abwässer metallverar-
beitender Betriebe und durch die Allgegenwart
von verzinkten Oberflächen (Hausentwässerung)
sowie durch bergbauliche Aktivitäten. Wasser-
pflanzen und Mollusken reichern Zink aus dem
Sediment an.

Hohe Zinkgehalte werden für das untere Lippe-
Einzugsgebiet unterhalb der Seseke-Mündung

Tab. 2.1.3.6-6 Qualitätskriterien für Pflanzenbehandlungs- und -schutzmittel

PBSM Wert (µg/l) Ausgangssituation Bandfarbe

AMPA, Carbetamid, Dimefuron, ≤ 0,05 QK eingehalten

Linuron, Metribuzin, Metolachlor

Chlortoluron, Metazachlor ≤ 0,2

Diuron, Isoproturon, Simazin* ≤ 0,05

AMPA, Carbetamid, Dimefuron, > 0,05 bis ≤ 0,1 Halbes QK nicht eingehalten

Linuron, Metribuzin, Metolachlor

Chlortoluron, Metazachlor > 0,2 bis ≤ 0,4

Diuron, Isoproturon, Simazin* > 0,05 bis ≤ 0,1

AMPA, Carbetamid, Dimefuron, > 0,1 QK nicht eingehalten

Linuron, Metribuzin, Metolachlor

Chlortoluron, Metazachlor > 0,4

Diuron, Isoproturon, Simazin* > 0,1 

*  prioritärer Stoff 
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Isoproturon

Isoproturon wird als selektives Vor- und Nach-
auflaufherbizid (bei der Saat und nach der Ernte)
gegen Wildgräser und einjährige Wildkräuter in
Getreidekulturen eingesetzt. Seit 1999 unterliegt
der Wirkstoff verschärften Anwendungsvor-
schriften. Aufgrund seiner herbiziden Eigen-
schaften zeigt Isoproturon gegenüber Algen die
höchste Toxizität (NOEC 2 µg/l), erweist sich
aber auch gegenüber Fischen und Kleinkrebsen
als toxisch. Als stark wassergefährdender Stoff
gehört es der Wassergefährdungsklasse 3 an.

Die Belastung mit Isoproturon ist im gesamten
Arbeitsgebiet Lippe verbreitet. Durch die Ver-
wendung des Herbizids in der Landwirtschaft ist
die Zielerreichung in einigen Gewässerabschnit-
ten der Lippe unwahrscheinlich und in den übri-
gen unklar. Ferner wurden erhöhte Belastungen
im Mündungsbereich der Glenne bei Lippstadt
sowie in der Ahse-Mündung festgestellt. Bela-
stungen wurden auch in der Alme und in der
Stever mit ihren Zuflüssen ermittelt. Diese
Zuflüsse stammen aus überwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. Zwar mangelt es
an belastbaren Daten für die meisten Zuflüsse
im Arbeitsgebiet Lippe, jedoch werden sie,
besonders wenn sie in auswaschungs- und ero-
sionsgefährdeten Flächen mit landwirtschaft-
licher Nutzung liegen, als möglicherweise be-
lastet angesehen.

Metamitron

Metamitron wurde in der Lippe-Mündung
nachgewiesen. Die Herkunft ist unbekannt. Es
ist ein von Bayer 1975 eingeführtes selektives
Herbizid gegen Unkräuter und Ungräser im
Zucker- und Futterrüben-, Mangold-, Rote
Beete- und Erdbeerbau.

Methylisothiocyanat

Methylisothiocyanat wurde in der Lippe-Mün-
dung detektiert. Die Herkunft ist unbekannt. Es
wird als Bodenbegasungsmittel gegen Nemato-
den, Insekten, Pilze etc. eingesetzt. Es ist ein
hochtoxisches Pestizid und gilt auch als chemi-
scher Kampfstoff. In Wasser ist es wenig löslich.
Es ist nicht biologisch abbaubar und hat die
Wassergefährdungsklasse 3.

ge wie das Reinigen von Geräten und der damit
verbundene Eintrag ins Gewässer über den Ab-
lauf von befestigten Hofflächen.

Im Arbeitsgebiet Lippe wurden im Rahmen der
Gewässerüberwachung des Landes NRW bisher
folgende Pflanzenschutzmittel nachgewiesen:

• 2,4-D
• 2,4,5-T
• Desethlyatrazin
• Desethylterbutylazin
• Isoproturon
• Metamitron
• Methylisothiocyanat

Zu den einzelnen Stoffen ist Folgendes anzu-
führen:

2,4-D

2,4-D wurde in der Lippe unterhalb der Pader-
Mündung einmalig gefunden. Die Herkunft ist
unbekannt.

2,4,5-T

2,45-T wurde in der Lippe unterhalb des Lippe-
Sees einmalig gefunden. Belastungsquellen sind
nicht bekannt.

Desethlyatrazin

Im Arbeitsgebiet Lippe wurden in der Lippe von
Lippetal-Lippborg bis Hamm sowie in der Glen-
ne bei Lippstadt erhöhte Konzentrationen von
Desethylatrazin festgestellt. Desethylatrazin ist
ein Metabolit des verbotenen Atrazins. Aufgrund
einer möglichen weiten Verbreitung im Arbeits-
gebiet Lippe werden auch in anderen Gewässern,
die landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen
entwässern, Belastungen vermutet. Allerdings
fehlt zurzeit die nötige Datengrundlage.

Desethylterbutylazin

In der Stever wurden erhöhte Gehalte an Des-
ethylterbutylazin ermittelt. Aufgrund fehlender
Daten werden auch in den ihr zufließenden Ge-
wässern Belastungen vermutet. Der Stoff ist ein
Metabolit von Terbutylazin, das in der Landwirt-
schaft als Herbizid eingesetzt wird.
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sichtigen. Für Diuron existieren bisher keine
gesetzlich festgelegte Umweltqualitätsnormen.
Für die Betrachtung wurden das im Bericht des
UBA zur Richtlinie 76/464/EWG zugrunde
gelegte Qualtätsziel herangezogen.

Im westlichen und mittleren Bereich des Arbeits-
gebiets Lippe lässt sich eine Belastung vieler
Gewässer mit Diuron nachweisen (Lippe unter-
halb Hamm, Stever) oder vermuten, so dass ver-
breitet eine Zielerreichung unwahrscheinlich ist.
Die vielseitige Anwendung von Diuron macht
die Herkunft aus dichter besiedelten Flächen
wahrscheinlich. Im östlichen Arbeitsgebiet lie-
gen keine Hinweise auf eine Belastung vor.

Sonstige synthetische Schadstoffe

Unter dem Begriff „Sonstige synthetische Schad-
stoffe“ werden Stoffe verschiedenster Zusammen-
setzung, Herkunft und Wirkung zusammenge-
fasst. Sie gelangen auf unterschiedlichen Wegen,
z. B. gereinigte Abwässer, Regenentlastungen,
Verkehrswege, in Gewässer des Arbeitsgebiets
Lippe. Betroffen hiervon ist – aufgrund der
dichten Besiedlung mit großen Anteilen an In-
dustrie und Gewerbe – überwiegend der west-
liche Bereich des Arbeitsgebiets (Hamm bis
Mündung, nördliches Ruhrgebiet).

Im Folgenden werden diese Schadstoffe, die im
Rahmen der Gewässergüteüberwachung im Ar-
beitsgebiet Lippe nachgewiesenen wurden, in
ihrer Bedeutung kurz dargestellt:

Bisphenol A

Bisphenol A wurde an der Lippe-Mündung in
den Rhein detektiert. Es wird als Antioxidans für
Weichmacher, als Fungizid und als Zwischen-
produkt bei der Herstellung von Epoxid-, Poly-
carbonat-, Phenol-Harzen usw. verwendet. Es ist
wasserunlöslich und nicht abbaubar. Bisphenol
A weist ein hohes Bioakkumulationspotential
auf. WGK 2.

Carbamazepin

Carbamazepin wurde in der Lippe-Mündung
nachgewiesen. Es ist ein Arzneimittel gegen
Epilepsie der Firma Ciba, Schweiz. 1999 wur-
den ca. 87 Tonnen produziert. Carbamazepin ist
biologisch schlecht abbaubar und gelangt durch
die Einleitungen der kommunalen Kläranlagen

Totalherbizide

Aminomethanphosphonsäure (AMPA)

AMPA ist ein Metabolit des Totalherbizids
Glyphosat. Dieser Stoff wird überwiegend aus
komplexbildenden Phosphonsäuren (Detergen-
tien) gebildet und gilt als toxikologisch unbe-
denklich. AMPA ist den Stoffen des Anhangs
VIII der Wasserrahmenrichtlinie zuzuordnen
und somit in der Bewertungsstufe ökologisch-
chemischer Zustand zu berücksichtigen; Quali-
tätsziele wurden aber bisher nicht festgelegt. Für
diese Fälle gibt der Leitfaden NRW vor, dass
hilfsweise 0,1 µg/l als Qualitätsziel zu berück-
sichtigen sind (siehe Tabelle 2.1.3.6-7).

Der Oberlauf der Lippe ist ab dem Ablauf der
Kläranlage Paderborn bis zur Mündung des
Brandenbäumer Bachs durch erhöhte Konzentra-
tionen von AMPA belastet. Aufgrund fehlender
Daten wird der sich anschließende Abschnitt bis
oberhalb der Mündung als möglicherweise be-
lastet eingestuft. Aufgrund hoher Konzentratio-
nen an der Mündung in den Rhein ist eine Ziel-
erreichung unwahrscheinlich.

Überwiegend wird dieser Stoff aus komplexbil-
denden Phosphonsaüren (Detergentien) gebildet
und gilt als toxikologisch unbedenklich. AMPA
ist auch ein Metabolit des Herbizids Glyphosat.

Diuron

Diuron gehört zu den Harnstoff-Derivaten. Es
wird bevorzugt als Totalherbizid auf Wegen und
Plätzen – von nicht landwirtschaftlichen Nutzern
– eingesetzt. Zumeist erfolgt die Anwendung in
Kombination mit anderen Herbiziden. Diuron
wirkt als Vorauflauf-Wurzelherbizid durch Hem-
mung der Photosynthese nicht nur gegen ein-
und zweikeimblättrige Kräuter, sondern auch
gegen Moose und Algen. In Deutschland wurde
1999 die Anwendung des Wirkstoffs einge-
schränkt. Seitdem ist der Einsatz von Diuron
u. a. auf Gleisanlagen verboten. Diuron weist
eine geringe Abbaubarkeit auf. Aufgrund seiner
herbiziden Eigenschaften zeigt Diuron besonders
gegenüber Algen und Wasserpflanzen eine hohe
Toxizität. Als stark wassergefährdender Stoff
gehört Diuron der Wassergefährdungsklasse 3
an. Diuron ist Stoff des Anhangs X der Wasser-
rahmenrichtlinie und als solcher im Rahmen der
Bewertung des chemischen Zustands zu berück-
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Lutidine (Dimethylpyridine – alle Isomeren)

Lutidine wurden in der Lippe-Mündung nach-
gewiesen. Sie werden als Lösemittel in der
Papierchromatographie verwendet. Die Lutidine
gelangen durch Einleitung der Firma Schering in
die Lippe. Alle Isomeren sind hautreizend und in
Wasser löslich. Sie haben ein niedriges Bioakku-
mulationspotential. Vorschlag WGK 2. 

Methyl-tert-butylether (MTBE)

MTBE wird regelmäßig in der Lippe-Mündung
detektiert. Die Herkunft ist unbekannt. Es wird
als Antiklopfmittel in Treibstoffen verwendet
und ist ein gutes Lösungsmittel für die Chroma-
tographie. Es ist gering wasserlöslich und lässt
sich gut in der Kläranlage eliminieren. WGK 1.
Eine qualitative Beeinflussung des Grundwas-
sers ist nicht auszuschließen.

N,N-Dimethy-4-aminopyridin (DMAP)

Im Arbeitsgebiet Lippe wird DMAP nur in der
Lippe zwischen Lünen und der Mündung nach-
gewiesen. Der derzeitige Datenbestand ist für
eine abschließende Bewertung zu gering. DMAP
wird von der Firma Schering sowohl bei der
Kontrastmittel- als auch bei der Hormonherstel-
lung als Katalysator eingesetzt. Es gelangt über
die Kläranlage Lünen-Seseke-Mündung in die
Lippe. Produktionsbedingt schwankt die Ein-
satzdauer des DMAP und kann daher in man-
chem Jahr auch ganz entfallen.

Nitrilotriessigsäure (NTA)

Nur in der Pader wird eine Belastung festge-
stellt. Die Belastung wird in Emissionen aus
dem Stadtgebiet Paderborn vermutet. NTA wird
vielfach in der Komplexometrie, zur Wasserent-
härtung und Maskierung von Schwermetall-
Ionen verwendet. NTA zeigt gute Eigenschaften
als Builder und eignet sich als Ersatzstoff für
Phosphate in Wasch- und Reinigungsmitteln.
NTA fördert das Algenwachstum in Abwässern
und kann in Sedimenten abgelagerte Schwerme-
talle remobilisieren. Es ist kaum in Wasser lös-
lich, gut biologisch abbaubar und mindergiftig.

in die Oberflächengewässer. Es wird nahezu in
jedem Gewässer nachgewiesen, wobei die Kon-
zentration von der Bevölkerungsdichte abhängt.
Carbamazepin ist auch im Trinkwasser als Ver-
unreinigung nachweisbar.

Ethylendinitrilotetraessigsäure (EDTA)

EDTA ist ein starker Komplexbildner, der in der
Industrie vielfach Anwendung (z. B. bei Metall-
verarbeitung, in Wasch- und Reinigungsmitteln,
in der Photoindustrie, in der Textilindustrie und
bei der Papierverarbeitung) findet. EDTA ge-
langt hauptsächlich über kommunale und indus-
trielle Kläranlagen in die Gewässer.

Der Stoff selbst ist toxikologisch wenig relevant,
aber durch seine Fähigkeit, Schwermetalle durch
Chelatisierung zu binden, und da es durch übli-
che Trinkwasseraufbereitungsverfahren nicht
zurückgehalten werden kann, wird es als anthro-
pogen verursachte Einzelsubstanz prioritär im
Gewässerschutz behandelt. Das Qualitätskrite-
rium für EDTA liegt bei 5 (µg/l), das halbe ent-
sprechend bei 2,5 (µg/l).

Hinweise auf eine mögliche Belastung bezüglich
EDTA liegen in der Lippe ab der Kläranlage
Paderborn für den folgenden Gewässerabschnitt
bis zur Mündung sowie für die Seseke vor. Als
Belastungsquellen kommen industrielle und
kommunale Abwassereinleitungen in Betracht.

Ethylenglykoldinitrat (Dinitroglykol)

Dinitroglykol dient als gelatinöse Basis von
frost- und handhabungssicheren Sprengstoffen
und hat in gewerblichen Sprengstoffen Glycerin-
trinitrat z. T. verdrängt. Ethylenglykoldinitrat ge-
langt durch die Kläranlage Haltern in die Lippe.
Es wird eine Einleitung der Firma WASAG in
die Stever vermutet. Der Stoff löst sich wenig in
Wasser und ist stark giftig.

Hexachlorbutadien (HCB)

Im Bereich der unteren Lippe wurden HCB-
Belastungen festgestellt. Erhöhe Belastungen
wurden im Mündungsbereich des Sickingmüh-
lenbaches (= Silvertbach), der in Marl der Lippe
zufließt, ermittelt. Als Emittent wird die Firma
Infracoe GmbH vermutet.
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• Benzo(ghi)perylen
ist durch unvollständige Verbrennung auch in
Abgasen der Kfz zu finden. Durch Depositio-
nen kann dieser Stoff über die Kanalisation in
Gewässer gelangen.

• Chrysen
ist in Steinkohlen- u. Braunkohlenteer verbrei-
tet und kommt im organischen Mineral Curti-
sit vor. Es entsteht bei unvollständiger Ver-
brennung und ist Bestandteil der PAK im
Tabakrauch. Chrysen dient zur Herstellung
von UV-Filtern, Sensibilisatoren u. Farbstof-
fen. Bei Tieren kann es karzinogen wirken. 

• Fluoranthen
ist im Steinkohleteer enthalten und kann aus
teerhaltigem Straßenbelag stammen. Der
Unterlauf der Lippe ist von Hamm bis zur
Mündung belastet.

• Phenanthren
ist im Steinkohlenteer enthalten. Es bildet das
Grundgerüst vieler Naturstoffe wie Morphin,
Sterine, Gallensäuren, Harzsäuren, Digitalis-
Glykoside, Saponine etc. Verwendung findet
Phenanthren in der Synthese von Farbstoffen,
Arzneimitteln und Herbiziden.

Polychlorierte Biphenyle (PCB):

Zur Gruppe der polychlorierten Biphenyle
(PCB) zählen 209 Einzelverbindungen (Konge-
nere). Sie wurden als nicht brennbare Hydraulik-
öle u. a. im Steinkohlenbergbau und als Kühl-
und Isolierflüssigkeiten in Kondensatoren sowie
Hochspannungstransformatoren eingesetzt. Seit
1989 besteht für PCB ein Anwendungsverbot.
Die Verbindungen sind stark giftig und zeigen
karzinogene Wirkung. Zudem sind PCB gut fett-
löslich und reichern sich in der Nahrungskette
an, wobei vor allem die giftigen hochchlorierten
Verbindungen im Fettgewebe gespeichert werden.

PCB 28 und PCB 138 wurden in der Lippe von
Dorsten bis zur Mündung in den Rhein nachge-
wiesen. Die Belastungsquellen sind unbekannt.
Eine Kontamination der Umwelt mit PCB liegt
heute fast überall vor. Die Emission erfolgt aus
Hausmüllverbrennungsanlagen, Mülldeponien,
Industriemüll- und Altölverbrennungsanlagen.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK, PAH)

PAK stellen Kondensationsprodukte des Benzols
dar. Die Stoffklasse umfasst eine Vielzahl von
Einzelverbindungen, von denen ca. 40 öko- und
humantoxikologisch relevant sind (z. B. Benzo
(a)pyren). PAK sind in fossilen Brennstoffen
enthalten. Überwiegend gelangen sie durch
unvollständige Verbrennung der Brennstoffe in
Heizungen, Kraftwerken, Kokereien und Kraft-
fahrzeugmotoren durch Deposition in die Um-
welt. PAK sind in jedem Umweltkompartiment
als organische Verunreinigung nachweisbar.
Durch ihre geringe Wasserlöslichkeit sind sie
überwiegend an Feststoffe gebunden. Bodenbe-
lastungen durch PAK können sich z. B. unter
alten Deponien und Altstandorten erdölverarbei-
tender Industrie befinden. Einige PAK sind kar-
zinogen und mutagen.

Die PAK sind Stoffe des Anhangs X der Wasser-
rahmenrichtlinie, sie sind als prioritär gefährliche
Stoffe für den chemischen Zustand der Fließge-
wässer zu beurteilen.

Von Hamm bis zur Mündung in den Rhein wer-
den PAK in der Lippe nachgewiesen. Ein wichti-
ger Eintragspfad wird in Niederschlagswasser-
Einleitungen gesehen. Folgende PAK wurden an
der Lippe-Mündung nachgewiesen:

• Acenaphthen
wird aus Steinkohlenteer isoliert. Verwendung
findet Acenaphthen als Zwischenprodukt bei
der Synthese von Naphthalsäure, A.-Formal-
dehyd-Harzen, Farb- und Kunststoffen sowie
Insektiziden. Es stört bei Pflanzen die Mitose
und ruft Polyploidie hervor.

• Benzo(a)anthracen
ist im Steinkohlenteer enthalten. Es kann
Hautkrebs hervorrufen und ist im Tierversuch
karzinogen. Gewässerstrecken der Lippe mit
Belastungen bzw. möglichen Belastungen fin-
den sich von der Seseke-Mündung bis zur
Mündung.

• Benzo(a)pyren
entsteht bei Verbrennungen (z. B. in Motoren)
und ist karzinogen. Belastungen durch Benzo
(a)pyren wurden in der Lippe von Hamm bis
zur Mündung festgestellt.
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Tab. 2.1.3.6 -7 Qualitätsziele für PCB und PAK

PCB Wert PAK* Wert (µg/l) Ausgangs- Bandfarbe

situation

PCB-101 

PCB-118     

PCB-138     

PCB-153     

PCB-180     

PCB-28

PCB-52

PCB-101     

PCB-118     

PCB-138     

PCB-153     

PCB-180     

PCB-28

PCB-52

PCB-101     

PCB-118     

PCB-138     

PCB-153     

PCB-180     

PCB-28

PCB-52

Anthracen

Benzo(a)pyren

Benzo(a)fluoranthen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(ghi)perylen 

Benzo(k)fluoranthen

Fluoranthen 

Anthracen

Benzo(a)pyren

Benzo(a)fluoranthen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(ghi)perylen

Benzo(k)fluoranthen

Fluoranthen

Anthracen

Benzo(a)pyren

Benzo(a)fluoranthen 

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(ghi)perylen

Benzo(k)fluoranthen

Fluoranthen

≤ 0,005 

≤ 0,0125 

> 0,005 bis 

≤ 0,01 

> 0,0125 bis 

≤ 0,025 

> 0,01

> 0,025 

Qualitäts-

kriterium 

eingehalten

Halbes

Qualitäts-

kriterium 

nicht 

eingehalten

Qualitäts-

kriterium nicht 

eingehalten

jeweils 

≤ 10 µg/kg

ersatzweise

≤ 0,25 ng/l

jeweils 

> 10 bis 

≤ 20 µg/kg

ersatzweise

> 0,25 bis 

≤ 0,5 ng/l

jeweils 

> 20 µg/kg

ersatzweise

> 0,5 ng/l

* prioritärer Stoff

Phosphorsäuretriethylester, 
Phosphorsäure-tri-(2-chlorethyl)ester

Beide Stoffe wurden in der Lippe an der Mün-
dung festgestellt. Die Herkunft ist unbekannt.
Trialkyl- bzw. Triarylphosphorsäureester wer-
den vor allem als Weichmacher für Kunststoffe
und Lacke sowie Entschäumer eingesetzt. Sie
sind im Allgemeinen gut abbaubar und relativ
ungiftig.

Tributylzinnkation

Die Lippe ist unterhalb der Seseke-Mündung in
Bezug auf Tributylzinn belastet. Der Hersteller,
die Firma Crompton, entwässert über die Klär-
anlage der Firma Schering, Bergkamen, in den
Kuhbach und damit in die Seseke. Nach Sanie-
rungsmaßnahmen und der Direkteinleitung ab
2004 in die Lippe wird eine Verbesserung der
Situation erwartet.

Triphenylphosphinoxid

Triphenylphosphinoxid wurde in der Lippe-
Mündung gefunden. Die Quelle ist unbekannt.
Der Stoff ist ein Abfallprodukt des in der orga-
nisch präparativen Chemie vielfach verwendeten
Triphenylphosphan. Es besitzt eine geringe Was-
serlöslichkeit.

2,2,6,6-Tetramethyl-piperidinon 
(Triacetonamin)

Triacetonamin wurde in den Jahren 1994 und
1995 bis zu 0,1 mg/l in der Lippe (Station Wesel)
detektiert. Als Verursacher konnte die Firma
Infracoe GmbH, Marl, ermittelt werden. Es lie-
gen keine eindeutigen Toxizitäts- und Abbauda-
ten vor.
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2,4,6-Collidin (2,4,6-Trimethylpyridin)

Eine Belastung mit 2,4,6-Collidin wurde in der
Lippe unterhalb der Seseke-Mündung festgestellt.
Collidin wird in der Arzneimittelsynthese ver-
wendet. 1999 wurden bis zu 7 µg/l in der Lippe
nachgewiesen. Als Emittent dieses Stoffes konn-
te die Firma Schering, Bergkamen, ermittelt
werden, die den Stoff in die Seseke eingeleitet
hat. Das Collidin wird innerbetrieblich weitge-
hend zurückgewonnen, so dass im Normalbe-
trieb dieser Stoff nicht ins Abwasser gelangen
kann. Es ist daher mit zeitweiliger Belastung zu
rechnen.

Weitere Stoffe

Unter dieser Rubrik fallen die Stoffe Bor und
Nitrit, die eine Relevanz im Arbeitsgebiet Lippe
haben.

Bor

Das Nichtmetall Bor wird zur Herstellung von
hitzestabilen Metalllegierungen sowie besonders
harten Stählen eingesetzt. Borverbindungen wie
z. B. Borax und Borsäure finden Anwendung in
der Glas-, Keramik- und Emailindustrie. Darüber
hinaus werden sie in Waschmitteln, Seifen, Kos-
metika, Pharmazeutika sowie als Pflanzenschutz-
und Düngemittel eingesetzt. Elementares Bor
zeigt keine toxische Wirkung, wohl aber einige
seiner Verbindungen, wie z. B. Borax und insbe-
sondere die Hydride. Für viele Pflanzen spielt
Bor als Spurenelement eine wichtige Rolle. Bor-
verbindungen gelangen vor allem durch Wasch-
mittelinhaltsstoffe (Borate und Perborate) in das
Abwasser, wobei ein Überangebot von Bor den
biologischen Abbau behindern kann.

Erhöhte Bor-Konzentrationen wurden im west-
lichen Bereich des Arbeitsgebiets Lippe im Sik-
kingmühlenbach (= Silvertbach) in Marl ge-
funden. Dort ist im Mündungsbereich die Zieler-
reichung unwahrscheinlich, während sie für den
Rest des Gewässers als unklar gilt. Gleichfalls
als unklar wird die Zielerreichung im östlichen
Bereich des Arbeitsgebiets Lippe nur in der
Pader von den Quellen in Paderborn bis zur Mün-
dung in die Lippe bewertet. Belastungsquellen
sind wahrscheinlich innerörtliche Regenentlas-
tungen.

Nitrit

Nitrit ist ein Zwischenprodukt, das bei der Oxi-
dation von Ammonium (NH4) zu Nitrat (NO3)
anfällt. In der Regel finden sich in den Gewäs-
sern nur Spuren von Nitrit, da es sofort nach der
Entstehung bakteriell zu Nitrat umgewandelt
wird. Wird diese Umwandlung durch irgendwel-
che Umstände gestört (z.B. niedrige Temperatu-
ren, Vergiftung der „zuständigen“ Bakterien), so
reichert sich Nitrit an und kann unter Umstän-
den eine toxische Wirkung auf Fische entfalten.

Überwiegend im westlichen Teil des Arbeitsge-
biets Lippe finden sich mehrere Zuflüsse, bei
denen die Zielerreichungen in Bezug auf Nitrit
unwahrscheinlich oder unklar sind. Für die Lip-
pe selbst ist die Zielerreichung ab Hamm unklar,
teils mit Strecken unterhalb von Lünen und bei
Haltern, wo die Zielerreichung unwahrscheinlich
ist. Die Belastungsquellen sind unterschiedlich:
Stickstoffverbindungen werden teils aus über-
wiegend kommunalen und industriellen Abwäs-
sern transportiert (z. B. Seseke, Rapphofsmüh-
lenbach), teils liegen Gewässerstrecken mit un-
wahrscheinlicher und unklarer Zielerreichung in
landwirtschaftlich genutzten, auswaschungsge-
fährdeten Flächen (z. B. Quabbe, Midlicher
Mühlenbach). Im östlichen Teil des Arbeitsge-
biets Lippe ist die Zielerreichung nur in der
Lippe bei Paderborn-Marienloh unklar.

Tab. 2.1.3.6-8

≤ 0,05 QK eingehalten

> 0,05 bis ≤ 0,1    Halbes QK nicht eingehalten

> 0,1 QK nicht eingehalten

Wert für Nitrit (mg/l) Ausgangssituation Bandfarbe

Qualitätskriterien für Nitrit (NO2-N)
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Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC und AOX  (Teil 1)

Wasserkörper

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Thunebach

Steinbeke

Steinbeke

Beke

Beke

Beke

Durbeke

Pader

Rothebach

Springbach

Alme

Alme

Alme

Nette

Lühlingsbach

Bach von den Erlenwiesen

Afte

Afte

Karpke

Karpke

Karpke

Aa

Aa

Aa

Talgosse

Altenau

Altenau

Piepenbach

Sauer

Sauer

Sauer

Bach von Kleinenberg

Odenheimer Bach

Odenheimer Bach

Schmittwasser

Schmittwasser

Ellerbach

Ellerbach

Rotenbach

Finkenpuhl

Strothe

Strothe

AOX

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+

TOC

Klassenanteile [%]

–?+

P

Klassenanteile [%]

–?+

Nges

Klassenanteile [%]

–?+
100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

54 46 100 100 100

71 29 100 100 71 29

61 39 100 100 100

100 100 100 100

36 64 100 100 100

79 21 79 21 100 100

100 100 86 14 100

98 2 100 100 100

69 31 100 100 100

100 33 67 100 100

100 41 59 100 100

37 63 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

32 68 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 48 52 100

100 100 100 100

100 100 100 100

1 99 55 45 87 13 100

100 100 100 100

42 58 100 100 100

100 100 7 93 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

45 55 100 100 100

100 100 100 100

100 100 99 1 100

100 100 8 92 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 15 85 100

100 100 100 100

21 79 61 39 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

62 38 100 100 100

100 100 100 100

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278_0

DE_NRW_278_31749

DE_NRW_278_35225

DE_NRW_278_41911

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_124800

DE_NRW_278_133400

DE_NRW_278_138367

DE_NRW_278_143400

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278_178100

DE_NRW_278_206701

DE_NRW_278_214270

DE_NRW_27812_0

DE_NRW_27814_0

DE_NRW_27814_1200

DE_NRW_27816_0

DE_NRW_27816_4700

DE_NRW_27816_12800

DE_NRW_278162_0

DE_NRW_27818_0

DE_NRW_278182_0

DE_NRW_2781822_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_39090

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_27822_0

DE_NRW_278222_0

DE_NRW_278224_0

DE_NRW_27824_0

DE_NRW_27824_15600

DE_NRW_278242_0

DE_NRW_278242_3000

DE_NRW_278242_5000

DE_NRW_278244_0

DE_NRW_278244_4026

DE_NRW_278244_6930

DE_NRW_27826_0

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_15600

DE_NRW_278282_0

DE_NRW_278284_0

DE_NRW_278284_22500

DE_NRW_278284_25600

DE_NRW_2782842_0

DE_NRW_2782844_0

DE_NRW_2782844_2400

DE_NRW_2782846_0

DE_NRW_2782846_2100

DE_NRW_278286_0

DE_NRW_278286_23731

DE_NRW_2782862_0

DE_NRW_2782864_0

DE_NRW_27832_0

DE_NRW_27832_15787
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2.1.3.6-31

Ausgangssituation Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb  (Teil 1)

Wasserkörper

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 71 29 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 51 49 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 45 55 100 69 31

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 99 1 99 1 100 100 100 99 1

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 67 33 67 33 100 100 100 67 33

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 53 47 53 47 100 100 100 53 47

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 40 60 40 60 100 100 100 40 60

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 66 34 66 34 100 100 100 66 34

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 81 19 81 19 100 100 100 81 19

100 36 64 36 64 100 100 100 36 64

100 12 88 12 88 100 100 100 12 88

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 37 63 37 63 100 100 100 37 63

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 85 15 85 15 100 100 100 85 15

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Cr

Klassenanteile [%]

Cu

Klassenanteile [%]

Zn

Klassenanteile [%]

Cd

Klassenanteile [%]

Hg

Klassenanteile [%]

Ni

Klassenanteile [%]

Pb

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Thunebach

Steinbeke

Steinbeke

Beke

Beke

Beke

Durbeke

Pader

Rothebach

Springbach

Alme

Alme

Alme

Nette

Lühlingsbach

B. v. d. Erlenw.

Afte

Afte

Karpke

Karpke

Karpke

Aa

Aa

Aa

Talgosse

Altenau

Altenau

Piepenbach

Sauer

Sauer

Sauer

B. v. Kleinenberg

Odenheimer B.

Odenheimer B.

Schmittwasser

Schmittwasser

Ellerbach

Ellerbach

Rotenbach

Finkenpuhl

Strothe

Strothe

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278_0

DE_NRW_278_31749

DE_NRW_278_35225

DE_NRW_278_41911

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_124800

DE_NRW_278_133400

DE_NRW_278_138367

DE_NRW_278_143400

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278_178100

DE_NRW_278_206701

DE_NRW_278_214270

DE_NRW_27812_0

DE_NRW_27814_0

DE_NRW_27814_1200

DE_NRW_27816_0

DE_NRW_27816_4700

DE_NRW_27816_12800

DE_NRW_278162_0

DE_NRW_27818_0

DE_NRW_278182_0

DE_NRW_2781822_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_39090

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_27822_0

DE_NRW_278222_0

DE_NRW_278224_0

DE_NRW_27824_0

DE_NRW_27824_15600

DE_NRW_278242_0

DE_NRW_278242_3000

DE_NRW_278242_5000

DE_NRW_278244_0

DE_NRW_278244_4026

DE_NRW_278244_6930

DE_NRW_27826_0

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_15600

DE_NRW_278282_0

DE_NRW_278284_0

DE_NRW_278284_22500

DE_NRW_278284_25600

DE_NRW_2782842_0

DE_NRW_2782844_0

DE_NRW_2782844_2400

DE_NRW_2782846_0

DE_NRW_2782846_2100

DE_NRW_278286_0

DE_NRW_278286_23731

DE_NRW_2782862_0

DE_NRW_2782864_0

DE_NRW_27832_0

DE_NRW_27832_15787
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Tab. 2.1.3.6-9 a Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC und AOX  (Teil 2)

Wasserkörper

Grimke

Grimke

Roter Bach

Roter Bach

Roter Bach

Franzosenbach

Gunne

Gunne

Erlbach

Erlbach

Erlbach

Heder

Wellebach

Geseker Bach

Geseker Bach

Geseker Bach

Geseker Bach

Osterschledde

Osterschledde

Östereider Gotte

Östereider Gotte

Östereider Gotte

Westerschledde

Westerschledde

Merschgraben

Lake

Scheinebach

Scheinebach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Knochenbach

Krollbach

Krollbach

Schwarzer Graben

Kaltestrot

Kaltestrot

Kaltestrot

Liese

Liese

Liese

Biesterbach

Biesterbach

Biestergraben

Bergwiesenbach

Bergwiesenbach

Mentzelsfelder Kanal

Gieseler

Gieseler

Pöppelsche

Pöppelsche

Hoinkhauser Bach

Mühlenbach

Glasebach

Glasebach

AOX

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+

TOC

Klassenanteile [%]

–?+

P

Klassenanteile [%]

–?+

Nges

Klassenanteile [%]

–?+
100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 10 90 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

3 97 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

32 68 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

5 95 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

14 72 15 22 78 78 22 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 66 34 37 63 100

100 100 100 100

100 100 100 100

11 89 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 77 23 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 74 26 100 100

100 59 41 100 100

100 100 100 100

17 83 83 17 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

1 99 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

3 97 100 100 100

29 71 100 100 100

100 100 100 100

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278324_0

DE_NRW_278324_4800

DE_NRW_278332_0

DE_NRW_278332_4235

DE_NRW_278332_6335

DE_NRW_2783322_0

DE_NRW_278334_0

DE_NRW_27836_0

DE_NRW_278362_0

DE_NRW_278362_1400

DE_NRW_278362_3500

DE_NRW_278372_0

DE_NRW_2783722_0

DE_NRW_27838_0

DE_NRW_27838_2094

DE_NRW_27838_4425

DE_NRW_27838_7394

DE_NRW_278382_0

DE_NRW_278382_4300

DE_NRW_278384_0

DE_NRW_278384_2393

DE_NRW_278384_8500

DE_NRW_2783842_0

DE_NRW_2783842_3900

DE_NRW_278392_0

DE_NRW_278394_0

DE_NRW_278396_0

DE_NRW_278396_1780

DE_NRW_2784_0

DE_NRW_2784_7980

DE_NRW_2784_9500

DE_NRW_2784_17200

DE_NRW_2784_35280

DE_NRW_278412_0

DE_NRW_278414_0

DE_NRW_278414_8700

DE_NRW_27842_0

DE_NRW_278454_0

DE_NRW_278454_6500

DE_NRW_278454_10300

DE_NRW_27846_0

DE_NRW_27846_6300

DE_NRW_27846_15400

DE_NRW_278464_0

DE_NRW_278464_4000

DE_NRW_2784642_0

DE_NRW_278466_0

DE_NRW_278466_5600

DE_NRW_27848_0

DE_NRW_27852_0

DE_NRW_27852_5687

DE_NRW_278522_0

DE_NRW_278522_2300

DE_NRW_2785222_0

DE_NRW_278524_0

DE_NRW_278526_0

DE_NRW_278526_4800



2.1.3.6-33

Tab. 2.1.3.6-9 b Ausgangssituation Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb  (Teil 2)

Wasserkörper

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 67 33 67 33 100 100 100 67 33

100 100 100 100 100 100 100

100 55 45 55 45 100 100 100 55 45

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 51 49 51 49 100 100 100 51 49

100 100 100 100 100 100 100

100 32 68 32 68 100 100 100 32 68

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 77 23 77 23 100 100 100 77 23

100 29 71 29 71 100 100 100 29 71

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 13 87

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 59 41 59 41 100 100 100 59 41

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 18 82 18 82 100 100 100 18 82

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 49 51 49 51 100 100 100 49 51

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 57 43 57 43 100 100 100 57 43

100 65 35 65 35 100 100 100 65 35

100 100 100 100 100 100 100

100 29 71 29 71 100 100 100 29 71

100 1 99 1 99 100 100 100 1 99

Cr

Klassenanteile [%]

Cu

Klassenanteile [%]

Zn

Klassenanteile [%]

Cd

Klassenanteile [%]

Hg

Klassenanteile [%]

Ni

Klassenanteile [%]

Pb

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+

Grimke

Grimke

Roter Bach

Roter Bach

Roter Bach

Franzosenbach

Gunne

Gunne

Erlbach

Erlbach

Erlbach

Heder

Wellebach

Geseker Bach

Geseker Bach

Geseker Bach

Geseker Bach

Osterschledde

Osterschledde

Östereider Gotte

Östereider Gotte

Östereider Gotte

Westerschledde

Westerschledde

Merschgraben

Lake

Scheinebach

Scheinebach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Knochenbach

Krollbach

Krollbach

Schwarzer Graben

Kaltestrot

Kaltestrot

Kaltestrot

Liese

Liese

Liese

Biesterbach

Biesterbach

Biestergraben

Bergwiesenbach

Bergwiesenbach

Mentzelsfelder K.

Gieseler

Gieseler

Pöppelsche

Pöppelsche

Hoinkhauser B.

Mühlenbach

Glasebach

Glasebach

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278324_0

DE_NRW_278324_4800

DE_NRW_278332_0

DE_NRW_278332_4235

DE_NRW_278332_6335

DE_NRW_2783322_0

DE_NRW_278334_0

DE_NRW_27836_0

DE_NRW_278362_0

DE_NRW_278362_1400

DE_NRW_278362_3500

DE_NRW_278372_0

DE_NRW_2783722_0

DE_NRW_27838_0

DE_NRW_27838_2094

DE_NRW_27838_4425

DE_NRW_27838_7394

DE_NRW_278382_0

DE_NRW_278382_4300

DE_NRW_278384_0

DE_NRW_278384_2393

DE_NRW_278384_8500

DE_NRW_2783842_0

DE_NRW_2783842_3900

DE_NRW_278392_0

DE_NRW_278394_0

DE_NRW_278396_0

DE_NRW_278396_1780

DE_NRW_2784_0

DE_NRW_2784_7980

DE_NRW_2784_9500

DE_NRW_2784_17200

DE_NRW_2784_35280

DE_NRW_278412_0

DE_NRW_278414_0

DE_NRW_278414_8700

DE_NRW_27842_0

DE_NRW_278454_0

DE_NRW_278454_6500

DE_NRW_278454_10300

DE_NRW_27846_0

DE_NRW_27846_6300

DE_NRW_27846_15400

DE_NRW_278464_0

DE_NRW_278464_4000

DE_NRW_2784642_0

DE_NRW_278466_0

DE_NRW_278466_5600

DE_NRW_27848_0

DE_NRW_27852_0

DE_NRW_27852_5687

DE_NRW_278522_0

DE_NRW_278522_2300

DE_NRW_2785222_0

DE_NRW_278524_0

DE_NRW_278526_0

DE_NRW_278526_4800



2.1.3.6-34 Ist-Situation2

Tab. 2.1.3.6-9 a Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC und AOX  (Teil 3)

Wasserkörper

Güller Bach

Güller Bach

Steinbecke

Steinbecke

Trotzbach

Trotzbach

Quabbe

Quabbe

Bröggelbach

Alpbach

Stockumer Bach

Ahse

Ahse

Ahse

Ahse

Kützelbach

Rosenau

Schledde

Schledde

Soestbach

Soestbach

Blögge

Blögge

Klaggesgraben

Amper Bach

Amper Bach

Lake

Borghauser Graben

Salzbach

Salzbach

Mühlenbach

Mühlenbach

Uffelbach

Bewerbach

Geithebach

Geithebach

Geinegge

Geinegge

Geinegge

Geinegge

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Beverbach

Beverbach

Horne

Horne

Horne

Horne

Hernebach

Seseke

Seseke

Seseke

Lünerner Bach

Lünerner Bach

Amecke Bach

Amecke Bach

AOX

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+

TOC

Klassenanteile [%]

–?+

P

Klassenanteile [%]

–?+

Nges

Klassenanteile [%]

–?+
100 100 100 100

94 6 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

83 17 100 100 100

100 100 11 89 100

36 64 100 36 64 100

60 40 100 60 40 100

2 98 100 2 98 100

41 59 100 41 59 100

100 100 100 100

100 88 12 63 11 26 100

100 48 46 6 59 39 2 100

100 100 100 100

24 76 100 100 100

100 100 100 100

27 73 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

3 97 100 100 100

100 100 100 100

0 100 100 100 100

100 100 100 100

100 72 28 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

3 97 100 100 100

1 99 100 100 100

100 3 97 100 100

100 100 100 100

100 76 24 12 88 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 3 97 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 77 23 100 100

61 39 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 55 45 56 44

100 100 100 100 0

0 45 55 100 100 100

100 100 100 100

4 96 0 100 100 100

100 100 100 100

99 1 100 100 100

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_2785262_0

DE_NRW_2785262_1400

DE_NRW_27854_0

DE_NRW_27854_2888

DE_NRW_27856_0

DE_NRW_27856_5785

DE_NRW_27858_0

DE_NRW_27858_5171

DE_NRW_278582_0

DE_NRW_278584_0

DE_NRW_278586_0

DE_NRW_2786_0

DE_NRW_2786_2409

DE_NRW_2786_24865

DE_NRW_2786_36265

DE_NRW_278612_0

DE_NRW_27862_0

DE_NRW_278622_0

DE_NRW_278622_8499

DE_NRW_27864_0

DE_NRW_27864_8000

DE_NRW_278642_0

DE_NRW_278642_4900

DE_NRW_2786422_0

DE_NRW_2786424_0

DE_NRW_2786424_3000

DE_NRW_278652_0

DE_NRW_2786522_0

DE_NRW_27866_0

DE_NRW_27866_6800

DE_NRW_278662_0

DE_NRW_278662_9000

DE_NRW_2786624_0

DE_NRW_278664_0

DE_NRW_27868_0

DE_NRW_27868_2640

DE_NRW_278712_0

DE_NRW_278712_3350

DE_NRW_278712_5080

DE_NRW_278712_7180

DE_NRW_27872_0

DE_NRW_27872_4623

DE_NRW_27872_7048

DE_NRW_278732_0

DE_NRW_278732_1600

DE_NRW_27874_0

DE_NRW_27874_2910

DE_NRW_27874_6384

DE_NRW_27874_9384

DE_NRW_278742_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_27876_9543

DE_NRW_27876_19318

DE_NRW_278762_0

DE_NRW_278762_6300

DE_NRW_2787622_0

DE_NRW_2787622_2600



2.1.3.6-35

Tab. 2.1.3.6-9 b Ausgangssituation Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb  (Teil 3)

Wasserkörper

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 84 16 84 16 100 100 100 84 16

100 100 100 100 100 100 100

100 36 64 36 64 100 100 100 36 64

100 60 40 60 40 100 100 100 60 40

100 100 100 100 100 100 100

100 67 33 67 33 100 100 100 67 33

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 80 20 80 20 100 100 100 80 20

100 36 64 36 64 100 100 100 36 64

100 100 100 100 100 100 100

100 28 72 28 72 100 100 100 28 72

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 8 92 8 92 100 100 23 77 8 92

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Cr

Klassenanteile [%]

Cu

Klassenanteile [%]

Zn

Klassenanteile [%]

Cd

Klassenanteile [%]

Hg

Klassenanteile [%]

Ni

Klassenanteile [%]

Pb

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+

Güller Bach

Güller Bach

Steinbecke

Steinbecke

Trotzbach

Trotzbach

Quabbe

Quabbe

Bröggelbach

Alpbach

Stockumer Bach

Ahse

Ahse

Ahse

Ahse

Kützelbach

Rosenau

Schledde

Schledde

Soestbach

Soestbach

Blögge

Blögge

Klaggesgraben

Amper Bach

Amper Bach

Lake

Borghauser Grab.

Salzbach

Salzbach

Mühlenbach

Mühlenbach

Uffelbach

Bewerbach

Geithebach

Geithebach

Geinegge

Geinegge

Geinegge

Geinegge

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Beverbach

Beverbach

Horne

Horne

Horne

Horne

Hernebach

Seseke

Seseke

Seseke

Lünerner Bach

Lünerner Bach

Amecke Bach

Amecke Bach

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_2785262_0

DE_NRW_2785262_1400

DE_NRW_27854_0

DE_NRW_27854_2888

DE_NRW_27856_0

DE_NRW_27856_5785

DE_NRW_27858_0

DE_NRW_27858_5171

DE_NRW_278582_0

DE_NRW_278584_0

DE_NRW_278586_0

DE_NRW_2786_0

DE_NRW_2786_2409

DE_NRW_2786_24865

DE_NRW_2786_36265

DE_NRW_278612_0

DE_NRW_27862_0

DE_NRW_278622_0

DE_NRW_278622_8499

DE_NRW_27864_0

DE_NRW_27864_8000

DE_NRW_278642_0

DE_NRW_278642_4900

DE_NRW_2786422_0

DE_NRW_2786424_0

DE_NRW_2786424_3000

DE_NRW_278652_0

DE_NRW_2786522_0

DE_NRW_27866_0

DE_NRW_27866_6800

DE_NRW_278662_0

DE_NRW_278662_9000

DE_NRW_2786624_0

DE_NRW_278664_0

DE_NRW_27868_0

DE_NRW_27868_2640

DE_NRW_278712_0

DE_NRW_278712_3350

DE_NRW_278712_5080

DE_NRW_278712_7180

DE_NRW_27872_0

DE_NRW_27872_4623

DE_NRW_27872_7048

DE_NRW_278732_0

DE_NRW_278732_1600

DE_NRW_27874_0

DE_NRW_27874_2910

DE_NRW_27874_6384

DE_NRW_27874_9384

DE_NRW_278742_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_27876_9543

DE_NRW_27876_19318

DE_NRW_278762_0

DE_NRW_278762_6300

DE_NRW_2787622_0

DE_NRW_2787622_2600



2.1.3.6-36 Ist-Situation2

Tab. 2.1.3.6-9 a Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC und AOX  (Teil 4)

Wasserkörper

Heerener Mühlbach

Heerener Mühlbach

Körnebach

Körnebach

Massener Bach

Kuhbach

Süggelbach

Süggelbach

Süggelbach

Neuer Lüner Mühlenbach

Neuer Lüner Mühlenbach

Schwarzbach

Schwarzbach

Schwarzbach

Dattelner Mühlenbach

Dattelner Mühlenbach

Gernebach

Gernebach

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Helmerbach

Helmerbach

Dümmer

Dümmer

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Hagenbach

Hagenbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Hagenbach

Hagenbach

Gronenbach

Gronenbach

Aabach

Aabach

Aabach

Beverbach

Beverbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Gorbach

Funne

Funne

Funne

Passbach

AOX

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+

TOC

Klassenanteile [%]

–?+

P

Klassenanteile [%]

–?+

Nges

Klassenanteile [%]

–?+
100 100 100 100

4 96 100 100 100

100 100 100 100

75 25 75 25 75 25 100

3 97 14 86 100 100

1 99 100 100 79 21

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

88 12 100 100 100

97 3 90 10 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

0 100 0 100 0 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

32 68 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

96 4 100 97 3 96 4

64 36 57 43 38 62 100

51 49 100 100 100

100 80 20 78 22 100

100 66 34 47 53 100

100 100 100 100

100 48 52 100 100

65 35 100 100 100

36 64 64 36 100 100

100 100 100 100

15 85 100 100 100

19 81 100 100 100

100 100 74 26 100

100 0 98 2 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

15 85 100 100 100

100 69 31 100 100

100 100 100 100

100 100 61 39 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278764_0

DE_NRW_278764_2625

DE_NRW_278766_0

DE_NRW_278766_2300

DE_NRW_2787664_0

DE_NRW_278768_0

DE_NRW_2787692_0

DE_NRW_2787692_2544

DE_NRW_2787692_3900

DE_NRW_2787912_0

DE_NRW_2787912_1979

DE_NRW_278792_0

DE_NRW_278792_6400

DE_NRW_278792_8400

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_5783

DE_NRW_278796_0

DE_NRW_278796_1087

DE_NRW_2788_0

DE_NRW_2788_2317

DE_NRW_2788_5294

DE_NRW_2788_7252

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_34078

DE_NRW_2788_39378

DE_NRW_2788_44578

DE_NRW_2788_54378

DE_NRW_27882_0

DE_NRW_27882_8000

DE_NRW_278832_0

DE_NRW_278832_2500

DE_NRW_278834_0

DE_NRW_278834_2800

DE_NRW_278834_11600

DE_NRW_278834_15700

DE_NRW_2788342_0

DE_NRW_2788342_5500

DE_NRW_27884_0

DE_NRW_27884_5389

DE_NRW_27884_18409

DE_NRW_278844_0

DE_NRW_278844_6610

DE_NRW_2788512_0

DE_NRW_2788512_4391

DE_NRW_278852_0

DE_NRW_278852_3992

DE_NRW_278852_6392

DE_NRW_278854_0

DE_NRW_278854_5488

DE_NRW_278856_0

DE_NRW_278856_4692

DE_NRW_278856_8847

DE_NRW_2788562_0

DE_NRW_27886_0

DE_NRW_27886_3388

DE_NRW_27886_18488

DE_NRW_278872_0



2.1.3.6-37

Tab. 2.1.3.6-9 b Ausgangssituation Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb  (Teil 4)

Wasserkörper

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 0 100 0 100 100 100 100 0 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 96 4 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 65 35 65 35 65 35 100 100 65 35

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 84 16 84 16 100 100 100 84 16

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 93 7 93 7 100 100 100 93 7

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 2 98 2 98 100 100 100 2 98

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Cr

Klassenanteile [%]

Cu

Klassenanteile [%]

Zn

Klassenanteile [%]

Cd

Klassenanteile [%]

Hg

Klassenanteile [%]

Ni

Klassenanteile [%]

Pb

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+

Heerener Mühlb.

Heerener Mühlb.

Körnebach

Körnebach

Massener Bach

Kuhbach

Süggelbach

Süggelbach

Süggelbach

N. Lüner Mühlenb.

N. Lüner Mühlenb.

Schwarzbach

Schwarzbach

Schwarzbach

Datteln. Mühlenb.

Datteln. Mühlenb.

Gernebach

Gernebach

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Helmerbach

Helmerbach

Dümmer

Dümmer

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Hagenbach

Hagenbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Hagenbach

Hagenbach

Gronenbach

Gronenbach

Aabach

Aabach

Aabach

Beverbach

Beverbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Gorbach

Funne

Funne

Funne

Passbach

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278764_0

DE_NRW_278764_2625

DE_NRW_278766_0

DE_NRW_278766_2300

DE_NRW_2787664_0

DE_NRW_278768_0

DE_NRW_2787692_0

DE_NRW_2787692_2544

DE_NRW_2787692_3900

DE_NRW_2787912_0

DE_NRW_2787912_1979

DE_NRW_278792_0

DE_NRW_278792_6400

DE_NRW_278792_8400

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_5783

DE_NRW_278796_0

DE_NRW_278796_1087

DE_NRW_2788_0

DE_NRW_2788_2317

DE_NRW_2788_5294

DE_NRW_2788_7252

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_34078

DE_NRW_2788_39378

DE_NRW_2788_44578

DE_NRW_2788_54378

DE_NRW_27882_0

DE_NRW_27882_8000

DE_NRW_278832_0

DE_NRW_278832_2500

DE_NRW_278834_0

DE_NRW_278834_2800

DE_NRW_278834_11600

DE_NRW_278834_15700

DE_NRW_2788342_0

DE_NRW_2788342_5500

DE_NRW_27884_0

DE_NRW_27884_5389

DE_NRW_27884_18409

DE_NRW_278844_0

DE_NRW_278844_6610

DE_NRW_2788512_0

DE_NRW_2788512_4391

DE_NRW_278852_0

DE_NRW_278852_3992

DE_NRW_278852_6392

DE_NRW_278854_0

DE_NRW_278854_5488

DE_NRW_278856_0

DE_NRW_278856_4692

DE_NRW_278856_8847

DE_NRW_2788562_0

DE_NRW_27886_0

DE_NRW_27886_3388

DE_NRW_27886_18488

DE_NRW_278872_0



2.1.3.6-38 Ist-Situation2

Tab. 2.1.3.6-9 a Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC und AOX  (Teil 5)

Wasserkörper

Passbach

Erkumer Mühlenbach

Erkumer Mühlenbach

Heubach

Heubach

Kettbach

Boombach

Boombach

Kannebrocksbach

Bünebach

Bünebach

Kiffertbach

Kiffertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Gernegraben

Lockmühlenbach

Lockmühlenbach

Kusenhorstbach

Weierbach

Weierbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Schölsbach

Schölsbach

Hammbach

Hammbach

Hammbach

Schafsbach

Rhader Mühlenbach

Rhader Mühlenbach

Wienbach

Wienbach

Midlicher Mühlenbach

Midlicher Mühlenbach

Rüstebach

Rehrbach

Schermbecker Mühlenbach

Schermbecker Mühlenbach

Schermbecker Mühlenbach

Dellbach

Dellbach

Dellbach

Gartroper Mühlenbach

Gartroper Mühlenbach

Datteln-Hamm-Kanal

Dortmund-Ems-Kanal

Dortmund-Ems-Kanal

Dortmund-Ems-Kanal

DEK Altstrecke al. Schiffshw. 

Henrichenburg

AOX

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+

TOC

Klassenanteile [%]

–?+

P

Klassenanteile [%]

–?+

Nges

Klassenanteile [%]

–?+
6 94 97 3 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 0 83 17 100

100 100 44 56 100

73 27 100 4 96 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 16 84 100 100

38 62 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

24 76 100 100 73 27

69 31 68 32 63 37 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

83 17 22 78 100 100

100 97 3 91 9 100

100 100 100 100

32 68 100 100 100

100 100 100 100

100 82 18 82 18 100

100 100 100 100

100 100 81 19 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

28 72 100 42 58 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

35 65 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 97 3 100 97 3

56 44 52 48 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278872_8487

DE_NRW_278876_0

DE_NRW_278876_1701

DE_NRW_27888_0

DE_NRW_27888_9149

DE_NRW_2788812_0

DE_NRW_278882_0

DE_NRW_278882_4000

DE_NRW_278884_0

DE_NRW_2788842_0

DE_NRW_2788842_10300

DE_NRW_278886_0

DE_NRW_278886_6600

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_4084

DE_NRW_27892_9277

DE_NRW_278922_0

DE_NRW_278924_0

DE_NRW_278924_2600

DE_NRW_278932_0

DE_NRW_278936_0

DE_NRW_278936_2581

DE_NRW_27894_0

DE_NRW_27894_3699

DE_NRW_27894_8683

DE_NRW_27894_10883

DE_NRW_278942_0

DE_NRW_278942_967

DE_NRW_278942_2000

DE_NRW_278946_0

DE_NRW_278946_1787

DE_NRW_27896_0

DE_NRW_27896_2426

DE_NRW_27896_17781

DE_NRW_2789612_0

DE_NRW_278962_0

DE_NRW_278962_4000

DE_NRW_278964_0

DE_NRW_278964_8295

DE_NRW_2789642_0

DE_NRW_2789642_3300

DE_NRW_278972_0

DE_NRW_278974_0

DE_NRW_278976_0

DE_NRW_278976_939

DE_NRW_278976_3643

DE_NRW_278978_0

DE_NRW_278978_2771

DE_NRW_278978_5471

DE_NRW_27898_0

DE_NRW_27898_9772

DE_NRW_70301_0

DE_NRW_70501_0

DE_NRW_70501_14400

DE_NRW_70501_50331

DE_NRW_70502_14200
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Tab. 2.1.3.6-9 b Ausgangssituation Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb  (Teil 5)

Wasserkörper

100 97 3 97 3 100 100 100 97 3

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 52 48 52 48 100 100 100 52 48

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 73 27 73 27 100 100 27 73 73 27

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 97 3 97 3 100 100 100 97 3

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Cr

Klassenanteile [%]

Cu

Klassenanteile [%]

Zn

Klassenanteile [%]

Cd

Klassenanteile [%]

Hg

Klassenanteile [%]

Ni

Klassenanteile [%]

Pb

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+

Passbach

Erkumer Mühlenb.

Erkumer Mühlenb.

Heubach

Heubach

Kettbach

Boombach

Boombach

Kannebrocksbach

Bünebach

Bünebach

Kiffertbach

Kiffertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Gernegraben

Lockmühlenbach

Lockmühlenbach

Kusenhorstbach

Weierbach

Weierbach

Rapphofsmühlenb.

Rapphofsmühlenb.

Rapphofsmühlenb.

Rapphofsmühlenb.

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Schölsbach

Schölsbach

Hammbach

Hammbach

Hammbach

Schafsbach

Rhader Mühlenb.

Rhader Mühlenb.

Wienbach

Wienbach

Midlicher Mühlenb.

Midlicher Mühlenb.

Rüstebach

Rehrbach

Schermb. Mühlenb.

Schermb. Mühlenb.

Schermb. Mühlenb.

Dellbach

Dellbach

Dellbach

Gartrop. Mühlenb.

Gartrop. Mühlenb.

Datteln-Hamm-K.

Dortmund-Ems-K.

Dortmund-Ems-K.

Dortmund-Ems-K.

DEK Altstrecke al.

Schiffshw. Henr.

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_278872_8487

DE_NRW_278876_0

DE_NRW_278876_1701

DE_NRW_27888_0

DE_NRW_27888_9149

DE_NRW_2788812_0

DE_NRW_278882_0

DE_NRW_278882_4000

DE_NRW_278884_0

DE_NRW_2788842_0

DE_NRW_2788842_10300

DE_NRW_278886_0

DE_NRW_278886_6600

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_4084

DE_NRW_27892_9277

DE_NRW_278922_0

DE_NRW_278924_0

DE_NRW_278924_2600

DE_NRW_278932_0

DE_NRW_278936_0

DE_NRW_278936_2581

DE_NRW_27894_0

DE_NRW_27894_3699

DE_NRW_27894_8683

DE_NRW_27894_10883

DE_NRW_278942_0

DE_NRW_278942_967

DE_NRW_278942_2000

DE_NRW_278946_0

DE_NRW_278946_1787

DE_NRW_27896_0

DE_NRW_27896_2426

DE_NRW_27896_17781

DE_NRW_2789612_0

DE_NRW_278962_0

DE_NRW_278962_4000

DE_NRW_278964_0

DE_NRW_278964_8295

DE_NRW_2789642_0

DE_NRW_2789642_3300

DE_NRW_278972_0

DE_NRW_278974_0

DE_NRW_278976_0

DE_NRW_278976_939

DE_NRW_278976_3643

DE_NRW_278978_0

DE_NRW_278978_2771

DE_NRW_278978_5471

DE_NRW_27898_0

DE_NRW_27898_9772

DE_NRW_70301_0

DE_NRW_70501_0

DE_NRW_70501_14400

DE_NRW_70501_50331

DE_NRW_70502_14200
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Tab. 2.1.3.6-9 a Ausgangssituation Stoffe Nges, P, TOC und AOX  (Teil 6)

Wasserkörper

DEK Altstrecke Schachtschl. 

Henrichenburg

Alte Fahrt

Alte Fahrt

DEK Altkanal Lüdinghausen-Senden

DEK v. Ende RHK bis Vorhaf.

Hebewerk

AOX

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+

TOC

Klassenanteile [%]

–?+

P

Klassenanteile [%]

–?+

Nges

Klassenanteile [%]

–?+
100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_70503_14200

DE_NRW_70504_21100

DE_NRW_70505_35096

DE_NRW_70506_39400

DE_NRW_70591_15477
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Tab. 2.1.3.6-9 b Ausgangssituation Metalle Cr, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni und Pb  (Teil 6)

Wasserkörper

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Cr

Klassenanteile [%]

Cu

Klassenanteile [%]

Zn

Klassenanteile [%]

Cd

Klassenanteile [%]

Hg

Klassenanteile [%]

Ni

Klassenanteile [%]

Pb

Klassenanteile [%]

Wasserkörper-NummerGewässer –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+ –?+

DEK Altstrecke

Schachtschl. Henr.

Alte Fahrt

Alte Fahrt

DEK Altk. Lüd.-Send.

DEK v. Ende RHK

bis Vorhaf. Hebew.

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

DE_NRW_70503_14200

DE_NRW_70504_21100

DE_NRW_70505_35096

DE_NRW_70506_39400

DE_NRW_70591_15477



2.2.1-1 Ist-Situation2

2.2.1 

Abgrenzung und Beschreibung

Die Grundwasserkörper stellen im Hinblick auf
die erstmalige und weitergehende Beschreibung
sowie für die daraus resultierende Bewertung die
kleinste Gliederungs- und Bewertungseinheit
dar. Für NRW wurden die Grundwasserkörper
zentral nach einem landesweit einheitlichen
methodischen Vorgehen abgegrenzt. 

Die Grenzen der Arbeitsgebiete in NRW, die
gleichzeitig die oberirdischen Einzugsgebiete
der wichtigsten Nebengewässer des Rheins in
NRW darstellen, wurden als Grundwasserkör-
pergruppen festgesetzt. Die Abgrenzung der
Grundwasserkörper erfolgte ausschließlich
innerhalb dieser Grundwasserkörpergruppen, ein
Grundwasserkörper ist also genau einer Grund-
wasserkörpergruppe zugehörig.

Die Abgrenzung der Grundwasserkörper erfolg-
te in Bezug auf den obersten relevanten Grund-
wasserleiter. Im Porengrundwasserleiter orien-
tierte sich die Abgrenzung der Grundwasserkör-
per in erster Linie an unterirdischen Einzugsge-
bieten anhand von Grundwassergleichenplänen
und erst nachrangig an lithologischen Unter-
schieden. Im Festgestein wurden die geologischen
Verhältnisse (lithologische Unterschiede) sowie
die oberirdischen Wasserscheiden (Grundwasser-
regionen) als maßgebliche Abgrenzungskriterien
herangezogen.

2.2

Grundwasserkörper

Die WRRL sieht für das Grundwasser die
Abgrenzung von Grundwasserkörpern vor, auf
die alle Analysen und Beurteilungen bezogen
werden. Unter einem Grundwasserkörper wird
dabei im Sinne der WRRL ein „abgegrenztes
Grundwasservolumen innerhalb eines oder meh-
rerer Grundwasserleiter“ (s. WRRL, Art. 2 (12))
verstanden.

Die WRRL baut auf einem Regionalkonzept
– den Flussgebietseinheiten, Teileinzugsgebieten
etc. – auf, d. h. es wird eine einheitliche und
damit auch über eine gewisse Fläche repräsen-
tative Betrachtung gefordert.

Mit der Abgrenzung von Grundwasserkörpern
wird diesem Sachverhalt Rechnung getragen.
Insofern spielt also in diesem Zusammenhang
ein örtlicher Schadensfall – und sei er noch so
schwerwiegend – ohne eine übergeordnete,
regionale Bedeutung keine Rolle. Es erübrigt
sich natürlich nicht, ihn aufgrund bestehender
Gesetze und Vorschriften zu sanieren.

Im Hinblick auf die Bearbeitung des Themas
Grundwasser ist es unerlässlich, einen Raum zu
definieren, der für weitere Betrachtungen als
„homogen“ festgelegt und in seiner regionalen
Aussage  nicht weiter unterteilt wird.

2.2 Grundwasserkörper



2.2.1-2

ist hoch. Mehrere Quellen werden zur Trinkwas-
serversorgung genutzt. Der Karst-Grundwasser-
leiter ist aufgrund der geringen Rückhalteeigen-
schaften der Böden gegenüber Schadstoffeinträ-
gen schlechter als die Poren-Grundwasserleiter
geschützt.

Die Tabelle 2.2.1-1 enthält eine Übersicht über
die Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe,
mit einigen beschreibenden Eigenschaften, die
aus den Steckbriefen der Landesgrundwasserda-
tenbank selektiert wurden. Die numerische Be-
zeichnung der Grundwasserkörper (z.B. 278_01)
leitet sich aus der Gewässernummerierung des
zugehörigen Arbeitsgebiets (hier: Lippe = 278)
und einer laufenden Durchnummerierung der
Grundwasserkörper (hier: _01) ab.

Die Beschreibung der einzelnen Grundwasser-
körper erfolgt im Wesentlichen über Steckbriefe.
Die Steckbriefe enthalten die wichtigsten geolo-
gischen, hydrogeologischen, wasserwirtschaft-
lichen, pedologischen sowie nutzungsbezogenen
Daten, die für eine aussagekräftige Charakteri-
sierung der Grundwasserkörper benötigt werden.

Für das Arbeitsgebiet Lippe wurden 31 Grund-
wasserkörper abgegrenzt. Sie werden in der
Karte 2.2-1 dargestellt. Es sind fast alle Grund-
wasserleitertypen im Arbeitsgebiet Lippe ver-
breitet. Flussbegleitend erstrecken sich in einem
Band nördlich und südlich der Lippe sowie im
Einzugsgebiet des Heubaches höher durchlässi-
ge Porengrundwasserleiter, die aus quartären
Lippesedimenten und im Westen aus kretazi-
schen Meersanden bestehen. Diese Bereiche
werden wasserwirtschaftlich intensiv für die
Trinkwassergewinnung und gewerbliche Grund-
wasserentnahme genutzt.

Nördlich und südlich der Porengrundwasserlei-
ter sind Kluftgrundwasserleiter verbreitet (Krei-
demergel). Die wasserwirtschaftliche Bedeutung
ist im Durchschnitt gering und beruht vorwie-
gend auf der Eigenwasserversorgung. Im Osten
sind auf der Paderborner Hochfläche zwei Karst-
Grundwasserleiter verbreitet. Diese sind dadurch
gekennzeichnet, dass auf der Hochfläche das
Niederschlagswasser schnell im Untergrund ver-
sickert und Gewässer zeitweise trocken fallen.
Am nördlichen Fuß der Hochfläche entspringen
dann zahlreiche größere Karstquellen. Die was-
serwirtschaftliche Bedeutung auf der Hochfläche

Grundwasserkörper 2.2
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2.2.1-4 Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet LippeK 2.2-1
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2.2.1-6

Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

 



Tab. 2.2.1-1

2.2.1-7 Ist-Situation2

DE_GB_278_01

DE_GB_278_02

DE_GB_278_03

DE_GB_278_04

DE_GB_278_05

DE_GB_278_06

DE_GB_278_07

DE_GB_278_08

DE_GB_278_09

DE_GB_278_10

DE_GB_278_11

DE_GB_278_12

DE_GB_278_13

DE_GB_278_14

Niederung der

Lippe/Mün-

dungsbereich

Niederung der

Lippe/Dorsten

Tertiär des westl.

Münsterlandes/

Schermbeck

Tertiär des westl.

Münsterlandes/

Gartroper Müh-

lenbach

Münsterländer

Oberkreide/

Schölsbach

Halterner San-

de/Haard

Halterner San-

de/Hohe Mark

Niederung der

Lippe/Datteln

Ahsen

Niederung Heu-

bach/Haltener

Mühlenbach

Niederung

Mittellauf der

Stever

Halterner San-

de/Borkenberg/

Humberg

Dülmen-Schich-

ten/Nord

Oberkreide der

Baumberge

Münsterländer

Oberkreide/

Oberlauf Stever

Wesel

Recklinghausen,

Gelsenkirchen,

Wesel

Wesel, Borken

Wesel, Bottrop, Rek-

klinghausen

Wesel, Bottrop, Rek-

klinghausen

Recklinghausen,

Gelsenkirchen, 

Bottrop

Wesel, Borken,

Recklinghausen,

Coesfeld

Recklinghausen,

Coesfeld, Unna

Borken, Coesfeld,

Recklinghausen

Recklinghausen,

Coesfeld, Unna

Recklinghausen,

Coesfeld, Borken

Coesfeld

Coesfeld

Coesfeld, Münster

2184

12895

3862

4584

2888

23179

29515

8403

7444

6933

9047

12782

1660

30901

Quartär

Quartär

Tertiär

Tertiär

Kreide

Kreide

Kreide

Quartär

Quartär

Quartär

Kreide

Kreide

Kreide

Kreide

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Kluft-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren/

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Kies und Sand

Sand. z. T. Kies,

Schluff

Ton Schluff

Feinsand

Ton Schluff

Feinsand

Mergel- und

Tonmergel-

stein

Sand z.T. fein-

kiesig im Sü-

den Wechsel-

lagerung Sand

Mergelsand

bis Tonmergel

Sand z.T. fein-

kiesig

Fein- bis Mittel-

sand Schluff

Fein- bis Mittel-

sand Schluff

Fein- bis Mittel-

sand Schluff

Sand z.T. fein-

kiesig

Sandmergel

Sandmergel-

stein

Sandmergel-

stein z. T. Mer-

gelkalkstein

Tonmergelstein

z.T. Mergel- u.

Kalkmergelstein

örtl. Kalkstein

hoch

mäßig

sehr

gering

sehr

gering

sehr

gering

mäßig bis

hoch

mittel bis

hoch

mäßig

mäßig

mäßig

mittel bis

hoch

mäßig

mittel

sehr

gering bis

mäßig

sehr 

ergiebig

ergiebig

nicht 

ergiebig

nicht 

ergiebig

gering

ergiebig

äußerst 

ergiebig

äußerst

ergiebig

mäßig

ergiebig

mäßig

ergiebig

mäßig

ergiebig

äußerst

ergiebig

mäßig

ergiebig

mäßig

ergiebig

wenig

ergiebig

hoch

hoch

gering

gering

hoch

hoch

hoch

gering

hoch

hoch

hoch

gering

hoch

gering

Aus GW

Aus GW

sowie aus

dem tieferen

Stockwerk

Aus dem

tieferen

Stockwerk

Aus dem

tieferen

Stockwerk

Aus dem

tieferen

Stockwerk

Aus GW

Aus GW

Nicht

relevant

Aus GW

Aus GW

Aus GW

Nicht

relevant

Aus GW

Aus GW

Übersicht über die Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe  (Teil 1)

Grundwasser-

körper

Bezeichnung Beteiligte Kreise/

kreisfreie Städte

Fläche

[ha]

Forma-

tion

Grund-

wasser-

leitertyp

Lithologie Durch-

lässigkeit

Ergie-

bigkeit

Wasser-

wirtsch.

Bedeu-

tung

Trink-

wasser-

gewinnung

2.2 Grundwasserkörper



2.2.1-8

Tab. 2.2.1-1

DE_GB_278_15

DE_GB_278_16

DE_GB_278_17

DE_GB_278_18

DE_GB_278_19

DE_GB_278_20

DE_GB_278_21

DE_GB_278_22

DE_GB_278_23

DE_GB_278_24

DE_GB_278_25

DE_GB_278_26

DE_GB_278_27

DE_GB_278_28

DE_GB_278_29

DE_GB_278_30

DE_GB_278_31

Münsterländer

Oberkreide/

Kamen

Dülmen-Schich-

ten/Süd

Münsterländer

Oberkreide/Lip-

pe/Dortmund

Niederung der

Seseke

Münsterländer

Oberkreide/

Funne

Niederung der

Lippe und der

Ahse

Münsterländer

Oberkreide/

Beckumer Berge

Münsterländer

Oberkreide/

Soest

Oberkreide-

Schichten des

Hellweg/West

Oberkreide-

Schichten des

Hellweg/Ost

Niederung der

Lippe/Lippstadt

Boker Heide

Sennesande

Paderborner

Hochfläche/

Nord

Paderborner

Hochfläche/Süd

Rechtsrheinisches

Schiefergebirge/

Wünnenberg

Briloner Massen-

kalk/Lippe

Soest, Unna, Hamm

Coesfeld, Unna

Recklinghausen,

Unna, Dortmund

Soest, Unna, Coes-

feld, Hamm, Dort-

mund

Warendorf, Unna,

Hamm

Warendorf, Unna,

Soest, Hamm

Warendorf, Soest,

Hamm

Soest

Soest, Unna,

Dortmund

Soest, Paderborn

Warendorf, Soest,

Gütersloh, Paderborn

Gütersloh, Lippe,

Paderborn, Soest

Gütersloh, Lippe,

Paderborn

Höxter, Lippe,

Paderborn

Höxter, Soest,

Paderborn, Hoch-

sauerlandkreis

Paderborn, Soest,

Hochsauerlandkreis 

Paderborn, Hoch-

sauerlandkreis

15304

7043

4218

14946

16886

18127

22628

9026

23892

33089

25831

40304

8117

36459

40519

11298

5135

Kreide

Kreide

Kreide

Quartär

Kreide

Quartär

Kreide

Quartär

Kreide

Kreide

Quartär

Quartär

Quartär

Kreide

Kreide

Karbon

Devon

Kluft-GWL

Poren/

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Poren-GWL

Kluft-GWL

Poren-GWL

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Poren-GWL

Karst-GWL

Kluft-GWL

Karst-GWL

Kluft-GWL

Kluft-GWL

Karst-GWL

Tonmergelstein

z.T. Mergel- u.

Kalkmergelstein

Sandmergel

Sandmergel-

stein

Tonmergelstein

z.T. Mergel- u.

Kalkmergelstein

Fein- bis

Mittelsand

Schluff

Tonmergelstein

z.T. Mergel- u.

Kalkmergelstein

örtl. Kalkstein

Fein- bis

Mittelsand

Schluff

Tonmergelstein

z.T. Mergel- u.

Kalkmergelstein

Tonmergelstein

z.T. Mergel- u.

Kalkmergelstein

Kalk- und Mer-

gelkalkstein

Kalk- und Mer-

gelkalkstein

Sand z.T.

Schluff

Sand z.T. Kies

Schluff

Sand z.T. Kies

Kalkstein Sand-

stein Kalkmer-

gelstein

Kalkstein Sand-

stein Kalkmer-

gelstein

Ton- und

Schluffstein

z.T. Sandstein

Kalkstein

sehr

gering bis

gering

mäßig

sehr

gering bis

gering

mäßig

sehr

gering bis

mäßig

mäßig

sehr

gering bis

gering

sehr

gering bis

gering

mäßig bis

mittel

mäßig bis

mittel

mäßig

mäßig

mäßig bis

mittel

mäßig bis

hoch

mäßig bis

hoch

sehr

gering bis

gering

hoch bis

sehr hoch

wenig

ergiebig

mäßig

ergiebig

wenig

ergiebig

gering 

bis mäßig

ergiebig

wenig

ergiebig

gering 

bis mäßig

ergiebig

wenig

ergiebig

wenig

ergiebig

mäßig

ergiebig

mäßig

ergiebig

ergiebig

ergiebig

sehr

ergiebig

mäßig

ergiebig

mäßig

ergiebig

wenig

ergiebig

sehr

ergiebig

gering

gering

gering

gering

gering

gering

gering

gering

gering

mittel

gering

hoch

hoch

hoch

mittel

mittel

hoch

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Nicht

relevant

Aus GW

Nicht

relevant

Aus GW

Aus GW

Aus GW

Aus GW

Aus GW

Aus GW

Übersicht über die Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe  (Teil 2)

Grundwasser-

körper

Bezeichnung Beteiligte Kreise/

kreisfreie Städte

Fläche

[ha]

Forma-

tion

Grund-

wasser-

leitertyp

Lithologie Durch-

lässigkeit

Ergie-

bigkeit

Wasser-

wirtsch.

Bedeu-

tung

Trink-

wasser-

gewinnung

Grundwasserkörper 2.2
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2.2.2 

Grundwasserabhängige Ökosysteme

Gemäß WRRL ist im Rahmen der Bestandsauf-
nahme eine Analyse durchzuführen, in welchen
Grundwasserkörpern grundwasserabhängige
Ökosysteme vorhanden sind. Dies erfolgte in
NRW durch landesweite Auswertungen der Lan-
desanstalt für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten NRW (LÖBF). Die Identifizierung er-
folgte in einem ersten Schritt durch Verschnei-
dung von Daten der Natura 2000-Gebiete sowie
schutzwürdiger Biotope gemäß Biotopkataster
NRW mit den grundwasserabhängigen Böden
gemäß digitaler Bodenkarte 1:50.000. Als Er-
gebnis ist festzuhalten, dass alle Grundwasser-
körper in NRW – in unterschiedlichen Anteilen
– (potenziell) grundwasserabhängige Ökosys-
teme aufweisen.

Im Arbeitsgebiet Lippe liegen grundwasserab-
hängige Ökosysteme schwerpunktmäßig in den
Auenbereichen der Fließgewässer. Flächenmäßig
ist hier insbesondere die Lippeaue von Bedeu-
tung. Die Festgesteinsregionen des Arbeitsge-
biets verfügen über ein sehr engständiges Ent-
wässerungsnetz, so dass auch eine Vielzahl klei-
ner Auenbereiche als potenziell grundwasserab-
hängig ausgewiesen wurde. Die weitergehende
Betrachtung und Bewertung grundwasserabhän-
giger Ökosysteme gemäß den Vorgaben der
WRRL erfolgt im Rahmen des Monitorings.

2.2.3

Beschreibung der Ausgangssituation für
das Grundwasser 

2.2.3.1

Einführung

Die Beschreibung der Ausgangssituation für das
Grundwasser bezieht sich im Wesentlichen auf
die im Rahmen der Bestandsaufnahme verwen-
deten Immissionsdaten. Auch die Zustandsbe-
schreibung gemäß WRRL stützt sich in erster
Linie auf Immissionsdaten.

Das Arbeitsgebiet Lippe erstreckt sich auf die
Senne, die Boker Heide und die Halterner Sande,
wobei es sich um Terrassenlandschaften mit quar-
tären Lockergesteinen handelt. Aber es umfasst
mit dem Haarstrang, der Paderborner Hochfläche
und dem Briloner Karstplateau auch Festgesteins-
gebiete von beträchtlicher Ausdehnung.

Die Senne, die Boker Heide und die Halterner
Sande sind wichtige Gebiete für die Wasserver-
sorgung. Sie werden überwiegend landwirtschaft-
lich genutzt. Bei der Boker Heide, den Haltener
Sanden und der Senne kommen noch die Sand-
und Kiesgewinnung hinzu sowie der Abbau von
großflächigen obertägigen Lagerstätten (Quarz-
sandgewinnung). Die Grundwasserleiter in der
Boker Heide und der Senne werden nicht durch
eine überlagernde Schicht von geringer Durch-
lässigkeit geschützt, ferner ermöglichen die
geringen Flurabstände des Grundwassers ein
schnelles Eindringen von Schadstoffen. Die Hal-
terner Sande werden zu einem Teil durch merge-
lige Schichten bedeckt, auch sind die Flurab-
stände in der Regel sehr hoch, so dass ein erhöh-
ter, natürlicher qualitativer Schutz des Grund-
wassers besteht.

Das besondere Merkmal der Festgesteinsgebiete
ist die hohe Fließgeschwindigkeit des Grund-
wassers, die mehrere Kilometer pro Tag betragen
kann. Ferner sind schützende Deckschichten nur
von geringer Mächtigkeit, oder sie fehlen voll-
ständig. Schadstoffe können daher sehr schnell
in das Grundwasser gelangen, von dem sie mit
hoher Geschwindigkeit weitergeleitet werden.
Besondere Beachtung verdient dieser Effekt für
das Briloner Kalkmassiv, wo wichtige Gewin-
nungsanlagen der öffentlichen Wasserversorgung
liegen. Die Festgesteinsgebiete dienen aber auch
der Gewinnung von Kalkstein. Am Haarstrang
befinden sich Abbaugebiete im Bereich von
Erwitte und Geseke, auf der Paderborner Hoch-
fläche liegen sie im Raum Paderborn. Hier gilt
es, einen Ausgleich zu finden zwischen den Er-
fordernissen des Grundwasserschutzes und den
Interessen der Abbautreibenden.

2.2 Grundwasserkörper
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• die nach anderen einschlägigen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft gemäß Artikel 17
WRRL geltenden Qualitätsnormen nicht über-
schreiten,

• nicht derart hoch sind, dass die in Artikel 4
WRRL spezifizierten Umweltziele für in Ver-
bindung stehende Oberflächengewässer nicht
erreicht, die ökologische oder chemische Qua-
lität derartiger Gewässer signifikant verringert
oder die Landökosysteme, die unmittelbar von
dem Grundwasserkörper abhängen, signifi-
kant geschädigt werden.

Änderungen der Leitfähigkeit sind kein Hinweis
auf Salz- oder andere Intrusionen in den Grund-
wasserkörper.

2.2.3.2

Ausgangssituation für die Bestands-
aufnahme

Bei der Bestandsaufnahme wurden zunächst die
Daten des Landesgrundwasserdienstes (Quan-
tität) und der Grundwasserüberwachung (Qua-
lität) ausgewertet (Stand 2003). 

Für NRW und das Arbeitsgebiet Lippe erfolgte
eine stufenweise Auswertung der Emissions-
und Immissionsdaten vor der Frage, ob die Ziele
der WRRL in den einzelnen Grundwasserkör-
pern erreicht werden können. Dazu müssen ein-
heitliche Belastungen – z. B. Auswirkungen von
Altlasten oder landwirtschaftlichen Aktivitäten –
jeweils einen definierten Flächenanteil des
Grundwasserkörpers erreichen. In den Kapiteln
zur Beschreibung der Belastungen des Grund-
wassers (Kap. 3.2) werden die jeweiligen Me-
thoden sowie die in NRW vereinbarten Kriterien
im Einzelnen erläutert.

Die Ergebnisse der Auswertungen werden in den
Kapiteln 3.2.5 und 4 zusammengefasst bzw. be-
wertet. 

Die Belastungen wurden daraufhin überprüft, ob
hierdurch ein Grundwasserkörper als Einheit
beeinflusst wird. 

Für die Zustandsbeschreibung des Grundwassers
wird nach WRRL zwischen dem mengenmäßi-
gen und dem chemischen Zustand differenziert.
Die Kriterien für die Zustandsbeschreibung sind
in Anhang V der WRRL spezifiziert.

Mengenmäßiger Zustand

Für den guten mengenmäßigen Zustand wer-
den im Anhang V der WRRL folgende Kriterien
aufgeführt:

Die jährliche Grundwasserneubildung im Grund-
wasserkörper wird nicht von der langfristigen
mittleren jährlichen Entnahme überschritten.

Dementsprechend unterliegt der Grundwasser-
spiegel keinen anthropogenen Veränderungen, die

• zu einem Verfehlen der ökologischen Qualitäts-
ziele gemäß Artikel 4 WRRL für in Verbindung
stehende Oberflächengewässer,

• zu einer signifikanten Verringerung der Qua-
lität dieser Gewässer,

• zu einer signifikanten Schädigung von Land-
ökosystemen führen würden, die unmittelbar
von dem Grundwasserkörper abhängen,

und Änderungen der Strömungsrichtung, die
sich aus Änderungen des Grundwasserspiegels
ergeben, können zeitweise oder kontinuierlich in
einem räumlich begrenzten Gebiet auftreten;
solche Richtungsänderungen verursachen jedoch
keinen Zustrom von Salzwasser oder sonstige
Zuströme und lassen keine nachhaltige, eindeu-
tig feststellbare anthropogene Tendenz zu einer
Strömungsrichtung erkennen, die zu einem sol-
chen Zustrom führen könnte.

Chemischer Zustand

Für den guten chemischen Zustand werden im
Anhang V der WRRL folgende Kriterien aufge-
führt:

Die chemische Zusammensetzung des Grund-
wasserkörpers ist so beschaffen, dass die Schad-
stoffkonzentrationen

• wie unten angegeben keine Anzeichen für
Salz- oder andere Einträge erkennen lassen,

Grundwasserkörper 2.2
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Tabelle 2.2.3.2-1 zeigt eine Übersicht der Daten-
lage (Immissionsdaten) in den einzelnen Grund-
wasserkörpern und listet bezogen auf die bewer-
teten Parameter (s. Kap. 3.2) die Anzahl der zur
Analyse verwendeten Messstellen auf. Im Rah-
men der Analyse der Belastungen im Kapitel 3.2
wird die jeweilige Verteilung der Messstellen in
Karten dargestellt.

Insgesamt liegen in den landesweiten Datenban-
ken Daten zu 3.387 Grundwassermessstellen im
Arbeitsgebiet Lippe vor (s. Tab. 2.2.3.2-1). Auf-
grund der naturräumlichen Gliederung sind die-
se Messstellen nicht gleichmäßig im Arbeitsge-
biet verteilt. Eine deutliche Häufung von Mess-
stellen findet sich in den quartären Lockerge-
steinen sowie in den Massenkalkvorkommen.
Die Verteilung der Messstellen spiegelt somit
auch die wasserwirtschaftliche Bedeutung der
jeweiligen Grundwasservorkommen wider.

Um für die Auswertungen im Rahmen der Be-
standsaufnahme herangezogen zu werden, muss-
ten die Grundwassermessstellen bzw. die zuge-
hörigen Daten bestimmte Kriterien erfüllen, die
im NRW-Leitfaden dokumentiert sind. Dies ist
ein Grund dafür, dass die zur Auswertung heran-
gezogene Anzahl von Grundwassermessstellen
geringer ist als die Anzahl von Grundwasser-
messstellen in den jeweiligen Grundwasserkör-
pern (s. Tab. 2.2.3.2-1). 

Tabelle 2.2.3.2-1 zeigt, dass insbesondere für die
Auswertungen zur mengenmäßigen Belastung
im Arbeitsgebiet Lippe in einigen Grundwasser-
körpern nur sehr wenige Messstellen, teilweise
keine Messstellen, zur Verfügung standen, die
der Anforderung einer 30-jährigen Ganglinie
genügten (s. NRW-Leitfaden). 

Zur Auswertung der chemischen Belastung des
Grundwassers schwankt die Gesamtzahl der ver-
wendeten Grundwassermessstellen zwischen
117 und 450. Die größte Anzahl auszuwertender
Messstellen ist gemäß Tabelle 2.2.3.2-1 für die
Parameter Ammonium, Chlorid, Nitrat und pH-
Wert vorhanden, während für Auswertungen be-
züglich der Belastung mit Pflanzenschutzmitteln
deutlich weniger Messstellen vorhanden sind.

Die Tabelle 2.2.3.2-1 zeigt jedoch, dass insbe-
sondere für die Grundwasserkörper mit höherer
wasserwirtschaftlicher Bedeutung auch eine
relativ hohe Messstellendichte vorliegt, so dass
die nachfolgenden Auswertungen als repräsenta-
tiv und im Hinblick auf die Anforderungen der
WRRL zur Bestandsaufnahme als ausreichend
angesehen werden können.

2.2 Grundwasserkörper
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Grundwasserkörper 2.2
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3.1.1.1-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Hierbei werden zunächst gezielt die Belastungen
beschrieben, ohne vertiefend auf deren Auswir-
kungen auf die einzelnen Wasserkörper einzuge-
hen. Diese zusammenschauende Betrachtung er-
folgt anschließend in Kapitel 4 dieses Berichts.

3.1.1

Kommunale Einleitungen

In diesem Kapitel werden Abwassereinleitungen
aus kommunalen Kläranlagen und Regenwasser-
anlagen behandelt.

3.1.1.1

Auswirkungen kommunaler Kläranlagen
unter stofflichen Aspekten

Das kommunale Abwasser im Arbeitsgebiet Lippe
wird in 101 Kläranlagen biologisch behandelt.
Die im Jahr 2002 eingeleitete Abwassermenge
beträgt 428 Mio. m3 und beeinflusst in erhebli-
chem Maß das Abflussgeschehen und die Was-
serqualität der Gewässer.

Die Belastungen durch Kleinkläranlagen und
Bürgermeisterkanäle werden aufgrund des hohen
Anschlussgrads an öffentliche Kläranlagen 
(> 95 %) im Arbeitsgebiet Lippe als untergeord-
net eingeschätzt.

Bedingt durch die räumliche Lage einiger Städte
und Gemeinden (z. B. Anröchte, Soest, Werne,
Reken, Dülmen-Rorup etc.) erfolgen Einleitun-
gen kommunaler Kläranlagen in leistungsschwa-
che Gewässer. Dies kann im Einzelfall zu signi-
fikanter Verschlechterung der Gewässergüte in
diesen Gewässern führen. Ein weiteres gebiets-
spezifisches Problem stellt die bergbaubedingte
offene Abwasserableitung wie in den Einzugs-
gebieten der Seseke oder des Dattelner-Mühlen-
baches dar. Im Mündungsbereich der jeweiligen
Einzugsgebiete wird das teilweise noch mit den
natürlichen Abflüssen des Einzugsgebiets ver-
mischte Abwasser in Flusskläranlagen abschlie-
ßend behandelt.

Die Belastungen („pressures“), die sich aus den
einzelnen Nutzungsarten („driving forces“) erge-
ben, sind im Folgenden für die Oberflächen-
gewässer und das Grundwasser getrennt be-
schrieben. 

3.1

Belastungen der Oberflächengewässer

Die Belastungen der Oberflächengewässer wer-
den in den folgenden Unterkapiteln im Hinblick
auf Belastungen durch 

• kommunale Einleitungen, 

• industrielle Einleitungen, 

• diffuse Verunreinigungen, 

• Wasserentnahmen und Überleitungen, 

• hydromorphologische Veränderungen, 

• Abflussregulierungen 

und durch sonstige, vorher noch nicht erfasste
Belastungen beschrieben. 

Abb. 3.1.1.1-1
Kläranlage Kamen
(Foto: StUA Lippstadt)

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer



3.1.1.1-2

Obwohl die Entflechtung d.h. die Trennung von
Bach und Abwasser über weite Bereiche bereits
erfolgte, entsprechen die Flusskläranlagen noch
nicht den wasserwirtschaftlichen Anforderungen
und tragen zur erheblichen Belastung der Lippe
bei.

Art und Zusammensetzung kommunaler Ab-
wässer stellen ein Problem grundsätzlicher
Art dar. So belasten z. B. Reinigungsmittel,
Medikamente, Pflanzenschutz- und -behand-
lungsmittel sowie andere Stoffe über die Kläran-
lagen die Gewässer. Ob auf diesem Sektor signi-
fikante Belastungen auftreten, ist noch zu prüfen.

Einige der kommunalen Kläranlagen im Arbeits-
gebiet Lippe werden nachweisbar durch die
jeweils standorttypische Industrie beeinflusst.

Da diese Belastung in den biologisch arbeiten-
den Kläranlagen nicht gezielt vermindert werden
(teilweise Adsorption am Klärschlamm), sind
die Belastungen in den Kläranlagenabläufen
messbar vorhanden.

Die Anpassung der öffentlichen Abwasseranlagen
an die Anforderungen der Abwasserverordnung
(AbwV) und der kommunalen Abwasserverord-
nung (KomAbwV) wird aus heutiger Sicht Ende
2005 abgeschlossen sein. Dies wird sich auf ein-
zelne Gewässerabschnitte positiv auswirken (siehe
Tabelle. 3.1.1.1-1). Das Problem, den Fremd-
wasseranteil zu reduzieren, bleibt bestehen.

Folgende vier Kläranlagen sind derzeit in Bau
bzw. Erweiterung (s. Tab. 3.1.1.1-2). Sie werden
für eine Stickstoffelimination umgerüstet. Mit
dem Ausbau dieser Kläranlagen ist die Stilllegung
von acht Kläranlagen verbunden.

Abb. 3.1.1.1-2
Ausgebaute Seseke
vor Mündung in die
Lippe (Foto: StUA
Lippstadt)

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

Tab. 3.1.1.1-1 Durch Industrieeinleitungen beeinflusste Kläranlagen (Stand 2003)

Kläranlage Bemerkungen

Dattelner-Mühlbach • Die Quellen für AOX und P sind verschiedene industrielle Einleitungen, 

die über den Schmutzwasserlauf Dattelner Mühlenbach (DMB) zur 

KA DMB gelangen

Kamen • Erhöhte AOX-Werte

Lünen-Sesekemündung • Zufluss der vorbehandelten Abwässer des Chemieparks Schering

• Erhöhte AOX-Werte

• Behandlung der Schering-Abwässer erfolgt spätestens ab dem 01.07.2004

abschließend in der Werkskläranlage. Einleitung erfolgt spätestens ab dem

01.07.2004 direkt in die Lippe

Paderborn-Sande • Einleitungen aus der Lebensmittelindustrie (Stute und Westfleisch) und der

Metallbranche (Benteler)

• Erhöhte Cu-Werte (möglicherweise aus Indirekteinleitung der Fa. Benteler)



Tab. 3.1.1.1-2

3.1.1.1-3 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Kläranlagen in Bau bzw. Erweiterung (Stand 2004)

Kläranlage Bemerkungen

Anröchte Erweiterung bis Ende 2004

Lünen-Sesekemündung Erweiterung bis Ende 2004

Waltrop Erweiterung bis Ende 2006

Werne Erweiterung bis Ende 2005

Die Einleitungen von kommunalen Kläranlagen
beeinflussen unmittelbar unterhalb der Einlei-
tung die Gewässerqualität. Veränderungen der
Gewässergüte konnten bei den nachfolgend ge-
nannten Kläranlagen festgestellt werden. Die
Gewässerqualität wird aber nicht nur unmittelbar
nach der Einleitung beeinträchtigt, auch die
nachfolgenden Wasserkörper bis zur Mündung
der Lippe sind von der Einleitung nicht abbau-
barer Stoffe oder aber auch von Nährstoffen
betroffen.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten
Kläranlagen (Stand 2003) führen eindeutig zu
nachweisbaren Verschlechterungen der Gewäs-
sergüte:

Tab. 3.1.1.1-3 Kläranlagen, die stillgelegt werden und deren Abwasser anderen 
Kläranlagen zugeleitet wird

Kläranlage Anschluss an Kläranlage

Anröchte-Berge Anröchte bis 2006

Anröchte-Mellrich Anröchte bis 2006

Bad Sassendorf ZKA Bad Sassendorf in 2003

Geseke-Mittelhausen ZKA Geseke bis 2005

Lippstadt-Bökenförde ZKA Lippstadt bis 2006

Unna-Uelzen ZKA Bönen bis 2005

Bönen-Nordbögge ZKA Bönen in 2003

Lüdinghausen-Seppenrade II ZKA Lüdinghausen in 2003

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer

Abb. 3.1.1.1-3
Bau der Kläranlage
Anröchte (Foto:
Gemeinde Anröchte)

 



Tab. 3.1.1.1-4

3.1.1.1-4

Kläranlagen und Gewässergüteveränderungen (Stand 2003)

Gewässer Einleitung Veränderung Gewässer-

güte (Stand 2003)

Bemerkungen

Alme KA Brilon-Alme I – II      II • Weitergehende Anforderungen werden mit großem Spielraum eingehalten

• Einleitung in Ausleitungsstrecke

• Mindestwasserabfluss in der Ausleitungsstrecke nicht festgeschrieben,

geschätzt 30 l/s

Boombach KA Reken III – IV • KA erfüllt den Stand der Technik

• Neben der KA- Einleitung auch Einleitungen aus Mischwasserentlastungen

ohne Drosselung

Geseker Bach KA Geseke II     II-III • KA erfüllt weitergehende Anforderungen

• Zufluss aus diffusen Quellen über Völmeder Bach (u.a. Forellenzuchtanla-

ge Brands)

• Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ

Hammbach KA Dorsten III-IV • Die KA erfüllt den Stand der Technik

• Die Gewässergüte wird nicht nur von der Einleitung KA beeinflusst. Es

bestehen Bergbaueinflüsse und Strukturgütemängel (Bachpumpwerk)

Horne KA Werne II     II-III • KA entspricht nicht a. a. R. d. T.

• Die Erweiterung der Kläranlage ist für 2005 vorgesehen

• Neben der KA-Einleitung auch Einleitungen aus Mischwasserentlastungen

Kleuterbach KA Dülmen-Rorup II     II-III • Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ 

Güller Bach KA Anröchte III • KA erfüllt nicht die weitergehenden Anforderungen

• Einleitung der Neuanlage erfolgt in den Sonnenbornbach 

• Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ

Pöppelsche KA Anröchte-Berge II     II-III • KA erfüllt nicht die weitergehenden Anforderungen

• Anschluss an ZKA Anröchte bis 2006

Schermbecker KA Raesfeld-Erle III • KA erfüllt die weitergehenden Anforderungen

Mühlenbach • Die Kläranlage erreicht eine sehr gute Reinigungsleistung (Filtration)

• Ein Faktor der relativ schlechten Gewässergüte könnte der landwirtschaftliche

Einfluss sein

Seseke Ka Lünen-Sesekemündung II     II-III • Gütesprung in der Lippe durch Einleitung der Seseke

• KA wird z. Zt. umgebaut (Fertigstellung bis 2004)

• Abkopplung der Schering-Abwässer (ab 01.07.2004 Direkteinleitung in die

Lippe)

• Zurzeit teilweise noch fehlende Mischwasserbehandlung im Sesekegebiet

• Weitere Einleitung aus Kläranlagen sind Kamen-Körnebach, Bönen und

Dortmund-Scharnhorst

• Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ

• Fließstrecke bis zur Lippe 300 m 

Soestbach KA Soest II     II-III • KA entspricht a. a. R. d. T

• Die Erweiterung der Kläranlage wurde am 30.06.2000 in Betrieb genom-

men

• Neben der KA-Einleitung auch Einleitungen aus Mischwasserentlastungen

• Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ

Wester- KA Geseke-Eringerfeld I - II     II • KA entspricht a. a. R. d. T

schledde • Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ

Stever KA Nottuln-Appelhülsen II     II-III • Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ 

Trotzbach KA Anröchte-Altengeseke sonstiges     II-III • KA entspricht a. a. R. d. T

• Einleitung in ein Karstgewässer, welches im Sommer regelmäßig trocken

fällt

• Neben der KA-Einleitung auch zwei RW-Einleitungen und zwei Einleitun-

gen aus Mischwasserentlastungen 

• Anteil der mittleren Trockenwettereinleitung > 1/3 MNQ

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Auswertezeitraum (i. d. R. das gesamte Jahr
2002) wurde dann zu einer Jahresfracht in [kg/a]
bzw. [t/a] hochgerechnet.

Konzentrationswerte unterhalb der Bestimmungs-
grenze gehen mit dem halben Wert der Bestim-
mungsgrenze in die Einzelfrachtberechnung ein.
Es ist darauf hinzuweisen, dass gemäß den je-
weiligen wasserrechtlichen Bescheiden in den
unterschiedlichen Laboren mit um eine Zehner-
potenz differierenden Bestimmungsgrenzen ge-
arbeitet wird. Das führt dazu, dass die Werte für
verschiedene Kläranlagen nicht exakt vergleich-
bar sind.

Die Ergebnisse der Auswertungen sind in den
folgenden Karten und Tabellen so dargestellt,
dass der Einfluss auf den unmittelbar durch die
Einleitung betroffenen Wasserkörper erkennbar ist.

3.1.1.2

Frachten aus kommunalen Kläranlagen

Die Ermittlung der punktuellen Belastungen aus
kommunalen Abwasserreinigungsanlagen erfolg-
te durch Auswertung der Daten aus dem Jahre
2002 in den landeszentralen Datenbeständen
LINOS ERG (Labordateninformationssystem
Ergebnisdatenbank), NIKLAS KOM (Neues
integriertes Kläranlagensystem für Kommunen
und Abwasserzweckverbände) und NADia (Neu-
es Abwasserdialogsystem Abwasserabgabe).

Für die Frachtberechnung wurden zunächst die
Einzelfrachten zum Zeitpunkt der amtlichen
Probenahme als Produkt aus Konzentration und
Wassermenge ermittelt. Der Mittelwert dieser so
ermittelten Einzelfrachten für den verifizierten

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 1)

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

2,289

8,904

14,935

51,161

65,278

67,349

68,287

70,715

73,792

79,155

83,370

84,402

91,298

91,386

91,696

98,330

102,605

102,605

106,031

117,582

118,242

118,426

124,877

IGL

IGL

KOM NG

KOM

KOM

KOM

IGL

IGL

KOM

KOM NG

IGL

KOM

IGL

IGL

IGL

IGL

IGL NG

KOM NG

IGL

IGL

IGL

KOM

KOM

Immo-Partner-GmbH

Vereinigte Tanklager

Hünxe

Haltern-West

Haltern-Hullern

Datteln-Ahsen

Standortverwaltung Dülmen

Droege KG Freizeitpark

Olfen

Olfen-Vinnum

Bartling-Werke Friedrich

Selm-Bork

Rethmann Lippe Recycling GmbH

Innovatherm GmbH

B-Steag AG

Westfalia Becorit

Walter Berkenheger

Selm-Cappenberg

Steag AG

RWE Power AG, Kraftwerk Gersteinwerk

VEW - Reststoffverwertung

Hamm-West

Hamm-Mattenbecke

31

54

47

38

37

19

52

14

68

69

3

85

24

33

7

61

6

86

53

46

56

43

39

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten

DE_NRW_278_0

DE_NRW_278_0

DE_NRW_278_0

DE_NRW_278_31749

DE_NRW_278_35225

DE_NRW_278_41911

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_124800

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-2

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 2)

KOM
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KOM NG

KOM NG

KOM
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KOM

KOM

KOM

KOM NG

KOM NG
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KOM

IGL

KOM

1

16

41

62

30

54

57

55

28

71

4

5

8

2

58

64

13

80

17

18

78

76

14

59

63

100

12

49

101

52

50

51

23

53

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

DE_NRW_278_133400

DE_NRW_278_133400

DE_NRW_278_133400

DE_NRW_278_133400

DE_NRW_278_138367

DE_NRW_278_143400

DE_NRW_278_143400

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278_178100

DE_NRW_278_206701

DE_NRW_278_206701

DE_NRW_278_214270

DE_NRW_27812_0

DE_NRW_27814_0

DE_NRW_27814_1200

DE_NRW_27816_0

DE_NRW_27816_4700

DE_NRW_27816_12800

DE_NRW_278162_0

DE_NRW_27818_0

DE_NRW_278182_0

DE_NRW_2781822_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_39090

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_27822_0

DE_NRW_278222_0

DE_NRW_278224_0

DE_NRW_27824_0

DE_NRW_27824_0

DE_NRW_27824_15600

DE_NRW_278242_0

DE_NRW_278242_3000

DE_NRW_278242_5000

DE_NRW_278244_0

DE_NRW_278244_4026

DE_NRW_278244_6930

DE_NRW_27826_0

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_15600

DE_NRW_27828_15600

DE_NRW_278282_0

DE_NRW_278284_0

DE_NRW_278284_22500

DE_NRW_278284_25600

DE_NRW_2782842_0

DE_NRW_2782842_0

DE_NRW_2782844_0

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Thunebach

Steinbeke

Steinbeke

Beke

Beke

Beke

Durbeke

Pader

Rothebach

Springbach

Alme

Alme

Alme

Alme

Alme

Alme

Alme

Alme

Alme

Alme

Nette

Lühlingsbach

Bach v. d. Erlenwiesen

Afte

Afte

Afte

Karpke

Karpke

Karpke

Aa

Aa

Aa

Talgosse

Altenau

Altenau

Altenau

Altenau

Altenau

Piepenbach

Sauer

Sauer

Sauer

Bach von Kleinenberg

Bach von Kleinenberg

Odenheimer Bach

134,547

136,707

137,068

137,718

140,299

150,834

163,353

171,080

175,970

202,709

209,796

212,189

217,414

11,567

16,072

3,507

7,233

16,580

24,151

38,165

43,691

45,596

56,952

59,086

10,619

12,420

7,652

11,995

12,064

21,666

27,681

9,693

0,672

2,212

Ahlen-Dolberg

Du Pont De Nemours

Hamm-Üntrop

Westfleisch VFZ

RWE-Power AG, Kraftwerk Westfalen

Lippetal

Lippstadt-Eickelborn

Lippstadt

Hella KG Hück & Co.

Paderborn, Sande

Fa. Benteler Werke AG

Fa. Benteler Werke AG

Bad Lippspringe

Altenbeken

Wasserwerk Hossengrund

Wincor Nixdorf GmbH

Borchen, Nordborchen

Salzkotten, Hengelsberg

Büren, Wewelsburg

Büren-Nord

Rüthen-Meiste

Rüthen-Kneblinghausen

Brilon-Alme

Wasserwerk Wohlhagen

Hermann Wiechers

Wünnenberg (neu)

Borchen, Etteln

Lichtenau, Altenautal

Wünnenberg, Haaren

Lichtenau, Holtheim

Lichtenau, Blankenrode

Lichtenau, Grundsteinheim

Fischteichanlage

Lichtenau, Kleinenberg

 



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-3 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 3)

Odenheimer Bach

Schmittwasser

Schmittwasser

Ellerbach

Ellerbach

Ellerbach

Rotenbach

Finkenpuhl

Strothe

Strothe

Strothe

Grimke

Grimke

Roter Bach

Roter Bach

Roter Bach

Franzosenbach

Gunne

Gunne

Erlbach

Erlbach

Erlbach

Heder

Wellebach

Geseker Bach

Geseker Bach

Geseker Bach

Geseker Bach

Osterschledde

Osterschledde

Osterschledde

Osterschledde

Oestereider Gotte

Oestereider Gotte

Oestereider Gotte

Westerschledde

Westerschledde

Westerschledde

Westerschledde

Merschgraben

Lake

Scheinebach

Scheinebach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Haustenbach

Knochenbach

Krollbach

Krollbach

Schwarzer Graben

Kaltestrot

Kaltestrot

Kaltestrot

Liese

Liese

5,328

15,748

23,289

5,187

11,440

4,725

7,293

8,134

10,330

11,181

0,533

3,434

8,559

11,859

14,101

1,008

8,061

16,283

22,992

28,650

35,394

5,404

1,526

IGL

KOM

KOM

IGL

KOM

KOM

IGL NG

IGL

IGL

KOM

KOM NG

IGL

KOM

KOM

KOM NG

IGL

IGL NG

IGL

KOM

IGL

IGL

IGL NG

KOM

Gebrüder Lödige

Paderborn, Dahl

Altenbeken, Schwaney

Bundesvermögensamt

Schlangen

Salzkotten, Verne

Fischzuchtanlage

Zementwerk Milke Geseke

Drivers Park „In Geseke”

Bueren, Steinhausen

Geseke

Dyckerhoff Zementwerke AG

Geseke-Eringerfeld

Rüthen-Langenstrasse

Rüthen-Kellinghausen

Franz Ense Brennerei

Fa. Röhr-Möbel

H. Hartkämper

Delbrück-Kernstadt

Wasserwerk Delbrück

Salvator Kolleg

Kurverwaltung Bad Waldliesborn

Wadersloh

40

70

3

8

83

81

24

65

13

16

34

17

35

77

75

20

43

26

21

57

47

37

93

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

DE_NRW_2782844_2400

DE_NRW_2782846_0

DE_NRW_2782846_2100

DE_NRW_278286_0

DE_NRW_278286_0

DE_NRW_278286_23731

DE_NRW_2782862_0

DE_NRW_2782864_0

DE_NRW_27832_0

DE_NRW_27832_0

DE_NRW_27832_15787

DE_NRW_278324_0

DE_NRW_278324_4800

DE_NRW_278332_0

DE_NRW_278332_4235

DE_NRW_278332_6335

DE_NRW_2783322_0

DE_NRW_278334_0

DE_NRW_27836_0

DE_NRW_278362_0

DE_NRW_278362_1400

DE_NRW_278362_3500

DE_NRW_278372_0

DE_NRW_2783722_0

DE_NRW_27838_0

DE_NRW_27838_2094

DE_NRW_27838_4425

DE_NRW_27838_7394

DE_NRW_278382_0

DE_NRW_278382_4300

DE_NRW_278382_4300

DE_NRW_278382_4300

DE_NRW_278384_0

DE_NRW_278384_2393

DE_NRW_278384_8500

DE_NRW_2783842_0

DE_NRW_2783842_3900

DE_NRW_2783842_3900

DE_NRW_2783842_3900

DE_NRW_278392_0

DE_NRW_278394_0

DE_NRW_278396_0

DE_NRW_278396_1780

DE_NRW_2784_0

DE_NRW_2784_7980

DE_NRW_2784_9500

DE_NRW_2784_17200

DE_NRW_2784_17200

DE_NRW_2784_35280

DE_NRW_278412_0

DE_NRW_278414_0

DE_NRW_278414_8700

DE_NRW_27842_0

DE_NRW_278454_0

DE_NRW_278454_6500

DE_NRW_278454_10300

DE_NRW_27846_0

DE_NRW_27846_6300

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-4

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 4)

Liese

Biesterbach

Biesterbach

Biestergraben

Bergwiesenbach

Bergwiesenbach

Mentzelsfelder Kanal

Gieseler

Gieseler

Gieseler

Pöppelsche

Pöppelsche

Hoinkhauser Bach

Mühlenbach

Glasebach

Glasebach

Güller Bach

Güller Bach

Steinbecke

Steinbecke

Trotzbach

Trotzbach

Quabbe

Quabbe

Bröggelbach

Alpbach

Stockumer Bach

Ahse

Ahse

Ahse

Ahse

Ahse

Kützelbach

Rosenau

Rosenau

Rosenau

Schledde

Schledde

Soestbach

Soestbach

Blögge

Blögge

Klaggesgraben

Amper Bach

Amper Bach

Lake

Borghauser Graben

Salzbach

Salzbach

Salzbach

Salzbach

Mühlenbach

Mühlenbach

Mühlenbach

Uffelbach

Bewerbach

Bewerbach

Geithebach

10,546

11,661

10,402

1,197

0,360

13,412

0,000

6,505

1,425

5,156

13,611

5,082

11,337

32,833

8,209

10,189

15,511

11,627

9,795

8,548

9,003

11,645

3,707

10,926

12,582

4,004

6,256

KOM

KOM NG

KOM

KOM

IGL

KOM

KOM

KOM

IGL

KOM

KOM

KOM

KOM

KOM

KOM

IGL

KOM

KOM NG

KOM

IGL

KOM

IGL NG

KOM

KOM

KOM

KOM

IGL

Lippstadt-Bökenförde

Geseke-Mittelhausen

Anröchte-Berge

Rüthen-Westereiden

Kurmittelhaus/Kurhaus

Anröchte-Mellrich

Erwitte-Nord

Anröchte

Georg Lange & Co.

Erwitte-Böckum

Anröchte-Altengeseke

Hamm-Westtünnen

Welver

Bad Sassendorf-Ostinghausen

Bad Sassendorf (neu)

Solebewegungsbad

Soest-Bergede

Möhnesee-Berlingsen

Soest

ESG Entsorgungswirtschaft Soest

Werl -Neu-

DEA Mineralöl AG

Werl-Westönnen

Ense-Sieveringen

Möhnesee-Hewingsen

Hamm-Wambeln

St. Vincenzheim

56

36

6

79

36

7

30

4

39

29

5

44

95

10

9

49

89

64

88

21

96

10

98

28

65

42

50

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

DE_NRW_27846_15400

DE_NRW_278464_0

DE_NRW_278464_4000

DE_NRW_2784642_0

DE_NRW_278466_0

DE_NRW_278466_5600

DE_NRW_27848_0

DE_NRW_27852_0

DE_NRW_27852_5687

DE_NRW_27852_5687

DE_NRW_278522_0

DE_NRW_278522_2300

DE_NRW_2785222_0

DE_NRW_278524_0

DE_NRW_278526_0

DE_NRW_278526_4800

DE_NRW_2785262_0

DE_NRW_2785262_1400

DE_NRW_27854_0

DE_NRW_27854_2888

DE_NRW_27856_0

DE_NRW_27856_5785

DE_NRW_27858_0

DE_NRW_27858_5171

DE_NRW_278582_0

DE_NRW_278584_0

DE_NRW_278586_0

DE_NRW_2786_0

DE_NRW_2786_2409

DE_NRW_2786_2409

DE_NRW_2786_24865

DE_NRW_2786_36265

DE_NRW_278612_0

DE_NRW_27862_0

DE_NRW_27862_0

DE_NRW_27862_0

DE_NRW_278622_0

DE_NRW_278622_8499

DE_NRW_27864_0

DE_NRW_27864_8000

DE_NRW_278642_0

DE_NRW_278642_4900

DE_NRW_2786422_0

DE_NRW_2786424_0

DE_NRW_2786424_3000

DE_NRW_278652_0

DE_NRW_2786522_0

DE_NRW_27866_0

DE_NRW_27866_6800

DE_NRW_27866_6800

DE_NRW_27866_6800

DE_NRW_278662_0

DE_NRW_278662_9000

DE_NRW_278662_9000

DE_NRW_2786624_0

DE_NRW_278664_0

DE_NRW_278664_0

DE_NRW_27868_0

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-5 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 5)

Geithebach

Geinegge

Geinegge

Geinegge

Geinegge

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Wiescher Bach

Beverbach

Beverbach

Beverbach

Horne

Horne

Horne

Horne

Hernebach

Seseke

Seseke

Seseke

Seseke

Seseke

Seseke

Lünerner Bach

Lünerner Bach

Amecke Bach

Amecke Bach

Heerener Mühlbach

Heerener Mühlbach

Körnebach

Körnebach

Massener Bach

Kuhbach

Süggelbach

Süggelbach

Süggelbach

Neuer Lüner Mühlenb.

Neuer Lüner Mühlenb.

Schwarzbach

Schwarzbach

Schwarzbach

Dattelner Mühlenbach

Dattelner Mühlenbach

Dattelner Mühlenbach

Dattelner Mühlenbach

Gernebach

Gernebach

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Helmerbach

4,617

4,734

0,681

0,396

9,304

23,722

25,176

26,233

2,393

12,448

1,905

5,497

10,754

3,152

4,780

0,255

5,410

5,410

9,188

12,352

20,616

28,089

38,196

47,555

IGL

KOM NG

KOM

KOM

KOM

KOM

IGL NG

KOM

KOM NG

KOM

KOM

KOM

KOM NG

KOM NG

KOM

KOM

IGL NG

IGL NG

IGL

KOM NG

IGL NG

KOM

KOM NG

KOM

Ruhrkohle AG

Bönen-Nordbögge

Werne

Lünen-Sesekemündung

Kamen-Körnebach

Hamm-Pedinghausen

Schulze-Steinen, Jan-Hendrik

Werl-Hilbeck

Fröndenberg-Ostbüren

Fröndenberg-Frömern

Unna-Hemmerde

Unna-Uelzen

Dortmund-Scharnhorst

Unna-Billmerich

Waltrop

Dattelner-Mühlenbach

E.ON Kraftwerke

Ruhr-Zink GmbH

Barfuß GmbH & Co. KG

Lüdinghausen-Seppenrade II

Ferienpark Olfen GmbH & Co

Lüdinghausen

Senden

Nottuln-Appelhülsen

44

11

99

60

48

40

48

97

32

31

91

92

24

90

94

20

19

45

2

59

22

58

87

67

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten

DE_NRW_27868_2640

DE_NRW_278712_0

DE_NRW_278712_3350

DE_NRW_278712_5080

DE_NRW_278712_7180

DE_NRW_27872_0

DE_NRW_27872_4623

DE_NRW_27872_7048

DE_NRW_278732_0

DE_NRW_278732_1600

DE_NRW_278732_1600

DE_NRW_27874_0

DE_NRW_27874_2910

DE_NRW_27874_6384

DE_NRW_27874_9384

DE_NRW_278742_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_27876_9543

DE_NRW_27876_19318

DE_NRW_27876_19318

DE_NRW_27876_19318

DE_NRW_278762_0

DE_NRW_278762_6300

DE_NRW_2787622_0

DE_NRW_2787622_2600

DE_NRW_278764_0

DE_NRW_278764_2625

DE_NRW_278766_0

DE_NRW_278766_2300

DE_NRW_2787664_0

DE_NRW_278768_0

DE_NRW_2787692_0

DE_NRW_2787692_2544

DE_NRW_2787692_3900

DE_NRW_2787912_0

DE_NRW_2787912_1979

DE_NRW_278792_0

DE_NRW_278792_6400

DE_NRW_278792_8400

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_5783

DE_NRW_278796_0

DE_NRW_278796_1087

DE_NRW_2788_0

DE_NRW_2788_2317

DE_NRW_2788_5294

DE_NRW_2788_7252

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_34078

DE_NRW_2788_39378

DE_NRW_2788_44578

DE_NRW_2788_54378

DE_NRW_27882_0



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-6

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 6)

Helmerbach

Dümmer

Dümmer

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Nonnenbach

Hagenbach

Hagenbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Hagenbach

Hagenbach

Gronenbach

Gronenbach

Aabach

Aabach

Aabach

Beverbach

Beverbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Teufelsbach

Gorbach

Funne

Funne

Funne

Passbach

Passbach

Erkumer Mühlenbach

Erkumer Mühlenbach

Heubach

Heubach

Heubach

Heubach

Kettbach

Boombach

Boombach

Kannebrocksbach

Bünebach

Bünebach

Kiffertbach

Kiffertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Gernegraben

Lockmühlenbach

Lockmühlenbach

Kusenhorstbach

Weierbach

Weierbach

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

10,731

6,192

18,840

7,510

4,032

1,470

3,890

8,190

19,542

26,821

7,120

15,442

3,174

0,436

1,834

1,896

3,843

5,391

3,797

1,831

2,989

4,905

KOM NG

KOM NG

KOM

IGL

KOM

KOM

IGL NG

KOM NG

KOM NG

IGL

KOM

IGL

IGL NG

IGL

KOM

IGL

IGL

KOM

KOM

IGL NG

KOM

IGL NG

Havixbeck-Tilbeck

Dülmen-Buldern

Dülmen-Rorup

Kornbrennerei Niehoff

Nordkirchen

Selm

Vestische Hartsteinwerke Schenking

Dülmen

Reken Maria-Veen

Brigitte Hellkuhl

Reken

Standortverwaltung Dülmen

Graf zu Westerholt

Infracor GmbH

Marl-Ost

Deutsche Steinkohle AG

Deutsche Steinkohle AG

Marl-Lenkerbeck

Dorsten-Wulfen

E.ON Kraftwerke

Marl-West

Rethmann Sonderabfall GmbH & Co.

45

26

27

35

66

84

55

25

74

29

73

51

60

32

62

11

12

61

23

18

63

42

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

DE_NRW_27882_8000

DE_NRW_278832_0

DE_NRW_278832_2500

DE_NRW_278834_0

DE_NRW_278834_2800

DE_NRW_278834_11600

DE_NRW_278834_15700

DE_NRW_2788342_0

DE_NRW_2788342_5500

DE_NRW_27884_0

DE_NRW_27884_5389

DE_NRW_27884_18409

DE_NRW_278844_0

DE_NRW_278844_6610

DE_NRW_2788512_0

DE_NRW_2788512_4391

DE_NRW_278852_0

DE_NRW_278852_3992

DE_NRW_278852_6392

DE_NRW_278854_0

DE_NRW_278854_5488

DE_NRW_278856_0

DE_NRW_278856_4692

DE_NRW_278856_8847

DE_NRW_2788562_0

DE_NRW_27886_0

DE_NRW_27886_3388

DE_NRW_27886_18488

DE_NRW_278872_0

DE_NRW_278872_8487

DE_NRW_278876_0

DE_NRW_278876_1701

DE_NRW_27888_0

DE_NRW_27888_0

DE_NRW_27888_9149

DE_NRW_27888_9149

DE_NRW_2788812_0

DE_NRW_278882_0

DE_NRW_278882_4000

DE_NRW_278884_0

DE_NRW_2788842_0

DE_NRW_2788842_10300

DE_NRW_278886_0

DE_NRW_278886_6600

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_4084

DE_NRW_27892_9277

DE_NRW_278922_0

DE_NRW_278924_0

DE_NRW_278924_2600

DE_NRW_278932_0

DE_NRW_278936_0

DE_NRW_278936_2581

DE_NRW_27894_0

DE_NRW_27894_3699

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten



Tab. 3.1.1.2-1

3.1.1.2-7 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu
den jeweiligen Wasserkörpern (Teil 7)

Rapphofsmühlenbach

Rapphofsmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Schölsbach

Schölsbach

Hammbach

Hammbach

Hammbach

Schafsbach

Rhader Mühlenbach

Rhader Mühlenbach

Wienbach

Wienbach

Midlicher Mühlenbach

Midlicher Mühlenbach

Rüstebach

Rehrbach

Schermbecker Mühlenb.

Schermbecker Mühlenb.

Schermbecker Mühlenb.

Dellbach

Dellbach

Dellbach

Gartroper Mühlenbach

Gartroper Mühlenbach

11,262

1,163

2,760

1,763

5,451

0,566

0,863

7,634

3,299

KOM NG

KOM

IGL

IGL

IGL NG

KOM

KOM

KOM

IGL

Herten-Westerholt

Gelsenkirchen-Picksmühlenbach

DSM Polyolefine GmbH

Heizwerk Maria Lindenhof

Haniel Baustoffindustrie

Dorsten

Schermbeck

Raesfeld-Erle

Asche-Vertriebsgesellschaft

46

33

15

27

25

22

82

72

1

Gewässer Wasserkörper-Nummer Einleitung [km] TypAnlage K-Nr.*

DE_NRW_27894_8683

DE_NRW_27894_10883

DE_NRW_278942_0

DE_NRW_278942_967

DE_NRW_278942_2000

DE_NRW_278946_0

DE_NRW_278946_1787

DE_NRW_27896_0

DE_NRW_27896_2426

DE_NRW_27896_17781

DE_NRW_2789612_0

DE_NRW_278962_0

DE_NRW_278962_4000

DE_NRW_278964_0

DE_NRW_278964_8295

DE_NRW_2789642_0

DE_NRW_2789642_3300

DE_NRW_278972_0

DE_NRW_278974_0

DE_NRW_278976_0

DE_NRW_278976_939

DE_NRW_278976_3643

DE_NRW_278978_0

DE_NRW_278978_2771

DE_NRW_278978_5471

DE_NRW_27898_0

DE_NRW_27898_9772

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

* K-Nr. = Karten-Nummer entspricht Nummer der Anlage auf den nachfolgenden Karten

KOM Kommunale Einleitung direkt in den Oberflächenwasserkörper (KOM = Karten 3.1.1 bis 3.1.3)

KOM NG Kommunale Einleitung über ein Nebengewässer

IGL Industriell/gewerbliche Einleitung direkt in den Oberflächenwasserkörper (IGL = Karten 3.1.8 bis 3.1.10)

IGL NG Industriell/gewerbliche Einleitung über ein Nebengewässer



3.1.1.2-8 K 3.1-1 Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für N, P und TOC)



Beiblatt 3.1-1

3.1.1.2-10

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe  
(Frachten für N, P und TOC)



Beiblatt 3.1-1

3.1.1.2-11 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für N, P und TOC)

 



Beiblatt 3.1-1

3.1.1.2-12

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für N, P und TOC)

 



3.1.1.2-13 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3



3.1.1.2-14 Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)K 3.1-2



Beiblatt 3.1-2

3.1.1.2-16

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe
(Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

 



Beiblatt 3.1-2

3.1.1.2-17 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe
(Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

 



Beiblatt 3.1-2

3.1.1.2-18

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe
(Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

 



3.1.1.2-19 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3



3.1.1.2-20 Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)K 3.1-3



Beiblatt 3.1-3

3.1.1.2-22

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

 



Beiblatt 3.1-3

3.1.1.2-23 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

 



Beiblatt 3.1-3

3.1.1.2-24

Einleitungen kommunaler Kläranlagen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

 



3.1.1.3-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Für die Behandlung des Regenwassers sind 740
öffentliche Bauwerke (Regenüberlaufbecken,
Stauraumkanäle, Regenüberläufe, Regenrückhal-
tebecken, Regenklärbecken) mit einem Rückhal-
tevolumen von 958.310 m3 errichtet worden.

Die Sonderbauwerke zur Regen- und Mischwas-
serableitung wurden von den StUÄ in der Lan-
desdatenbank REBEKA (Regenbeckenkataster)
erfasst. Hierzu gehören Bauwerke im Mischsys-
tem wie Regenüberläufe und Regenüberlaufbek-
ken sowie Bauwerke im Trennsystem wie
Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken.

Aufgrund der derzeitigen Datenlage im Bereich
der Regen- und Mischwasserableitung wurde
durch das MUNLV ein Abschätzverfahren für
die hieraus resultierenden Belastungen entwickelt.
Das Abschätzverfahren arbeitet mit pauschalierten
spezifischen Schadstofffrachten. Regionale
Besonderheiten, wie industrielle Einflüsse,
Stadt-/Landeffekte, ablagerungsfreie Kanalisa-
tionen usw., finden keine Berücksichtigung. 

Ein Überblick über die Belastungssituation ist in
den Karten 3.1-4 bis 3.1-6 dargestellt und zwar
die emittierten Jahresfrachten in kg/a bzw. t/a

3.1.1.3

Auswirkungen von Regenwasser-
einleitungen unter stofflichen Aspekten 

Derzeit beträgt der Anteil der baulich geprägten
Flächen, der Siedlungsfreiflächen und der ver-
kehrsrelevanten Flächen im Arbeitsgebiet Lippe
rd. 17 % der Gesamtfläche von 4.891 km2. Die
für Niederschlagseinleitungen relevanten Flä-
chen nehmen mit 436 km2 9 % der Gesamtfläche
ein. Rund 37 % dieser Flächen werden im Misch-
system entwässert. Die restlichen 63 % entwäs-
sern entweder im Trennsystem oder es handelt
sich um nicht an die öffentliche Kanalisation
angeschlossene Flächen, zumeist Verkehrsflä-
chen, die in Straßenseitengräben entwässern.

Im Arbeitsgebiet Lippe gibt es kaum einen
Oberflächenwasserkörper, der nicht von Nieder-
schlagswassereinleitungen betroffen ist.

Abb. 3.1.1.3-1
Regenüberlaufbecken
Hamm-Mattenbecke
(Foto: StUA Lippstadt)

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer



3.1.1.3-2

für die Kenngrößen TOC, N, P, AOX, Cr, Cu,
Zn, Cd, Hg, Ni und Pb. Zusätzlich werden die
jährlich entlasteten Abwassermengen in m3/a
angegeben.

Temporäre Einleitungen von Regenwasser oder
Mischwasser stellen mit ihren stofflichen Einträ-
gen und den hydraulischen Abflussspitzen flächen-
deckend ein Problem im Arbeitsgebiet Lippe dar.

Besonders betroffen sind die leistungsschwachen
Oberläufe der Gewässer. Im Mittel- und Unter-
lauf der Gewässer liegen häufig größere Ort-
schaften, in denen die Vielzahl von Regen- und
Mischwassereinleitungen zu Belastungen führt.

Nach der weitreichenden Etablierung funk-
tionsfähiger Kläranlagen im kommunalen und
industriellen Bereich stellen die Niederschlags-
wassereinleitungen nunmehr einen der Hauptbe-
lastungspfade für die Gewässer dar. Neben den
Frachten gilt dies insbesondere für kurzfristige
Spitzenbelastungen, die unter ungünstigen Rah-
menbedingungen (hohe pH-Werte in Kombina-
tion mit hohen Ammoniumkonzentrationen) zu
kritischen Zuständen insbesondere in kleinen
und mittelgroßen Gewässern führen können.

Abb. 3.1.1.3-2
Regenwassereinlei-
tung in den Soest-
bach (Foto: StUA
Lippstadt)

Die folgenden Karten zeigen die teileinzugsge-
bietsspezifische Belastungssituation auf, wie sie
aus den vorgenommenen Abschätzungen dar-
stellbar ist und sollen einen ersten Ansatz zur
Betroffenheit der Wasserkörper bieten.

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1



3.1.1.3-3 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3



3.1.1.3-4 Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für N, P und TOC)K 3.1-4



Beiblatt 3.1-4

3.1.1.3-6

Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für N, P und TOC)

 



Beiblatt 3.1-4

3.1.1.3-7 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für N, P und TOC)

 



3.1.1.3-8 K 3.1-5 Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)



Beiblatt 3.1-5

3.1.1.3-10

Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe
(Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

 



Beiblatt 3.1-5

3.1.1.3-11 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe
(Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)

 



3.1.1.3-12 Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)K 3.1-6



Beiblatt 3.1-6

3.1.1.3-14

Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

 



Beiblatt 3.1-6

3.1.1.3-15 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Regen- und Mischwassereinleitungen im Arbeitsgebiet Lippe 
(Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)

 



3.1.1.4-1

3.1.1.4

Auswirkungen von kommunalen Einleitun-
gen unter mengenmäßigen Aspekten 

Das hydrologische Gewässerregime wird nen-
nenswert durch Einleitungen beeinflusst. Neben
der Einleitung niederschlagsbedingter Abflüsse,
die landeszentral erfasst werden, kommt der Ein-
leitung von kommunalen Kläranlagen besondere
Bedeutung zu. 

Als Kriterium dafür, welche Gewässer im Hin-
blick auf die Wassermengen in besonderer Weise
durch Einleitungen belastet sind, wurde einer-
seits der mittlere Niedrigwasserabfluss des Ge-
wässers MNQ mit dem mittleren Abfluss Qmittel

an der Einleitungsstelle verglichen. Andererseits
wurden Einleitungen größer als 50 l/s ebenfalls
als relevant eingestuft.

Die eigens zusammengestellte Datenbank mit
den Erhebungsdaten 

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

• Name der Einleitung,

• Art der Einleitung,

• Rechts- und Hochwert,

• Gewässername,

• mittlere tatsächliche Einleitungsmenge,

• Größe des Gewässereinzugsgebiets an der
Einleitungsstelle,

• mittlerer Niedrigwasserabfluss an der
Einleitungsstelle

greift daher sowohl auf Daten aus den zentralen
Datenbeständen des Landes (Datendrehscheibe
Einleitungen/Abwasser DEA sowie LINOS) als
auch auf die zusätzlich ermittelten Daten zurück.
Die erstellte Datenbank bezieht sich auf das
Auswertejahr 2002.

 



Tab. 3.1.1.4-1

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Alme

Alme

Altenau

Altenau

Altenau

Ellerbach

Strothe

Heder

Osterschledde

Oestereider Gotte

Haustenbach

Liese

Güller Bach

Rosenau

Soestbach

Salzbach

Mühlenbach

Beverbach

Horne

Seseke

Seseke

Lünerner Bach

Lünerner Bach

Amecke Bach

Heerener Mühlb.

Körnebach

Massener Bach

Schwarzbach

Dattelner Mühlenb.

Dattelner Mühlenb.

Dattelner Mühlenb.

35,9 9,70 2,13 1.680% 47-K

212,8 4.280,00 13.696,00 2% 38-K

5,4 1,00 1,00 542% 69-K

4.300,0 3.173,83 8.251,96 52% 7-I

56,0 2.798,34 7.275,68 1% 53-I

495,4 2.707,10 10.286,98 5% 46-I

1.215,2 2.700,46 10.261,75 12% 43-K

327,5 2.605,00 9.899,00 3% 39-K

52,2 2.006,74 7.826,29 1% 54-K

57,8 1.907,07 7.628,28 1% 57-K

340,9 1.398,03 6.430,94 5% 55-K

56,0 1.384,29 6.367,73 1% 28-I

865,6 102,07 357,25 242% 71-K

552,0 4-I

215,6 47,02 390,27 55% 8-K

162,6 321,20 899,36 18% 18-K

1,3 0,46 2,53 49% 76-K

19,6 201,80 20,18 97% 49-K

25,3 0,97 2,43 1.045% 101-K

2,8 1,28 4,48 62% 52-K

25,2 29,80 68,54 37% 3-K

64,4 30,44 121,77 53% 83-K

154,4 70,20 1.123,20 14% 81-K

20,7 10,10 10,10 205% 16-K

143,7 14,24 172,00 84% 34-K

63,7 79,00 244,90 26% 21-K

45,5 70,00 58,10 78% 93-K

78,6 59,14 156,72 50% 30-K

99,8 15,60 101,40 98% 9-K

333,8 15,93 101,95 327% 88-K

187,6 31,89 114,80 163% 96-K

84,3 43,11 155,20 54% 98-K

6,1 0,43 1,55 395% 11-K

192,8 42,37 152,53 126% 99-K

3.958,1 300,91 1.083,28 365% 60-K

543,6 255,39 919,40 59% 48-K

9,0 4,70 0,94 963% 32-K

8,3 4,20 2,10 397% 31-K

35,1 7,20 1,44 2.440% 91-K

19,2 1,61 17,71 108% 92-K

654,0 24-K

19,4 3,91 0,78 2.487% 90-K

149,0 12,30 24,60 606% 94-K

749,9 43,94 87,88 853% 20-K

11,1 3,55 7,10 156% 45-I

46,2 9,20 13,80 335% 2-I

14,94 KOM NG

51,16 KOM

79,16 KOM NG

91,70 IGL

106,03 IGL

117,58 IGL

118,43 KOM

124,88 KOM

150,83 KOM

163,35 KOM

171,08 KOM

175,97 IGL

202,71 KOM

209,80 IGL NG

217,41 KOM

38,17 KOM

45,60 KOM NG

11,99 KOM

12,06 KOM NG

21,67 KOM NG

23,29 KOM

11,44 KOM

4,73 KOM

11,18 KOM

0,53 KOM NG

22,99 KOM

1,53 KOM

0,00 KOM

8,21 KOM

9,80 KOM

9,00 KOM

3,71 KOM

4,73 KOM NG

0,68 KOM

0,40 KOM

9,30 KOM

2,39 KOM NG

12,45 KOM

1,90 KOM

5,50 KOM

10,75 KOM NG

3,15 KOM NG

4,78 KOM

0,26 KOM

5,41 IGL NG

9,19 IGL

Hünxe                        

Haltern-West                  

Olfen-Vinnum                  

B-Steag AG

Steag AG

RWE Power AG, Kraft-

werk Gersteinwerk

Hamm-West

Hamm-Mattenbecke          

Lippetal                      

Lippstadt-Eickelborn          

Lippstadt                     

Hella KG Hück & Co.

Paderborn, Sande

Fa. Benteler Werke AG

Bad Lippspringe               

Büren-Nord                   

Rüthen-Kneblinghausen     

Lichtenau, Altenautal

Wünnenberg, Haaren

Lichtenau, Holtheim

Altenbeken, Schwaney

Schlangen                     

Salzkotten, Verne

Büren, Steinhausen

Geseke                        

Delbrück-Kernstadt            

Wadersloh

Erwitte-Nord

Bad Sassendorf (neu)        

Soest                         

Werl (neu)                    

Werl-Westtünnen               

Bönen-Nordbögge

Werne                         

Lünen-Sesekemündung

Kamen-Körnebach

Fröndenberg-Ostbüren       

Fröndenberg-Frömern         

Unna-Hemmerde

Unna-Uelzen

Dortmund-Scharnhorst       

Unna-Billmerich               

Waltrop                       

Dattelner-Mühlenbach

Ruhr-Zink GmbH

Barfuß GmbH & Co. KG

3.1.1.4-2 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Mengenmäßig bedeutende kommunale und industrielle Einleitungen (Teil 1)

Gewässer Wasserkörper-Nummer Ein-
leitung
[km]

Typ Anlage Einlei-
tungs-
wasser-
menge 
[l/s]

Einzugs-
gebiet
[km2]

MNQ 
[l/s]

Verhältnis
Einlei-
tung/
MNQ

Karten-
Nr.

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper x = keine Wertangabe, Einleitung in Ausleitungsstrecke

DE_NRW_278_0

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_47234

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_124800

DE_NRW_278_143400

DE_NRW_278_143400

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278_178100

DE_NRW_278_206701

DE_NRW_278_214270

DE_NRW_2782_0

DE_NRW_2782_42465

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_0

DE_NRW_27828_15600

DE_NRW_278286_0

DE_NRW_27832_0

DE_NRW_278372_0

DE_NRW_278382_4300

DE_NRW_278384_0

DE_NRW_2784_17200

DE_NRW_27846_0

DE_NRW_2785262_0

DE_NRW_27862_0

DE_NRW_27864_8000

DE_NRW_27866_6800

DE_NRW_278662_0

DE_NRW_278732_1600

DE_NRW_27874_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_278762_0

DE_NRW_278762_6300

DE_NRW_2787622_0

DE_NRW_278764_2625

DE_NRW_278766_2300

DE_NRW_2787664_0

DE_NRW_278792_0

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_5783

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer



Tab. 3.1.1.4-1

3.1.1.4-3

Mengenmäßig bedeutende kommunale und industrielle Einleitungen (Teil 2)

Gewässer Wasserkörper-Nummer Ein-
leitung
[km]

Typ Anlage Einlei-
tungs-
wasser-
menge 
[l/s]

Einzugs-
gebiet
[km2]

MNQ 
[l/s]

Verhältnis
Einlei-
tung/
MNQ

Karten-
Nr.

Stever

Stever

Stever

Stever

Stever

Helmerbach

Kleuterbach

Kleuterbach

Teufelsbach

Passbach

Heubach

Boombach

Silvertbach

Silvertbach

Silvertbach

Kusenhorstbach

Weierbach

Rapphofsmühlen-

bach

Rapphofsmühlenb.

Picksmühlenbach

Hammbach

Schermbecker

Mühlenbach

Schermbecker

Mühlenbach

4,4 6,50 9,75 45% 59-K

2,1 1,70 1,70 124% 22-I

112,6 374,00 205,70 55% 58-K

56,9 5,70 9,98 570% 87-K

106,2 27,50 96,25 110% 67-K

5,0 1,00 2,50 200% 45-K

26,6 2,50 5,00 532% 26-K

9,9 11,30 16,95 58% 27-K

50,2 34,00 51,00 98% 66-K

105,9 23,35 630,45 17% 84-K

174,9 4,00 8,00 2.186% 25-K

52,8 7,31 21,93 241% 73-K

515,0 4.382,00 14.066,22 4% 32-I

135,0 72,30 144,60 93% 62-K

68,8 42,50 85,00 81% 61-K

134,3 23-K

124,8 7,40 14,80 844% 63-K

3,2 2,80 5,60 56% 42-I

115,7 3,50 7,00 1.653% 46-K

215,9 11,60 11,60 1.861% 33-K

358,4 145,00 290,00 124% 22-K

66,1 21,72 5,00 1.323% 82-K

7,1 2,20 4,40 161% 72-K

12,35 KOM NG

20,62 IGL NG

28,09 KOM

38,20 KOM NG

47,55 KOM

10,73 KOM NG

6,19 KOM NG

18,84 KOM

4,03 KOM

1,47 KOM

8,19 KOM NG

7,12 KOM

0,44 IGL

1,83 KOM

5,39 KOM

3,80 KOM

2,99 KOM

4,91 IGL NG

11,26 KOM NG

1,16 KOM

0,57 KOM

0,86 KOM

7,63 KOM

Lüdinghausen-

Seppenrade II    

Ferienpark Olfen GmbH

& Co.

Lüdinghausen                  

Senden                        

Nottuln-Appelhülsen

Havixbeck-Tilbeck             

Dülmen-Buldern

Dülmen-Rorup

Nordkirchen                   

Selm                          

Dülmen

Reken                         

Infracor GmbH

Marl-Ost                      

Marl-Lenkerbeck               

Dorsten-Wulfen                

Marl-West                     

Rethmann Sonderabfall

GmbH & Co.

Herten-Westerholt             

Gelsenkirchen-Picksmüh-

lenbach

Dorsten                       

Schermbeck                    

Raesfeld-Erle                 

graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper x = keine Wertangabe, Einleitung in Ausleitungsstrecke

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_11775

DE_NRW_2788_34078

DE_NRW_2788_44578

DE_NRW_27882_8000

DE_NRW_27884_5389

DE_NRW_27884_18409

DE_NRW_278856_0

DE_NRW_278872_0

DE_NRW_27888_0

DE_NRW_278882_4000

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_27892_4084

DE_NRW_278932_0

DE_NRW_278936_2581

DE_NRW_27894_3699

DE_NRW_27894_10883

DE_NRW_278942_967

DE_NRW_27896_0

DE_NRW_278976_0

DE_NRW_278976_3643
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3.1.1.4-4 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Die hydraulischen Auswirkungen der Nieder-
schlagswassereinleitungen sind in der Fläche
nicht untersucht bzw. dokumentiert. Insbesonde-
re bei Einleitungen in kleinere Gewässer ist
jedoch auch bei diesen Einleitungen mit erheb-
lichen hydraulischen Belastungen zu rechnen,
insbesondere mit kurzfristigen Belastungsspitzen.

Auch große Kühlwassereinleitungen bilden
Belastungsschwerpunkte. Hier ist anzumerken,
dass bei den Kraftwerken Lünen (Firma Steag
AG) und Westfalen (Firma RWE Power AG)
auch entsprechende Entnahmen oberhalb der
Einleitungsstellen existieren. Signifikante Belas-
tungen liegen hier nur für die wenige Meter
umfassenden Bereiche zwischen Entnahme- und
Einleitungsbauwerk vor.

In der Karte 3.1-7 sind die Einleitungen aufgelis-
tet, bei denen Qmittel größer als 1/3 des MNQ
oder größer 50 l/s ist.

Nach dem derzeitigen Stand der Erhebungen
gibt es einige Stellen im Arbeitsgebiet Lippe, an
denen die Einleitungen aus kommunalen Kläran-
lagen signifikante Auswirkungen auf den men-
genmäßigen Zustand an Gewässern mit einem
Einzugsgebiet > 10 km2 haben. Besonders
betroffen sind Gewässer, wenn Einleitungen
bereits in leistungsschwache Oberläufe erfolgen
oder aus den Gewässern gleichzeitig signifikan-
te Wassermengen entnommen werden.

Nach der bisherigen Datenlage (Stand 2002) und
aus der Ortskenntnis heraus beeinflussen 10 der
101 kommunalen Kläranlagen die Wassermenge
im jeweiligen Einleitungsgewässer signifikant.
Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kläran-
lagen Lünen-Sesekemündung und Soest.

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer
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3.1.2.1-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Die emittierten Jahresfrachten sind in Tabelle
3.1.2.1-1 dargestellt.

Die nachfolgend dokumentierte Einschätzung
und Ermittlung der punktuellen Belastungen aus
industriell-gewerblichen Abwassereinleitungen
erfolgte analog der Beschreibung unter Punkt
3.1.1.2 „Frachten aus kommunalen Kläranlagen“.

Die Gewässerbelastungen durch Regenwasser-
einleitungen von Betriebsflächen fehlen, da eine
Auswertung zentraler Datenbestände bisher
nicht möglich ist.

Bei der Beurteilung industrieller Abwasserein-
leitungen werden im Einzelfall noch weiterge-
hende Teilstrombetrachtungen anzustellen sein.

Bei den IVU-Anlagen sind teilweise andere
Frachten gemessen worden als in Tab. 3.1.2.1-1
dargestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die Frachtwerte der IVU-Anlagen auf Basis von
Eigenerklärungen der Anlagenbetreiber beruhen
und die in den Karten dokumentierten IGL-
Frachten auf Grundlage der amtlichen Überwa-
chung ermittelt wurden. Die in den Karten 3.1-8
bis 3.1-10 dokumentierten IGL-Frachten wurden
auf der Grundlage der amtlichen Überwachung
ermittelt.

In den Karten 3.1-8 bis 3.1-10 sind die indus-
triell-gewerblichen Direkteinleiter im Arbeitsge-
biet Lippe dargestellt worden, so dass der Ein-
fluss auf den unmittelbar durch die Einleitung
betroffenen Wasserkörper erkennbar ist. Nach-
folgend wird beispielhaft auf die sich aus den
Karten zu 3.1-8 bis 3.1-10 maßgebenden Einlei-
tungen des Chemieparks Marl und Schering
näher eingegangen.

Chemiepark Marl

Im Chemiepark Marl (frühere Hüls AG), dem
drittgrößten geschlossenen Chemiestandort in
der BR Deutschland, sind zurzeit ca. 20 interna-
tional tätige Firmen und Gesellschaften aus dem
Bereich der Herstellung organischer und anorga-
nischer Grund- und Spezialchemikalien mit ca.
100 Abwasser erzeugenden Anlagen ansässig.
Das anfallende Abwasser wird von der im Che-
miepark Marl als Servicegesellschaft tätigen Fir-
ma Infracor GmbH abschließend in zwei mecha-
nisch-biologischen Kläranlagen gereinigt. Diese
halten die ÜW-Werte aus den entsprechenden

3.1.2

Industriell-gewerbliche Einleitungen

In diesem Kapitel werden industrielle und ge-
werbliche Direkteinleiter sowie Kühlwasser- und
Sümpfungswassereinleitungen behandelt.

3.1.2.1

Auswirkungen von industriell-gewerblichen
Einleitungen unter stofflichen Aspekten

Im Arbeitsgebiet Lippe gibt es nach dem aktuel-
len Stand der PQ-Datenbank 64 industriell-ge-
werbliche Direkteinleiter mit zum Teil mehreren
Einleitungen. Alle wichtigen Einleiter erfüllen
derzeit die Anforderungen der bestehenden was-
serrechtlichen Bescheide. 

Wegen der Forderungen, die sich jüngst aus der
Abwasserverordnung (AbwV) wie auch aus der
Fischgewässerverordnung (FischgewV) ergeben,
müssen allerdings noch einige wenige Bescheide
umgestellt werden.

Ein Güteklassenwechsel in der Lippe aufgrund
von IGL-Einleitungen (Industriell-Gewerblich-
Landwirtschaftlich) konnte nicht ermittelt wer-
den. Für die Gruppe der industriell-gewerblichen
Einleiter ergibt sich somit, bezogen auf das
Arbeitsgebiet Lippe, eher eine untergeordnete
Bedeutung.

Nach Art. 15 (3) IVU-Richtlinie (Integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) veröffentlicht die Kommission der
Europäischen Union alle drei Jahre ein Verzeich-
nis der wichtigsten Emissionen und ihrer Quel-
len anhand der von den Mitgliedsstaaten über-
mittelten Informationen.

Die vorliegenden Meldungen bzw. Erklärungen
beruhen auf Messungen, Berechnungen und
Schätzungen, sie beziehen sich sowohl auf Direkt-
einleitungen als auch auf Indirekteinleitungen.
Stoffabhängig erfolgt dort ein Schadstoffabbau
oder eine Schadstoffverlagerung in den Klär-
schlamm bzw. in das Gewässer.

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer



Erlaubnisbescheiden und somit die Anforderun-
gen der AbwV, hier insbesondere die der Anhän-
ge 22, 31, 36, 42 und 47, sicher ein, wobei für
die Parameter Stickstoff und Phosphor die ÜW-
Werte deutlich unterhalb der sich aus den
Anhängen der AbwV ergebenden Anforderun-
gen festgesetzt sind. Insgesamt hat die Abwas-
serreinigung im Chemiepark Marl einen hohen
Stand erreicht. Belegt wird dies dadurch, dass
auch durch die hier vorhandene enorme Ballung
an kapazitätsstarken, großindustriellen Produk-
tionsanlagen kein Güteklassenwechsel in der
Lippe hervorgerufen wird.

Durch die Einleitung von Kühl- und Abflutwas-
ser erfährt die Lippe in diesem Bereich eine
Aufwärmung von > 1,5 K. Die Anpassung des
Wasserrechts an die sich aus der Fischgewässer-
verordnung ergebenden Anforderungen ist vor-
gesehen. Ein erster Schritt hierzu wird voraus-
sichtlich noch in 2004 durch eine Änderung der
in der Einleitungserlaubnis genehmigten Men-
gen an Kühl- und Abflutwasser erfolgen. Diese
sollen um knapp 60 % vermindert werden. Mög-
lich macht dies ein im Chemiepark Marl in den
letzten ca. 10 Jahren konsequent durchgeführtes
Programm der Umstellung der Produktionsanla-
gen von Durchlauf- auf Rücklaufkühlung. Hier-
für werden heute bereits insgesamt 18 dezentral
verteilte Rückkühlwerke betrieben.

3.1.2.1-2

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

Chemiepark Schering

Im Abschnitt über die Auswirkungen aus kom-
munalen Kläranlagen ist dargelegt, dass durch
die Einleitung von Flusskläranlagen wie z. B. der
Kläranlage Lünen-Sesekemündung die Belas-
tungssituation der Lippe entscheidend beein-
flusst wird.

In der Kläranlage Lünen-Sesekemündung wer-
den zurzeit auch die industriellen Abwässer aus
dem Chemiepark Schering nach entsprechender
Vorbehandlung endbehandelt. In Zukunft ist vor-
gesehen, die Abwässer in einer nach dem Stand
der Technik modernisierten Werkskläranlage
abschließend zu reinigen und an anderer Stelle
direkt in die Lippe einzuleiten, also nicht mehr
über die Seseke zu führen. Die Umgestaltung
und Erweiterung der Werkskläranlage wurde
Ende 2003 abgeschlossen. Die Anlage befindet
sich zurzeit in der Einfahrphase. Die Sanierung
des Belastungsschwerpunkts Sesekemündung/
Chemiepark Schering wird noch während der
Laufzeit der Bestandsaufnahme (bis Ende 2004)
abgeschlossen sein.

Ermittelt man aus der wasserrechtlichen Erlaub-
nis, die mit abschließender Inbetriebnahme der
geänderten Betriebskläranlage, spätestens jedoch
am 01.07.2004, in Kraft tritt, die dann für die

Abb. 3.1.2.1-1
Chemiepark Marl
(Foto: Infracor GmbH)

 



3.1.2.1-3 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer

Tab. 3.1.2.1-2 AOX-Fracht im Arbeitsgebiet Lippe

Lippe Seseke Seseke ohne

Schering

Schering

AOX-Fracht

Einzugsgebiet AEO 

Spez. Fracht

Anteil der Fracht

AOX-Fracht ohne AOJ x1

Anteil der Fracht

[kg/a]

[km2]

[kg/km2]

%

[kg/a]

%

36.051

4.881,8

7,4

100

14.996

100

26.400

319,45

82,6

73

5.326

36

1.895

319,45

5,9

5

1.895

13

24.505

68

3.431

23

Lippe zu erwartenden Frachten und vergleicht
diese mit den zurzeit aus der Mündungskläranla-
ge der Seseke emittierten Frachten, so zeigt sich
auch hier – wie im kommunalen Bereich – eine
deutliche Entlastung der Lippe.

Genauer zu betrachten ist der Parameter AOX
(adsorbierbare organische Halogene). Mit einer
Jahresfracht von 36.051 kg für das gesamte
Arbeitsgebiet Lippe (AEO = 4.881,8 km2) und

26.400 kg für das Einzugsgebiet der Seseke
(AEO = 319,45 km2) liegt die Fracht der Seseke
erheblich über üblichen Werten. Von der Fracht
der Seseke sind 24.505 kg AOX dem Chemie-
park Schering zuzurechnen.

Rechnet man die Jahresfracht einmal auf Ein-
zugsgebiete um, damit man Vergleichszahlen
erhält, so ergibt sich folgendes Bild:

X1 AOJ = adsorbierbar organisch gebundene Jodverbindungen

Abb. 3.1.2.1-2
Chemiepark Schering
(Foto: Firma Schering
AG)

 



3.1.2.1-4
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Auf die Fläche bezogen, bewegt sich die Belas-
tung des Sesekegebiets ohne Schering in einer
Größenordnung, die in einem dicht besiedelten
industrialisierten Raum zu erwarten ist. Der
Chemiepark Schering allein emittiert 68 % der
gesamten AOX-Fracht im Arbeitsgebiet Lippe.
Bei Auswertung der vorhandenen Tagesanalysen
(Eigenkontrolle der Firma Schering) reduziert
sich dieser Anteil von 68 % auf 50 %. Aufgrund
der vorgenannten Feststellung bedürfen die
behördlicherseits ermittelten AOX-Frachten
beim anschließenden Monitoring einer Überprü-
fung, gegebenenfalls auch unter Heranziehung
der Werte aus der Eigenkontrolle.

Von der Fracht aus dem Chemiepark Schering
resultiert bei den Berechnungsansätzen der
Tabelle 3.1.2.1-2 ein Anteil von 21.074 kg 

(= 58 % der Lippefracht) aus der Produktion von
Röntgenkontrastmitteln und liegt als AOJ
(adsorbierbar organisch gebundene Jodverbin-
dungen) vor. Für diesen Parameter sieht der 22.
Anhang zur Abwasserverordnung keinen Grenz-
wert vor. Nach einem Gutachten, das der Ver-
waltung vorliegt, hat das bei Schering entstehen-
de AOJ im aquatischen Bereich keine Bedeu-
tung. Dieses Gutachten ist auch in die Überle-
gungen zum Anhang 22 der Abwasserverord-
nung eingeflossen. Wie im Hintergrundpapier zu
Anhang 22 gefordert, ist im Falle Schering der
Stand der Technik vor Ort festgestellt worden.

Ohne die AOJ-Anteile wird der Lippe aus dem
Bereich Schering eine AOX-Jahresfracht von
3.431 kg zugeführt. Das entspricht einem Anteil
von 23 %.

Tab. 3.1.2.1-1 Emittierte Jahresfrachten der IVU-Anlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Stichtag 30.04.2003)
(Teil 1)

Firma, 

Betrieb

Gewässer

(Direkt-

einleiter)

Kläranlage

(Indirekt-

einleiter)

Kupfer

[kg/a]

Chrom

[kg/a]

Chlorid

[kg/a]

Cd

[kg/a]

BTX

[kg/a]

Arsen

[kg/a]

1,2-

Dichlor-

ethan

[kg/a]

STEAG AG KW Lünen

STEAG und VEW GKW

Bergkamen A oHG

RWE Power AG, Kraft-

werk Werne

RWE Power AG, Kraft-

werk Westfalen

Kettler Heinz

Schering AG

Ruhr-Zink GmbH 

Zinkhütte

Bernhard Barfuß

GmbH & Co. KG

INFRACOR GmbH

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Dattelner

Mühlenbach

Dattelner

Mühlenbach

Silvertbach

Werl

Lünen-Sesekemündung 67

22,0

230,0

7.210.000,0

13.100.000,0

900,0

268,0

181,0

92,0
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3.1 Belastungen der Oberflächengewässer

Tab. 3.1.2.1-1 Emittierte Jahresfrachten der IVU-Anlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Stichtag 30.04.2003)
(Teil 2)

Firma, 

Betrieb

Gewässer

(Direkt-

einleiter)

Kläranlage

(Indirekt-

einleiter)

Org.

Zinnverb.

[kg/a]

Nickel

[kg/a]

Queck-

silber

[kg/a]

AOX

[kg/a]

Flouride

[kg/a]

Dichlor-

methan

(DCM)

[kg/a]

Cyanide

[kg/a]

STEAG AG KW Lünen

STEAG und VEW GKW

Bergkamen A oHG

RWE Power AG, Kraft-

werk Werne

RWE Power AG, Kraft-

werk Westfalen

Kettler Heinz

Schering AG

Ruhr-Zink GmbH 

Zinkhütte

Bernhard Barfuß

GmbH & Co. KG

INFRACOR GmbH

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Dattelner 

Mühlenbach

Dattelner 

Mühlenbach

Silvertbach

Werl

Lünen-Sesekemündung

1.000,0

89,0

2.870,0

3.500,0

3.130,0

2.120,0

68.100,0

11.100,0

18.100,0

1,2

28,0

4,0

500,0

61,0

31,0

70,0

232,0

Tab. 3.1.2.1-1 Emittierte Jahresfrachten der IVU-Anlagen im Arbeitsgebiet Lippe (Stichtag 30.04.2003)
(Teil 3)

Firma, 

Betrieb

Gewässer

(Direkt-

einleiter)

Kläranlage

(Indirekt-

einleiter)

Zink

[kg/a]

TOC

[kg/a]

Gesamt-N

[kg/a]

Gesamt-P

[kg/a]

PAK

[kg/a]

Phenole

[kg/a]

Blei

[kg/a]

STEAG AG KW Lünen

STEAG und VEW GKW

Bergkamen A oHG

RWE Power AG, Kraft-

werk Werne

RWE Power AG, Kraft-

werk Westfalen

Kettler Heinz

Schering AG

Ruhr-Zink GmbH 

Zinkhütte

Bernhard Barfuß

GmbH & Co. KG

INFRACOR GmbH

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Dattelner

Mühlenbach

Dattelner

Mühlenbach

Silvertbach

Werl

Lünen-Sesekemündung 30 19.900,0

85.500,0

823.000,0

58.600,0

84.500,0

5.000,0

350,0

110,0

210,0
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Industrielle Einleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für N, P und TOC)
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Industrielle Einleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für AOX, Cr, Cu und Zn)
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Industrielle Einleitungen im Arbeitsgebiet Lippe (Frachten für Cd, Hg, Ni und Pb)
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3.1.2.2-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

gewV) sind daher in den wasserrechtlichen
Erlaubnisbescheiden der Kraftwerke unter ande-
rem die Parameter Temperatur und Aufwärm-
spanne begrenzt.

Im Zusammenhang mit der Beantragung der
wasserrechtlichen Erlaubnis für das Kraftwerk
Westfalen der Firma RWE Power AG und der
damit beantragten Zulassung der Ausnahme
gemäß § 4 Nr. 3 der FischgewV (Abweichung
von dem in der Anlage 2 Nr. 1 der FischgewV
genannten Imperativwert für die Temperaturdif-
ferenz [Aufwärmspanne] in Cyprinidengewäs-
sern von 3 °C; beantragt 7 °C) hat im Auftrag
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW
der Lippeverband (LV) im Jahre 2001 in Zusam-
menarbeit mit den Landesbehörden (LUA, LÖBF,
StUA Lippstadt, BR Arnsberg) die „Wärmelast-
berechnung Lippe“ aufgestellt. Auf Grundlage
dieser Berechnungen sind durch o.g. Behörden
und Institutionen umfangreiche Untersuchungen
und modellhafte Betrachtungen angestellt wor-
den, die dazu dienten, den Einfluss der o. g. Nut-
zung auf die Organismen und deren Lebensbe-
dingungen in der Lippe darzustellen.

3.1.2.2

Industriell-gewerbliche Einleitungen,
Kühlwassereinleitungen, Grubenwasser-
einleitungen unter chemisch-physikalischen
und mengenmäßigen Aspekten

Kühlwassereinleitungen

Die Nähe zum Ballungsraum Ruhrgebiet hat in
der Region insbesondere im Gebiet der mittleren
und unteren Lippe eine Reihe von Kraftwerken
zur Erzeugung von Strom entstehen lassen. Die-
se Kraftwerke nutzen einerseits Wasserdampf als
Übertragungsmedium zwischen Kessel (Dampf-
erzeuger) und Turbine (Stromerzeuger) und
andererseits Kühlwasser zum Rückkühlen des
Dampfs bis zu seiner Kondensation. Die Nut-
zung von Lippewasser zu Kühlzwecken – größ-
tenteils indirekt über die Schifffahrtskanäle -
stellt somit eine dominierende Nutzung dar. Mit
dem eingeleiteten erwärmten Kühl- und Abflut-
wasser gelangen erhebliche Wärmemengen in
die Lippe. Im Interesse zuträglicher Lebensver-
hältnisse in der Lippe wie auch aus rechtlicher
Forderung der Fischgewässerverordnung (Fisch-

Abbildung 
so nicht 
verwendbar

Abb. 3.1.2.2-1 Wassertemperatur beeinflussende Einleiter (Quelle: Lippeverband 1997)
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Tab. 3.1.2.2-1 Kraftwerke (Wärmeeinleiter), die ihr Kühlwasser in die Lippe einleiten

Lippe Einleiter Entnahme 

aus

erlaubte

Aufwärmspanne

erlaubter 

Gesamtabfluss

138,96

115,57

115,57

104,20

90,26

43,74

RWE Power

Kraftwerk Westfalen

Hamm-Schmehausen

RWE Power Gersteinwerk 

(Gasblöcke), Werne-Stockum

RWE Power Werne 

(Block K), Werne-Stockum

STEAG und RWE Power, Gemein-

schaftskraftwerk Bergkamen

STEAG, Kraftwerk Lünen

Hüls Infracor, Kraftwerk Infracor

(KW II Einleitung), Marl

Lippe

Datteln-Hamm- 

Kanal

Datteln-Hamm- 

Kanal

Datteln-Hamm- 

Kanal

Lippe

Lippe

• bis 31.12.2003

36.875 m3/0,5h

• bis 31.12.2010

34.227 m3/0,5h

• ab 01.01.2011

13.930 m3/0,5h

850 m3/0,5h

387 m3/0,5h

285 m3/0,5h

12.600 m3/0,5h

8.000 m3/0,5h

• bis 31.12.03: 10 °C

• ab 01.01.04: 7 °C

beantragt: 3 °C

beantragt: 3 °C

3 °C

3 °C

– °C

Abbildung 3.1.2.2-1 beinhaltet eine schemati-
sche Übersicht über den Verlauf der Lippe im
Gebiet des Lippeverbands mit Darstellung der
Lage der Kläranlagen, Grubenwasser- und Kühl-
wassereinleitungen.

Tabelle 3.1.2.2-1 enthält weitere Informationen
über die Kraftwerke (Wärmeeinleiter), die ihr
Kühlwasser in die Lippe einleiten.

Abbildung 3.1.2.2-2 stellt exemplarisch den im
Rahmen des wasserrechtlichen Zulassungsver-
fahrens für das Kraftwerk Westfalen mittels
Wärmelastberechnung Lippe berechneten Som-
merlastfall bei einer Aufwärmspanne von 7 °C
(blaue Linien) sowie die 0-Variante (ohne Kühl-
wassereinleitungen; grüne Linien) dar. Diese
Situation stellt die zukünftig ungünstigste Vari-
ante im Hinblick auf die maximal zu erwarten-
den Temperaturen dar.

Dem dargestellten Sommerlastfall ist zu entneh-
men, dass bei Ansetzen der mittleren klimati-
schen Verhältnisse an der gesamten Lippe nicht
mit einer Überschreitung der für Cyprinidenge-
wässer maximal zulässigen Wassertemperatur
von 28 °C zu rechnen ist.

Des Weiteren ist festzustellen, dass die Lippe
durch die vorhandenen Kühlwassereinleitungen
sowohl im Sommer (Delta t ca. 4 °C an der Mün-
dung der Lippe in den Rhein) als auch im Win-

ter eine erhöhte durchschnittliche Wassertempe-
ratur aufweist. Vor allem auf der 15 km langen
Strecke zwischen Hamm und Werne wird die
Lippe nach der Kühlwassereinleitung vom Kraft-
werk Westfalen erheblich belastet (∆ T ca. 7 °C).
Die unterhalb befindlichen Kühlwassereinleitun-
gen verursachen dabei eine vergleichsweise ge-
ringe Aufwärmung von jeweils maximal 2 °C. In
der Gesamtheit verursachen sie zwischen Hamm
und Wesel (Mündung in den Rhein) eine Tempe-
raturerhöhung, die mit 4 bis 7 °C über dem
Durchschnitt des unbeeinflussten Temperatur-
durchschnitts liegt.

Um die teilweise auf modellhaften Betrachtun-
gen basierenden theoretischen Aussagen zur
„Wärmelastberechnung Lippe“ weiter verfolgen
und bewerten zu können, ist im Rahmen der
Erteilung des Wasserrechts dem Betreiber des
Kraftwerks Westfalen ein mehrjähriges Monito-
ringprogramm auferlegt worden.

Die Auswirkungen von Wärmeeinleitungen auf
die verschiedenen Arten und auf das gesamte
Fließgewässersystem als komplexes, von einan-
der abhängiges Wirkungsgefüge können sowohl
hinsichtlich der Jahreszeit als auch der jeweiligen
Entwicklungsstadien unterschiedlich ausfallen.

Im Interesse einer weiteren Verbesserung der
Lebensbedingungen für die relevanten Lebens-
gemeinschaften in der Lippe ist auch für die
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zierung des Parameters „Aufwärmspanne“ von
10 °C auf 7 °C für die Einleitung des Kraft-
werks Westfalen der Firma RWE Power AG vor-
gesehen. Berücksichtigt man weiter die derzeit
genehmigten Laufzeiten aller Kraftwerke sowie
die hierauf abgestimmten Planungsabsichten der
Energieversorger, ist spätestens ab dem Jahre
2015 (beabsichtigte Außerbetriebnahme von
Block C des Kraftwerks Westfalen) mit einer
weiteren erheblichen Reduzierung des Tempera-
turniveaus in der gesamten Lippe zu rechnen. 

Grubenwassereinleitungen

Im Zuge seiner Nordwanderung erreichte der
Bergbau um das Jahr 1900 das Lippegebiet.
Erste Bergwerke nördlich der Lippe entstanden
in Dorsten, Marl, Datteln und Hamm. Die obe-
ren kohleführenden Schichten des Karbons lie-
gen an der Lippe in 600 – 800 m Tiefe und fallen
nordwärts bis Münster auf Tiefen um 1.400 m
ein.

Der Bergbau muss das ihm untertage zufließen-
de Wasser, teilweise auch in den inzwischen ver-
lassenen Bereichen, ständig abpumpen, um das
Leben der Personen und die Infrastruktur auf den
noch betriebenen Schachtanlagen zu schützen.

Zukunft – neben den verstärkt beabsichtigten
Strukturveränderungen – eine weitere Minde-
rung des Wärmeeintrags in die Lippe (weitere
Angleichung an den unbeeinflussten Tempera-
turdurchschnitt) anzustreben. Eine erste Verrin-
gerung des Temperaturniveaus in der Lippe ist
bereits ab Beginn des Jahres 2004 durch Redu-

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer

Abb. 3.1.2.2-3
RWE Power Gerstein-
werk in Werne-Stockum
(Foto: StUA Lippstadt)

Abb. 3.1.2.2-2
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Abbildung 3.1.2.2-4 zeigt für das Jahr 2002
einen Längsschnitt der Chloridkonzentration der
Lippe zwischen Lippborg und Wesel. Die durch-
gehende horizontale rote Linie in der Abbildung
stellt hierbei den Mittelwert aller Messungen
dar. Die ausschlagenden senkrechten roten
Linien stellen die Schwankungsbreite dar. Die
mittlere Konzentration überschritt im Jahr 2002
an keiner Messstelle 400 mg/l. Es ist jedoch auch
sichtbar, dass die Chlorid-Konzentration im Jah-
resverlauf deutlichen Schwankungen unterliegt.
Die höchsten gemessenen Konzentrationen von
etwa 650 mg/l wurden in den Sommermonaten
mit sehr geringen Lippeabflüssen beobachtet.

Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft weist
das Grubenwasser einen mit zunehmender Tiefe
und von Süden nach Norden steigenden Salzge-
halt auf. Die Temperatur des Grubenwassers liegt
entsprechend seiner Tiefenlage an den untertägi-
gen Anfallstellen zwischen 20 und 60 °C. Die
Gewässertemperaturen nach vollständiger
Durchmischung mit den eingeleiteten Gruben-
wässern liegen in jedem Fall jedoch unter 30 °C.
Von 16 Grubenwassereinleitungsstellen in die
Lippe bzw. in deren Nebengewässer im Jahre
1990 existieren zurzeit noch vier.

Im Jahre 2002 wurden insgesamt 18.206.671 m3

und eine Chloridfracht von rd. 360.000 t in die
Lippe eingeleitet.

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

Tab. 3.1.2.2-2

Einleiter Gewässer Einleitungsmenge

[m3/a]

Chloridfracht

[t/a]

Grubenwassereinleitungen in die Lippe (Bezugsjahr 2002)

Auguste Victoria 1/2 (Marl) Silvertbach - Lippe 2.484.567 85.904,064

Fürst Leopold 1/2 (Dorsten) Lippe 1.143.426 73.447,344

Haus Aden 1/2 (Bergkamen) Lippe 12.724.359 127.184,688

Heinrich Robert (Hamm) Lippe 1.854.319 72.722,016

Abbildung 
so nicht 
verwendbar
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chend den topografischen Verhältnissen des
nördlichen Haarstrangs nordöstlich von Brilon
sowie im nördlichen Bereich der Paderborner
Hochfläche. 

In ca. 30 % des Arbeitsgebiets Lippe sind auswa-
schungsgefährdete Teilflächen vorhanden.
Schwerpunkte sind der nordwestliche und der
südöstliche Bereich (Paderborner Hochfläche)
des Arbeitsgebiets. Die genannten auswa-
schungsgefährdeten Bereiche korrespondieren
mit den Stickstoffbelastungen in den dort vor-
handenen Gewässern.

Altlasten

Die Altstandorte und Altablagerungen wurden in
einem 200 m breiten Streifen zu beiden Seiten
der für die WRRL relevanten Oberflächengewäs-
ser aus dem Fachinformationssystem Altlasten
und schädliche Bodenverunreinigungen (FIS
AlBo) ermittelt, vereinzelt konnten die Informa-
tionen auf Grundlage von Einzelgutachten ver-
dichtet werden.

Im Arbeitsgebiet Lippe befinden sich 461 Altla-
stenverdachtsflächen, die die oben genannte Kri-
terien erfüllen. Die Verteilung dieser Flächen
korrespondiert mit der Siedlungsdichte. Gleich-
wohl ist festzustellen, dass bei der Bewertung
der resultierenden Grundwasserbelastung der
einzelnen Verdachtsflächen durch die zuständi-
gen Behörden unterschiedliche Bewertungsmaß-
stäbe angelegt wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen spielen
gewässernahe Altstandorte, Altablagerungen und
Altlasten bei den diffusen Quellen nur eine
untergeordnete Rolle, allenfalls lokal konnten
bisher Auswirkungen dieser Belastungsart fest-
gestellt werden.

Die Chloridbelastung war in den 90er-Jahren noch
ein erhebliches Problem in der Lippe (1990: 16
Einleitungsstellen, Chloridfracht rd. 525.000 t/a).
Sie wurde bis zum Jahre 2002 auf vier Einleitungs-
stellen mit einer Chloridfracht von rd. 360.000 t
reduziert. Bedingt durch die in den letzten Jah-
ren beobachtete Tendenz der Schließung von
weiteren Bergwerken werden sich die Gruben-
wassereinleitungsmengen wie auch die Chlorid-
frachten und Konzentrationen weiter verringern.

Einen räumlichen Überblick über die im Lippe-
einzugsgebiet mengenmäßig relevanten indu-
striell-gewerblichen Einleitungen sowie Kühl-
und Grubenwassereinleitungen (Einleitungswas-
sermenge > 50 l/s oder Q/MNQ > 1/3) zeigt
Karte 3.1-7.

3.1.3

Diffuse Verunreinigungen

Zur Einschätzung der Belastungen durch diffuse
Verunreinigungen wurden GIS-gestützte Analy-
sen zur Erosions- und Auswaschungsgefährdung
durchgeführt. Diese liefern eine erste Grundlage
für die Relevanz diffuser Einträge in die Ober-
flächengewässer. 

Diese Analysen zielen im Wesentlichen auf Ein-
flüsse aus der landwirtschaftlichen Nutzung der
Flächen ab und berücksichtigen nutzungsbeding-
te, bodenkundliche und orographische Aspekte
von Erosion und Auswaschung.

Ergänzend wurden gewässernahe Altlastenstand-
orte identifiziert und hinsichtlich ihrer Relevanz
eingeschätzt.

Landwirtschaft

Der Anteil von landwirtschaftlichen Flächen im
Arbeitsgebiet Lippe liegt mit 48,3 % Ackerland
und 14,3 % Grünland vergleichsweise hoch. Es
ist somit von einem erhöhten Belastungspotenzi-
al durch diffuse Quellen infolge ackerbaulicher
Nutzung auszugehen.

Lediglich 2,3 % Flächenanteile im Arbeitsgebiet
Lippe sind erosionsgefährdet. Hierbei handelt es
sich schwerpunktmäßig um Teilflächen, entspre-

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer



Abb. 3.1.4-1

3.1.4-1

Gemäß dem LAWA-Kriterienpapier (Ziffer 3.2.1)
ist eine Entnahme als signifikant zu bewerten,
wenn die Entnahmemenge größer ist als ein
Drittel der mittleren Niedrigwasserführung
MNQ. Unter diesem Aspekt sind die Entnahmen
in jedem Fall zu bewerten. Es können aber auch
andere Maßstäbe herangezogen werden.

Entnahme aus der Lippe für die Speisung der
westdeutschen Schifffahrtskanäle

Eine wesentliche Einwirkung auf die Wasserfüh-
rung der Lippe erfolgt auf dem Gebiet der Stadt
Hamm durch die Entnahme zur Speisung der
westdeutschen Schifffahrtskanäle.

System der westdeutschen Schifffahrtskanäle (Quelle: Wasserverband 
Westdeutsche Kanäle)

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

3.1.4

Entnahmen und Überleitungen von
Oberflächenwasser

Entnahmen und Überleitungen belasten in erster
Linie den mengenmäßigen Zustand der Oberflä-
chengewässer, ggf. jedoch auch die stofflichen
Verhältnisse aufgrund ungünstigerer Mischungs-
verhältnisse.

Entnahmen 

Grundsätzlich wurden im Rahmen der Bela-
stungsanalyse Entnahmen größer 1/3 MNQ ohne
Wiedereinleitung oder sonstige bedeutsame Ent-
nahmen erfasst.
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Das natürliche Wasserdargebot der Lippe unter-
schreitet aber auch zeitweise den Wert von 10 m3/s.
In diesem Fall wird die Lippe mit Wasser aus dem
Kanalnetz angereichert. Die Lippe ist also einer-
seits Wasserlieferant für das Netz der westdeut-
schen Schifffahrtskanäle, erhält andererseits aber
in Niedrigwasserzeiten Anreicherungswasser aus
dem Kanalsystem, und zwar in einer Menge von
bis zu 4,5 m3/s. Dieses Wasser wird aus der Ruhr
über den Rhein-Herne-Kanal mittels der Pump-
werkskette I ergänzt. Von zwei weiteren Pump-
werksketten, die beide am Rhein-Herne-Kanal
und am Wesel-Datteln-Kanal bestehen, dient die
Kette 0 dem Wasserbedarf der Schifffahrt und die
Kette II der Wasserversorgung aus den Kanälen.

Für die Beurteilung der Signifikanz wird der
Zeitraum der Jahre 1998 bis 2002 herangezogen.
Die mittlere monatliche Entnahmemenge (rote
Linie) wird in der Abbildung 3.1.4-3 auf die
mittlere monatliche Wasserführung (blaue Linie)
bezogen. Danach liegt die monatliche Entnah-
memenge zwischen 15 % und 44 % (grüne
Linie) der mittleren Wasserführung. Auf ein Jahr
bezogen beträgt der Wert 31 %. Die Entnahme
ist daher signifikant nach dem Maßstab des
LAWA-Kriterienpapiers.

Für den Beurteilungszeitraum beträgt das mittle-
re jährliche Entnahmevolumen aus der Lippe
328 Mio. m3, das mittlere Anreicherungsvolu-
men für die Lippe erreicht dagegen nur den Wert
von 2,9 Mio. m3. Diese Zahlen unterstreichen
die Bedeutung, die das Einzugsgebiet der Lippe
als natürlicher Wasserspeicher hat.

Karpkebeileitung in die Aabachtalsperre

Die Karpke fließt parallel zum Aabach. Mit dem
Bau der Aabachtalsperre auf der Grundlage des
Planfeststellungsbeschlusses vom 31.05.1979
entstand die Karpkebeileitung. Um die Leis-
tungsfähigkeit der Talsperre zu erhöhen, wurden
ein kleines Staubecken in der Karpke und ein
unterirdischer Beileitungsstollen errichtet.

Zur Beweissicherung wurden oberhalb und
unterhalb der Entnahme Pegelmessstellen einge-
richtet. Die mittlere Jahresabflusssumme beträgt
dort 3,0 Mio. m3/a von der 2,4 Mio. m3/a über-
geleitet werden.

Für die Karpke ist die Entnahme signifikant, da
80 % der Jahresabflusssumme entnommen werden.

Rechtliche Grundlage bildet das Abkommen
vom 08.08.1968 zwischen dem Bund und dem
Land über die Verbesserung der Lippewasser-
führung und die Speisung der westdeutschen
Schifffahrtskanäle mit Wasser und die Wasser-
versorgung aus ihnen.

Nach dieser Regelung entnimmt der Bund ober-
halb einer Wasserführung der Lippe von 10 m3/s
Wasser für das Kanalnetz bis zu einem Maxi-
mum von 25 m3/s. Mit anderen Worten: Die
Wasserführung der Lippe von 10 m3/s ist ein
unterer Grenzwert, der durch die Entnahme des
Bunds nicht weiter reduziert werden darf. Das
Wasser dient vor allem dem Betrieb der Schiff-
fahrtsstraßen, ferner der Brauch- und Trinkwas-
serversorgung.

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer

Abb. 3.1.4-2
Lippewasserüberlei-
tung bei Hamm 
(Foto: WSD West)
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den Boker Kanal abzuleiten. Das Ableitungs-
recht ist dahingehend begrenzt worden, dass in
der Lippe noch ein Mindestabfluss von 2,6 m3/s
und in den Monaten Juli, August und November
1,9 m3/s verbleiben muss. Das Wasser dient der
Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen.

Ableitung aus der Lippe in den Boker Kanal

Dem Wasserverband Boker-Heide (ursprünglich
„Melorations-Societät der Boker-Heide“) ist
durch königlich preußisches Statut bzw. später
durch königlichen Erlass das unbefristete Recht
erteilt worden, Lippewasser aufzustauen und in

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

Abb. 3.1.4-3
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Die Flächen im Verbandsgebiet wurden überwie-
gend als Grünland genutzt, was sich aber nach
dem zweiten Weltkrieg als nicht mehr wirt-
schaftlich erwies. Es fand daher eine Umwand-
lung in Ackerland statt mit der Folge, dass auch
die Form der Bewässerung geändert werden
musste. An die Stelle der ursprünglichen Flä-
chenberieselung sind der Grundwassereinstau
und in geringem Umfang die Beregnung getre-
ten. Als neue Nutzung ist die Gewinnung von
Trinkwasser hinzugetreten, die allerdings nicht
Verbandsaufgabe ist.

Obgleich durch die Änderung der Bewirtschaf-
tungsform der Wasserbedarf nicht mehr gegeben
ist, hat das alte Entnahmerecht noch immer Gül-
tigkeit. Es kann aber tatsächlich nicht mehr in
vollem Umfang ausgeübt werden, da der bauli-
che Zustand des Kanals dies nicht mehr zulässt.
Dennoch ist gemäß LAWA-Kriterienpapier
(Ziffer 3.2.1) zu prüfen, ob die Entnahme signi-
fikant ist.

3.1 Belastungen der Oberflächengewässer
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Abb. 3.1.4-5
Lippewehr zur Ablei-
tung in den Boker
Kanal (Foto: Ing.-Büro
Floecksmühle, Aachen)
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Gewässerstruktur

Die Erhebung der Strukturgüte erfolgte in NRW
durch detaillierte Geländeerhebungen entspre-
chend den LUA-Merkblättern 14 und 26. Die
erforderlichen Gewässeruntersuchungen in den
Oberflächengewässern mit einem Einzugsgebiet
> 10 km2 erfolgten in den Jahren 1998 bis 2002.
Sämtliche Informationen zur Gewässerstruktur-
güte liegen in einer zentralen Datenbank vor.

Die Lippe lässt sich in zwei voneinander unter-
scheidenden Abschnitten unterteilen. Zum einen
den vergleichsweise naturnahen Oberlauf mit
mäßig bis geringen Beeinträchtigungen und
einen deutlich vom Menschen geprägten Bereich
unterhalb der Einmündung der Pader. Das Lippe-
gebiet bis Hamm ist überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt. Weiter unterhalb ist die Fluss-
landschaft durch die hohe Einwohnerdichte des
Ballungsgebiets und eine entsprechend intensive
Nutzung gekennzeichnet. Der hohe Nutzungs-
druck führt durch den massivern Gewässeraus-
bau zu Schädigungen der Gewässerstruktur.
Rund 54 % des Lippelaufs sind sehr stark oder
vollständig verändert. Im gesamten Arbeitsge-
biet Lippe sind dies rund 48 %.

Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage der
Jahresreihe 1991 bis 2000. Die Abbildung 3.1.4-
6 zeigt, dass die mittlere Entnahme immer bei
etwa 1,00 m3/s liegt. Bezieht man diesen Wert
auf die mittlere monatliche Niedrigwasserfüh-
rung MNQ, so liegt der prozentuale Anteil zwi-
schen 9 % und 23 %, das heißt, er liegt immer
unter dem Referenzwert von 33 %. Die Entnah-
me durch den Boker Kanal ist daher nicht signi-
fikant im Sinne des LAWA-Kriterienpapiers.

Des Weiteren gibt es noch zwei Entlastungen
(nur in Ausnahmefällen) aus dem Dortmund-
Ems-Kanal in die Seseke in Lünen und in die
Lippe in Olfen und die Überleitung Dortmund-
Ems-Kanal in die Stever in Senden. Diese Über-
leitungen sind nicht signifikant im Sinne des
LAWA-Kriterienpapiers.

Die Überleitung aus dem Krollbach (Bifurka-
tion) in die Flussgebietseinheit Ems ist ebenfalls
nicht signifikant im Sinne des LAWA-Kriterien-
papiers.

3.1.5

Hydromorphologische Beeinträchtigungen

Der Mensch hat durch seine vielfältigen Ansprü-
che an die Lippe den Fluss deutlich überprägt.
Die Lippe wurde streckenweise als Schifffahrts-
kanal ausgebaut, in Ortslagen und in Bereichen
der Bergsenkung zum Zwecke des Hochwasser-
schutzes eingedeicht und zur Bereitstellung von
landwirtschaftlich nutzbarer Fläche eingetieft
und begradigt. Auch die Nutzung der Wasser-
kraft führte zu deutlichen Veränderungen in der
Flusslandschaft. Eine Durchgängigkeit für Orga-
nismen und Sediment ist nicht mehr gegeben.
Weiterhin gingen durch den Siedlungsdruck und
die landwirtschaftliche Nutzung die Auenberei-
che verloren. Abgesehen von der Schiffbarma-
chung gilt dies sinngemäß auch für eine Vielzahl
von Zuläufen. Dementsprechend schlecht stellen
sich die Ergebnisse der Gewässerstrukturgüte-
kartierung dar, lediglich die in einigen Oberläu-
fen noch vorhandenen, vergleichsweise natur-
nahen Abschnitte wurden entsprechend besser
bewertet.

Belastungen der Oberflächengewässer 3.1

Abb. 3.1.5-1
Ausgebaute Lippe im
innerstädtischen
Bereich von Lünen
(Foto: StUA Lippstadt)
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Innerhalb der Ortslagen reicht die Bebauung
häufig direkt bis an die Gewässer. Der Sohl- und
Uferbereich ist befestigt und damit die Gewäs-
serstruktur deutlich beeinträchtigt. In der freien
Landschaft wurden für die landwirtschaftliche
Nutzung die Gewässer häufig begradigt und ein-
getieft. Die ackerbauliche Nutzung reicht direkt
bis an das Gewässer, die schützenden Uferstrei-
fen wurden beseitigt. Bergsenkungsbedingt wur-
den einige Gewässer aus ihrer Tallage herausge-
nommen, verlegt und eingedeicht. Eine offene
Einmündung in das unterhalb liegende Gewässer
ist dort häufig nicht mehr möglich, das gesamte
Gewässer muss gepumpt werden. Die Durch-
wanderbarkeit und der Feststofftransport sind
unterbrochen. In Bergsenkungsgebieten wurden
einige Gewässerabschnitte als offene Schmutz-
wasserläufe ausgebaut.

Einen Überblick der zu berücksichtigenden Nut-
zungen, im Wesentlichen die Siedlungslagen und
landwirtschaftlichen Nutzflächen, vermittelt die
Abbildung 1.5-1 in Kapitel 1. Die lokalen Aus-
wirkungen der Nutzungen werden durch die
Bewertung der Gewässerstrukturgüte widerge-
spiegelt (Karte 2.1-3).

Abb. 3.1.5-4
Naturnaher Bereich
der Funne südlich von
Südkirchen 
(Foto: StUA Lippstadt)
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Abb. 3.1.5-2
Bergbaugeschädigter
eingedeichter Kuh-
bach - offener
Schmutzwasserlauf -
in Bergkamen 
(Foto: StUA Lippstadt) 

Abb. 3.1.5-3
Für die Landwirt-
schaft ausgebauter
Salzbach nördlich von
Werl-Büderich 
(Foto: StUA Lippstadt)
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Abb. 3.1.6-1
Querbauwerk in der
Lippe bei Lippstadt-
Esbeck mit Bootsgas-
se (links) und Fisch-
aufstieg (Foto: StUA
Lippstadt)

In der Tabelle ist jeweils die Anzahl der Quer-
bauwerke mit der entsprechenden Funktion auf-
gelistet. Bei den Nutzungen sind Mehrfachnen-
nungen möglich, da es Querbauwerke gibt, die
verschiedenen Zwecken, z. B. Wasserentnahme
und Wasserkraft gleichzeitig dienen. Die häufig-
sten Nutzungen sind Wasserkraft, Sohlstabilisie-
rung und Teiche.

Die über 1.000 Querbauwerke in den Gewässern
mit einem Einzugsgebiet ≥ 20 km2 sind hinsicht-
lich ihrer ökologischen Auswirkungen unter-
schiedlich zu bewerten. So reicht die Skala von
kleinen Sohlstufen oder Sohlrampen mit 20 cm
Höhe bis zu Staumauern großer Höhe (siehe
Tabelle 3.1.6-2).

Die Tabelle 3.1.6-2 zeigt die Bedeutung der
Querbauwerke in der Äschenregion. Mit 316
Querbauwerken auf einer Fließstrecke von 335
km ergibt sich eine mittlere Entfernung zwi-
schen den Bauwerken von rd. 1,1 km. Bei den
Querbauwerken ohne Angabe zur Absturzhöhe
handelt es sich vor allem um Bauwerke, die im
Rahmen der Gewässerstrukturgütekartierung
erhoben wurden. Sie sind zu großen Teilen der
Kategorie 0 ≤ hA < 0,2 m zuzuordnen, vereinzelt
treten jedoch auch in den Oberläufen größere
Absturzhöhen auf.

In Abhängigkeit von der Absturzhöhe beein-
trächtigen die Querbauwerke die Durchgängig-
keit der Gewässer und führen zu unterschiedlich
ausgedehnten Rückstaubereichen mit entspre-

3.1.6

Abflussregulierungen

Als Abflussregulierungen werden hier Regulie-
rungen durch Talsperren sowie durch Querbau-
werke verstanden. Besondere Berücksichtigung
findet hier bei letzteren der Aspekt der Durch-
gängigkeit für Fließgewässerorganismen. Hier-
bei sind insbesondere die Auswirkungen auf die
Fischfauna zu nennen, die unmittelbar durch
unpassierbare Querbauwerke in ihren Wanderun-
gen beeinträchtigt werden (s. Kap. 2.1.3.4).

Querbauwerke

Die ungehinderte Durchgängigkeit der Fließgewäs-
ser ist eine grundlegende Voraussetzung für die
Etablierung sich selbst erhaltender Fischpopula-
tionen. Dies betrifft sowohl Fischarten, die klein-
räumige Wanderungen durchführen, als auch vor
allem die Wanderfische wie Lachs oder Meerforel-
le, die auf eine ungehinderte Wanderung zwischen
den Laichgewässern in den Äschenregionen und
den marinen Aufwuchsgebieten angewiesen sind.

Die Querbauwerke und ihre jeweilige Aufwärts-
passierbarkeit wurden für das Arbeitsgebiet Lip-
pe im Querbauwerk-Informationssystem (QuIS)
des Landes NRW erfasst. Die Erhebungen
erfolgten ab Mitte der 1990er-Jahre bis 2004 für
Querbauwerke an Oberflächengewässern mit
einem Einzugsgebiet von ≥ 20 km2.

Die Querbauwerke in den Oberläufen der Fließ-
gewässer mit einem Einzugsgebiet ≥ 20 km2

sowie in den Gewässern mit einer Einzugsge-
bietsgröße zwischen 10 und 20 km2 sind aus der
Gewässerstrukturgütedatenbank ergänzt und
bewertet worden und werden erst für zukünftige
Auswertungen berücksichtigt.

Die vielfältige Nutzung der Lippe und ihrer
Nebengewässer ist in vielen Fällen nur durch
den Aufstau der Gewässer mit Hilfe von Quer-
bauwerken möglich. Dementsprechend gibt es
im Arbeitsgebiet Lippe über 1.000 Querbauwer-
ke verschiedener Größenordnungen und Funk-
tionen. Die Durchgängigkeit der Gewässer kann
somit als massiv gestört betrachtet werden.

Eine Übersicht über die verschiedenen Funktio-
nen der Querbauwerke liefert Tabelle 3.1.6-1.
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Funktionen der Querbauwerke in den Gewässern mit einem Einzugs-
gebiet ≥ 20 km2 (QuIS, Stand: 08/2003)

Nutzung Einzugsgebiet Lippe Wanderweg Lippe Wanderweg Alme

Wasserkraft 78 11 18

Wasserentnahme 42 9 3

Sohlstabilisierung 207 21 20

Teiche 57 2 2

Denkmal 16 3 0

Fischteich 20 1 2

Grundwasserbeeinflussung 18 5 2

Schifffahrt 5 4 0

Bewässerung 26 4 0

Naturschutz 6 4 0

Wehre ohne erkennbare Funktion 72 10 6

Querbauwerke ohne Angabe* k. A. k. A. k. A.

Gesamtzahl (nicht Summe) 1.077 85 65

*meist kleine Abstürze gemäß Klassifizierung der Gewässerstrukturgütekartierung

Querbauwerksbestand für die Gewässer mit einem Einzugsgebiet 
≥ 20 km2, sortiert nach Absturzhöhe und traditioneller Fischzonierung
der Fließgewässer (QuIS, Stand: 08/2003)

Absturzhöhe Brachsenregion Barbenregion Äschenregion Forellenregion Nicht klassifiziert Arbeitsgeb. Lippe
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chend nachteiligen Auswirkungen auf die Fließ-
gewässerbiozönosen.

Nur eine geringe Anzahl der über 1.000 Quer-
bauwerke in Gewässern mit einem Einzugsge-
biet ≥ 20 km2 sind als gut passierbar bewertet
worden (Quelle: QuIS, Stand 01/2003).

Alle übrigen nur eingeschränkt oder nicht passier-
baren Querbauwerke beeinflussen die ökologi-
schen Funktionen der Fließgewässer im Arbeits-
gebiet Lippe. Abbildung 3.1.6-2 zeigt den Fisch-
aufstieg am Tivoli-Wehr in Lippstadt.

Die Querbauwerke in den Fließgewässern 
≥ 10 km2 und ihre Aufwärtspassierbarkeit sind
in Karte 3.1-11 mit direktem Bezug zu den be-
troffenen Gewässern dargestellt.

Abb. 3.1.6-2
Fischaufstieg am 
Lippewehr Tivoli in
Lippstadt 
(Foto: StUA Lippstadt)

Ohne Angabe 55 173 145 114 68 555

0 ≤ hA < 0,2 m 2 5 7 5 1 20

0,2 ≤ hA < 0,5  m 10 48 77 57 17 209

0,5 ≤ hA < 1,0 m 10 42 33 33 10 128

≥ 1,0 m 18 32 54 37 24 165

Summe 95 300 316 246 120 1077

Fließstrecke (km) rd. 1275 rd. 836 rd. 335 rd. 1761 rd. 936 rd. 5143

mittlere Entfer- rd. 13,5 rd. 2,8 rd.  1,1 rd.  7,2 rd.  7,8 rd.  4,8

nung zwischen 

den Querbau-

werken (km)  
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Beiblatt 3.1-11

3.1.6-5

Querbauwerke, Aufwärtspassierbarkeit und Rückstaubeeinflussung im Arbeitsgebiet Lippe
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3.1.6-7

Im Bereich der Bauwerke findet in der Regel ein
Fließwechsel vom strömenden zum schießenden
Abfluss statt, der sich unmittelbar unterhalb in
einem Wechselsprung wieder umkehrt. In diesen
Bereichen findet in der Regel ein erhöhter Sauer-
stoffeintrag statt. Unterhalb vieler Bauwerke be-
finden sich Kolke im Gewässer mit entsprechend
ruhigen Fließbereichen. Ob und inwieweit sich
diese lokalen Veränderungen signifikant im Sin-
ne von negativ auf den Gewässerzustand auswir-
ken, ist nach dem jetzigen Stand der Diskussion
noch nicht geklärt.

Talsperren

Im Bereich der Oberen Lippe bestehen die Aabach-
talsperre und der Sander Lippesee mit Stauvolu-
mina von 16,4 Mio. m3 und 7,0 Mio. m3. Die
Aabachtalsperre dient der Trinkwassergewinnung,
der Sander Lippesee der Freizeitgestaltung. Bei
der Aabachtalsperre ist eine Abflussregulierung
mittels der Verschlussorgane möglich. Beim
Sander Lippesee befindet sich der größte Teil
des Seeinhalts unterhalb des natürlichen Wasser-
spiegels der Lippe. Ein mittels Verschlussorga-
nen beherrschbarer Stauraum, der eine Abflussre-
gulierung zulässt, existiert daher nicht.

Im Bereich der Unteren Lippe befinden sich die
Talsperre Hullern und die Talsperre Haltern, die
beide die Stever stauen. Die Talsperre Haltern
hat einen Inhalt von 20,5 Mio. m3, bei der Tal-
sperre Hullern beträgt der Inhalt 11,0 Mio. m3.

Rückstau

Das QuIS enthält auch Angaben zur Rückstau-
wirkung der betreffenden Bauwerke, und zwar
ausgedrückt in der Form der Länge der jeweili-
gen Staustrecke.

Ein Rückstau verändert die Fließcharakteristik
eines Gewässers signifikant, und zwar in Abhän-
gigkeit von der Stauhöhe und den Gefällever-
hältnissen. Dies hat Auswirkungen auf wesentli-
che Parameter der Gewässerbeschaffenheit. Als
Beispiele sind die Wassertemperatur, der Stoff-
haushalt, die Sohlstruktur und in Abhängigkeit
davon die gesamte Besiedlung zu nennen.

Es wird angenommen, dass Rückstaulängen
unter 10 m unbedeutend sind. Die Auswertung
der QuIS-Daten ergibt dann, dass an der Alme
von insgesamt 211 Querbauwerken nur 28 Bau-
werke Rückstaulängen zwischen 10 m und 290 m
mit einer Gesamtstaulänge von 2.320 m aufwei-
sen. Die Glenne weist zehn Bauwerke mit Rück-
staulängen von 10 m bis 1.200 m und einer Sum-
me von 1.880 m auf. An der Stever liegen neun
Anlagen mit Staulängen von 10 m bis 1.400 m
und einer gesamten Staustrecke von 3.850 m.
Nicht darin enthalten sind die Absperrbauwerke
der Talsperren Haltern und Hullern. An der Lippe
befinden sich 34 Querbauwerke mit Rückstau-
längen von 10 m bis 3.000 m, die Staustrecken
erreichen eine Gesamtlänge von 29.525 m.

Die Lippe hat von der Quelle bis zur Mündung
eine Lauflänge von 220 km, so dass nach QuIS
die unter dem Einfluss von Rückstau stehende
Gewässerstrecke lediglich 13 % beträgt. Bei den
Angaben im QuIS zur Rückstaulänge muss
jedoch beachtet werden, dass sie eine Moment-
aufnahme am Tage der Besichtigung darstellen.
Die Rückstaulänge hängt von der Wasserführung
ab, die in dem Informationssystem nicht genannt
wird. Dazu zwei Beispiele: Die Rückstaulänge
des Wehrs Beckinghausen beträgt gemäß QuIS
1.500 m, bei MNQ erreicht sie den Wert von
9.712 m. Für das Wehr Heesen lauten die ent-
sprechenden Daten 2.500 m und 5.635 m. Tat-
sächlich ist die Rückstauwirkung der Querbau-
werke an der Lippe so groß, dass die Fließge-
wässereigenschaft in weiten Bereichen stark ein-
geschränkt ist. Die Angaben im QuIS zur Rück-
staulänge haben daher nur vorläufigen Charak-
ter. Sie müssen noch weiter verifiziert werden.

Abb. 3.1.6-3
Auslaufbauwerk des
Lippesees (Foto: StUA
Lippstadt)
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Abb. 3.1.7-1
Kanuslalomstrecke unter-
halb des Stiftswehrs in
Lippstadt (Foto: QuIS)
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3.1.7

Andere Belastungen

Im Arbeitsgebiet Lippe wirken verschiedene, in
den Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.6 nicht aufgeführte
Belastungen auf die Gewässer ein:

• Freizeit- und Erholungsnutzung

• Abbau von Kies und Sand in Flussauen

• Fischteiche

• Versauerung

Belastungen durch Freizeit- und
Erholungsnutzung

Freizeit und Erholungsnutzung findet vor allem
im Nahbereich der an der Lippe liegenden Städ-
te und Gemeinden statt. In der Regel steht hier
die ruhige Erholungsnutzung im Vordergrund.
Vor allem die Fluss begleitenden Wanderwege
stehen einer morphologischen Entwicklung ent-
gegen.

Ein besonderer Freizeitschwerpunkt befindet sich
an den Abgrabungsseen im Bereich der Städte
Paderborn, Delbrück, Salzkotten und Haltern. Die
Stadt Hamm plant, in der Lippeaue bei Hamm
durch Abgrabung einen Freizeitsee herzustellen.

Viele Gewässer im Arbeitsgebiet Lippe sind
beliebte Fischgewässer für die Angler.

Die Lippe hat eine besondere Bedeutung als
überregionaler Kanu-Wanderweg. Neben einer
Vielzahl von Sportvereinen haben sich auch
mehrere kommerzielle Anbieter etabliert. In
Lippstadt befindet sich eine Kanuslalom- und
Wildwasserstrecke, auf der auch Deutsche Meis-
terschaften durchgeführt werden. Diese Sportan-
lage soll in den kommenden Jahren im
Zusammenhang mit dem Umbau einer Wehran-
lage erneuert werden. Gleichzeitig soll damit die
Durchgängigkeit für die Organismenwanderung
verbessert werden.

Die Auswirkungen infolge der Freizeit- und
Erholungsnutzung spielen im Arbeitsgebiet Lip-
pe derzeit eher eine untergeordnete Rolle, deutli-
che Auswirkungen sind lokal begrenzt.

Die Talsperren dienen der Versorgung mit Trink-
wasser, das als Grundwasser nach vorheriger An-
reicherung mit Oberflächenwasser aus den Stau-
seen gewonnen wird. Bei beiden Anlagen liegt
der größte Teil des Stauraums jedoch unterhalb
der Sohlhöhe der Absperrbauwerke, so dass ein be-
herrschbarer Stauraum nicht besteht. Eine zielge-
richtete Abflussregulierung findet daher nicht statt. 

Sonstige Abflussregulierungen 

Unter die sonstigen Abflussregulierungen mit
Auswirkungen auf die Fließeigenschaften fallen
in erster Linie Gewässerausbaumaßnahmen, wie
Strömungsregulierungen, Profil- und Laufverän-
derungen.

Ferner bestehen im Einzugsgebiet der Oberen
und Mittleren Lippe einige Hochwasserrückhal-
tebecken, die vor allem auf die unmittelbar
unterhalb gelegenen Flussstrecken wirken. Die
Mehrzahl der Becken wird so gesteuert, dass ein
Hochwasserereignis bis zu einem Wiederkehrin-
tervall von fünf Jahren die Sperrenstelle unge-
hindert passieren kann.
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3.1.7-2

Belastung durch Fischteiche

Fischteiche können die Gewässer stofflich, mor-
phologisch und mengenmäßig belasten.

Die stofflichen Auswirkungen können in einer
ungünstigen Veränderung von pH-Wert, Tempe-
ratur, Sauerstoff- und Nährstoffhaushalt sowie in
organischen Belastungen und einer erhöhten
Schwebstoffbelastung bestehen.

Bei Teichen im Hauptschluss ist die lineare Durch-
gängigkeit des Gewässers i. d. R. unterbrochen,
auch bei Teichen im Nebenschluss ist die Wasser-
entnahme in der Mehrzahl der Fälle mit einem
Stau verbunden, der ebenfalls nur in wenigen
Fällen passierbar ist. Außerdem kann die ent-
nommene Wassermenge im Sommer so groß
sein, dass im Mutterlauf kaum Wasser verbleibt.

Belastungen infolge des Abbaus von Kies 
und Sand

Die Lippeaue im Bereich der Städte Paderborn,
Delbrück und Salzkotten ist zu wesentlichen Tei-
len als Folge des Abbaus von Kies und Sand
durch Abgrabungsseen gekennzeichnet. Der
hohe Anteil dieser Wasserflächen sowie die bis
dicht an die Lippe reichenden Abgrabungsgren-
zen machen eine typgerechte morphologische
Entwicklung nur noch sehr eingeschränkt mög-
lich. Die von der Lippe abhängigen Auen kön-
nen dort nicht als terrestrischer Standort entwik-
kelt werden.

Dies gilt in etwas geringerem Rahmen auch für
den Mündungsbereich der Lippe in den Rhein.

Durch den Abbau von Kies und Sand ist das
Grundwasser frei gelegt. Die schützende Wir-
kung der ursprünglich darüber befindlichen
Bodenschichten fehlt.

Eine besonders gravierende Auswirkung besteht
durch den Lippesee bei Paderborn. Dieser
Abgrabungssee nimmt die gesamte Aue ein. Der
Oberlauf der Lippe mündet in diesen See. Nach
etwa zwei Kilometern fließt das Wasser wieder
aus dem See in den weiteren Verlauf der Lippe
(siehe Abbildung 3.1.6-3). Dadurch entstehen
drei Problembereiche:

• die Durchgängigkeit für Fließgewässerorganis-
men ist massiv unterbrochen,

• die von oberhalb des Sees von der Lippe trans-
portierten Feststoffe (Kies und Sande) bleiben
im See liegen und stehen dem Unterlauf nicht
mehr zur morphologischen Entwicklung zur
Verfügung und

• durch den Einfluss des Sees verschlechtert
sich die Wasserqualität des Lippewassers.
Unterhalb des Absperrbauwerks wird der Fluss
durch das im See entstandene Plankton in
unnatürlicher Weise getrübt.

Die zurzeit laufende Maßnahme des StUA Lipp-
stadt (Schaffung einer Lippeseeumflut) lässt
erwarten, dass diese Probleme in wenigen Jahren
gelöst sind.

Abb. 3.1.7-2 (oben)
Lippeaue im Bereich
der Kläranlage Pader-
born in Sande 
(Foto: Ing.-Büro NZO,
Bielefeld)
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Abb. 3.1.7-3 (unten)
Lippesee bei Pader-
born mit geplanter
südlicher Umflut
(Foto: Ing.-Büro NZO,
Bielefeld)
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Belastung durch Versauerung

Die Versauerung der Gewässer und der Böden
wird hauptsächlich durch sauren Niederschlag
hervorgerufen. Dieser Prozess wird meistens
durch anthropogen bedingte Schwefel- und Stik-
kstoffemissionen verursacht.

Bei der Versauerung von Oberflächengewässern
kommt es zu einer Verringerung des pH-Werts.
Davon sind vor allem Gewässer mit geringer
chemischer Pufferkapazität betroffen. Die Folge
sind abnehmende Fischbestände und eine
geminderte Vielfalt anderer Wasserorganismen,
da sich nur säuretolerante Lebewesen auf diese
Bedingungen einstellen können. Eine indirekte
Folge der Versauerung ist eine Freisetzung von
Schwermetallen aus den Sedimenten der Gewäs-
ser (z. B. Aluminium).

In Nordrhein-Westfalen sind in erster Linie
Bäche des Sauerlands und der Senne von der
Versauerung betroffen. Die Versauerungsgefähr-
dung dieser Gebiete ist zum einen auf das kalk-
arme Ausgangsgestein und zum anderen auf den
Schadstoffeintrag aus der Luft zurückzuführen.

3.1.8

Zusammenfassende Analyse der Haupt-
belastungen der Oberflächengewässer

Bei der Analyse der Hauptbelastungen wird
deutlich, dass häufig mehrere unterschiedliche
Belastungen auf die verschiedenen Gewässer
einwirken. So sind ein Großteil der Gewässer
eher naturfremd ausgebaut, was als strukturelle
Belastung deutlich wird. Hinzukommen stoffli-
che Belastungen, die sowohl aus kommunalen
und industriellen Einleitungen als auch aus dif-
fusen Quellen stammen.

Grundsätzlich lässt sich das Arbeitsgebiet Lippe
in zwei große Bereiche aufteilen. Der gesamte
östliche Teil ist eher ländlich geprägt. Im west-
lichen Teil stellt die Lippe den nördlichen Rand
des Ballungsgebiets dar. Dort nehmen industri-
elle Nutzungen zu. Besonders zu nennen ist hier
die Nutzung der Lippe zur Entnahme und Wieder-
einleitung von Kühlwasser für Kraftwerke.

3.2 Belastungen des Grundwassers

Als mengenmäßige Belastung ist besonders die
Entnahme von Wasser aus der Lippe zur Spei-
sung des Kanalsystems der westdeutschen Kanä-
le zu nennen.

Die im Kapitel 2 dargestellten Immissionsdaten
stellen die aktuelle Belastungssituation gut dar.
Geringere, kaum belastete Gewässerabschnitte
finden sich meist nur in Oberläufen oder bei
kleinen Gewässern in nicht oder nur extensiv
genutzten Bereichen. Es wird aber auch deut-
lich, dass bei vielen Gewässern mit verhältnis-
mäßig kleinen Veränderungen gute Zustände
erreicht werden können.

Im anschließenden Kapitel 4 erfolgt eine Analy-
se im Hinblick auf die Auswirkungen der Belas-
tungen für den Grad der Zielerreichung (Stand
2004) gemäß WRRL.

3.2

Belastungen des Grundwassers

Zur Einschätzung, ob die Zielerreichung der
WRRL wahrscheinlich ist (s. Kap. 4), wird im
vorliegenden Kapitel für alle Grundwasserkör-
per geprüft, ob diese als Einheit durch die ein-
zelnen Belastungsquellen signifikant beein-
flusst werden. Dazu müssen die Auswirkungen,
z. B. von Altlasten oder landwirtschaftlichen Ak-
tivitäten, jeweils einen Flächenanteil zwischen
einem Drittel und der Hälfte des Grundwasser-
körpers beeinträchtigen.

Folgende Belastungsquellen werden getrennt
analysiert:

• Belastungen aus punktuellen Schadstoffquellen

• Belastungen aus diffusen Schadstoffquellen

• Mengenmäßige Belastungen

• Belastungen durch sonstige anthropogene Ein-
wirkungen

In der Bestandsaufnahme für das Grundwasser
wurde gemäß WRRL differenziert zwischen
einer erstmaligen und einer weitergehenden
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3.2.1-1

Belastungen des Grundwassers 3.2

Die Ermittlung der Grundwasserkörper, bei
denen durch punktuelle Schadstoffquellen eine
signifikante Belastung vorliegt, erfolgte in fol-
genden Arbeitsschritten:

• Jeder punktuellen Schadstoffquelle wird ein
Wirkungsradius von 500 m zugeordnet (ent-
spricht einem Wirkungsbereich von 0,8 km2).

• Für jeden Grundwasserkörper wurde eine Flä-
chenbilanz der Überlagerungsfläche der Wir-
kungsbereiche zur Gesamtfläche des Grund-
wasserkörpers erstellt.

• Wenn der Flächenanteil der Wirkungsbereiche
> 33 % der Gesamtfläche des Grundwasser-
körpers beträgt wird die Belastung des Grund-
wasserkörpers durch punktuelle Schadstoff-
quellen als signifikant angesehen.

Da eine Plausibilitätsprüfung hinsichtlich der
Belastung durch punktuelle Schadstoffquellen
bereits Bestandteil der Vorgehensweise im Rah-
men der erstmaligen Beschreibung war, wird auf
weitere Untersuchungsschritte in der weiterge-
henden Beschreibung verzichtet. Für die nach
dem o. g. Schema als „signifikant belastet“
angesehenen Grundwasserkörper wird dement-
sprechend die Zielerreichung (Stand 2004) als
„unwahrscheinlich“ angesehen (s. Kap. 4).

Die im Arbeitsgebiet Lippe für jeden Grundwas-
serkörper berücksichtigte Anzahl von punktuel-
len Schadstoffquellen, die Größe der ihnen
zugeordneten Wirkungsbereiche und deren
Überdeckungsgrad bezogen auf den jeweiligen
Grundwasserkörper ist in Tabelle 3.2.1-1 darge-
stellt.

Beschreibung der hydrogeologischen Verhält-
nisse und der Belastungen. In Kapitel 3.2 des
Ergebnisberichtes werden die Auswertungen der
erstmaligen und weitergehenden Beschreibung
zusammenfassend dokumentiert.

3.2.1

Punktuelle Belastungen des Grundwassers

Eine Belastung des Grundwassers durch punk-
tuelle Schadstoffquellen kann durch folgende
Vorgänge verursacht werden (s. a. UBA 2003*):

• unkontrollierte Ablagerung von Schadstoffen

• längerfristig unsachgemäßer Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen

• Unfälle und Havarien mit wassergefährdenden
Stoffen

Eine punktuelle Schadstoffquelle wird dadurch
charakterisiert, dass sie in der Regel lokalisiert,
jedoch nicht immer einem Verursacher zugeord-
net werden kann und dass die resultierende Be-
lastung des Grundwassers durch Schadstoffe an
der Eintragsstelle vergleichsweise hoch ist (UBA
2003).

Unter Verwendung der landesweiten Datenbank-
systeme zu punktuellen Schadstoffquellen sowie
unter Beteiligung der unteren Wasser- und
Bodenbehörden wurde in NRW ein aktueller
Datensatz grundwasserrelevanter punktueller
Schadstoffquellen erstellt. Dieser diente als
Basis für die Auswertungen hinsichtlich der
Belastungen der Grundwasserkörper.

Sanierte und gesicherte Altablagerungen und
Altstandorte stellen im Sinne der WRRL keine
signifikante Belastung der Grundwasserkörper
dar und werden aus diesem Grund hier nicht
weiter betrachtet.
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Die Grundwasserkörper 276_17 (Münsterländer
Oberkreide / Dortmund) und 278_18 (Niederung
der Seseke) liegen mit 31,8 bzw. 32,4 % knapp
unter dem Signifikanzkriterium.

Die Karte 3.2-1 zeigt die Verteilung punktueller
Schadstoffquellen im Arbeitsgebiet Lippe.

Im Arbeitsgebiet Lippe liegt bei allen Grund-
wasserkörpern der Flächenanteil punktueller
Schadstoffquellen unter dem Signifikanzkrite-
rium von 33 %, so dass für das gesamte Arbeits-
gebiet keine signifikante Belastung durch punk-
tuelle Schadstoffquellen vorliegt. Die Plausibili-
tätsprüfung durch die Geschäftsstelle und die
Unteren Wasserbehörden bestätigt diese Ein-
schätzung.

Punktuelle Belastungen der Grundwasserkörper 
im Arbeitsgebiet Lippe  

278_01 Niederung der Lippe / Mündungsbereich 0 0 0 20

278_02 Niederung der Lippe / Dorsten 2.947 22,9 86 161

278_03 Tertiär des westlichen Münsterlands / Schermbeck 0 0 0 12

278_04 Tertiär des westlichen Münsterlands /Gartroper Mühlenb. 322 7,0 6 30

278_05 Münsterländer Oberkreide / Schölsbach 281 13,2 8 18

278_06 Halterner Sande / Haard 6.349 27,4 199 316

278_07 Halterner Sande / Hohe Mark 1.101 3,7 15 43

278_08 Niederung der Lippe /Datteln Ahsen 1.938 23,1 59 87

278_09 Niederung Heubach /Haltener Mühlenbach 134 1,8 2 11

278_10 Niederung Mittellauf der Stever 268 3,9 11 43

278_11 Halterner Sande / Borkenberg / Humberg 0 0 0 13

278_12 Dülmen-Schichten / Nord 78 0,6 1 38

278_13 Oberkreide der Baumberge 0 0 0 3

278_14 Münsterländer Oberkreide / Oberlauf Stever 0 0 0 60

278_15 Münsterländer Oberkreide / Kamen 3.282 21,4 114 180

278_16 Dülmen-Schichten / Süd 608 8,6 13 37

278_17 Münsterländer Oberkreide / Lippe / Dortmund 1.341 31,8 40 63

278_18 Niederung der Seseke 4.845 32,4 122 170

278_19 Münsterländer Oberkreide / Funne 1.657 9,8 35 71

278_20 Niederung der Lippe und der Ahse 4.440 24,5 128 300

278_21 Münsterländer Oberkreide / Beckumer Berge 1.178 5,2 25 54

278_22 Münsterländer Oberkreide / Soest 1.326 14,7 28 42

278_23 Oberkreide-Schichten des Hellweg / West 6.582 27,6 191 296

278_24 Oberkreide-Schichten des Hellweg / Ost 6.341 19,2 119 154

278_25 Niederung der Lippe / Lippstadt 4.318 16,7 113 138

278_26 Boker Heide 3.492 8,7 70 170

278_27 Sennesande 44 0,5 1 2

278_28 Paderborner Hochfläche / Nord 1.107 3,0 20 95

278_29 Paderborner Hochfläche / Süd 571 1,4 8 85

278_30 Rechtsrheinisches Schiefergebirge / Wünnenberg 485 4,3 10 17

278_31 Briloner Massenkalk / Lippe 338 6,6 5 7

Anzahl punktueller 

Schadstoffquellen

ha % gw-relevant gesamt

Überdeckung durch 

Wirkungsbereiche grund-

wasserrelevanter punk-

tueller Schadstoffquellen

GrundwasserkörperbezeichnungGWK-

Nummer
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3.2.2-1

Der Mittelwert der Nitratbelastung wird an den
Messstellen über den Zeitraum 1996 bis 2002
bestimmt und dann auf insgesamt ca. 3,5 Mio.
Rasterpunkte in NRW übertragen, wobei für
jeden Rasterpunkt der Mittelwert der nächstgele-
genen Messstelle übertragen wird. Der Bezug
zur Fläche (Mittelwert der Nitratkonzentration
eines Grundwasserkörpers) erfolgt dann durch
Mittelwertbildung aller Rasterpunkte eines Grund-
wasserkörpers. Der Wert von 25 mg/l leitet sich
unter der Prämisse eines vorsorgenden Gewäs-
serschutzes als 50 % der gängigen Rechtsvor-
schriften (Nitratrichtlinie) ab.

Im Rahmen der weitergehenden Beschreibung
erfolgte für die Grundwasserkörper eine Bewer-
tung aufgrund der Gebietskenntnis der Fach-
behörden. Das Ergebnis dieser Prüfung führt
schließlich zur Einstufung, ob ein Grundwasser-
körper in die Kategorie „Zielerreichung unwahr-
scheinlich (Stand 2004)“ eingestuft wird 
(s. Kap. 4).

Die Tabelle 3.2.2-1 enthält für die Grundwasser-
körper im Arbeitsgebiet Lippe eine Auflistung
der Flächenanteile hinsichtlich der Nutzungen
Besiedlung und Landwirtschaft, des vorliegen-
den Stickstoffauftrags gemäß Daten des LDS
sowie des gewichteten Mittelwerts der Nitratge-
halte. Die Gesamtzahl der berücksichtigten
Grundwassermessstellen ist der Tabelle 3.2.2-1
ebenso zu entnehmen wie die Anzahl der Mess-
stellen mit einem Nitratmittelwert > 25 mg/l
sowie dem gewichteten Nitratmittel bezogen auf
den Grundwasserkörper.

3.2.2

Diffuse Belastungen des Grundwassers

Für die Belastung des Grundwassers durch dif-
fuse Schadstoffquellen sind Schadstoffeinträge
aus folgenden Nutzungen relevant: 

• Schadstoffeinträge aus Besiedlungsflächen
(undichte Abwasserkanäle, lokale Häufung
punktueller Belastungen etc.), die in ihrer Ge-
samtheit als diffuser Schadstoffeintrag wirken.

• Schadstoffeinträge aus landwirtschaftlicher
Nutzung.

Aufgrund der sehr guten Datenlage in NRW
(s. Kap. 2.2.2) werden bei der Analyse der Be-
lastungen durch diffuse Schadstoffquellen be-
reits frühzeitig Emissions- und Immissionsdaten
miteinander verknüpft.

Die Identifizierung signifikanter Belastungen
durch diffuse Schadstoffquellen erfolgte in der
erstmaligen Beschreibung landesweit nach fol-
genden Kriterien:

1. Die Gesamtfläche des Grundwasserkörpers
ist zu mehr als 33 % der Fläche städtisch
geprägt.

2. Mindestens 33 % der Gesamtfläche des
Grundwasserkörpers werden landwirtschaft-
lich genutzt und gleichzeitig

•  liegt der Stickstoffauftrag > 170 kg/ha/a
(bezogen auf die landwirtschaftliche Flä-
che des Grundwasserkörpers)

•  und/oder die gemittelten Nitratgehalte im
Grundwasser bezogen auf den gesamten
Grundwasserkörper liegen über 25 mg/l.

Der Stickstoffauftrag wird aus den landwirt-
schaftlichen Statistiken des Landes NRW (LDS)
ermittelt.

Belastungen des Grundwassers 3.2

Abb. 3.2.2-1 
Bodennahe Gülleaus-
bringung mit Schlepp-
schlauchverteilern
(Foto: Landwirt-
schaftskammer NRW -
Kreisstelle Soest)
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Diffuse Belastungen: Besiedlungsanteil, Anteil landwirtschaftlich genutz-
ter Fläche, organischer Stickstoffauftrag, gewichtetes Nitratmittel 

GWK-

Nummer

Grundwasserkörper-

bezeichnung

Flächenanteile (%) Auswertungen zur

Nitratkonzentration 

Besiedlung landwirt-

schaftlich

genutzte

Fläche

Anzahl 

MS

MS > 

25 mg/l

gewichte-

tes 

NO3-Mittel

(mg/l)
278_01 Niederung der Lippe/Mündungsbereich 15,9 52,9 16 6 18,4 123,2

278_02 Niederung der Lippe / Dorsten 27,3 52,1 6 3 21,7 146,4

0278_03 Tertiär des westlichen Münsterlands / 7,7 58,5 2 2 83,0 146,4

Schermbeck

278_04 Tertiär des westlichen Münsterlands / 9,4 39,5 0 130,4

Gartroper Mühlenbach

278_05 Münsterländer Oberkreide /Schölsbach 21,2 67,3 3 2 33,8 149,6

278_06 Halterner Sande / Haard 28,3 39,3 34 3 13,2 98,4

278_07 Halterner Sande / Hohe Mark 9,5 50,1 21 8 67,0 164,8

278_08 Niederung der Lippe /Datteln Ahsen 22,6 54,8 0 94,4

278_09 Niederung Heubach / 7,4 62,8 3 0 1,7 161,6

Haltener Mühlenbach

278_10 Niederung Mittellauf der Stever 17,4 57,7 2 0 5,4 139,2

278_11 Halterner Sande / Borkenberg / 5,7 57,6 6 2 27,2 163,2

Humberg

278_12 Dülmen-Schichten / Nord 14,0 72,6 1 1 262,6 156,0

278_13 Oberkreide der Baumberge 4,2 57,8 6 1 18,5 142,4

278_14 Münsterländer Oberkreide / 7,8 77,8 6 2 10,8 148,0

Oberlauf Stever

278_15 Münsterländer Oberkreide / Kamen 22,8 67,3 6 2 3,52 76,8

278_16 Dülmen-Schichten / Süd 11,5 64,3 1 0 1,3 125,6

278_17 Münsterländer Oberkreide / Lippe / 35,4 49,8 1 0 0 68,8

Dortmund

278_18 Niederung der Seseke 34,4 55,2 4 0 3,4 56,0

278_19 Münsterländer Oberkreide / Funne 11,8 72,5 2 0 1,0 124,8

278_20 Niederung der Lippe und der Ahse 29,6 57,7 1 0 7,8 84,0

278_21 Münsterländer Oberkreide / 7,5 76,4 1 0 1,3 108,8

Beckumer Berge

278_22 Münsterländer Oberkreide / Soest 10,0 83,4 4 1 15,6 68,0

278_23 Oberkreide-Schichten des Hellweg/West 23,6 69,5 4 2 18,8 60,8

278_24 Oberkreide-Schichten des Hellweg/Ost 9,0 77,9 10 6 32,7 76,0

278_25 Niederung der Lippe / Lippstadt 13,6 78,9 13 2 10,5 108,8

278_26 Boker Heide 17,4 71,6 217 58 21,0 104,8

278_27 Sennesande 7,4 22,8 15 0 12,8 100,8

278_28 Paderborner Hochfläche / Nord 7,2 49,5 33 8 19,4 80,8

278_29 Paderborner Hochfläche / Süd 5,5 61,5 13 7 25,9 93,6

278_30 Rechtsrheinisches Schiefergebirge / 4,7 24,2 4 2 19,9 101,6

Wünnenberg

278_31 Briloner Massenkalk / Lippe 5,4 70,4 9 3 19,7 106,4

Organi-

scher 

Stickstoff-

auftrag

(kg/ha)
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Karte 3.2-2 enthält eine Darstellung der Grund-
wasserkörper, die die zuvor genannten Signifi-
kanzkriterien der erstmaligen Beschreibung
bezogen auf diffuse Schadstoffquellen über-
schreiten, sowie die zur Auswertung herangezo-
genen Grundwassermessstellen.

Die Grundwasserkörper 276_17 (Münsterländer
Oberkreide / Dortmund) und 278_18 (Niederung
der Seseke) sind auf Grund dichter Besiedlung
von 35,4 bzw. 34,4 % der jeweiligen Fläche als
signifikant belastet einzustufen. Für die Grund-
wasserkörper deckt sich diese Einschätzung mit
den Auswertungen bezüglich der Häufung punk-
tueller Schadstoffquellen (siehe Kapitel 3.2.1).

Nach Tabelle 3.2.2-1 weisen 29 von 31 Grund-
wasserkörpern im Arbeitsgebiet Lippe einen sig-
nifikanten Flächenanteil landwirtschaftlich
genutzter Fläche > 33 % auf. Bei 25 Grundwas-
serkörpern liegt der Flächenanteil zwischen 50
und 78 %.

Die Auswertungen hinsichtlich der Nitratmittel-
werte in den Grundwasserkörpern führten dazu,
dass sieben Grundwasserkörper hinsichtlich dif-
fuser Schadstoffeinträge aus landwirtschaft-
lichen Nutzungen als belastet angesehen werden.
Bei sieben weiteren Grundwasserkörpern liegt
der Nitratmittelwert zwischen 18 und 21 mg/l.
25 bis 50 % der jeweils in den genannten Grund-
wasserkörpern vorhandenen Messstellen über-
schreiten den Schwellenwert von 25 mg/l. Die
Messstellendichte und -verteilung in den einzel-
nen Grundwasserkörpern ist sehr unterschied-
lich. Für die Grundwasserkörper 278_04 und
278_08 liegen keine Nitrat-Untersuchungsergeb-
nisse für den Auswertezeitraum vor.

Auf Basis dieser Auswertungen erfolgte im Rah-
men der weitergehenden Beschreibung eine ein-
zelfallbezogene Beurteilung der Geschäftsstelle
auf Grundlage der spezifischen Gebietskennt-
nisse.
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Belastungen der Grundwasserkörper durch diffuse Schadstoffquellen 
im Arbeitsgebiet Lippe 
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3.2.3-1

ob ein signifikanter negativer Trend der
Grundwasseroberfläche in gebietsrelevanten
Teilen festzustellen ist. Die Trendanalyse an den
einzelnen Messstellen wird auf die Fläche über-
tragen (Einflussbereich je Messstelle von 50 km2,
d. h. Radius von ca. 4 km).

Sofern bei einem Drittel der Fläche eines Grund-
wasserkörpers ein negativer Trend (Abfall von
mehr als 1 cm/a) festzustellen ist, wird dieser im
Hinblick auf den mengenmäßigen Zustand als
signifikant belastet eingestuft.

Werden durch die Wirkungsflächen der Mess-
stellen weniger als 50 % einer Grundwasser-
körperfläche abgedeckt, reicht die Messstellen-
dichte für eine Einstufung nicht aus. Diese
Grundwasserkörper werden dann bei einer ent-
sprechenden wasserwirtschaftlichen Bedeutung
(gemäß den Steckbriefen aus der Beschreibung
der Grundwasserkörper, s. Kap. 2.2.1) einer
weitergehenden Beschreibung unterzogen.

Für Grundwasserkörper, vor allem im Festge-
stein, deren wasserwirtschaftliche Bedeutung 
als gering eingestuft wird, kann die Ganglinien-
analyse zur Bestimmung des mengenmäßigen
Zustands entfallen.

Für die Grundwasserkörper mit signifikantem
negativem Trend oder keiner ausreichenden Da-
tenbasis bei mindestens mittlerer wasserwirt-
schaftlicher Bedeutung wurde im Rahmen der
weitergehenden Beschreibung eine überschlägi-
ge Wasserbilanz erstellt. Auf Basis dieser Daten
sowie zusätzlicher gebietsspezifischer Kennt-
nisse der örtlich zuständigen Behörden erfolgte
dann eine abschließende Einstufung vor der Fra-
ge, ob eine signifikante Belastung vorliegt.

Eine ausführliche Beschreibung zu Art und
Umfang der Grundwassernutzung im Arbeitsge-
biet Lippe findet sich in Kapitel 2.2.3.2. In
Tabelle 2.2.3.2-1 (Kapitel 2.2) wird die Anzahl
der Grundwassermessstellen angegeben, die für
die Ermittlung der mengenmäßigen Belastung
der einzelnen Grundwasserkörper im Arbeitsge-
biet Lippe nach den o. g. Vorgaben zur Trenda-
nalyse zur Verfügung standen. In der Tabelle
3.2.3-1 sind für diese Grundwasserkörper die
Ergebnisse dokumentiert. In Karte 3.2-3 sind die
Ergebnisse der Auswertungen zur erstmaligen
Beschreibung sowie der Verteilung der berück-
sichtigten Messstellen graphisch dargestellt.

3.2.3

Mengenmäßige Belastung des Grundwassers

Gemäß WRRL soll im Hinblick auf die mengen-
mäßige Belastung der Grundwasserkörper im
Rahmen der erstmaligen Beschreibung eine
Benennung aller Grundwasserkörper erfolgen,
aus denen eine Entnahme > 10 m3/d erfolgt bzw.
aus denen mehr als 50 Personen versorgt wer-
den. Aufgrund der hydrogeologischen und was-
serwirtschaftlichen Verhältnisse in NRW kann
davon ausgegangen werden, dass alle Grundwas-
serkörper mindestens in diesem Umfang genutzt
werden. Separate Auswertungen wurden aus die-
sem Grund diesbezüglich nicht durchgeführt,
d. h. auf eine Erfassung und Darstellung der
Grundwasserentnahmen und künstlicher Anrei-
cherungen wurde im Rahmen der Bestandsauf-
nahme verzichtet.

Mengenmäßige Belastungen des Grundwassers
resultieren in NRW in erster Linie aus Grund-
wasserentnahmen zu öffentlichen oder priva-
ten Zwecken. Aus quantitativer Sicht von vor-
herrschender Bedeutung sind die Grundwasser-
entnahmen zum Zwecke der öffentlichen Trink-
wasserversorgung sowie großräumige Beein-
trächtigungen des Grundwasserhaushalts auf-
grund des Abbaus meist oberflächennaher Roh-
stoffe.

Die Analyse der mengenmäßigen Belastung
der Grundwasserkörper in NRW erfolgte durch
Trendanalysen von Grundwasserganglinien.
Hierzu werden alle Grundwassermessstellen her-
angezogen, die beim Landesgrundwasserdienst
digital verfügbar sind und folgende Kriterien
erfüllen:

• Messzeitraum 1971 bis 2000

• keine zusammenhängenden Messlücken von
mehr als 400 Tagen

• mindestens halbjährlicher Messturnus

• Messstellen aus tieferen Grundwasserstock-
werken bzw. ohne Stockwerkszuordnung wer-
den nicht berücksichtigt.

Zur Analyse der mengenmäßigen Belastung der
Grundwasserkörper wurde zunächst untersucht,

Belastungen des Grundwassers 3.2
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Die Ergebnisse der Trendanalyse wurden durch
die Geschäftsstelle geprüft. Es wurden zusätz-
lich für sechs weitere Grundwasserkörper Was-
serbilanzen durchgeführt.

Die Ergebnisse der Wasserbilanzen für die
betrachteten 15 Grundwasserkörper sind in
Tabelle 3.2.3-2 im Überblick dargestellt.

Die Auswertung der überschlägigen Wasserbi-
lanzen führte zu dem Ergebnis, dass nur im
Grundwasserkörper 278_02 „Niederung der Lip-
pe/Dorsten“ eine negative Wasserbilanz vorliegt,
d. h. dass die Summe der Grundwasserentnah-
men die Grundwasserneubildung überschreitet.

In der Trendanalyse wurden die Auswirkungen
des Bergbaus auf die Erdoberfläche – Bergsen-
kungen = Absenkung der Messpunkthöhe –
nicht berücksichtigt. Daher wurde bei einigen
westlichen Grundwasserkörpern ein scheinbarer
negativer Trend ermittelt.

Tabelle 3.2.3-1 enthält je Grundwasserkörper
Angaben zu den Kenndaten der Trendanalyse
wie z. B. Anzahl der verwendeten Messstellen,
Anzahl von Messstellen mit negativem Trend
etc. sowie zur wasserwirtschaftlichen Bedeutung
der Grundwasserkörper. Die letzte Spalte enthält
das Ergebnis der erstmaligen Beschreibung mit
dem Hinweis, ob in der weitergehenden Be-
schreibung eine Wasserbilanz zu erstellen war
oder nicht.

Bei sieben Grundwasserkörpern im Arbeitsge-
biet Lippe sind keine Messstellen vorhanden, die
die Datenanforderungen für eine repräsentative
Trendanalyse erfüllen (siehe Tabelle 2.2.3.2-1).
Bei zwei weiteren Grundwasserkörpern lag der
Überdeckungsgrad der Messstellen unter 50 %.
Für diese Grundwasserkörper wurde in der
weitergehenden Beschreibung eine überschlägige
Wasserbilanz durchgeführt.

3.2 Belastungen des Grundwassers

Abb. 3.2.3-1 
Lichtlot zur Messung

des Grundwasser-
stands in einer Grund-

wassermessstelle
(Foto: StUA Lippstadt)

 



3.2.3-3

278_01 Niederung der Lippe/Mündungsbereich 26 100,00 6 23,36 hoch ja

278_02 Niederung der Lippe/Dorsten 10 80,87 4 31,96 hoch ja

278_03 Tertiär des westlichen Münsterlands/ gering nein

Schermbeck

278_04 Tertiär des westlichen Münsterlands/ 1 79,43 0 gering nein

Gartroper Mühlenbach

278_05 Münsterländer Oberkreide/Schölsbach 5 97,16 2 19,42 hoch ja

278_06 Halterner Sande Haard 47 97,67 29 53,22 hoch ja

278_07 Halterner Sande/Hohe Mark 45 98,98 24 37,03 hoch ja

278_08 Niederung der Lippe/Datteln Ahsen 14 64,89 8 20,83 gering ja

278_09 Niederung Heubach/ 26 85,45 2 1,89 hoch nein

Haltener Mühlenbach

278_10 Niederung Mittellauf der Stever 14 97,86 1 5,31 hoch nein

278_11 Halterner Sande/Borkenberg/Humberg 7 64,85 0 hoch nein

278_12 Dülmen-Schichten/Nord 8 86,75 0 gering nein

278_13 Oberkreide der Baumberge hoch ja

278_14 Münsterländer Oberkreide/ 16 70,60 2 6,53 gering nein

Oberlauf Stever

278_15 Münsterländer Oberkreide/Kamen 22 91,53 9 50,14 gering ja

278_16 Dülmen-Schichten/Süd gering nein

278_17 Münsterländer Oberkreide/Lippe/ 7 97,51 2 31,91 gering ja

Dortmund

278_18 Niederung der Seseke 15 94,40 10 68,45 gering ja

278_19 Münsterländer Oberkreide/Funne 13 81,57 4 18,67 gering ja

278_20 Niederung der Lippe und der Ahse 21 94,56 3 21,03 gering ja

278_21 Münsterländer Oberkreide/ 33 99,06 5 15,46 gering nein

Beckumer Berge

278_22 Münsterländer Oberkreide/Soest 10 99,11 0 gering nein

278_23 Oberkreide-Schichten des Hellweg/West 6 42,51 0 gering nein

278_24 Oberkreide-Schichten des Hellweg/Ost 4 32,33 2 19,28 mittel ja

278_25 Niederung der Lippe/Lippstadt 36 94,97 2 5,92 gering nein

278_26 Boker Heide 58 96,18 10 17,54 hoch nein

278_27 Sennesande 35 84,30 2 12,4 hoch nein

278_28 Paderborner Hochfläche/Nord hoch ja

278_29 Paderborner Hochfläche/Süd mittel ja

278_30 Rechtsrheinisches Schiefergebirge/ mittel ja

Wünnenberg

278_31 Briloner Massenkalk /Lippe hoch ja

Tab. 3.2.3-1 Ergebnisse der Trendanalysen für die Grundwasserkörper im 
Arbeitsgebiet Lippe

GWK-

Nummer

Erfordernis

einer über-

schlägigen

Wasser-

bilanz

Grundwasserkörper-

bezeichnung

Kenndaten der Trendanalyse Wasser-

wirt-

schaft-

liche

Bedeutung

Anzahl 

verwende-

ter Mess-

stellen

Überde-

ckungsgrad

repr. Mess-

stellen (%)

Anzahl 

der Mess-

stellen mit

neg. Trend

Flächen-

anteil 

mit neg.

Trend (%)
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Tab. 3.2.3-2 Mengenmäßige Belastung der Grundwasserkörper: 
Ergebnis der überschlägigen Wasserbilanzen  (Teil 1)

GWK-

Nummer

Bilanz

[positiv/

negativ]

Bezeichnung Grund-

wasserneu-

bildung

[Mio m3/a]

Zugelas-

sene Ent-

nahme-

rechte

[Mio m3/a]

Tatsäch-

liche Ent-

nahmen 

[Mio m3/a]

Bemerkungen

Nach der Prüfung (23,4% negativer

Trend und hohe wasserwirtschaftliche

Bedeutung) gemäß Erlass des MUNLV

vom 15.05.2002 wird eine weiterge-

hende Beschreibung durchgeführt.

Ergebnis: Keine Belastung. Der rele-

vante negative Trend von 23,4 % wird

durch 10 (von 26) Messstellen hervor-

gerufen. Gründe: erhöhtes Wasser-

recht bei 5 Messstellen - kurzer Was-

serstandsabfall und anschließender

Wiederanstieg bei 1 Messstelle. Nicht

erklärbar verbleiben 4 Messstellen.

Ergebnis: Da die 4 Messstellen nicht

repräsentativ sind, ist von keiner Belas-

tung auszugehen.

Nach der Prüfung (32,0 % negativer

Trend und hohe wasserwirtschaftliche

Bedeutung) gemäß Erlass des MUNLV

vom 15.05.2002 wird eine weiterge-

hende Beschreibung durchgeführt. 

Die Messstellen mit einem negativen

Trend sind geprägt durch Bergsen-

kungen und öffentliche/gewerbliche

Entnahmen von Grundwasser.

Die Messstellen mit einem negativen

Trend sind geprägt durch Bergsen-

kungen und öffentliche/gewerbliche

Entnahmen von Grundwasser.

Bergsenkungsgebiet 

Sowohl die zugelassene als auch die

tatsächliche Entnahmemenge betra-

gen weniger als 33% bzw. 25% der

Grundwasserneubildung, sodass der

Grundwasserkörper als nicht belastet

einzustufen ist. 

Bei der Auswertung in der erstmali-

gen Beschreibung wurden die Berg-

senkungen nicht berücksichtigt. 

Bei der Auswertung in der erstmali-

gen Beschreibung wurden die Berg-

senkungen nicht berücksichtigt. 

positiv

negativ

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

278_01

278_02

278_05

278_06

278_07

278_08

278_13

278_15

278_17

Niederung der Lippe/

Mündungsbereich

Niederung der Lippe/

Dorsten

Münsterländer Ober-

kreide/Schölsbach

Halterner Sande/

Haard

Halterner Sande/

Hohe Mark

Niederung der Lippe/

Datteln Ahsen

Oberkreide der Baum-

berge

Münsterländer Ober-

kreide/Kamen

Münsterländer Ober-

kreide/Lippe/Dort-

mund

24,5

3,6

46,4

70,8

19,3

2,8

19,9

8,9

34,3

0,1

18,0

44,2

1,6

0,6

0

0

47,6

0,1

18,4

47,6

1,6

0,9

0

0
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Tab. 3.2.3-2 Mengenmäßige Belastung der Grundwasserkörper: 
Ergebnis der überschlägigen Wasserbilanzen  (Teil 2)

GWK-

Nummer

Bilanz

[positiv/

negativ]

Bezeichnung Grund-

wasserneu-

bildung

[Mio m3/a]

Zugelas-

sene Ent-

nahme-

rechte

[Mio m3/a]

Tatsäch-

liche Ent-

nahmen 

[Mio m3/a]

Bemerkungen

Bei der Auswertung in der erstmali-

gen Beschreibung wurden die Berg-

senkungen nicht berücksichtigt.

Am nördlichen Rand bedeutende

Quelllinie. Einzugsgebiete für Wasser-

werke im GW-Körper 278_26. 

Die Grundwasserbilanz ist positiv, da

das Dargebot bezogen auf die mittle-

re Grundwasserneubildung deutlich

größer ist als die Entnahmemengen. 

Besonderheit: Aufgrund von Grund-

wasserentnahmen aus dem 2. GW-

Stockwerk im westlich gelegenen GWK

278_26 mit einem Einzugsgebiet in

diesem Körper ergibt sich hierfür ein

ca. 3-facher Entnahmeanteil, trotzdem

ist die Bilanz deutlich positiv. 

Die Grundwasserbilanz ist positiv, da

das Dargebot bezogen auf die mittle-

re Grundwasserneubildung deutlich

größer ist als die Entnahmemengen. 

Die Grundwasserbilanz ist positiv, da

das Dargebot bezogen auf die mittle-

re Grundwasserneubildung deutlich

größer ist als die Entnahmemengen. 

Die Grundwasserbilanz ist positiv, da

das Dargebot bezogen auf die mittle-

re Grundwasserneubildung deutlich

größer ist als die Entnahmemengen.

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

278_18

278_24

278_28

278_29

278_30

278_31

Niederung der Seseke

Oberkreide-Schichten

des Hellweg/Ost

Paderborner Hochflä-

che/Nord

Paderborner Hochflä-

che/Süd

Rechtsrheinisches

Schiefergebirge/Wün-

nenberg

Briloner

Massenkalk/Lippe

19,4

99,3

149,5

128,4

30,5

17,5

0,3

0

4,5

0,2

0,4

0,7

0,3

0

6,0

0,7

0,6

0,9
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gen auf Basis von Auswerteergebnissen für Indi-
katorstoffe sowie der Gebietskenntnisse der je-
weiligen Staatlichen Umweltämter.

Als Indikatorstoffe wurden die Parameter Am-
monium, Chlorid, Sulfat, pH-Wert, Nickel, PSM
und LHKW ausgewählt. Diese können einerseits
typisch sein für die bereits auf anderem Wege
festgestellten Stoffeinträge durch diffuse Quel-
len (Landwirtschaft, Siedlungsgebiete) oder
durch punktuelle Schadstoffquellen (Altlasten),
können aber andererseits auch auf andere Ursa-
chen zurückzuführen sein. Der NRW-Leitfaden
enthält eine ausführliche Erläuterung möglicher
Ursachen für erhöhte Konzentrationen der o. g.
Parameter.

Hinsichtlich einer potenziellen Belastung des
Grundwassers durch die vorgenannten Stoffe
werden – in Analogie zum Nitrat (s. Kap. 3.2.2)
– die Grundwasserkörper als signifikant belastet
eingestuft, bei denen folgende räumlich gewich-
teten Mittelwerte über- bzw. beim pH-Wert
unterschritten werden:

3.2.4

Andere Belastungen des Grundwassers

Neben den bereits genannten Belastungen der
Grundwasserkörper aus punktuellen und diffu-
sen Schadstoffquellen sowie bezogen auf den
mengenmäßigen Zustand gibt es Belastungen,
die nicht eindeutig einer dieser Belastungsquel-
len zugeordnet werden können.

Da relevante zusätzliche mengenmäßige Eingriffe
in Bezug auf den Wasserhaushalt (großräumige
Versickerung etc.) in NRW nicht vorliegen, be-
schränkt sich die Analyse weiterer Belastungen
auf hydrochemische Belastungen des Grundwas-
sers. Wie zu erwarten zeigten die Auswertungen
dabei, dass auch diese Belastungen mit anderen
Stoffen über punktuelle und/oder diffuse Ein-
tragspfade in den Grundwasserleiter gelangen.

Die Beurteilung der sonstigen anthropogenen
Einwirkungen auf den chemischen Zustand des
Grundwassers erfolgt grundwasserkörperbezo-

3.2.4-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Parameter Schwellenwert Anzahl der zur Auswertung 

herangezogenen Messstellen

Ammonium

Chlorid

Sulfat

Nickel

PSM

LHKW

pH-Wert

0,2 mg/l

125 mg/l

125 mg/l

10 µg/l

0,05 µg/l

5 µg/l

6,5

317

317

267

282

161

271

323

Die Vorgehensweise zur Bestimmung der räum-
lich gewichteten Mittelwerte wurde bereits in
Kap. 3.2.2 ausführlich erläutert.

Die Auswertungen werden anhand der lokalen
Kenntnisse der zuständigen Behörden ergänzt
und abschließend beurteilt. Die Ergebnisse der
Auswertungen und Beurteilungen werden in der
Landesgrundwasserdatenbank dokumentiert.

Tabelle 3.2.4-1 enthält für die Grundwasser-
körper im Arbeitsgebiet Lippe die Ergebnisse
der Analyse bezüglich der sonstigen anthropoge-
nen Belastungen. In Karte 3.2-4 sind die Ergeb-
nisse graphisch dargestellt. Karte 3.2-4 zeigt
auch die Lage der für die Auswertungen heran-
gezogenen Messstellen, deren Anzahl je Grund-
wasserkörper und Parameter der Tabelle 2.2.3.2-1
(s. Kap. 2.2.3.2) zu entnehmen ist.

3.2 Belastungen des Grundwassers
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Tab. 3.2.4-1 Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf sonstige anthropogene 
Einwirkungen  (Teil 1)

GWK-

Nummer

Grundwasserkörperbezeichnung Signi-

fikante

sonstige

Belastun-

gen

Indikator-

parameter

(Schwellen-

wertüber-

schreitung)

Erläuterung 

Niederung der Lippe/Mün-

dungsbereich

Niederung der Lippe/Dorsten

Tertiär des westlichen Münster-

lands/Schermbeck

Tertiär des westlichen Münster-

lands/artroper Mühlenbach

Münsterländer Oberkreide/

Schölsbach

Halterner Sande/Haard

Halterner Sande/Hohe Mark

Niederung der Lippe/Datteln

Ahsen

Niederung Heubach/Haltener

Mühlenbach

Niederung Mittellauf der Stever

Sulfat, 

pH-Wert

PSM

Sulfat

Nickel, PSM,

pH-Wert

Ammonium

Ammonium

Sulfat

nein

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

Keine Überschreitung der Indikatoren, keine Be-

lastung durch Landwirtschaft, Besiedlung und

Punktquellen.

Keine Überschreitung der Schwellenwerte der In-

dikatoren. Kein flächendeckendes Messstellennetz

vorhanden. Lokale Belastungen bekannt. Infolge

bergbaulicher Senkungen und Polderung besteht

die Gefahr durch Infiltration von Oberflächenwas-

ser in den Grundwasserleiter.

Erhöhte Werte bei den Parametern Sulfat und

pH-Wert im Abstrom einer Auffüllung = lokale

Belastung. Keine ausreichende Messstellendichte.

Der Flächenanteil für Besiedlung liegt bei 7,7 %.

Keine grundwasserrelevanten Punktquellen vor-

handen. Eine Belastung ist nicht zu erwarten.

Es sind keine Messstellen vorhanden. Es liegen

keine Untersuchungsergebnisse vor. Der Anteil an

Siedlungsfläche beträgt 9,4 %. Der Anteil der

Punktquellen liegt unter 10 %. Eine signifikante

Belastung ist nicht zu erwarten.

Eine Überschreitung des Schwellenwerts für PSM.

Diese Belastung wird bei den diffusen Quellen

berücksichtigt. Geringe Belastungspotenziale aus

der Besiedlung und durch Punktquellen.

Überschreitungen des Schwellenwerts Sulfat in

bebauten Gebieten (28,3 %) festzustellen.

Bereichsweise viele Punktquellen (27,4 %). Außer-

halb der WSG geringe Messstellendichte.

Überschreitungen der Schwellenwerte für Nickel,

pH-Wert und PSM. Versauerungstendenzen erkenn-

bar. Ausreichende Messstellendichte nur im WSG.

Keine Belastungspotenziale durch Punktquellen.

Der Anteil der Besiedlungsfläche liegt bei 9,5 %.

Keine Messstellen vorhanden. Belastungspotenzi-

ale durch die Besiedlung (22,6 % Flächenanteil)

und die Punktquellen (23,1 %) vorhanden.

Schwellenwert für den Indikator Ammonium über-

schritten. Kein ausreichendes Messstellennetz vor-

handen. Tendenz zur großflächigen Belastung ist

aufgrund von Vorortkenntnissen bekannt.

Bei der Überschreitung des Schwellenwerts für

Sulfat handelt es sich um eine lokale Belastung

im Bereich Lüdinghausen. Das Messstellennetz ist

nicht ausreichend. Belastungspotenziale aus

Besiedlung und Punktquellen nicht vorhanden.

278_01

278_02

278_03

278_04

278_05

278_06

278_07

278_08

278_09

278_10
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Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf sonstige anthropogene 
Einwirkungen  (Teil 2)

GWK-

Nummer

Grundwasserkörperbezeichnung Signi-

fikante

sonstige

Belastun-

gen

Indikator-

parameter

(Schwellen-

wertüber-

schreitung)

Erläuterung 

Die Schwellenwertüberschreitung beim pH-Wert

ist lokal begrenzt. Keine Belastungspotenziale aus

der Besiedlung und von Punktquellen vorhanden.

Die Schwellenwertüberschreitung für Sulfat ist

lokal begrenzt. Die weitere Auswertung von Da-

ten, die bei der UWB Coesfeld (33 Messstellen)

vorliegen, weist lediglich vereinzelte Belastungen

im südlichen Bereich des GW-Körpers aus. Eine

flächige Belastung ist nicht anzunehmen. Der Flä-

chenanteil der Besiedlung liegt bei 14 %.

Keine Schwellenwertüberschreitungen vorhanden.

Das Messstellennetz ist nicht ausreichend. Keine

Belastungspotenziale aus Besiedlung und Punkt-

quellen vorhanden.

Schwellenwertüberschreitung bei Ammonium.

Das Messstellennetz ist unzureichend. Die Aus-

wertung von weiteren Daten der UWB Coesfeld

(ca. 50 Messstellen) weist im gesamten Bereich

des GW-Körpers zum Teil erhebliche Schwellen-

wertüberschreitungen für Ammonium aus.

Bei den Schwellenwertüberschreitungen bei Nickel

und Ammonium handelt es sich um eine lokale

Belastung. Das Messstellennetz ist nicht ausrei-

chend. Es ist ein Belastungspotenzial aus Punkt-

quellen (22,3 %) vorhanden.

Schwellenwertüberschreitung bei Ammonium.

Nur eine Messstelle vorhanden. Der landwirt-

schaftliche Flächenanteil beträgt 64,3 %. 8,6 %

Punktquellen und 11,5 % Besiedlung.

Nur eine Messstelle vorhanden, die im Abstrom

einer Werksdeponie liegt und Sulfatwerte über

dem Schwellenwert aufweist. Hohes Belastungs-

potenzial durch Siedlungsflächen (35,4 %) und

Punktquellen (31,8 %) vorhanden. Das Messstel-

lennetz ist nicht ausreichend.

Schwellenwertüberschreitung bei Ammonium und

Sulfat. Die betroffenen Messstellen liegen im Ab-

strom von Bergehalden. Das vorhandene Mess-

stellennetz ist nicht ausreichend. Hohes Belas-

tungspotenzial durch Besiedlung (34,4 %) und

Punktquellen (32,4 %) vorhanden.

Schwellenwertüberschreitung bei Ammonium.

Das Messstellennetz ist unzureichend. Belastungs-

potenzial durch Punktquellen gegeben.

Halterner Sande/Borkenberg/

Humberg

Dülmen-Schichten/Nord

Oberkreide der Baumberge

Münsterländer Oberkreide/

Oberlauf Stever

Münsterländer Oberkreide/

Kamen

Dülmen-Schichten/Süd

Münsterländer Oberkreide/

Lippe/Dortmund

Niederung der Seseke

Münsterländer Oberkreide/Funne

pH-Wert

Sulfat

Ammonium

Ammonium,

Nickel

Ammonium

Ammonium

Sulfat

Ammonium

Sulfat

Ammonium

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

278_11

278_12

278_13

278_14

278_15

278_16

278_17

278_18

278_19
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Tab. 3.2.4-1 Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf sonstige anthropogene 
Einwirkungen  (Teil 3)

GWK-

Nummer

Grundwasserkörperbezeichnung Signi-

fikante

sonstige

Belastun-

gen

Indikator-

parameter

(Schwellen-

wertüber-

schreitung)

Erläuterung 
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278_20

278_21

278_22

278_23

278_24

278_25

278_26

278_27

Niederung der Lippe und der

Ahse

Münsterländer Oberkreide/ Bek-

kumer Berge

Münsterländer Oberkreide/

Soest

Oberkreide-Schichten des 

Hellweg/West

Oberkreide-Schichten des Hell-

weg/Ost

Niederung der Lippe/Lippstadt

Boker Heide

Sennesande

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja

nein

Ammonium

PSM

Sulfat

Nickel

Ammonium

Nickel

Nur eine Messstelle vorhanden. Belastungspoten-

zial durch Besiedlung (29,6 %) und Punktquellen

(24,9 %) vorhanden.

Keine Schwellenwertüberschreitungen festge-

stellt. Das Messstellennetz ist nicht ausreichend.

Geringes Belastungspotenzial durch Besiedlung

und Punktquellen. Eine Belastung ist nicht zu

erwarten.

Schwellenwertüberschreitungen bei Ammonium

und PSM. Das Messstellennetz ist nicht ausrei-

chend. Der landwirtschaftliche Flächenanteil be-

trägt 83,4 %. Belastungspotenzial durch Punkt-

quellen vorhanden.

Schwellenwertüberschreitung bei Sulfat. Die loka-

le Belastung kommt aus der benachbarten Berge-

halde. Das vorhandene Messstellennetz ist nicht

ausreichend. Hohes Belastungspotenzial durch

Punktquellen (28,6 %).

Schwellenwertüberschreitung bei Nickel. Die belas-

tete Probe hatte einen sehr hohen Sedimentanteil.

Die Analyse kann daher nicht berücksichtigt wer-

den. Das Messstellennetz ist ausreichend. Kein

Belastungspotenzial durch Besiedlung vorhanden.

Schwellenwertüberschreitungen bei Ammonium

und Nickel. Es handelt sich um lokale Belastun-

gen. Das Messstellennetz ist ausreichend. Ten-

denz zu großflächigen Belastungen ist nicht

erkennbar.

Keine Belastung der Indikatoren. Das Messstel-

lennetz ist ausreichend. Reduzierende Verhält-

nisse im westlichen Bereich. Besonderheit: Sehr

intensiver Lagerstättenabbau von Sand und Kies

als Nassabgrabungen. Die Vielzahl von Bagger-

seen bilden ein Belastungspotenzial im Hinblick

auf die Entfernung von Deckschichten. Gezielte

Grundwasseruntersuchungen auf diese Problema-

tik liegen nicht vor.

Keine Belastung der Indikatoren. Das Messstel-

lennetz ist nicht ausreichend. Lokale starke Ver-

sauerungstendenzen im oberen Bereich des

Grundwasserleiters führen nicht zu einer Belas-

tung des Gesamtkörpers. Keine Belastungspoten-

ziale durch Besiedlung, Punktquellen und Land-

wirtschaft, da überwiegend Truppenübungsplatz.
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hohen Belastungspotenzial aus Siedlungsflä-
chen, der Landwirtschaft oder aus Punktquellen
ist das Messstellennetz zu verdichten und der
Untersuchungsumfang zu erweitern.

Zur Messnetzverdichtung können zahlreiche
vorhandene Messstellen Dritter herangezogen
werden. Dieses ist im anschließenden Monito-
ring zu berücksichtigen.

Die Tabelle 3.2.4-1 zeigt, dass die vorhandenen
Messstellen und deren Verteilung für eine
abschließende Beurteilung nicht ausreichen. Ins-
besondere bei Grundwasserkörpern mit einem

Tab. 3.2.4-1 Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf sonstige anthropogene 
Einwirkungen  (Teil 4)

GWK-

Nummer

Grundwasserkörperbezeichnung Signi-

fikante

sonstige

Belastun-

gen

Indikator-

parameter

(Schwellen-

wertüber-

schreitung)

Erläuterung 

278_28

278_29

278_30

278_31

Paderborner Hochfläche/Nord

Paderborner Hochfläche/Süd

Rechtsrheinisches Schiefergebir-

ge/Wünnenberg

Briloner Massenkalk/Lippe

nein

nein

nein

nein Nickel

Keine Schwellenwertüberschreitungen bei den

Indikatoren. Das Messstellennetz ist nicht ausrei-

chend (lokale Häufung). Keine Belastungspoten-

ziale durch Punktquellen (3,0 %) und Besiedlung

(7,2 %).

Keine Schwellenwertüberschreitungen bei den

Indikatoren. Das Messstellennetz ist nicht ausrei-

chend. Keine Belastungspotenziale durch Punkt-

quellen und Besiedlung.

Keine Schwellenwertüberschreitungen bei den

Indikatoren. Das Messstellennetz ist nicht ausrei-

chend. Keine Belastungspotenziale durch Punkt-

quellen (4,3 %), Landwirtschaft (24,2 %) und

Besiedlung (4,7 %).

Schwellenwertüberschreitung (nur eine Messung)

bei Nickel in einer Messstelle, nicht repräsentativ.

Messstellennetz ist ausreichend. Keine Bela-

stungspotenziale durch Punktquellen (6,6 %) und

Besiedlung (5,4 %) vorhanden.

3.2 Belastungen des Grundwassers

Abb. 3.2.4-1 
Grundwasserprobe-

nahme durch das
StUA Lippstadt an
einer Grundwasser-

messstelle (Foto:
StUA Lippstadt)
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Tab. 3.2.5-1

zu Belastungen des mengenmäßigen Zustands
(durch Grundwasserentnahmen) und zu Belas-
tungen durch sonstige Nutzungen. Die Haupt-
einträge in das Grundwasser resultieren vor
allem aus diffusen Belastungen und aus Belas-
tungen durch sonstige Nutzungen. Eine zu-
sammenfassende Übersicht über die Relevanz
der oben im Detail beschriebenen Belastungsar-
ten zeigt Tabelle 3.2.5-1.

3.2.5

Analyse der Belastungsschwerpunkte 
des Grundwassers

Die im Arbeitsgebiet Lippe vorliegenden Nut-
zungen führen im Grundwasser zu Belastungen
durch diffuse Schadstoffeinträge (aus Siedlungs-
nutzung und aus landwirtschaftlicher Nutzung),

3.2.5-1 Menschliche Tätigkeiten und Belastungen3

Übersicht Belastungsschwerpunkte  (Teil 1)

GWK-

Nummer

Grundwasserkörperbezeichnung Signifikante

Belastung durch

Punktquellen

Signifikante

Belastung durch

diffuse Quellen

Signifikante

Belastung des

mengenmäßigen

Zustands

Signifikante 

sonstige 

Belastungen

278_01 Niederung der Lippe/Mündungsbereich nein nein nein nein

278_02 Niederung der Lippe/Dorsten nein nein ja ja

278_03 Tertiär des westlichen Münsterlands/ nein ja nein nein

Schermbeck

278_04 Tertiär des westlichen Münsterlands/ nein ja nein nein

Gartroper Mühlenbach

278_05 Münsterländer Oberkreide/Schölsbach nein ja nein nein

278_06 Halterner Sande/Haard nein nein nein ja

278_07 Halterner Sande/Hohe Mark nein ja nein ja

278_08 Niederung der Lippe/Datteln Ahsen nein ja nein ja

278_09 Niederung Heubach/Haltener Mühlenb. nein ja nein ja

278_10 Niederung Mittellauf der Stever nein nein nein nein

278_11 Halterner Sande/Borkenberg/Humberg nein ja nein nein

278_12 Dülmen-Schichten/Nord nein nein nein nein

278_13 Oberkreide der Baumberge nein ja nein nein

278_14 Münsterländer Oberkreide/ nein nein nein ja

Oberlauf Stever

278_15 Münsterländer Oberkreide/Kamen nein ja nein ja

278_16 Dülmen-Schichten/Süd nein ja nein ja

278_17 Münsterländer Oberkreide/Lippe / nein ja nein ja

Dortmund

278_18 Niederung der Seseke nein ja nein ja

278_19 Münsterländer Oberkreide/Funne nein ja nein ja

278_20 Niederung der Lippe und der Ahse nein ja nein ja

278_21 Münsterländer Oberkreide/ nein nein nein nein

Beckumer Berge

278_22 Münsterländer Oberkreide/Soest nein ja nein ja

278_23 Oberkreide-Schichten des Hellweg/West nein ja nein ja

278_24 Oberkreide-Schichten des Hellweg/Ost nein ja nein nein

278_25 Niederung der Lippe/Lippstadt nein nein nein nein

278_26 Boker Heide nein ja nein ja

278_27 Sennesande nein nein nein nein

278_28 Paderborner Hochfläche/Nord nein ja nein nein

3.2 Belastungen des Grundwassers
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Belastungen des Grundwassers 3.2

Tab. 3.2.5-1 Übersicht Belastungsschwerpunkte  (Teil 2)

GWK-

Nummer

Grundwasserkörperbezeichnung Signifikante

Belastung durch

Punktquellen

Signifikante

Belastung durch

diffuse Quellen

Signifikante

Belastung des

mengenmäßigen

Zustands

Signifikante 

sonstige 

Belastungen

278_29 Paderborner Hochfläche/Süd nein ja nein nein

278_30 Rechtsrheinisches Schiefergebirge/ nein nein nein nein

Wünnenberg

278_31 Briloner Massenkalk/Lippe nein ja nein nein

In sieben Grundwasserkörpern wurden keine
signifikanten Belastungen festgestellt.

Nach Tabelle 3.2.3-2 wurde eine mengenmäßige
Belastung nur im Grundwasserkörper 278_02
„Niederung der Lippe / Dorsten“ durch eine
Wasserbilanz nachgewiesen.

In 24 Grundwasserkörpern wurde der chemische
Zustand des Grundwassers durch diffuse Quel-
len aus der Landwirtschaft und aus Siedlungs-
flächen bzw. durch sonstige Belastungen beein-
trächtigt. Belastungen aus Punktquellen wurden
nicht festgestellt. Bei sieben Grundwasser-

körpern wurden erhöhte Nitratwerte ermittelt,
bei zwei Grundwasserkörpern lag das Belas-
tungspotenzial in den Siedlungsflächen. In den
meisten Grundwasserkörpern konnte aufgrund
der unzureichenden Messstellendichte und -ver-
teilung eine abschließende Bewertung nicht
durchgeführt werden.

Für die einzelnen Grundwasserkörper im
Arbeitsgebiet Lippe erfolgt im anschließenden
Kapitel 4.3 eine Analyse im Hinblick auf die
Auswirkungen der Belastungen für den Grad der
Zielerreichung (Stand 2004) gemäß WRRL.
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nenten, aber auch bezüglich einiger chemischer
Komponenten – noch Daten- und Wissenslücken
bezüglich der ökosystemaren Zusammenhänge
zu füllen sein. Dies führt dazu, dass die Bestands-
aufnahme noch keine abschließende Bewertung
darstellt, sondern den Charakter einer ersten
Einschätzung des Gewässerzustands nach den
Regeln der WRRL hat und im anschließenden
Monitoring noch verifiziert werden muss.

Die für die integrale Betrachtung des Gewässer-
zustands angewandten Verfahren, sowohl im
Oberflächenwasser wie im Grundwasser, folgen
einem pragmatischen Ansatz, der die vorhande-
nen Daten in Nordrhein-Westfalen bestmöglich
verwendet und die Ist-Situation mit maximaler
Transparenz beschreibt.

Die Ergebnisse der integralen Betrachtung und
die ihr zugrunde liegenden Daten, die erstmals
derart umfassend zusammengetragen wurden,
bilden künftig die Basis für den wasserwirtschaft-
lichen Vollzug. 

In der nächsten Phase, dem Monitoring, werden
die zutage getretenen Datenlücken sowohl auf
der Belastungsseite als auch immissionsseitig
gefüllt. Damit beginnt die Fortschreibung der
Basisdaten, die als kontinuierliche Aufgabe das
unverzichtbare Element für den künftigen Voll-
zug sowie für die wiederkehrenden Berichts-
pflichten darstellt.

4.1

Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper

Die Wasserrahmenrichtlinie sieht im Rahmen der
Bestandsaufnahme eine Überprüfung der Aus-
wirkungen menschlicher Tätigkeiten vor. Hierzu
sind die in Kapitel 2 beschriebenen Daten aus
der Umweltüberwachung, die in Kapitel 3 be-
schriebenen Belastungen sowie „andere ein-
schlägige Informationen“ ganzheitlich  – integral –
zu betrachten, um zu beurteilen, wie wahrschein-
lich es ist, dass die Oberflächenwasserkörper die
Umweltziele erreichen bzw. nicht erreichen.
Demnach ist mindestens zu unterscheiden zwi-
schen Wasserkörpern, die das Umweltziel „guter
Zustand“ wahrscheinlich erreichen und Wasser-
körpern, die den „guten Zustand“ wahrscheinlich

Die in Kapitel 3 beschriebenen menschlichen
Tätigkeiten haben mittelbare und unmittelbare
Auswirkungen auf die Gewässer. Häufig wirken
dabei verschiedene Effekte zusammen. Dies sei
am Beispiel Phosphor erläutert. Der Eintrag von
Phosphor bewirkt insbesondere in gestauten,
also hydromorphologisch veränderten Gewässer-
abschnitten eine Eutrophierung. Diese führt im
Sommer zu starkem Algenwuchs, d. h. zu einer
Veränderung des Phytobenthos. Die absterben-
den Algen vermindern den Sauerstoffgehalt des
Gewässers und verändern den pH-Wert.

Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen
zwischen den biologischen Komponenten stellen
sich noch wesentlich komplexer dar und sind nur
bedingt modellierbar und vorhersagbar.

Ungeachtet dessen hat die Wasserrahmenrichtlinie
das Ziel eines ganzheitlichen Gewässerschutzes
und verlangt konsequenterweise die Betrachtung
der innerhalb des Ökosystems „Gewässer“ be-
stehenden Zusammenhänge und aller Zusam-
menhänge zwischen den verschiedenen auf die
Gewässer einwirkenden Belastungen. Diesem
Anspruch kann nur durch eine integrale Betrach-
tung der verschiedenen, das Ökosystem Gewäs-
ser bestimmenden Komponenten und durch eine
Verknüpfung von Immissions- und Emissionsda-
ten entsprochen werden. Hierzu sind umfassen-
des Vor-Ort-Wissen sowie ausgewiesener was-
serwirtschaftlicher Sachverstand und Experten-
wissen unabdingbar. Eine allgemeingültige
Modellierung ist nicht möglich.

Die Überwachung der Gewässer nach dem Ge-
wässergüteüberwachungssystem NRW (GÜS-
NRW) und der die Gewässer belastenden Faktoren
hat in Nordrhein-Westfalen eine lange Tradition.
Das GÜS-NRW war dabei an den besonders
relevanten Problemen orientiert und hat damit
Grundlagen für zahlreiche Maßnahmenplanungen,
wie z. B. die Ertüchtigung von Kläranlagen oder
Auenprojekte, geliefert. Die umfangreich vorlie-
genden Daten sind in den Kapiteln 2 und 3 aus-
führlich beschrieben und analysiert worden. In
NRW war mit diesen für viele Komponenten flä-
chendeckend und mit hoher Qualität erhobenen
Daten eine gute Ausgangssituation zur Durch-
führung der Bestandsaufnahme nach EU-Wasser-
rahmenrichtlinie gegeben.

Dennoch werden an vielen Stellen – insbesonde-
re mit Blick auf die biologischen Qualitätskompo-
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nicht erreichen. Zusätzlich wurden Wasserkör-
per identifiziert, bei denen aufgrund fehlender
Daten oder Bewertungsgrundlagen unklar ist, ob
sie die Ziele der WRRL erreichen. 

Die Ausnahmeregelungen in Artikel 4 der WRRL
finden bei der erstmaligen Einschätzung des Ge-
wässerzustands in der Bestandsaufnahme keine
Berücksichtigung, da diese sich ausschließlich
auf bestehende wasserwirtschaftliche Daten
stützt und keine abschließenden Zielformulie-
rungen trifft. Letztere sind Gegenstand der wei-
teren Umsetzung der WRRL.

Die gemäß Kap. 4.2 vorgenommene vorläufige
Ausweisung von Wasserkörpern, die aufgrund
hydromorphologischer Veränderungen in ihrem
Wesen stark verändert sind, hat keinen Einfluss
auf das Ergebnis der integralen Betrachtung. 

Damit wird als Ergebnis der integralen Betrach-
tung für alle Wasserkörper festgelegt, ob nach
dem Daten- und Kenntnisstand 2004 

• die Zielerreichung wahrscheinlich, 
• die Zielerreichung unklar,
• die Zielerreichung unwahrscheinlich ist.

Wasserkörper, für die die Zielerreichung unklar
oder unwahrscheinlich erscheint, werden im Rah-
men des an die Bestandsaufnahme anschließenden
Monitorings intensiv (operativ) überwacht, um
eine abschließende Bewertung zu ermöglichen. 

4.1.1

Methodisches Vorgehen

Anforderungen

Die Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, künftig –
d. h. nach Durchführung eines WRRL-konformen
Monitorings – den Gewässerzustand in fünf Stu-
fen (sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend und
schlecht) zu beschreiben. Der zu beschreibende
Zustand der Gewässer setzt sich aus dem „öko-
logischen Zustand“ und dem „chemischen
Zustand“ zusammen. 

Der „ökologische Zustand“ wird dabei durch
biologische Qualitätskomponenten, unterstützen-
de hydromorphologische Qualitätskomponenten,

unterstützende allgemeine chemisch-physikalische
Komponenten sowie spezifische synthetische
und nicht-synthetische Schadstoffe beschrieben,
soweit letztere nicht unter dem „chemischen
Zustand“ abzuhandeln sind (s. a. Kap. 2.1.3.1).

Der „chemische Zustand“ wird durch bestimmte,
in den Anhängen IX und X genannte spezifische
synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe
definiert. Zurzeit sind dies 33 prioritäre und
prioritär gefährliche Stoffe, für die die EU kurz-
fristig flächendeckend gültige Umweltqualitäts-
normen festsetzen muss.

Bei der integralen Betrachtung der verschiedenen
biologischen Qualitätskomponenten und der spe-
zifischen Schadstoffe geht die Wasserrahmen-
richtlinie von einem „Worst-case-Ansatz“ aus,
d. h. wenn nur eine Komponente die Anforde-
rungen an den guten Zustand nicht erfüllt, wird
der Wasserkörper unabhängig von den anderen
Komponenten maximal als „mäßig“ = „nicht
gut“ eingestuft. 

Die Bewertung der unterstützenden Qualitätskom-
ponenten (Hydromorphologie und allgemeine
chemisch-physikalische Komponenten) erfolgt
indirekt über deren Auswirkungen auf die
Gewässerbiozönose, also auf die biologischen
Komponenten. Im Rahmen der Bestandsaufnah-
me wird eine Zustandsbeschreibung nach diesen
künftigen Anforderungen noch nicht erwartet
und ist zudem nicht leistbar, da die Voraussetzun-
gen, wie z. B. europaweit nach vergleichbaren
Verfahren erhobene Immissionsdaten, noch nicht
vorliegen. Die Systematik der integralen Be-
trachtung der Wasserkörper orientiert sich den-
noch möglichst eng an den künftigen Anforde-
rungen der Wasserrahmenrichtlinie.  

Datenlage

Die biologischen Qualitätskomponenten, die bei
einer zukünftigen Bewertung der Gewässer im
Binnenland nach WRRL zu betrachten sind, sind 

• Phytoplankton 
• Phytobenthos    } Wasserflora
• Makrophyten
• benthische wirbellose Fauna 

(Makrozoobenthos)
• Fischfauna

Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper

4.1
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ten. Zu spezifischen synthetischen und nicht-
synthetischen Schadstoffen sind Daten aus der
Immissionsüberwachung verfügbar.

Dieser Datenlage entsprechend wird der Zustand
der Fließgewässer für den Stand 2004 durch die
vorhandenen Komponenten 

• Gewässergüte,
• Gewässerstrukturgüte,
• Fische, 
• die chemisch-physikalischen Parameter,
• die chemischen Stoffe des Anhangs VIII 

sowie AOX, TOC, Nitrit, Sulfat sowie
• die chemischen Stoffe der Anhänge IX und X

beschrieben.

Konkretes methodisches Vorgehen

Abbildung 4.1.1-1 veranschaulicht, welche
Schritte nach den Systemvorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie und auf Basis des künftig
durchzuführenden WRRL-konformen Monito-
rings von den Eingangskomponenten hin zu der
Bewertung führen, ob ein Wasserkörper die Zie-
le der WRRL erfüllt oder nicht.

Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, liegen in NRW
zum Phytoplankton, zum Phytobenthos und zu
den Makrophyten derzeit keine ausreichenden
Daten vor.

Für das Makrozoobenthos existieren (hier aller-
dings nur zu den für die Saprobie entscheiden-
den Organismen) belastbare Daten. Defizite in
der Gewässerbiologie, die durch leicht abbauba-
re, organische Substanzen und bestimmte weite-
re stoffliche Belastungen verursacht werden,
werden hiermit abgebildet, Defizite, die auf
strukturelle Einflüsse zurückzuführen sind,
jedoch nur bedingt.

Daten zur Fischfauna sind in beschränktem
Umfang verfügbar, können für die integrale Be-
trachtung im Hinblick auf die Zielerreichung der
Wasserkörper allerdings mit Daten zu Querbau-
werken und Expertenwissen verknüpft werden,
so dass eine erste Einschätzung der Fischfauna
im Rahmen der Bestandsaufnahme möglich ist.

Die Gewässerstrukturgüte ist in NRW flächen-
deckend erfasst und dokumentiert. Ebenso exi-
stieren für eine erste Einschätzung des ökologi-
schen Zustands umfangreiche Daten zu den all-
gemeinen chemisch-physikalischen Komponen-

Systemvorgaben der WRRL zur integralen Bewertung des Zustands
der Oberflächenwasserkörper 
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• allgemeine chemisch-physikalische 
Komponenten:

Gewässergüteklasse II und besser =
Zielerreichung für diese Komponente 
wahrscheinlich
Güteklasse II-III =
Zielerreichung für diese Komponente unklar
Güteklasse III und schlechter =
Zielerreichung unwahrscheinlich

• spezifische synthetische und 
nicht-synthetische Schadstoffe:

Wert < 1/2 Qualitätskriterium = 
Zielerreichung für diese Komponente 
wahrscheinlich
1/2 Qualitätskriterium < Wert ≤ Qualitäts-
kriterium =
Zielerreichung für diese Komponente unklar
Qualitätskriterium überschritten =
Zielerreichung unwahrscheinlich

Integrale Betrachtung

Abbildung 4.1.1-2 gibt wieder, wie die einzel-
nen Komponenten in die integrale Betrachtung
eingehen und schrittweise analog dem Schema
der Wasserrahmenrichtlinie zusammengeführt
werden.

Im Schritt 1 werden, wie in Abbildung 4.1.1-3
schematisch dargestellt, die aus der Beschrei-
bung der Ausgangssituation vorliegenden Bän-
der für die Eingangskomponenten (Stand 2004)
wie folgt zusammengefasst:

• Biologische Gewässergüte + Gewässer-
strukturgüte 

• Fischfauna
• die sieben chemisch-physikalischen Parameter 
• alle spezifischen Schadstoffe nach 

Anhang VIII und 
• alle prioritären Stoffe nach Anhang IX 

und X

Eingangskomponenten und ihre Klassifizierung

Basis für die integrale Betrachtung bilden die
Einzelkomponenten biologische Gewässergüte,
Gewässerstrukturgüte, Fische, sieben allgemeine
chemisch-physikalische Qualitätskomponenten
sowie die spezifischen synthetischen und nicht-
synthetischen Schadstoffe der Anhänge VIII bis
X der Wasserrahmenrichtlinie.

Diese Komponenten sind bereits in Kapitel 2.1.3
einer eingehenden Analyse unterzogen und – so-
weit Klassifizierungsregeln vorhanden – klassi-
fiziert, ansonsten hinsichtlich der Einhaltung
von Qualitätskriterien überprüft worden. Um
alle auf einen Wasserkörper wirkenden Belas-
tungen überlagern zu können, müssen im ersten
Schritt die Ergebnisse der Klassifizierung gemäß
Kapitel 2.1.3 in die Ergebnisklassen „Zielerrei-
chung wahrscheinlich“, „Zielerreichung unklar“,
„Zielerreichung unwahrscheinlich“ eingestuft
werden. 

Hierbei kommen folgende Regeln zur Anwendung:

• Biologische Gewässergüte:

Gewässergüteklasse II und besser = 
Zielerreichung für diese Komponente 
wahrscheinlich
Güteklasse II-III und schlechter =
Zielerreichung für diese Komponente 
unwahrscheinlich

• Gewässerstrukturgüte:

Gewässerstrukturgüteklassen 1 – 5 =
Zielerreichung für diese Komponente 
wahrscheinlich
Gewässerstrukturgüteklassen 6 und 7 = 
Zielerreichung für diese Komponente 
unwahrscheinlich

• Fischfauna:

gemäß Einstufung in Kap. 2.1.3 
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Ökologischer Zustand 

Einschätzung des Zustands des Wasserkörpers
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Einzelschritte der integralen Betrachtung  

Biologische 

Gewässergüte 

Gewässer-

strukturgüte

Fische Allgemeine 

Chemisch-

physikalische 

Komponenten

Spezifische synthetische

und nicht synthetische

Schadstoffe 

(Anhang VIII)

Spezifische synthetische 

und nicht synthetische 

Schadstoffe 

(Anhang IX und X)

Komponenten

Ökologischer Zustand 
von Fließgewässern

Chemischer Zustand 
von Fließgewässern

Ökologischer 
Zustand Chemie

Chemischer
Zustand

Schritt 1

Ökologischer 
Zustand Biologie

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schema der Aggregationsschritte für die komponentenspezifischen
Bänder

Stufe I Stufe II Stufe III
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hängig davon, wie sich die strukturelle Situation
darstellte.

Die Regeln zur Durchführung der integralen
Betrachtung sind nachfolgend tabellarisch auf-
gelistet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind
im jeweils linken Tabellenteil die möglichen
Eingangswerte und deren Betrachtung bzgl. der
Qualitätsziele, im rechten Tabellenteil die
Regeln beschrieben.

Bei dieser Zusammenfassung wird der „Worst-
case“-Ansatz der WRRL angewandt, d. h. wenn
für eine Komponente die Zielerreichung un-
wahrscheinlich ist, wird dieses Ergebnis für den
ganzen Wasserkörper angenommen. Diese
Betrachtung ist insoweit konform mit den bishe-
rigen wasserwirtschaftlichen Annahmen in NRW,
bei denen zum Beispiel bei einer biologischen
Gewässergüteklasse > II das Ziel der allgemei-
nen Güteanforderungen nicht erreicht war, unab-

zu beiden Komponenten

keine Daten

Wert ≤ 1/2 QK

Wert > QK

1/2 QK < Wert ≤ QK

Datenlage nicht ausreichend, Belas-

tungen aufgrund emissionsseitiger

Informationen zu vermuten, Auswir-

kungsbereich auch nicht grob lokali-

sierbar 

+

St
uf

e 
II

St
uf

e 
I

St
uf

e 
II

I

?

?

?

?

Fischfauna hält 

Qualitätskriterium ein 

Fischfauna hält Qualitäts-

kriterium nicht ein 

Fischfauna nicht einstufbar  

Qualitätskriterium 

eingehalten

Qualitätskriterium 

nicht eingehalten

Ø (keine Daten vorhanden)
alle vorhandenen Kompo-

nenten halten mind. hal-

bes Qualitätskriterium ein

eine oder mehrere Kom-

ponenten halten Quali-

tätskriterium nicht ein 

eine oder mehrere Kom-

ponenten mit unzureichen-

der Datenlage, aber keine

Komponente mit nicht

eingehaltenem Qualitäts-

kriterium

alle Komponenten ohne

Daten 

–

+ wahrscheinlich (+)

1
2
3
4
5
6
7
Ø

beide Komponenten hal-

ten Qualitätskriterium ein

eine Komponente hält

Qualitätskriterium ein

und die andere Kompo-

nente ist ohne Daten

mindestens eine 

Komponente hält Qualitäts-

kriterium nicht ein 

Qualitätskriterium 

eingehalten

Qualitätskriterium 

nicht eingehalten

keine Daten vorhanden

Qualitätskriterium 

eingehalten

Qualitätskriterium 

nicht eingehalten

keine Daten vorhanden

+

–

?

+

–

Gewässergüte (GG)

Fischfauna

Gewässerstrukturgüte

(GSG)

wahrscheinlich (+)

unwahrscheinlich (–)

unwahrscheinlich (–)

unklar (?)

unklar (?)

Einzelkomponenten (Eingangsdaten des Auswertetools) Betrachtung der Einzelkomponenten

Regeln zur integralen Betrachtung von Oberflächenwasserkörpern (Schritt 1) 

Komponente Regel ZielerreichungKomponentenspezifischer Symbol

Gewässerzustand

Klasse

I
I–II
II

II–III
III

III–IV
IV
Ø

–

wahrscheinlich (+)

Temperatur, Sauerstoff,

Chlorid, pH-Wert,

Phosphor, Ammonium-N,
Nges

unwahrscheinlich (–)

unklar (?)
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Tab. 4.1.1-3

Tab. 4.1.1-2

chung „Ökologischer Zustand Biologie“ zu kom-
men. Hierbei werden folgende Regeln ange-
wandt:

Im folgenden Schritt 2 werden die auf Wasser-
körperebene vorliegenden Einschätzungen zur
Zielerreichung der Stufen I bis III zusammenge-
fasst, um so zu einer Einschätzung der Zielerrei-

chung „Ökologischer Zustand“ zusammenge-
führt. Dieser wird mit den Ergebnissen der
Betrachtung „Chemie“ im letzten Schritt 4 zur
Gesamtbetrachtung nach den identischen Regeln
aggregiert.

Die Ergebnisse des Schrittes 2, d. h. die Einschät-
zung der Zielerreichung „Ökologischer Zustand
Biologie“, werden in Schritt 3 mit der Einschät-
zung der Zielerreichung der „Ökochemie“ nach
folgenden Regeln zur Ermittlung der Zielerrei-

Nach Durchlaufen des Schritts 1 unter Anwen-
dung der obigen Regeln liegt die Betrachtung der
Zielerreichung für jede Stufe in Gewässerab-
schnitten vor. Durch die anschließende Aggrega-
tion der Gewässerabschnitte auf die Wasserkör-
per mittels der 30/70-Regel (siehe Tab. 4.1.1-2),
liegt die integrale Betrachtung zu Stufe I, Stufe
II, Stufe III, Ökochemie und Chemie vor.

Die Regeln für die Zusammenfassung der Ein-
zelkomponenten in den Stufen „Öko-Chemie“
(synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe
des Anhangs VIII einschließlich TOC, AOX und
Sulfat) sowie für die Stoffe der „Chemie“
(Anhänge IX und X) sind mit denen für die che-
misch-physikalischen Parameter identisch. 

4.1.1-6 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Betrachtung des Längenanteil am resultierende Einschätzung der
Abschnitts Wasserkörper Zielerreichung des Wasserkörpers

– > 30 % Zielerreichung unwahrscheinlich 

+ > 70 % Zielerreichung wahrscheinlich 

sonstige Fälle Zielerreichung unklar 

Regel für die Aggregation auf den Wasserkörper

Eingangs- Regel Zielerreichung 

komponenten Ökologischer 

Zustand Biologie

Regeln für Schritt 2

Ökologischer Zielerreichung von: alle drei Komponenten mit Zielerreichung wahrscheinlich (+)

Zustand • Stufe I wahrscheinlich (+) 

Biologie • Stufe II zwei Komponenten mit Zielerreichung 

(Ökobiologie) • Stufe III wahrscheinlich (+) und eine Komponente 

mit Zielerreichung unklar (?)

eine oder mehrere Komponenten mit unwahrscheinlich (–)

Zielerreichung unwahrscheinlich (–)

eine Komponente mit Zielerreichung unklar (?)

wahrscheinlich (+) und zwei Komponenten 

mit Zielerreichung unklar (?)

drei Komponenten mit Zielerreichung 

unklar (?)

4.1 Integrale Betrachtung des Zustands 
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Tab. 4.1.1-4

4.1.1-7

Eingangs- Regel Zielerreichung 

komponenten Ökologischer 

Zustand (Schritt 3)

Zustand der Wasser-

körper (Schritt 4)

Regeln für Schritte 3 und 4

Ökologischer Zielerreichung von: beide Komponenten mit Zielerreichung wahrscheinlich (+)

Zustand (3) • Ökobiologie wahrscheinlich (+) 

(Ökologie) • Ökochemie eine oder beide Komponenten unwahrscheinlich (–)

bzw. mit Zielerreichung unwahrscheinlich (–)

Gesamtzustand (4) bzw. eine Komponente mit unklar (?)

Zielerreichung wahrscheinlich (+) und

• Ökologie eine Komponente mit Zielerreichung unklar (?)

• Chemie beide Komponenten 

mit Zielerreichung unklar (?)

alle Integrations- und Aggregationsschritte auto-
matisiert durchgeführt werden können. 

Zur näheren Erläuterung der abstrakten Regeln
werden nachfolgend am Beispiel der Stufe I die
Vorgehensweise zur integralen Betrachtung und die
Ergebnisse derselben mit Daten zur konkreten Ge-
wässersituation im Arbeitsgebiet Lippe verdeutlicht.

Die Eingangskomponenten sowie die Regeln zur
integralen Betrachtung und zur Aggregation auf
den Wasserkörper wurden in ein Auswertetool
übertragen. Es wurde so programmiert, dass –
ausgehend von geographischen Informationen
über die komponentenspezifischen Klassifizie-
rungen (gewässerparallele Bänder für Einzelkom-
ponenten) und die Grenzen der Wasserkörper –

Einschränkung der biozönotischen Entwick-
lungsmöglichkeiten zum guten ökologischen
Zustand gegeben ist.

a) Mit diesen Regeln werden die Ergebnisse
der bisherigen siebenstufigen Güte- und
Strukturklassifizierung gemäß der Fragestel-
lung der Wasserrahmenrichtlinie zusammen-
gefasst, ob die Zielerreichung wahrschein-
lich oder unwahrscheinlich ist.

b) Danach erfolgt, wie in Abbildung 4.1.1-4
dargestellt, die Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Gewässergüte- und Gewässerstruk-
turgütebetrachtung nach der „Worst-case“-
Regel zu einer integralen Aussage für den
jeweiligen Gewässerabschnitt.

c) Als letzter Schritt werden die Ergebnisse der
vorangegangenen Zusammenfassung nach
der 30/70-Regel auf den Wasserkörper
aggregiert und damit gleichzeitig das Ergeb-
nis der Stufe I erzielt.

Beispiel „Umsetzung der Stufe I“

Die oben beschriebene Vorgehensweise wird
nachfolgend exemplarisch am Beispiel der Stu-
fe I dargestellt. In Stufe I werden die Ergeb-
nisse der biologischen Gewässergüteklassifizie-
rung und der Strukturgütekartierung miteinan-
der verschnitten.

Bei einer Gewässergüteklasse II und besser
wird davon ausgegangen, dass die Zielerrei-
chung nach WRRL für diese Komponente
wahrscheinlich ist. Bei Güteklasse II-III und
schlechter wird dagegen angenommen, dass die
Ziele wahrscheinlich nicht erreicht werden.

Für die Betrachtung der Gewässerstrukturgüte
wird gemäß den auf LAWA-Ebene getroffenen
Vereinbarungen bei den Gewässerstrukturgüte-
klassen 1-5 angenommen, dass trotz der Verän-
derungen in der Gewässerstruktur eine Zieler-
reichung wahrscheinlich ist, bei den Klassen 6
und 7 wird angenommen, dass eine signifikante
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Abb. 4.1.1-4

4.1.1-8 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Ca. 67 % der Gewässerstrecken halten für die
Biologische Gewässergüte das Qualitätskrite-
rium (Güteklasse II und besser) ein, 33 % hal-
ten das Qualitätskriterium nicht ein.

Bei der Gewässerstrukturgüte halten ca. 46 %
der Gewässerstrecken das Qualitätskriterium
(Strukturgüteklasse 1–5) ein, 54 % halten das
Qualitätskriterium nicht ein.

Die Karte 4.1-1 zeigt die Anwendung der Regeln
auf das Gewässernetz der Lippe.

a) Zunächst werden die jeweiligen Ergebnisse
der Gewässergüte- und Gewässerstrukturgü-
tekartierung anhand der für die Betrachtung
der Zielerreichung anzuwendenden Regeln in
„Qualitätskriterium eingehalten“ (grün) und
„Qualitätskriterium nicht eingehalten“ (rot)
transformiert. 

Zielerreichung 

wahrscheinlich 

Zielerreichung 

unwahrscheinlich

Zielerreichung 

unwahrscheinlich

–
+
+
+
+

Fl
ie

ßr
ic

ht
un

g

+

+

+
+

+

1

3

2

Zielerreichung 

wahrscheinlich 

Betrachtung der Zielerreichung Stufe I

Schematische Darstellung der integralen Betrachtung Stufe I

Wasserkörper Abschnittsweise 

Betrachtung

Betrachtung 

Stufe I
Gewässergüte Gewässerstruk-

turgüte

I-II

II

II

II-III

4

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

+

+
+
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4.1.2-1 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

b) Danach werden die Bänder für Gewässergüte
und Strukturgüte zusammengeführt, wobei
dann, wenn mindestens eine Komponente das
Qualitätskriterium nicht einhält, die Zielerrei-
chung für den fraglichen Gewässerabschnitt
nach der in Tabelle 4.1.1-1 wiedergegebenen
Regel als unwahrscheinlich angesehen wird. 

Während für die Beurteilung der Gewässergü-
te die Festlegung von Messstellen und damit
die Untergliederung der Gewässer in
Abschnitte nach naturräumlichen, wasserwirt-
schaftlichen oder probenahmetechnischen Kri-
terien erfolgt ist, wurden für die Gewässer-
strukturkartierung generell 100-m-Abschnitte
betrachtet. Insofern unterscheidet sich die
Abgrenzung von Gewässerabschnitten bei den
Ausgangskomponenten. 

Die vergleichende Betrachtung der Karten
2.1-2 und 2.1-3 in Kapitel 2 verdeutlicht, dass
Gewässergüte- und Gewässerstrukturgütedefi-
zite vielfach nicht dieselben Gewässerstrecken
betreffen, d. h. mehrere Gewässerabschnitte, 
für die das Qualitätskriterium für die Gewäs-
sergüte eingehalten ist, erreichen dennoch
nicht die Ziele für Stufe I, da in diesem
Gewässerabschnitt die Strukturgüte das ent-
sprechende Qualitätskriterium nicht einhält
(dieser Zwischenschritt ist auf Karte 4.1-1
nicht dargestellt).

Im Arbeitsgebiet Lippe halten 34 % der be-
trachteten Gewässerstrecken sowohl die Qua-
litätskriterien für die Gewässergüte als auch
für die Gewässerstrukturgüte ein. Bei 66 %
werden die Qualitätskriterien der Gewässer-
güte oder der Gewässerstrukturgüte oder bei-
der Komponenten nicht eingehalten.

c) Als letztes erfolgt die Aggregation auf den
Wasserkörper. Alle Wasserkörper, bei denen
mehr als 30 % der Gewässerstrecke die Ziele
wahrscheinlich nicht erreichen, werden als
Wasserkörper identifiziert, für die die Zieler-
reichung unwahrscheinlich ist. 

Das Arbeitsgebiet Lippe wurde in 279 Was-
serkörper unterteilt. Nach der Stufe I ist die
Zielerreichung für 213 Körper mit einer
Gesamtstrecke von 1.361 km = 74 % unwahr-
scheinlich.

Die Gesamtdarstellung über alle Schritte der
integralen Betrachtung erfolgt in der „Ergebnis-
tabelle“ in Kapitel 4.1.2.

4.1.2

Ergebnisse

Nachfolgend werden für jeden der 279 Wasser-
körper im Arbeitsgebiet Lippe die relevanten
Daten zur Gewässersituation dargestellt. Die
steckbriefartige tabellarische Zusammenstellung
der Ausgangssituation, die im Jahr 2004 in je-
dem einzelnen Wasserkörper festgestellt wurde,
und die auf den jeweiligen Wasserkörper wir-
kenden Belastungen bietet erstmalig die Mög-
lichkeit, „auf einen Blick“ alle relevanten wasser-
wirtschaftlichen Aspekte zu betrachten und trans-
parent und im Zusammenhang zu kommunizie-
ren. Mit dieser integralen Betrachtung wird eine
Basis sowohl für die nächsten Schritte zur Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie als auch für
den zukünftigen wasserwirtschaftlichen Vollzug
geschaffen.

In Tabelle 4.1.2.1-1 sind die Ergebnisse für alle
Wasserkörper in tabellarischer Form im Einzelnen
aufgelistet.

Im Kapitel 4.1.2.2 werden zusammenfassende
Auswertungen über alle Wasserkörper im Arbeits-
gebiet Lippe vorgestellt. Diese Auswertungen
geben Hinweise auf überregionale Belastungs-
schwerpunkte.

Im Folgenden wird am Beispiel jeweils zweier
Wasserkörper der Lippe und des Soestbaches
explizit erläutert, welche Gewässerbelastungen
zu den festgestellten Ergebnissen geführt haben
und wie die Einschätzung der Gewässersituation
erfolgt ist.
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Abb. 4.1.2.1-1

4.1.2.1-1

Lage der im Detail betrachteten Wasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe

Wasserkörper

DE_NRW_278_165637 und
DE_NRW_278_143400:

Lippe zwischen Lippstadt und Hamm

Die Lippe ist von der Quelle bis zur Mündung
in den Rhein in 15 Wasserkörper aufgeteilt.
Hiervon werden im Folgenden zwei Wasserkör-
per besonders betrachtet:

• Wasserkörper DE_NRW_278_165637
• Wasserkörper DE_NRW_278_143400

Der obere Wasserkörper DE_NRW_278_165637
„nördlich von Benninghausen bis südlich von
Lipperode“ hat eine Länge von 12,463 km. Der
Wasserkörper wurde vorläufig als stark verän-
dert eingestuft, weil er auf seiner ganzen Länge
durch zahlreiche Stauanlagen so geprägt ist, dass
der Fluss als „in seinem Wesen verändert“ ange-
sehen werden muss.

Der sich anschließende untere Wasserkörper
DE_NRW_278_143400 „nordöstlich von Velling-
hausen bis nördlich von Benninghausen“ hat
eine Länge von 22,237 km.

4.1.2.1 

Wasserkörperspezifische Ergebnisdarstellung

In der am Ende dieses Kapitels folgenden Tabelle
werden für alle Wasserkörper des Arbeitsgebiets
Lippe sämtliche wasserwirtschaftlichen Daten
zusammengestellt. Im oberen Teil der Tabelle
sind die Ergebnisse der komponentenspezifischen
Klassifizierung entsprechend Kapitel 2 darge-
stellt. Zur Vereinfachung der Darstellung wurde
hierbei eine Aggregation der komponentenspe-
zifischen Klassifizierung auf den Wasserkörper
entsprechend der 30/70-Regel (siehe Tabelle
4.1.1-2) vorgenommen. Zudem sind die Ergeb-
nisse der integralen Betrachtung dargestellt.

Im unteren Teil sind die auf den jeweiligen Was-
serkörper wirkenden Belastungen qualitativ dar-
gestellt. Quantitative Informationen zu den Be-
lastungen finden sich im Kapitel 3.

Diese Darstellung in der zusammenfassenden
tabellarischen Form wird nachfolgend an zwei
Oberflächenwasserkörper der Lippe zwischen
Lippstadt und Hamm und am Soestbach textlich
erläutert:
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4.1.2.1-2 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Gewässertypänderungen mussten bei der Eintei-
lung der Wasserkörper an der Lippe nicht be-
rücksichtigt werden, da die Lippe vom Zufluss
der Pader bis zur Mündung in den Rhein als
„sand- und lehmgeprägter Tieflandfluss“ (Typ-
Nr. 15) klassifiziert ist.

Die Gewässergüte der Lippe liegt in beiden Was-
serkörpern überwiegend bei der Güteklasse II
„mäßig belastet“ und hält damit das Qualitäts-
kriterium ein.

Die Gewässerstruktur ist im oberen Wasserkör-
per überwiegend als stark verändert (52 % Struk-
turgüteklasse 5) und sehr stark verändert (37 %
Strukturgüteklasse 6) klassifiziert. Die Lippe in
diesen Abschnitten ist geprägt durch ein regel-
profiliertes, mit Steinschüttung befestigtes Ufer
und ist teilweise mehr als zwei Meter eingetieft.
Im Stadtgebiet Lippstadt ist sie auf einer Länge
von 1.300 m vollständig verändert (11 % Struk-
turgüteklasse 7).

Abb. 4.1.2.1-2
Lippe unterhalb der
Kanuslalomstrecke
(rechts – Lippe) und
dem Schifffahrtskanal
(links) in Lippstadt
(Foto: StUA Lippstadt)

Im unteren Wasserkörper ist die Verteilung der
Strukturgüteklassen 5 (61 %) und 6 (34 %) ähn-
lich wie die im zuvor genannten Wasserkörper.
Die Lippe ist hier ebenso technisch ausgebaut.
Lediglich 5 % der Gewässerstrecke wurde als
mäßig verändert (Strukturgüteklasse 3) kartiert.
In diesem Abschnitt wurden von dem Staatli-
chen Umweltamt Lippstadt umfangreiche Rena-
turierungsmaßnahmen vorgenommen (siehe Ab-
bildung 4.1.2.1-4). Vor der Renaturierung war
die Lippe wie die unterhalb und oberhalb liegen-
den Abschnitte, die mit der Strukturgüteklasse 5
bewertet wurden, technisch ausgebaut. Durch
die Renaturierungsmaßnahmen wurde also die
Gewässerstruktur in diesem Bereich um zwei
Klassen verbessert.

Nach der integralen Betrachtung der Gewässer-
güte und Strukturgüte (Stufe I) ist die Zielerrei-
chung in beiden Wasserkörpern unwahrschein-
lich.

Bei der Betrachtung der Fischfauna ergab sich
erwartungsgemäß, dass selbstreproduzierende,
typspezifische Langdistanzwanderer in beiden
Wasserkörpern wegen der nicht passierbaren
Wehre unterhalb der betrachteten Wasserkörper
nicht vorhanden sind. Die Leit- und Begleitarten
treten zwar auf, sind aber abschnittsweise nicht
mengenmäßig prägend anzutreffen. Damit muss
die Zielerreichung hinsichtlich der Fischfauna
(Stufe II) in beiden Wasserkörpern als unklar
eingeschätzt werden.

Die beiden Wasserkörper sind bei den chemisch-
physikalischen Parametern weitgehend homogen
und können gemeinsam betrachtet werden.

Die Konzentrationen der Parameter Gesamt-
Phosphat, Chlorid, Ammonium, Sauerstoff, Tem-
peratur und der pH-Wert liegen in beiden Was-
serkörpern unter dem 1/2 Qualitätskriterium.

Beim Parameter Gesamtstickstoff wird das 1/2
Qualitätskriterium auf der gesamten Fließstrecke
überschritten. Ursache dürften überwiegend Be-
lastungen aus landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen sein. In der integralen Betrachtung (Stufe
III) der genannten Parameter ist für beide Was-
serkörper die Zielerreichung unklar.

4.1 Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper

Abb. 4.1.2.1-3
Die „Klostermersch“,
ein renaturierter 
Lippeabschnitt im
Bereich Lippstadt-Eik-
kelborn 
(Foto: StUA Lippstadt)
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In der Zusammenfassung der drei Stufen I bis
III zum „Ökologischen Zustand Biologie“
spiegeln sich bei beiden Wasserkörpern die Er-
gebnisse der Stufen I „Zielerreichung unwahr-
scheinlich“ wider.

Die Summenparameter AOX (Adsorbierbare
organische Halogenverbindungen) und TOC
(Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff)
sind differenziert zu betrachten. AOX liegt in
beiden Wasserkörpern unterhalb des 1/2 Qualitäts-
kriteriums. Beim Parameter TOC wird im unte-
ren Wasserkörper unterhalb der Mündung der
Quabbe das 1/2 Qualitätskriterium überschritten.
Die Quabbe entwässert ein landwirtschaftlich
stark genutztes Gebiet mit starkem Streusied-
lungscharakter. Ursache könnten Abschwem-
mungen und Verwehungen aus der Landwirt-
schaft und/oder diverse Kleineinleitungen sein.

Für die Metalle aus industriellen Fertigungsme-
thoden wie Nickel, Chrom, Cadmium und Queck-
silber wurden in beiden Wasserkörpern keine
Belastungen festgestellt. Die aus dem Siedlungs-
bereich stammenden Metalle Blei, Kupfer und
Zink stellen jedoch eine Belastung dar. Haupt-
ursache dürfte die Verwendung dieser Stoffe im
Siedlungsbereich (Wasserleitungen, Regenrinnen
etc.) und Abschwemmung von Straßenabrieb
sein. Blei wurde in beiden Wasserkörpern über
dem Qualitätskriterium gemessen. Bei Zink lie-
gen die Messwerte über dem 1/2 Qualitätskrite-
rium. Bei Kupfer ist die Datenlage für eine klare
Aussage nicht ausreichend. Es liegen zu wenig
Werte aus der passenden Gewässerphase
(Schwebstoff) vor, bzw. die Nachweisempfind-
lichkeit der in der flüssigen Phase untersuchten
Proben reicht für eine Überprüfung des Quali-
tätskriteriums nicht aus. Insgesamt fehlen für
eine umfassende Beurteilung der Metallbelas-
tung Daten aus der passenden Gewässerphase.

Lösungsmittel wie Benzol, Toluol, Xylole und
Hexachlorbutadien sind in beiden Wasserkör-
pern nicht nachweisbar.

Industriechemikalien wie Collidin, n,n-dimethyl-
4-Pyridinamin, PAKs und PCBs sind aufgrund
der geringen Industrialisierung der Region nicht
oder nicht in bedeutenden Mengen nachweisbar.

Bei den Tensiden ist der Komplexbildner EDTA
(Ethylendinitrilotetraessigsäure) in beiden Was-
serkörpern > 1/2 Qualitätskriterium gemessen

worden. NTA (Nitrilotriessigsäure) liegt < 1/2 Qua-
litätskriterium. Der Stoff AMPA (Aminomethan-
phosphonsäure) ist ein Abbauprodukt, das sowohl
aus Phosphonsäuretensiden als auch aus dem
Herbizid Glyphosat entsteht. Die genauen Her-
kunftsanteile sind noch zu ermitteln. Ein Quali-
tätskriterium muss noch festgelegt werden. Die-
ser Stoff ist in beiden Gewässerabschnitten vor-
handen. Aufgrund des fehlenden Qualitätskrite-
riums kann eine Bewertung noch nicht erfolgen.

Für Organozinnverbindungen ist die Datenlage
im geeigneten Medium gering. Die wenigen vor-
handenen Daten lassen keine Belastung erkennen.

Die Pflanzenschutzmittel (PBSM) Atrazin, Des-
ethylatrazin, Metobromuron, Simazin, Terbutyl-
azin, Metazachlor, Metolachlor, Metamitron,
Desethylterbutylazin und Ethofumesat liegen
durchgehend in ihren Konzentrationen unter
dem 1/2 Qualitätskriterium. Für die Stoffe Metri-
buzin und Chloridazon ist die Datenlage für eine
eindeutige Aussage zu gering. Aus fachlicher
Sicht (Agrarliste Anbaugebiete) ist eine Belas-
tung vermutlich nicht vorhanden. Das Herbizid
Diuron wurde vereinzelt > 1/2 Qualitätskriterium
gemessen. Es wird häufig zur Unkrautbekämp-
fung auf befestigten Flächen eingesetzt und
gelangt über die Kläranlagen in die Vorfluter.
Das großflächig im Getreideanbau eingesetzte
Herbizid Isoproturon lag > Qualitätskriterium.
Für die sauren Herbizide und Chlorpestizide lie-
gen keine Daten vor. Aus fachlicher Sicht
(Agrarliste Anbaugebiete) ist für die Herbizide
2,4-D, 2,4,5-T, MCPA und Mecoprop eine
Belastung zu vermuten.

Für eine Reihe von PBSM-Wirkstoffen ist die
Datenlage für eine Bewertung nicht ausreichend.
Hier besteht noch Monitoringbedarf. In beiden
Wasserkörpern wurden lediglich Belastungen
der Stoffe Diuron (> 1/2 QK) und Isoproturon
(> QK) gemessen. Die übrigen gemessenen
PBSMs waren nicht nachweisbar. Es scheint,
dass in dem beurteilten Flachland diese Stoffe
hauptsächlich an Bodenpartikel gebunden sind
und trotz starker landwirtschaftlicher Anwen-
dung nicht oder nur geringfügig in den Vorfluter
gelangen.

Nach der integralen Betrachtung muss die Ziel-
erreichung des „Ökologischen Zustands Che-
mie“ in beiden Wasserkörpern als unklar einge-
stuft werden.
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In der Zusammenfassung des „Ökologischen
Zustands Biologie“ und des „Ökologischen Zu-
stands Chemie“ zum „Ökologischen Zustand“
wird die Zielerreichung für beide Wasserkörper
als unwahrscheinlich eingestuft.

Die prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe
des Anhangs IX und X Blei und Isoproturon
überschreiten in beiden Wasserkörpern das Qua-
litätskriterium. Der Stoff Diuron liegt in beiden
Wasserkörpern zwischen dem halben und dem
vollen Qualitätskriterium. Alle anderen Stoffe
dieser Gruppe stellen keine Belastung dar.

Bei den spezifischen Schadstoffen nach Anhang
VIII wurden Überschreitungen des 1/2 Qualitäts-
kriteriums bei den Stoffen EDTA und Zink ge-
messen. Überschreitungen des vollen Qualitäts-
kriteriums wurden für diese Gruppe in beiden
Wasserkörpern nicht gemessen; jedoch ist für
viele Stoffe der Gruppe „spezifische Schadstoffe“
das Datenmaterial nicht ausreichend, so dass für
Kupfer und einige PBSMs eine Überschreitung
nicht auszuschließen ist.

Die Zielerreichung des „Chemischen Zustands“
muss für beide Wasserkörper als unwahrschein-
lich angesehen werden.

Nach der Gesamtbetrachtung des „Ökologischen
Zustands“ und des „Chemischen Zustands“ ist
die Zielerreichung in beiden Wasserkörpern un-
wahrscheinlich.

Abb. 4.1.2.1-4
Offen gelegter Soest-
bach im Stadtgebiet
Soest unterhalb Kohl-
brink (Foto: Ing.-Büro
Stelzig, Soest)

Wasserkörper

DE_NRW_27864_8000 und
DE_NRW_27864_0

Soestbach

Der Soestbach entspringt in der Kernstadt Soest
und mündet nach 14,628 km in die Ahse. Sein
Einzugsgebiet umfasst 72,32 km2.

Der Soestbach ist in zwei Wasserkörper unterteilt:

• Obere Wasserkörper DE_NRW_27864_8000
„Hattrop bis Quelle“

• Untere Wasserkörper DE_NRW_27864_0
„Mündung in die Ahse nördlich von Berwicke
bis Hattrop“

Diese Unterteilung beruht darauf, dass der obere
Wasserkörper im Stadtgebiet Soest aufgrund sei-
ner massiven strukturellen Überformung (teil-
weise verrohrt) vorläufig als stark verändert ein-
gestuft wurde.

Gewässertypänderungen mussten bei der Was-
serkörperausweisung nicht berücksichtigt wer-
den. Der Soestbach ist daher auf seiner ganzen
Länge dem Typ 18 „löss-lehmgeprägter Tief-
landbach“ zugeordnet.

Die Gewässergüte des Soestbaches (Wasserkör-
pers DE_NRW_27864_8000) ist durch die Ab-
wassereinleitung aus der Kläranlage Soest als
kritisch belastet (Gewässergüteklasse II–III) zu
bezeichnen. Im sich anschließenden Wasserkör-
per DE_NRW_27864_0 setzt sich zunächst diese
Wasserqualität fort, verbessert sich aber nördlich
von Welver-Borgeln in die Güteklasse II und
mündet so in die Ahse.

Der Soestbach von seiner Einmündung in die
Ahse bis unterhalb von Hattrop weist zu 37 %
der Gewässerlänge die Strukturgüteklasse 6
(sehr stark verändert) auf. 59 % der Gewässer-
länge sind als stark verändert (Strukturgüteklasse
5) und 4 % wurden als deutlich verändert (Struk-
turgüteklasse 4) bewertet. Die Hintergründe für
die Bewertung sind u. a. die teilweise vorhandene
Ufersicherung durch Steinschüttung und der
häufig fehlende Uferstreifen. Das Sohlsubstrat
dagegen ist der natürlich anstehende Löss bzw.
Lehm. Dadurch ist auch in einigen Bereichen

4.1 Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper
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Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper

4.1

noch eine mäßige Substratdiversität vorhanden.
Weiterhin wurden besondere Sohlstrukturen kar-
tiert. Dies führte insgesamt dazu, dass der Soest-
bach nicht noch schlechter bewertet wurde.

Oberhalb von Hattrop sind lediglich 19 % der
Gewässerlänge als stark verändert klassifiziert
worden (Strukturgüteklasse 5). Die restlichen
81 % wurden zu gleichen Teilen als sehr stark
verändert bzw. vollständig verändert (Struktur-
güteklassen 6 und 7) kartiert. Auf einer Länge
von 4,60 km durchfließt der Soestbach den In-
nenbereich der Stadt Soest, davon ca. 2,0 km
verrohrt. Zum Zeitpunkt der Kartierung war der
Soestbach auf einer relativ kurzen Strecke wie-
der offen gelegt und renaturiert. In diesem Be-
reich wurde die Strukturgüteklasse von 7 auf 6
verbessert. Betrachtet man die Kartierergebnisse
detaillierter, so stellt man fest, dass es in der Be-
wertung der Sohlenstruktur eine Verbesserung
um 5 Klassen gegeben hat. Die restlichen Haupt-
parameter wurden weiterhin mit 5 bis 7 bewertet
(siehe Abbildung 4.1.2.1-4).

Insgesamt kann für diesen Wasserkörper gesagt
werden, dass die Zielerreichung unwahrschein-
lich ist, da über 80 % der Gewässerlänge sehr
stark bis vollständig verändert ist. Aber durch
die bisher durchgeführten Entfernungen der Ver-
rohrung und naturnahen Gestaltung können bei
dem Hauptparameter Sohlenstruktur erhebliche
Verbesserungen erreicht werden. Durch die Ag-
gregation der insgesamt sechs Hauptparameter
wird die bessere Bewertung wieder relativiert.

Nach der integralen Betrachtung der Gewässer-
güte und der Gewässerstrukturgüte in der Stufe I
ergibt sich, dass bei beiden Wasserkörpern die
Zielerreichung unwahrscheinlich ist.

Nach der Aussage des Arbeitskreises Fische wer-
den die Qualitätskriterien für die Fischfauna in
beiden Wasserkörpern nicht eingehalten. Somit
ist auch in der Stufe II die Zielerreichung un-
wahrscheinlich.

Für eine komplette chemisch-physikalische Be-
trachtung liegen für den oberen Wasserkörper
keine ausreichenden Daten vor. Hier besteht
noch Untersuchungsbedarf. Bei den chemisch-
physikalischen Parametern der Stufe III liegt in
diesem Wasserkörper der Parameter Gesamtstik-
kstoff über dem Qualitätskriterium. Die übrigen
Parameter dieser Gruppe liegen unter dem 1/2

Abb. 4.1.2.1-5
Soestbach bei Statio-
nierung 3.800 (Foto:
StUA Lippstadt)Qualitätskriterium. Die Erreichung des Quali-

tätsziels ist damit unwahrscheinlich.

Der untere Wasserkörper ist geprägt von land-
wirtschaftlichen und Besiedlungseinflüssen. In
diesem Wasserkörper liegen die Nährstoffpara-
meter Nitritstickstoff und Gesamtstickstoff über
dem Qualitätskriterium. Die übrigen Basispara-
meter (Gesamtphosphat, Temperatur, pH-Wert,
Sauerstoff und Chlorid) liegen unter dem 1/2
Qualitätskriterium. Die Zielerreichung der Stufe
III ist für diesen Wasserkörper unwahrschein-
lich.

Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse der
drei Stufen zum „Ökologischen Zustand Biolo-
gie“ ist die Zielerreichung für beide Wasserkör-
per unwahrscheinlich.

Die Datenlage für die Betrachtung des „Ökolo-
gischen Zustands Chemie“ ist im oberen Was-
serkörper unzureichend. Die Erreichung des
Qualitätsziels ist damit unklar.

Beim unteren Wasserkörper liegen die Konzen-
trationen für die Summenparameter AOX (Ad-
sorbierbare organische Halogenverbindungen)
und TOC (Gesamter organisch gebundener Koh-
lenstoff) durchgängig unterhalb des 1/2 Qualitäts-
kriteriums. Bei den Metallen ist die Datenlage
für viele Parameter nicht ausreichend. Während
Stoffe aus industrieller Herkunft (Chrom, Cad-
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mium, Quecksilber etc.) vermutlich keine Belas-
tung darstellen, sind Parameter aus dem Besied-
lungsbereich (Blei, Zink und Kupfer) in Konzen-
trationen über dem Qualitätskriterium zu vermu-
ten. Für die Parametergruppen Lösungsmittel,
Organozinnverbindungen, PAKs und PCBs lie-
gen keine Daten vor. Aufgrund der Wirtschafts-
und Besiedlungsstruktur ist hier keine Belastung
zu erwarten. Für die Parametergruppe Tenside
(EDTA, NTA) liegen ebenfalls keine Daten vor.
Aufgrund der Besiedlungsstruktur ist hier eine
Belastung zu erwarten. Für die Parametergruppe
PBSM ist die Datenlage nicht ausreichend. Auf-
grund der Nutzungen im Einzugsgebiet ist hier
ebenfalls eine Belastung zu erwarten. Bei den
spezifischen Schadstoffen nach Anhang VIII ist
die Datenlage nicht ausreichend. Nitrit liegt un-
terhalb der Kläranlage Borgeln über dem ganzen
und oberhalb über dem 1/2 Qualitätskriterium.
Von der Nutzungs- und Besiedlungsstruktur her
ist zu vermuten, dass viele weitere Stoffe dieser
Gruppe das Qualitätskriterium überschreiten, 
z. B. Kupfer, Zink und zahlreiche PBSMs.
Als Ergebnis der Betrachtung des „Ökologi-

schen Zustands Chemie“ wird die Zielerrei-
chung für den oberen Wasserkörper als unklar
eingestuft. Für den unteren Wasserkörper muss
die Zielerreichung als unwahrscheinlich angese-
hen werden.

In der Zusammenfassung des „Ökologischen
Zustands Biologie“ und des „Ökologischen Zu-
stands Chemie“ zum „Ökologischen Zustand“
wird die Zielerreichung für beide Wasserkörper
als unwahrscheinlich eingestuft.

Die Datenlage für die Parameter der Stoffgrup-
pen „prioritäre und prioritär gefährliche Stoffe“
ist in beiden Wasserkörpern unzureichend. Die
Zielerreichung des „Chemischen Zustands“ ist
für beide Wasserkörper unklar.

In der Gesamtbetrachtung des „Ökologischen
Zustands“ und des „Chemischen Zustands“ ist
die Zielerreichung in beiden Wasserkörpern un-
wahrscheinlich. 

4.1 Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 1a)
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0

Gewässer

von [km]

bis [km]
Länge [km]

Lippe
0,000 31,749 35,225 41,911 47,234 91,514 109,032 124,800

31,749 35,225 41,911 47,234 91,514 109,032 124,800 133,400

31,749 3,476 6,686 5,323 44,280 17,518 15,768 8,600
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Stufe I

Stufe II

Stufe III 
Allgemeine
chem.-phys.

Kompo-
nenten

Metalle
(Anhang

VIII)
PSM

(Anhang
VIII)

Industrie-
chem.

(Anhang
VIII)

Metalle
(Anhang 

IX, X)

PSM (An-
hang IX, X)

Industrie-
chem.

(Anhang IX,
X)

Gewässergüte

Gewässerstruktur

Fischfauna

N

P

T

O2

NH4

Cl

pH

TOC

AOX

Sulfat

Cu

Cr

Zn

Desethylterbutylazin

Ethofumesat

Metazachlor

Metolachlor

PCB-138

PCB-153

Übrige (Anhang VIII)

Cd

Hg

Ni

Pb

Isoproturon

Diuron

Acenaphthen

Benzo(a)pyren

Fluoranthen

Übrige (Anhang IX, X)

Ökologischer Zustand

Chemischer Zustand

Gesamtbewertung
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant

+

?

–
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x x x x x ?

x

? ? ? ?

x x x

x x

? ? ? ? ? ?

x ?

x

x

x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x x

x x x x

x

x x x

Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 1b)
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Regenwassereinleitungen

Kühlwassereinleitungen

Sümpfungswassereinleitungen

Kleinkläranlagen

Schmutzwasser ohne

Behandlung

Erosion

Auswaschung

Altlasten

Sonstige diffuse Quellen,

auch Sediment

Einleitungen

Entnahmen

Abflussregulierungen durch

Talsperren

Wasserverluste

Über- und Umleitungen

Querbauwerke und Rückstau

Sonstige Abflussregulierungen

Gewässerstrukturgüte

Querbauwerke und Aufwärts-

passierbarkeit

Sonstige morphologische

Belastungen

Sonstige signifikante

anthropogene Belastungen

Unbekannt

Oberlauf

Zufluss Nebengewässer
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Lippe
0,000 31,749 35,225 41,911 47,234 91,514 109,032 124,800

31,749 35,225 41,911 47,234 91,514 109,032 124,800 133,400

31,749 3,476 6,686 5,323 44,280 17,518 15,768 8,600
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 2a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 2b)
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4,967 5,033 22,237 12,463 28,601 7,569 5,463 6,744

Tab. 4.1.2.1-1
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-12 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 3a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant
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? ? ? ?

x ? ? ? ? x

? x x x x x ?

x x

? x x x x x

? x x x x x ?

Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 3b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-14 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 4a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant
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4.1.2.1-15
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 4b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-16 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 5a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-18 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 6b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-20 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 7a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 7b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-22 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 8b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-24 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 9a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 9b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-26 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 10a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 10b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-28 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 11a)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-30 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant

? = möglicherweise relevant

+

?

–

4.1.2.1-31

?

? ? ? ?

x x x x x x x

x x x x

? x x x x x x

Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 12b)

A
N

A
LY

SE
 D

ER
 B

EL
A

ST
U

N
G

EN

KomARA

IGL-ARA

Regenwassereinleitungen

Kühlwassereinleitungen

Sümpfungswassereinleitungen

Kleinkläranlagen

Schmutzwasser ohne

Behandlung

Erosion

Auswaschung

Altlasten

Sonstige diffuse Quellen,

auch Sediment

Einleitungen

Entnahmen

Abflussregulierungen durch

Talsperren

Wasserverluste

Über- und Umleitungen

Querbauwerke und Rückstau

Sonstige Abflussregulierungen

Gewässerstrukturgüte

Querbauwerke und Aufwärts-

passierbarkeit

Sonstige morphologische

Belastungen

Sonstige signifikante

anthropogene Belastungen

Unbekannt

Oberlauf

Zufluss Nebengewässer

Kommentar

Be
ze

ic
hn

un
g

WK-Nr.

Gewässer

von [km]

bis [km]
Länge [km]

Tab. 4.1.2.1-1

no
rd

w
es

tli
ch

 v
. R

ix
be

ck

bi
s 

Q
ue

lle

M
dg

. i
n 

di
e 

Li
pp

e 
sü

d-

w
es

tl.
 v

. C
ap

pe
l b

is
 n

ör
d-

lic
h 

v. 
Ba

d 
W

al
dl

ie
sb

or
n

sü
dl

ic
h 

v. 
W

es
te

nh
ol

z 
bi

s

na
he

 K
la

us
he

id
e

na
he

 K
la

us
he

id
e 

bi
s

Q
ue

lle

nö
rd

lic
h 

v. 
Ba

d 
W

al
dl

ie
s-

bo
rn

 b
is

 n
ör

dl
ic

h 
v.

Li
pp

er
br

uc
h

nö
rd

lic
h 

v. 
Li

pp
er

br
uc

h

bi
s 

sü
dl

ic
h 

v. 
W

es
te

nh
ol

z

M
dg

. i
n 

de
n 

H
au

st
en

-

ba
ch

 b
ei

 S
ta

um
üh

le
 

bi
s 

Q
ue

lle

M
dg

. i
n 

de
n 

H
au

st
en

ba
ch

w
es

tli
ch

 v
. D

el
br

üc
k 

bi
s

O
rt

sr
an

d 
v. 

H
öv

el
ho

f

Scheineb. Knochenb. Krollb.Haustenbach
1,780 0,000 7,980 9,500 17,200 35,280 0,000 0,000

8,931 7,980 9,500 17,200 35,280 45,454 4,681 8,700

7,151 7,980 1,520 7,700 18,080 10,174 4,681 8,700

DE_NRW

2784

0

DE_NRW

2784

7980

DE_NRW

2784

9500

DE_NRW

2784

17200

DE_NRW

2784

35280

DE_NRW

278412

0

DE_NRW

278414

0

DE_NRW

278396

1780

 



graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-32 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 13b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-34 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 14a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)
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Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 14b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-36 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 15a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 15b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-38 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 16b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-40 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 17a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 17b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-42 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 18a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 18b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-44 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 19a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 19b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-46 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 20a)
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 20b)

A
N

A
LY

SE
 D

ER
 B

EL
A

ST
U

N
G

EN

KomARA

IGL-ARA

Regenwassereinleitungen

Kühlwassereinleitungen

Sümpfungswassereinleitungen

Kleinkläranlagen

Schmutzwasser ohne

Behandlung

Erosion

Auswaschung

Altlasten

Sonstige diffuse Quellen,

auch Sediment

Einleitungen

Entnahmen

Abflussregulierungen durch

Talsperren

Wasserverluste

Über- und Umleitungen

Querbauwerke und Rückstau

Sonstige Abflussregulierungen

Gewässerstrukturgüte

Querbauwerke und Aufwärts-

passierbarkeit

Sonstige morphologische

Belastungen

Sonstige signifikante

anthropogene Belastungen

Unbekannt

Oberlauf

Zufluss Nebengewässer

Kommentar

Be
ze

ic
hn

un
g

WK-Nr.

Gewässer

von [km]

bis [km]
Länge [km]

Tab. 4.1.2.1-1

O
st

ön
ne

n 
bi

s 
Q

ue
lle

M
dg

. i
n 

de
n 

M
üh

le
nb

ac
h

sü
dl

ic
h 

v. 
Sc

he
id

in
ge

n 

bi
s 

Q
ue

lle

M
dg

. i
n 

de
n 

Sa
lz

ba
ch

no
rd

w
es

tli
ch

 v
. W

el
ve

r 

bi
s 

Q
ue

lle

M
dg

. i
n 

di
e 

Ah
se

 in

H
am

m
 b

is 
sü

dl
ic

he
r 

O
rt

sr
an

d 
v. 

H
am

m

sü
dl

ic
he

r O
rt

sr
an

d 
v.

H
am

m
 b

is
 Q

ue
lle

M
dg

. i
n 

di
e 

Li
pp

e 
in

H
am

m
 b

is
 w

es
tli

ch
 v

.

H
am

m
-H

öv
el

w
es

tli
ch

 v
. H

am
m

-H
öv

el

bi
s 

nö
rd

lic
h 

v. 
H

am
m

-

H
öv

el

nö
rd

lic
h 

v. 
H

am
m

-H
öv

el

bi
s 

no
rd

w
es

tli
ch

 v
.

H
am

m
-H

öv
el

DE_NRW

2786624

0

DE_NRW

278664

0

DE_NRW

27868

0

DE_NRW

27868

2640

DE_NRW

278712

0

DE_NRW

278712

3350

DE_NRW

278662

9000

Mühlenb. Uffelbach Bewerb. Geithebach Geinegge
9,000 0,000 0,000 0,000 2,640 0,000 3,350 5,080

14,726 6,337 11,247 2,640 9,062 3,350 5,080 7,180

5,726 6,337 11,247 2,640 6,422 3,350 1,730 2,100

DE_NRW

278712

5080



graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-48 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 21a)
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 22a)
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 25a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 25b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-58 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 26a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 26b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-60 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 27a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 27b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-62 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 28a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 28b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-64 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 29a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor

x = relevant
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 29b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-66 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 30a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 30b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 31a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 31b)
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 32a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 32b)
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 33a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 33b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-74 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 34a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 34b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-76 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 35a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung unklar (Stand 2004)

Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)

Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004); 

Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 35b)
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Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 36a)
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Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)
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Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 36b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-80 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Tab. 4.1.2.1-1 Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Einschätzung  (Teil 37a)
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Erkenntnisse, die eine Belastung anzeigen, liegen nicht vor
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 37b)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-82 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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– Einschätzung  (Teil 38a)
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graue Hinterlegung   = künstlicher Wasserkörper/vorläufig als erheblich verändert ausgewiesener Wasserkörper 

4.1.2.1-84 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4
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– Einschätzung  (Teil 39a)
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Zusammenfassende Darstellung zur Betrachtung der Zielerreichung 
– Analyse der Belastungen  (Teil 39b)

A
N

A
LY

SE
 D

ER
 B

EL
A

ST
U

N
G

EN

KomARA

IGL-ARA

Regenwassereinleitungen

Kühlwassereinleitungen

Sümpfungswassereinleitungen

Kleinkläranlagen

Schmutzwasser ohne

Behandlung

Erosion

Auswaschung

Altlasten

Sonstige diffuse Quellen,

auch Sediment

Einleitungen

Entnahmen

Abflussregulierungen durch

Talsperren

Wasserverluste

Über- und Umleitungen

Querbauwerke und Rückstau

Sonstige Abflussregulierungen

Gewässerstrukturgüte

Querbauwerke und Aufwärts-

passierbarkeit

Sonstige morphologische

Belastungen

Sonstige signifikante

anthropogene Belastungen

Unbekannt

Oberlauf

Zufluss Nebengewässer

Kommentar

Be
ze

ic
hn

un
g

Tab. 4.1.2.1-1

M
dg

. i
n 

de
n 

D
EK

 n
or

dw
es

tli
ch

 

v. 
Lü

di
ng

ha
us

en
 b

is
 

A
bz

w
ei

gu
ng

 a
us

 d
em

 D
EK

 

in
 S

en
de

n

M
dg

. i
n 

de
n 

D
EK

 A
lts

tr
ec

ke
 a

l.

Sc
hi

ff
sh

w
. b

is
 A

bz
w

ei
gu

ng
 a

us

de
m

 D
EK

 a
m

 w
es

tl.
 O

rt
sr

an
d 

v. 
M

ec
ki

ng
h.

WK-Nr. DE_NRW

70591

15477

DE_NRW

70506

39400

Gewässer

von [km]

bis [km]
Länge [km]

DEK Altkanal Lüdinghausen-Senden DEK Von Ende RHK bis Vorhaf. Hebewerk
39,400 15,477

47,186 16,206

7,786 0,729



4.1.2.1-86 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4



4.1.2.1-87 K 4.1-2a Zielerreichung Zustand Fließgewässer im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004)



4.1.2.1-89 Zielerreichung Zustand Fließgewässer im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004)K 4.1-2b



Beiblatt 4.1-2

4.1.2.1-91

Zielerreichung Zustand Fließgewässer im Arbeitsgebiet Lippe (Stand 2004)
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4.1.2.2

Betrachtung der Gesamtsituation im
Arbeitsgebiet Lippe

Nachfolgend werden die Ergebnisse der integra-
len Betrachtung in zusammenfassender Form
erläutert.

Die Karten 4.1-2a und 4.1-2b zeigen, wie sich
die Betrachtung der Zielerreichung im Rahmen
der integralen Betrachtung von Stufe I bis zur
Gesamtbetrachtung entwickelt.

Zusammenfassend und unter Berücksichtigung
des stufenweisen Vorgehens stellt sich die Situa-
tion im Arbeitsgebiet Lippe wie folgt dar:

Stufe I

Als wesentliche Gründe dafür, dass die Er-
reichung der Ziele mit Stand 2004 in Stufe I und
letztendlich in der Gesamtbewertung unwahr-
scheinlich erscheint, ist die Gewässergüte und
die starke Veränderung in der Gewässerstruktur
zu nennen.

Die strukturellen Defizite werden insbesondere
durch die Besiedlung, die Kraftwerke, die Berg-
bautätigkeit und die Landwirtschaft hervorge-
rufen.

Als Folge der dichten Besiedlung im Arbeits-
gebiet sind Gewässer in den Ortschaften und 
innerhalb von Industriebereichen häufig massiv
ausgebaut.

Die Gewässergüte im Arbeitsgebiet Lippe spie-
gelt die Auswirkungen der unterschiedlichen
Gewässernutzungen wider. Generell kann man
von einer Zweiteilung des Gebiets in einen öst-
lichen und einen westlichen Bereich sprechen.

Östlich von Hamm werden die Lippe und ihre
Zuflüsse geprägt durch die relativ geringe
Besiedlungsdichte und – damit einhergehend –
eine überwiegend landwirtschaftliche Nutzung
der Auen. Die Kläranlagen Paderborn und Lipp-
stadt, die ehemals bedeutende Belastungsquellen
darstellten, haben heute kaum noch einen Ein-
fluss auf die Wasserqualität der Lippe. Nur noch
wenige Gewässer sind bezüglich der Belastung
mit leicht abbaubaren, organischen Substanzen

sanierungsbedürftig. Der Eintrag von Pflanzen-
nährstoffen aus diffusen Quellen ist deutlich. Als
prägend für die Wasserqualität der oberen Lippe
stellt sich der Lippesee bei Paderborn-Sande dar,
durch den die Lippe fließt: Die Umwandlung
des Flusses in ein Standgewässer wirkt sich auf
den nachfolgenden Flussabschnitt durch das ent-
standene Plankton sowie die Erwärmung durch
Sonneneinstrahlung aus. Durch die Umleitung
der Lippe um den See wird jedoch mittelfristig
eine Verbesserung der Situation erwartet. Insge-
samt ist die obere Lippe durchgehend in einem
stabilen Zustand nur mäßiger Belastung (Gewäs-
sergüteklasse II), die meisten Zuflüsse zur Lippe
sind ebenfalls dieser Güteklasse zuzuordnen.

Die untere Lippe (ab Hamm) durchfließt das
nördliche Ruhrgebiet und wird dadurch deutlich
geprägt. Biologisch wirksam sind hier primär
Einflüsse aus Kraftwerken (Erwärmung) und
dem Bergbau (Aufsalzung). Dadurch ändert sich
das biologische Besiedlungsbild erheblich inso-
weit, als belastungstolerante Gewässerorganis-
men die empfindlichen verdrängt haben. Insbe-
sondere sind hier neu „eingebürgerte“ Tiere
(Neozoen) zu nennen, die über den Rhein und
die Einspeisung aus den Westdeutschen Kanälen
in Hamm in die Lippe gelangen. Die Belastung
mit organischen Stoffen durch Abwassereinlei-
tungen ist in den letzten Jahren deutlich geringer
geworden. Hervorzuheben sind hier die umfang-
reichen Sanierungsmaßnahmen im Seseke-Ein-
zugsgebiet. Sie wirken sich bereits in der Seseke
aus, so dass sie sich seit kurzem von der Güte-
klasse IV in die Klasse III verbessert hat. Struk-
turverbesserungen stehen jedoch noch aus. Dies
betrifft auch einige Zuflüsse zur unteren Lippe,
von denen die meisten kritisch belastet (Güte-
klasse II– III) sind. Ferner tragen noch übermä-
ßig stark verschmutzte Gewässer (Güteklasse
IV) – Wiescher Bach, Dattelner Mühlenbach
und Silvertbach – dazu bei, dass in der Lippe die
Güteklasse II noch nicht erreicht wird. Dennoch
hat sich in der unteren Lippe inzwischen die
Artenvielfalt deutlich vergrößert, und auch in
der unteren Lippe tendiert die Wasserqualität zur
Güteklasse II.

Stufe II

Die Nutzungen, die die Besiedlung der Fließge-
wässer im Arbeitsgebiet Lippe mit den Langdis-
tanzwanderfischen und teilweise den typspezifi-
schen Fischarten verhindern, sind in erster Linie

4.1 Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper
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Integrale Betrachtung des Zustands 
der Oberflächenwasserkörper

4.1

die Kühlwassernutzungen der Kraftwerke und
die früheren Nutzungen der Landwirtschaft, die
zum Bau der Querbauwerke geführt haben. Feh-
lende Durchgängigkeit, strukturelle Überformung
der Gewässer und Gütedefizite (siehe Stufe I)
sind die unmittelbaren Folgen für die Fischfauna.
Die vorliegenden Ergebnisse belegen deutlich
den hohen Monitoringbedarf, der auf diesem
Sektor noch besteht. Erwartet wird, dass die
Monitoringergebnisse den Anteil an Wasserkör-
pern, die die Ziele hinsichtlich der Fischfauna
wahrscheinlich nicht erreichen, noch beträcht-
lich erhöhen.

Stufe III

Bergbauliche und industrielle Nutzungen, Ab-
wasserableitungen – in erster Linie aus Regen-
und Mischwassereinleitungen – sowie Landwirt-
schaft führen dazu, dass bei den chemisch-phy-
sikalischen Parametern Qualitätszielüberschrei-
tungen zu verzeichnen sind.

Insbesondere für Phosphor und Stickstoff werden
die Qualitätsziele überschritten. Die Parameter
Temperatur, Sauerstoff, Ammonium, Chlorid
und pH-Wert sind von geringer Bedeutung. Kühl-
wassereinleitungen verursachen lokale Tempera-
turüberschreitungen. Grubenwassereinleitungen
führen dazu, dass im Unterlauf der Lippe das
Qualitätsziel für Chlorid überschritten wird.

Keine bzw. geringe Belastungen weisen Gewäs-
ser überwiegend im östlichen Bereich des
Arbeitsgebiets Lippe auf. Als gleichfalls nicht
belastet werden ferner solche Gewässer bzw. 
-abschnitte ausgewiesen, die aufgrund von Ver-
karstung (Haarstrang-Gewässer) zeitweilig kein
Wasser führen. Im westlichen Arbeitsgebiet sind
nahezu in allen Wasserkörpern Belastungen fest-
zustellen.

Es ist zu beachten, dass aufgrund der fehlenden
Daten und des bestehenden Anfangsverdachts
sowie aufgrund von Überschreitungen des hal-
ben Qualitätsziels die Zielerreichung des guten
Zustands in 85 Wasserkörpern mit einer Ge-
samtlänge von 577 km unklar ist. Diese Bereiche
sind im anschließenden Monitoring näher zu
untersuchen.

Ökologischer Zustand Biologie

Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse aus
den Stufen I bis III ist bei ca. 84,5 % der Gewäs-
ser im Arbeitsgebiet Lippe die Zielerreichung
unwahrscheinlich bzw. unklar. Als bedeutende
Einflussgröße sind die Gewässerstruktur sowie
die Nährstoffbelastung zu nennen.

Bis auf zwei Oberflächenwasserkörper sind alle
Oberflächenwasserkörper, deren Zielerreichung
nach der Stufe II (Fischfauna) unwahrscheinlich
bzw. unklar ist, mindestens in einer weiteren
Stufe (I und/oder III) belastet.

Ökologischer Zustand Chemie

Die Besiedlung, die bergbaulichen und indus-
triellen Nutzungen sowie die Landwirtschaft
prägen den „Ökologischen Zustand Chemie“ im
Arbeitsgebiet Lippe.

Bei 1.651 km = ca. 90 % der Gewässerstrecken
ist die Zielerreichung des guten ökologischen
Zustands Chemie unwahrscheinlich bzw. unklar.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die
derzeitige Datenlage für 67 % der Gewässer-
strecken nicht ausreichend ist für eine abschlie-
ßende Beurteilung. Insbesondere das Wissens-
defizit um die Metalle mit einer vermuteten wei-
ten Verbreitung, z. B. bei Kupfer und Zink aus
Misch- und Regenwassereinleitungen, verdeut-
licht, das im anschließenden Monitoring ent-
sprechende Untersuchungen durchzuführen sind.

Ökologischer Zustand

Nach der Zusammenfassung des „Ökologischen
Zustands Biologie“ und „Ökologischen Zustands
Chemie“ ist bei 95,8 % aller Gewässer im Ar-
beitsgebiet Lippe die Zielerreichung unwahr-
scheinlich bzw. unklar. Sieht man vom Sonder-
fall der Haarstrang-Gewässer ab, die über längere
Zeit des Jahres kein Wasser führen und deren
Zielerreichung unklar ist, so verbleiben nur klei-
nere Gewässer in bewaldeten Gebieten, bei denen
nach der derzeitigen Datenlage die Zielerreichung
wahrscheinlich ist.

 



4.2

Erheblich veränderte Wasserkörper

Erheblich veränderte Wasserkörper sind Gewäs-
ser oder Gewässerabschnitte, die infolge physi-
kalischer Veränderungen durch Eingriffe des
Menschen in ihrem Wesen so verändert sind,
dass die Erreichung des guten ökologischen
Zustands nicht möglich ist. 

Eine Ausweisung als erheblich verändert ist
möglich, wenn

• die Wasserkörper bestimmten Nutzungen
unterliegen und

• die Maßnahmen, die zum Erreichen eines
guten ökologischen Zustands notwendig sind,
signifikant negative Auswirkungen auf die
Nutzungen haben und

• die nutzbringenden Ziele durch andere Mög-
lichkeiten, die eine wesentlich bessere
Umweltoption darstellen, nicht erreicht wer-
den können, weil diese technisch nicht durch-
führbar oder unverhältnismäßig teuer sind.

Für die erheblich veränderten Wasserkörper
muss anstelle des guten ökologischen Zustands
das gute ökologische Potenzial erreicht werden.

Das gute ökologische Potenzial kann sich mit
Blick auf die

• zu erreichenden biologischen Qualitätskompo-
nenten,

• zu unterstützenden hydromorphologischen
Parameter und

• zu unterstützenden chemisch-physikalischen
Parameter

vom guten ökologischen Zustand unterscheiden.
Die Ziele für die spezifischen Schadstoffe der
Anhänge VIII bis X ändern sich durch die Aus-
weisung eines Wasserkörpers als erheblich ver-
ändert nicht.

Die Ausnahmeregelung des Art. 4 (3) der Was-
serrahmenrichtlinie wurde vorgesehen, um für
Wasserkörper, die aufgrund spezifizierter Nut-
zungen umfangreichen hydromorphologischen
Veränderungen irreversibel unterworfen wurden,
weiterhin die Nutzungen zu ermöglichen bei
gleichzeitiger ökologischer Schadensbegrenzung.

Chemischer Zustand

Beeinträchtigungen des „Chemischen Zustands“
werden durch die bereits beim „Ökologischen
Zustand Chemie“ genannten Nutzungen hervor-
gerufen.

Auch hier ist bei 69 % der Gewässerstrecken die
derzeitige Datenlage nicht ausreichend für eine
abschließende Betrachtung. Die Zielerreichung
ist unklar und es müssen im anschließenden Mo-
nitoring entsprechende Gewässeruntersuchungen
durchgeführt werden. Bei ca. 16,5 % der Gewäs-
serstrecken ist die Zielerreichung unwahrschein-
lich. Lokal liegen Belastungen durch Pflanzen-
schutzmittel (Isoproturon) vor.

Gesamtzustand

Von den 279 Oberflächenwasserkörpern im Ar-
beitsgebiet Lippe erreichen nach der derzeitigen
Datenlage nur 14 Wasserkörper mit einer Ge-
samtlänge von 77,600 km (4,2 %) wahrschein-
lich die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, bei 34
Wasserkörpern (248,101 km/13,5 %) ist die Zie-
lerreichung unklar und bei 231 Wasserkörpern
(1.511,457 km/82,3 %) ist die Zielerreichung
unwahrscheinlich.

Prägend für die Gesamteinstufung ist vor allem,
dass die Ziele für den ökologischen Zustand
wahrscheinlich nicht erreicht werden können.
Bei der integralen Betrachtung des ökologischen
Zustands erwies sich der „Ökologische Zustand
Biologie“ als ausschlaggebend. Dieser wiede-
rum ist zum größten Teil bereits durch die Stufe
I (209 Wasserkörper, 1.345,566 km/73,2 %) ge-
prägt.

Zu betonen ist, dass bei keinem einzigen Ober-
flächenwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe
allein durch die Ausprägung des chemischen
Zustands die Zielerreichung als unwahrschein-
lich eingestuft werden musste.
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4.2 Erheblich veränderte Wasserkörper
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Die Ausweisung erheblich veränderter sowie die
Bewertung erheblich veränderter und künstlicher
Wasserkörper stellt einen hochkomplexen Vor-
gang dar.

Grundlagen für die Ausweisung sind die Kennt-
nis der Ist-Situation des betrachteten Wasserkör-
pers und die Abwägung zwischen gewässeröko-
logischen Ansprüchen und konkurrierenden Nut-
zungen bzw. Zielen. Wird aus diesem Abwä-
gungsprozess resümiert, dass ein Verzicht auf
die bestehenden Nutzungen nicht möglich ist,
muss das konkrete Umweltziel für den Wasser-
körper festgelegt werden, d. h. es muss festge-
stellt werden, welches ökologische Potenzial
trotz der gegebenen Nutzungen im Wasserkörper
maximal erreicht werden könnte. Dieses ökolo-
gische Potenzial ist festzulegen.

Diese Prüfschritte können schon aufgrund zeit-
licher Restriktionen, aber auch aufgrund der Tat-
sache, dass die Referenzbedingungen für natürli-
che Gewässer noch nicht abschließend festgelegt
sind, nicht im Rahmen der Bestandsaufnahme
durchgeführt werden. 

Lediglich für Talsperren, die generell als erheb-
lich veränderte Wasserkörper eingestuft werden,
kann ein vorläufiger Vergleich auf Basis einer
ersten Einschätzung des höchsten ökologischen
Potenzials vorgenommen werden (s. Kap. 4.2.2).

Konsequenterweise ist damit während der
Bestandsaufnahme lediglich eine vorläufige
Ausweisung von erheblich veränderten Wasser-
körpern möglich. 

Die für die Ausweisung weiterhin notwendigen
Prüfschritte,

• Ausweisungsprüfung nach Art. 4 (3) a der
WRRL:
Prüfung der notwendigen Verbesserungsmaß-
nahmen,

• Ausweisungsprüfung nach Art. 4 (3) b der
WRRL:
Prüfung alternativer Möglichkeiten zum Erhalt
der nutzbringenden Ziele,

• Festlegung des höchsten ökologischen Poten-
zials:
Potenzial, das bei gegebenen Nutzungen maxi-
mal erreichbar ist,

sind der Bewirtschaftungsplanung vorbehalten.

Erheblich veränderte Wasserkörper 4.2

Dies kann bedeuten, 

• dass Wasserkörper, die vorläufig als erheblich
verändert ausgewiesen wurden, bei der
abschließenden Ausweisung den natürlichen
Wasserkörpern zugerechnet werden,

• dass umgekehrt Wasserkörper, die in der
Bestandsaufnahme als natürlich ausgewiesen
sind, aufgrund weitergehender Erkenntnisse
über bestehende Nutzungen bzw. die Irreversi-
bilität hydromorphologischer Veränderungen
als erheblich verändert ausgewiesen werden.

Wegen dieser Unwägbarkeiten wurden im Rah-
men der Bestandsaufnahme für die erstmalige
Einschätzung des Zustands der vorläufig als
erheblich verändert ausgewiesenen Wasserkör-
per sowie der künstlichen Wasserkörper (s. Kap.
4.3) die gleichen Kriterien zugrunde gelegt wie
für die Einschätzung des Zustands der natür-
lichen Wasserkörper.
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Prüfung auf hydromorphol. 

Veränderungen

Prüfung auf Erheblichkeit 

der Veränderung

Prüfung auf Irreversibilität

der Veränderung

Mittelgroße bis große Fließgewässer

Gewässerstrukturgüte > 5 und mindestens

eine der folgenden Parameterausprägungen:

Massivsohle mit/ohne Sediment oder

Rückstau > 50% oder

Überbauung > 20% oder

Fahrrinne (alle Ausprägungen)

Laufform > 5 und mindestens eine der 

folgenden Parameterausprägungen für die

Flächennutzung:

Bebauung mit/ohne Freiflächen oder

Abgrabung oder

Verkehrsflächen oder

Deponie

Kleine bis mittelgroße Fließgewässer

Gewässerstrukturgüte > 5 und mindestens

eine der folgenden Parameterausprägungen:

Massivsohle mit/ohne Sediment oder

Rückstau stark oder

Verrohrung > 20 m oder

Laufkrümmung > 5 und mindestens eine der

folgenden Ausprägungen der Parameter Flä-

chennutzung bzw. schädliche Umfeldstruktur:

Bebauung mit/ohne Freiflächen oder

Abgrabung oder

Verkehrswege, befestigt oder

Kombination: Laufkrümmung > 5 und

Querprofil: Trapez-/Doppeltrapezprofil oder

Kastenprofil/V-Profil

Kriterien zur vorläufigen Ausweisung von erheblich 
veränderten Wasserkörpern

Die in NRW angewandten Kriterien sind in der
Tabelle 4.2.1-1 angegeben: 

Die auf Basis der Strukturgütekartierung durch-
geführte, den o. a. Kriterien folgende Prüfung
wurde aufgrund von Ortskenntnissen verifiziert
und ergänzt, wenn mindestens eines der folgen-
den Kriterien erfüllt war:

• beidseitige Bebauung bis an die obere
Böschungskante oder

• beidseitige gewässernahe Deichlage (< zwei-
fache Gerinnebreite auf jeder Seite) mit an-
grenzender Bebauung oder

• beidseitige gewässernahe Deichlage (< zwei-
fache Gerinnebreite auf jeder Seite) mit an-
grenzender Geländedepression/Polderlage
oder

• Wasserkraft: Ausleitungen > 2 km oder

• Fließgewässersysteme, die aufgrund von
Bergbausenkungen eine vollständig geänderte
Hydrologie aufweisen (Fließrichtungsumkehr,
Pumpen)

4.2.1

Vorläufige Ausweisung von erheblich ver-
änderten Wasserkörpern

Methodik

Die vorläufige Ausweisung von erheblich verän-
derten Wasserkörpern erfordert die Überprüfung
auf hydromorphologische Veränderungen und
darauf, ob diese hydromorphologischen Verän-
derungen als erheblich angesehen werden. Die
Prüfung auf Erheblichkeit erfolgt dabei in zwei
Gruppen:

• Bestimmte hydromorphologische Veränderun-
gen sind so erheblich, dass eine vorläufige
Ausweisung des entsprechenden Wasserkör-
pers unmittelbar – und vorbehaltlich der
weitergehenden Prüfung im Zusammenhang
mit der Bewirtschaftungsplanung – gerechtfer-
tigt erscheint.

• Andere hydromorphologische Veränderungen
werden dann als erheblich eingestuft, wenn
aufgrund der bestehenden Nutzungen – und
vorbehaltlich der weitergehenden Prüfung im
Zusammenhang mit der Bewirtschaftungspla-
nung – eine Irreversibilität angenommen wird. 

4.2 Erheblich veränderte Wasserkörper
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Ergebnisse

Im Arbeitsgebiet Lippe wurden vorläufig 45 Was-
serkörper mit einer Gesamtlänge von 222,757 km
als erheblich verändert eingestuft. Sie werden in
der Tabelle 4.2.1-2 aufgelistet und in der Karte
4.2-1 darstellt.

Von den 45 erheblich veränderten Wasserkörpern
ist bei 29 (151,167 km) Wasserkörpern hinsicht-
lich der Gewässergüte, 38 (181,233 km) hinsicht-
lich der Gewässerstrukturgüte, 35 (186,929 km) in
Bezug auf die Fischfauna und für 42 (209,467 km)
hinsichtlich der chemisch-physikalischen Parame-
ter (Stufe III) die Zielerreichung unwahrscheinlich
oder unklar.

Alle 45 Wasserkörper erreichen definitionsgemäß
den guten Zustand hinsichtlich der hydromor-
phologischen Kriterien und damit hinsichtlich
des guten ökologischen Zustands „Biologie“
nicht.

Diese Wasserkörper erreichen möglicherweise
aber das noch zu definierende ökologische
Potenzial.

Den guten ökologischen Zustand „Chemie“
erreichen wahrscheinlich 18 (100,626 km) Was-
serkörper nicht, bei 25 Wasserkörpern ist die
Zielerreichung aufgrund der vorhandenen
Datenlage unklar.

Bei 11 (92,208 km) Wasserkörpern sind nach
den bisherigen Erkenntnissen die Umweltqua-
litätsnormen für mindestens einen der den che-
mischen Zustand bestimmenden prioritären Stof-
fe überschritten. Für diese Wasserkörper muss 
in jedem Fall, auch bei Bestätigung der Auswei-
sung als erheblich verändert, eine Reduktion 
der Stoffeinträge angestrebt werden. Bei 30
(115,381 km) Wasserkörpern ist nach der vor-
handenen Datenlage die Zielerreichung des Che-
mischen Zustands unklar.
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Erheblich veränderte Wasserkörper

Wasserkörper-Tabelle  (Teil 1)

KENN_OFWKBezeichnung WasserkörperLänge

[km]

bis

[km]

von

[km]

Gewässername

DE_NRW_278_31749

DE_NRW_278_41911

DE_NRW_278_91514

DE_NRW_278_109032

DE_NRW_278_124800

DE_NRW_278_138367

DE_NRW_278_165637

DE_NRW_278242_0

DE_NRW_278242_3000

DE_NRW_278244_0

DE_NRW_278244_4026

DE_NRW_27838_0

DE_NRW_27838_2094

DE_NRW_278384_0

DE_NRW_2784_9500

DE_NRW_2786_0

DE_NRW_27864_8000

DE_NRW_27868_0

DE_NRW_278712_0

DE_NRW_27872_0

DE_NRW_278732_0

DE_NRW_27874_0

DE_NRW_27876_0

DE_NRW_27876_9543

DE_NRW_278764_0

DE_NRW_278766_0

DE_NRW_278766_2300

DE_NRW_278768_0

DE_NRW_2787692_0

DE_NRW_278792_0

DE_NRW_278792_6400

DE_NRW_278794_0

DE_NRW_278794_5783

DE_NRW_2788_2317

DE_NRW_2788_7252

DE_NRW_27892_0

DE_NRW_278932_0

DE_NRW_278936_0

DE_NRW_278936_2581

DE_NRW_27894_0
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Einmdg. Hammbach bis östlich v. Dorsten

nördlich v. Marl bis südlich v. Freiheit

südlich v. Alstedde bis südlich v. Werne

südlich v. Werne bis Hamm

Hamm bis südlich v. Dolberg

nordöstlich v. Uentrop bis nordöstlich v. Vellinghausen

nördlich v. Benninghausen bis südlich v. Lipperorde

Mdg. in die Afte bis südlich v. Fürstenberg

südlich v. Fürstenberg bis suedöstlich v. Fürstenberg

Mdg. in die Afte in Wuennenberg bis Staumauer Aabachtalsperre

Staumauer Aabachtalsperre bis Stauwurzel Aabachtalsperre

Mdg. in die Lippe östlich v. Garfeln bis westlich v. Verlar

westlich v. Verlar bis südöstlich v. Verlar

Mdg. in den Geseker Bach westl. v. Verlar bis nordöstlich v. 

Bönninghausen

nahe Klausheide bis Quelle

Mdg. in die Lippe in Hamm bis Ortsrand v. Hamm

Hattrop bis Quelle

Mdg. in die Ahse in Hamm bis südlicher Ortsrand v. Hamm

Mdg. in die Lippe in Hamm bis westlich v. Hamm- Hoevel

Mdg. in die Lippe am Ortsrand v. Nordherringen bis östlich v. 

Wiescherhöfen

Mdg. in die Lippe am nördlichen Ortsrand v. Rünthe bis 

südlicher Ortsrand v. Rünthe

Mdg. in die Lippe am nördlichen Ortsrand v. Rünthe bis in Werne

Mdg. in die Lippe in Lünen bis Ortsrand v. Kamen

Ortsrand v. Kamen bis südlich v. Boenen

Mdg. in die Seseke am nördlichen Ortsrand v. Herren-Werve bis 

südlicher Ortsrand Herren-Werve

Mdg. in die Seseke nördlich v. Südkamen bis südwestlich v. 

Südkamen

südwestlich v. Südkamen bis Quelle

Mdg. in die Seseke westlich v. Bergkamen bis Quelle

Mdg. in die Seseke am südlichen Ortsrand v. Lünen bis oberhalb v.

Lünen-Süd

Mdg. in die Lippe nordöstlich v. Datteln bis nördlicher Ortsrand 

v. Waltrop

nördlicher Ortsrand v. Waltrop bis westlicher Ortsrand v. Waltrop

Mdg. in die Lippe nördlich v. Datteln bis westlicher Ortsrand v. 

Datteln

westlicher Ortsrand v. Datteln bis Quelle

westlich v. Haltern bis nördlich v. Flaesheim

nordwestlich v. Hullern bis westlich v. Hulern

Mdg. in die Lippe nördlich v. Sickingmühle bis nordöstlich 

v. Waldsiedlung

Mdg. in die Lippe nördlich nahe Marl bis Quelle

Mdg. in die Lippe westlich v. Hervest bis nordwestlich v. Marl

nordwestlich v. Marl bis Quelle

Msg. in die Lippe in Dorsten bis nördlich v. Altendorf

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Lippe

Karpke

Karpke

Aa

Aa

Geseker Bach

Gescher Bach

Oestereider Gott

Haustenbach

Ahse

Soestbach

Geithebach

Geinegge

Wiescher Bach

Beverbach

Horne

Seseke

Seseke

Heerener Mühlbach

Körnebach

Körnebach

Kuhbach

Süggelbach

Schwarzbach

Schwarzbach

Dattelner Mühlen

Dattelner Mühlen

Stever

Stever

Silvertbach

Kusenhorstbach

Weierbach

Weierbach

Rapphofsmühlenbach

31,749

41,911

91,514

109,032

124,800

138,367

165,637

0,000

3,000

0,000

4,026

0,000

2,094

0,000

9,500

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,543

0,000

0,000

2,300

0,000

0,000

0,000

6,400

0,000

5,783

2,317

7,252

0,000

0,000

0,000

2,581

0,000

35,225

47,234

109,032

124,800

133,400

143,400

178,100

3,000

5,000

4,026

6,930

2,094

4,425

2,393

17,200

2,409

14,630

2,640

3,350

4,623

1,600

2,910

9,543

19,318

2,625

2,300

12,844

8,667

2,544

6,400

8,400

5,783

9,851

5,294

11,775

4,084

7,264

2,581

7,201

3,699

3,476

5,323

17,518

15,768

8,600

5,033

12,463

3,000

2,000

4,026

2,904

2,094

2,331

2,393

7,700

2,409

6,630

2,640

3,350

4,623

1,600

2,910

9,543

9,775

2,625

2,300

10,544

8,667

2,544

6,400

2,000

5,783

4,068

2,977

4,523

4,084

7,264

2,581

4,620

3,699
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Erheblich veränderte Wasserkörper

Wasserkörper-Tabelle  (Teil 2)

KENN_OFWKBezeichnung WasserkörperLänge

[km]

bis

[km]

von

[km]

Gewässername

Tab. 4.2.1-2

Künstliche Wasserkörper

Wasserkörper-Tabelle  (Teil 3)

KENN_OFWKBezeichnung WasserkörperLänge

[km]

bis

[km]

von

[km]

Gewässername

Picksmühlenbach

Picksmühlenbach

Schölsbach

Hammbach

Schermbecker Mühle

0,967

2,000

0,000

1,000

0,939

2,000

4,019

1,787

2,426

3,643

1,033

2,019

1,787

2,426

2,704

nordwestlich v. Hassel bis westlich v. Hassel

westlich v. Hassel bis Quelle

Mdg. in den Rapphofsmühlenbach  am westlichen Ortsrand v. 

Dorsten bis südlich v. Dorsten

Mdg. in die Lippe am westlichen Ortsrand v. Dorsten bis Einmdg.

Wienbach

südlich v. Schermbeck bis nördlich v. Schermbeck

Mdg. in den Haustenbach bei Cappel bis Quelle

Mdg. in den Dortmund Ems Kanal am westlichen Ortsrand 

v. Datteln bis südöstlich v. Uentrop

Mdg. in den Dortmund-Ems-Kanal (Kenn_ofwk: 70501_0) westlich

v. Waltrop bis westl. v. Senden

Mdg. in den DEK südöstlich v. Meckinghoven bis südlicher 

Ortsrand v. Meckinghoven

Mdg. in den DEK südöstlich v. Meckinghoven bis südlicher 

Ortsrand v. Meckinghoven

Mdg. in den DEK am östlichen Ortsrand v. Datteln bis Abzweigung

aus dem DEK nordöstlich v. Olfen

Mdg. in den DEK westlich v. Lüdinghausen bis Einmdg. des DEK Alt-

kanal Lüdinghausen-Sande

Mdg. in den DEK nordwestlich v. Lüdinghausen bis Abzweigung aus

dem DEK in Senden

Mdg. in den DEK Altstrecke al. Schiffshw. bis Abzweigung aus dem

DEK am westl. Ortsrand v. Meckinghoven

Mdg. in den Wesel Datteln Kanal in Friedrichsfeld bis nördlich v.

Datteln

DE_NRW_278942_967

DE_NRW_278942_2000

DE_NRW_278946_0

DE_NRW_27896_0

DE_NRW_278976_939

Mentzelsfelder Kanal

Datteln-Hamm-Kanal

Dortmund Ems Kanal

DEK Altstrecke al.

Schiffshw. H

DEK Altstrecke

Schachtschl. He

Alte Fahrt

Alte Fahrt

DEK Altkanal Lüding-

hausen-Send

DEK von Ende RHK bis

Vorhaf. H

Wesel Datteln Kanal

0,000

0,000

14,400

14,200

14,200

21,100

35,096

39,400

15,477

4,347

27,873

47,522

50,331

15,495

15,511

30,295

38,295

47,186

16,206

59,911

27,873

47,522

35,931

1,295

1,311

9,499

3,199

7,786

0,729

55,564

DE_NRW_27848_0

DE_NRW_70301_0

DE_NRW_70501_14400

DE_NRW_70502_14200

DE_NRW_70503_14200

DE_NRW_70504_21100

DE_NRW_70505_35096

DE_NRW_70506_39400

DE_NRW_70591_15477

DE_NRW_75101_4347
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Trophiebewertung

Grundlage für die Ermittlung des trophischen
Ist-Zustands ist die „vorläufige Richtlinie für die
Trophieklassifikation von Talsperren“ (LAWA
2001).

Im Wesentlichen wurde auf die von Talsperren-
betreibern erhobenen Messdaten zurückgegrif-
fen. Wo diese Daten fehlen oder für eine Ab-
schätzung der Trophie nicht ausreichen, wird
versucht, mittels der im Oberlauf des gestauten
Fließgewässers festgestellten Gesamt-P-Konzen-
trationen unter Berücksichtigung des Abflusses
auf den Gesamt-P-Gehalt in der Talsperre zu
schließen und daraus den Trophiegrad abzuleiten.

Der trophische Referenzzustand lässt sich in
Anlehnung an die LAWA-Richtlinie für Seen
mit Hilfe von zwei voneinander unabhängigen
Größen abschätzen:

• der mittleren Tiefe (Quotient aus Volumen und
Fläche) und

• dem potenziell natürlichen Phosphoreintrag
aus dem Einzugsgebiet.

Aus zeitlichen Gründen konnte nur der erste
Ansatz verwendet werden. Da zumeist beide
Ansätze zu gleichen Einschätzungen führen, ist
diese Vorgehensweise für die orientierende Prü-
fung, ob die Ziele der WRRL voraussichtlich
erreicht werden, ausreichend. 

Wie bereits ausgeführt, beruht die Trophiebe-
wertung auf dem Vergleich des Ist-Zustands mit
dem Referenzzustand. Anders als in LAWA
(1999) für die Seenbewertung beschrieben, wird
bei Talsperren die Abweichung aus praktikablen

4.2.2

Talsperren

Talsperren konnten aufgrund ihrer weitreichen-
den hydromorphologischen Veränderungen früh-
zeitig als erheblich veränderte Wasserkörper
ausgewiesen werden. Zudem liegen erste Verfah-
ren zur Einschätzung des ökologischen Potenzi-
als vor (LAWA 2001), so dass für die Talsperren
als Sonderfall eine Ersteinschätzung des Zustands
erfolgen kann.

Talsperren sind in ihrer morphologischen Aus-
prägung, im Stoffhaushalt und der Ausbildung
ihrer Lebensgemeinschaften Seen viel ähnlicher
als dem ursprünglichen Fließgewässertyp. 

Zur ökologischen Bewertung wird daher als
Referenzgewässer ein Seetyp herangezogen, der
der Talsperre am ähnlichsten ist: Dies ist der Typ
eines thermisch geschichteten Sees. Die Ein-
schätzung, ob die Talsperren wahrscheinlich das
gute ökologische Potenzial erreichen, wird
anhand folgender Kriterien vorgenommen:

• Trophiebewertung gemäß LAWA

• Liste spezifischer Schadstoffe gemäß Anhang
VIII der Wasserrahmenrichtlinie

Das bei natürlichen Seen verwendete Kriterium
„Uferausprägung“ ist für die Beurteilung von
Talsperren ungeeignet, da dort betriebsbedingt
erhebliche Wasserstandsschwankungen auftreten
können. Aus ökologischer Sicht verhindern die
beschriebenen Wasserstandsschwankungen die
Ausbildung naturnaher Uferstrukturen sowie
entsprechender Vegetation und Besiedlung.

Trophie im Ist-Zustand

Referenz

oligotroph

mesotroph

eutroph 1

eutroph 2

polytroph 1

polytroph 2

hypertroph

Bewertungsstufen der Trophie von Talsperren

o

1

m

2

1

kommt definitionsgemäß nicht im Referenzzustand vor

e1

3

2

1

e2

4

3

2

1

p1

5

4

3

2

1

p2

5

4

3

2

h

5

4

3
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Abb. 4.2.2-1
Aabachtalsperre
(Foto: Wasserverband
Aabachtalsperre)

Gründen in nur fünf Bewertungsstufen ausge-
drückt (s. Tab. 4.2.2-1).

Stimmen trophischer Ist- und Referenz-Zustand
überein, ergibt sich die Bewertungsstufe 1. Bei
Bewertungsstufe 2, die dem „guten ökologischen
Potenzial“ entspricht, unterscheiden sich beide
Größen um einen Trophiegrad. Abweichungen
von mehr als einem Trophiegrad (entspricht Be-
wertungsstufen 3 bis 5) führen zur Einstufung
„Zielerreichung unwahrscheinlich“.

Auch die Schadstoffe gemäß Anhang VIII der
Wasserrahmenrichtlinie sind in die Beurteilung
einzubeziehen. Eine Talsperre wird als nicht
zielkonform eingestuft, wenn der Jahresmittel-
wert eines Einzelstoffs die Qualitätsziele/-krite-
rien nach Stoffliste überschreitet. Liegen keine
Messwerte aus der Talsperre vor, wird versucht,
mittels Messungen aus den Hauptzuflüssen die
Belastung im Oberlauf abzuschätzen. Zusätzlich
wird auf das Expertenwissen der Staatlichen
Umweltämter zurückgegriffen.

Ergeben sich Verdachtsmomente, führt dies zur
Einstufung „Zielerreichung unklar“ (grau); sind
keine Belastungen bekannt, gilt für die Talsperre
die Einschätzung „Zielerreichung wahrschein-
lich“ (grün).

Ergebnisse

Im Arbeitsgebiet Lippe liegen die Aabachtal-
sperre (DE_NRW_278244_4026) und der Halte-
ner Stausee (DE_NRW_2788_2317). Beide 
Talsperren werden zur Trinkwassergewinnung
genutzt. Sie wurden als erheblich veränderte
Wasserkörper eingestuft.

Die Aabachtalsperre befindet sich im Zustand
der Mesotrophie. Als Referenzzustand gilt die
Oligotrophie. Damit hat sie den geforderten
guten Zustand.

Der Haltener Stausee liegt im Einzugsgebiet der
Stever. Durch die Lage im Tiefland und dem ent-
sprechend großen Einzugsgebiet ist sie vielen
Einflüssen ausgesetzt. Beide Zuflüsse, die land-
wirtschaftlich genutzte Flächen entwässern, sind
hinsichtlich ihrer Nährstoffkonzentrationen als
„möglicherweise belastet“ (Heubach) und
„belastet“ (Stever) ausgewiesen.

Der trophische Referenzzustand ist die Meso-
trophie, der trophische Ist-Zustand ist die Eutro-
phie (e1). Damit befindet er sich hinsichtlich der
Trophiebewertung im guten Zustand. Insgesamt
gesehen ist die Zielerreichung des Stausees
jedoch aufgrund der Schadstoffbelastungen der
Zuflüsse unklar.

Erheblich veränderte Wasserkörper 4.2
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4.2.3

Künstliche Wasserkörper

Künstliche Wasserkörper sind vom Menschen
geschaffene Gewässer an Stellen, an denen zuvor
kein relevanter Wasserkörper lag. Dies kann z. B.
für Schifffahrtskanäle, Draingewässer von Moor-
gebieten oder Abgrabungsgewässer entsprechen-
der Größe gelten.

Neben dem Mentzelsfelder Kanal (siehe Kapitel
3.1.4) handelt es sich bei den künstlichen Gewäs-
sern um zehn Kanäle bzw. Abschnitte des West-
deutschen Kanalsystems. Die künstlichen Wasser-
körper werden in Karte 4.2-1 dargestellt.
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4.3

Grundwasserkörper, die die Umweltziele
möglicherweise nicht erreichen

Bei der erstmaligen und weitergehenden Be-
schreibung der Belastungssituation des Grund-
wassers wurden sowohl Emissions- als auch
Immissionsdaten ausgewertet. Für die Prüfung
der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit im
Hinblick auf die Umweltziele der WRRL wurden
keine zusätzlichen Daten mehr erfasst bzw.
berücksichtigt, sondern es erfolgte im Wesent-
lichen eine Bewertung der Analysen/ Ergebnisse
der in Kap. 3.2 dargestellten Belastungssituation.

Die Beurteilung der Auswirkungen orientiert
sich an der Frage, ob für die betrachteten Grund-
wasserkörper die Erreichung der Umweltziele
nach Anhang V der WRRL zum Stand 2004 als
wahrscheinlich oder unwahrscheinlich angese-
hen wird. Die Umweltziele bestehen darin, dass
Grundwasserkörper einen guten mengenmäßi-
gen Zustand und einen guten chemischen
Zustand aufweisen müssen. Die näheren Krite-
rien zur Einstufung des mengenmäßigen und
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chemischen Zustands gemäß Anhang V der
WRRL wurden zu Beginn des Kapitels 2.2.3
erläutert.

Für die Grundwasserkörper in NRW erfolgt
folgende Klassifizierung zur Bewertung der
Auswirkungen menschlicher Tätigkeit gemäß
WRRL:

• „Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)“:
Grundwasserkörper, deren Ist-Zustand zum
Stand 2004 wahrscheinlich dem Soll-Zustand
entsprechen wird (zukünftig überblicksweises
Monitoring) 

• „Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand
2004)“: Grundwasserkörper, deren Ist-Zustand
zum Stand 2004 deutlich vom Soll-Zustand
abweicht und für die weiterer Untersuchungs-
und Entscheidungsbedarf besteht (zukünftig
operatives Monitoring)

Die Einstufungen „Zielerreichung wahrschein-
lich (Stand 2004)“ und „Zielerreichung unwahr-
scheinlich (Stand 2004)“ haben unmittelbare
Auswirkungen auf die Konzeption des nachfol-
genden Monitorings (s. o.).

Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgt im
Weiteren zunächst getrennt für den mengenmäßi-
gen und den chemischen Zustand. Abschließend
erfolgt eine zusammenfassende Erläuterung der
Ergebnisse der Bestandsaufnahme für das
Grundwasser im Arbeitsgebiet Lippe.

4.3.1

Mengenmäßiger Zustand

Die Auswirkungen der Belastungen im Hinblick
auf den mengenmäßigen Zustand der Grundwas-
serkörper wurden auf Basis der Belastungsanalyse
(s. Kap. 3.2) anhand folgender Matrix bewertet:

Ergebnis der Analyse der mengenmäßigen Belastung (Kap. 3.2)

Trendanalyse überschlägige Wasserbilanz

Ergebnis der Bewertung

–

positive/ausgeglichene Bilanz

negative Bilanz

positive/ausgeglichene Bilanz

negative Bilanz

–

„Zielerreichung wahrscheinlich 

(Stand 2004)“

„Zielerreichung wahrscheinlich 

(Stand 2004)“

„Zielerreichung unwahrscheinlich 

(Stand 2004)“

„Zielerreichung wahrscheinlich 

(Stand 2004)“

„Zielerreichung unwahrscheinlich 

(Stand 2004)“

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)“

kein relevanter negativer Trend

relevanter negativer Trend

nicht genügend Messstellen und 

mindestens mittlere 

wasserwirtschaftliche Bedeutung

nicht genügend Messstellen und geringe

wasserwirtschaftliche Bedeutung

 



4.3.1-2 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Gemäß WRRL sind für Grundwasserkörper, für
die nach den o. g. Auswertungen die Zielerrei-
chung hinsichtlich ihres mengenmäßigen
Zustands zum Stand 2004 als „unwahrscheinlich
(Stand 2004)“ angesehen wird, und für grenz-
überschreitende Grundwasserkörper die Grund-
wasserentnahmen mit mehr als 10 m3/d mit ihrer
Lage und ihren Entnahmeraten zu erfassen,
sofern sie relevant sind. In NRW sind nach den
Ergebnissen der Bestandsaufnahme nur solche
Grundwasserkörper im Hinblick auf den men-
genmäßigen Zustand als „Zielerreichung
unwahrscheinlich (Stand 2004)” einzustufen, die
sich in Gebieten mit bergbaubedingter Grund-
wasserabsenkung befinden. In diesen Gebieten
existieren großflächige Grundwassermodelle,
die auch die kleineren Entnahmen berücksichti-
gen. Die Erfassung weiterer Entnahmen wird in
diesem Zusammenhang für NRW als nicht rele-
vant im Sinne der WRRL angesehen.

Prüfungen hinsichtlich einer möglichen Beein-
flussung grundwasserabhängiger Ökosysteme
werden im Rahmen der Bestandsaufnahme in
NRW nicht durchgeführt und werden im Rah-
men der Konzeption, Umsetzung und Auswer-
tung des Monitorings bearbeitet.

Die Auswertungen des Kapitels 3.2.3 haben
gezeigt, dass im Arbeitsgebiet Lippe nur der
Grundwasserkörper 278_02 „Niederung der Lip-
pe/Dorsten“ einen signifikant negativen Trend
der Grundwasserstände oder eine negative Was-
serbilanz aufweisen.

Die Zielerreichung im Hinblick auf den men-
genmäßigen Zustand wird in den übrigen 
30 Grundwasserkörpern des Arbeitsgebiets 
Lippe zum Stand 2004 als wahrscheinlich
angesehen (s. Karte 4.3-1).

4.3 Grundwasserkörper, die die Umweltziele 
möglicherweise nicht erreichen
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Beiblatt 4.3-1

4.3.1-5

Zielerreichung mengenmäßiger Zustand Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe
(Stand 2004)

 



4.3.2-1 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Die Tabelle 4.3.2-1 enthält eine Übersicht über
die im Kapitel 3.2 analysierten chemischen Bela-
stungen der Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet
Lippe und das Ergebnis der abschließenden
Beurteilung gemäß der zuvor erläuterten Syste-
matik. Die Karte 4.3-2 zeigt die Grundwasser-
körper, deren Zielerreichung im Hinblick auf den
chemischen Zustand der Grundwasserkörper zum
Stand 2004 als unwahrscheinlich angesehen wird.

4.3.2

Chemischer Zustand

Die Auswirkungen der Belastungen im Hinblick
auf den chemischen Zustand der Grundwasser-
körper wurden auf Basis der Belastungsanalyse
(s. Kap. 3.2) anhand folgender Matrix bewertet:

Ergebnis der Analyse der chemischen Belastung 

(Kap. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4)

Ergebnis der Bewertung

„Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)“

„Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)“

„Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)“

„Zielerreichung wahrscheinlich (Stand 2004)“

„Zielerreichung unwahrscheinlich (Stand 2004)“

Grundwasserkörper mit einer Überdeckung durch Wirkungsbereiche

punktueller Schadstoffquellen > 33%

Grundwasserkörper mit einem Anteil von Siedlungsflächen > 33 %

Grundwasserkörper mit Nitratmittelwerten > 25 mg/l und/oder Stickstoff-

aufträgen > 170 kg/ha/a (bei > 33 % landwirtschaftl. genutzter Fläche)

und/oder

nachgewiesene signifikante Belastung aus landwirtschaftlicher Nutzung

(Expertenwissen)

Grundwasserkörper mit Nitratmittelwerten > 25 mg/l und/oder Stickstoff-

aufträgen > 170 kg/ha/a (bei > 33 % landwirtschaftl. genutzter Fläche)

ohne

nachgewiesener signifikanter Belastung aus landwirtschaftlicher Nutzung

(Expertenwissen)

Grundwasserkörper mit einer signifikanten Belastung durch sonstige

anthropogene Eingriffe (Expertenwissen)

4.3 Grundwasserkörper, die die Umweltziele 
möglicherweise nicht erreichen



Tab. 4.3.2-1

4.3.2-2

Übersicht über die integrale Betrachtung im Hinblick auf den chemi-
schen Zustand der Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe  (Teil 1)

GWK-

Nr.

Bezeichnung Signifikante

Belastung

durch

punktuelle

Schadstoff-

quellen

Signifikante

Belastung

durch diffu-

se Quellen:

Besiedlung

Signifikante

Belastung

durch diffu-

se Quellen:

Landwirt-

schaft

Integrale Betrachtung

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

278_01

278_02

278_03

278_04

278_05

278_06

278_07

278_08

278_09

278_10

278_11

278_12

278_13

278_14

278_15

278_16

278_17

278_18

278_19

278_20

278_21

278_22

Niederung der Lippe/

Mündungsbereich

Niederung der Lippe/ 

Dorsten

Tertiär des westlichen Mün-

sterlands/Schermbeck

Tertiär des westlichen Mün-

sterlands/Gartroper 

Mühlenbach

Münsterländer Oberkreide/

Schölsbach

Halterner Sande/Haard

Halterner Sande/Hohe

Mark

Niederung der Lippe/ 

Datteln Ahsen

Niederung Heubach/ 

Haltener Mühlenbach

Niederung Mittellauf der

Stever

Halterner Sande/Borken-

berg/Humberg

Dülmen-Schichten/Nord

Oberkreide der Baumberge

Münsterländer Oberkreide/

Oberlauf Stever

Münsterländer Oberkreide/

Kamen

Dülmen-Schichten/Süd

Münsterländer Oberkreide/

Lippe/Dortmund

Niederung der Seseke

Münsterländer Oberkreide/

Funne

Niederung der Lippe und

der Ahse

Münsterländer Oberkreide/

Beckumer Berge

Münsterländer Oberkreide/

Soest

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Signifikante

Belastung

durch sonst.

anthropo-

gene

Eingriffe

nein

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

Grundwasserkörper, die die Umweltziele 
möglicherweise nicht erreichen

4.3



Tab. 4.3.2-1

• Niederung der Lippe/Dorsten  (278_02)

• Münsterländer Oberkreide/Schölsbach
(278_05)

• Halterner Sande/Hohe Mark  (278_07)

• Halterner Sande/Haard  (278_06)

• Niederung Heubach/Halterner Mühlenbach
(278_09)

• Haltener Sande/Borkenberg/Humberg
(278_11)

• Oberkreide der Baumberge  (278_13)

• Boker Heide  (278-26)

• Paderborner Hochfläche/Nord  (278_28)

• Briloner Massenkalk/Lippe  (278_31)

Im Arbeitsgebiet Lippe wurde für 24 Grundwas-
serkörper die Zielerreichung hinsichtlich des
chemischen Zustands zum Stand 2004 nach der
Auswertung der punktuellen und diffusen
Gefährdungspotenziale und der Immissionsdaten
als unwahrscheinlich eingestuft. Sie werden in
der Karte 4.3-2 dargestellt.

Von diesen 24 Grundwasserkörpern haben zehn
eine hohe wasserwirtschaftliche Bedeutung. Es
handelt sich dabei um folgende Grundwasser-
körper:

4.3.2-3 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Übersicht über die integrale Betrachtung im Hinblick auf den chemi-
schen Zustand der Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe  (Teil 2)

GWK-

Nr.

Bezeichnung Signifikante

Belastung

durch

punktuelle

Schadstoff-

quellen

Signifikante

Belastung

durch diffu-

se Quellen:

Besiedlung

Signifikante

Belastung

durch diffu-

se Quellen:

Landwirt-

schaft

Integrale Betrachtung

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung wahrscheinlich

(Stand 2004)"

„Zielerreichung unwahrscheinlich

(Stand 2004)"

278_23

278_24

278_25

278_26

278_27

278_28

278_29

278_30

278_31

Oberkreide-Schichten des

Hellweg/West

Oberkreide-Schichten des

Hellweg/Ost

Niederung der Lippe/

Lippstadt

Boker Heide

Sennesande

Paderborner Hochfläche/

Nord

Paderborner Hochfläche/

Süd

Rechtsrheinisches Schiefer-

gebirge/Wünnenberg

Briloner Massenkalk/ 

Lippe

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

nein

ja

Signifikante

Belastung

durch sonst.

anthropo-

gene

Eingriffe

ja

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

4.3 Grundwasserkörper, die die Umweltziele 
möglicherweise nicht erreichen
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4.3.2-6

Zielerreichung chemischer Zustand Grundwasserkörper im Arbeitsgebiet Lippe
(Stand 2004) 

 



4.3.3-1 Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit und Entwicklungstrends4

Zur Erreichung eines guten chemischen Zustands
des Grundwassers sind weitere Anstrengungen
zur Reduzierung von Schadstoffeinträgen aus
diffusen Quellen sowie der sonstigen anthropoge-
nen Einflüsse notwendig. Dies betrifft insbeson-
dere die landwirtschaftlichen Einträge. Die
Handlungsschwerpunkte im Arbeitsgebiet Lippe
werden in den Grundwasserkörpern mit mittlerer
bis hoher wasserwirtschaftlicher Bedeutung lie-
gen. Zukünftig ist in diesen Bereichen eine
Intensivierung der Grundwassergütebeobachtung
notwendig, sowohl durch Optimierung der lan-
desweiten Grundwassergüteüberwachung als
auch durch Heranziehung und Berücksichtigung
von Daten und Datenbeständen Dritter, wie der
Kreise, Städte und Gemeinden, der Verbände und
der Wasserwerke und letztendlich auch der Ver-
ursacher. 

4.3.3 

Zusammenfassende Beurteilung der 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme im
Arbeitsgebiet Lippe

Das Arbeitsgebiet Lippe gliedert sich in 31
Grundwasserkörper mit Größen von 16,6 km2

bis 405,2 km2. Von diesen 31 Grundwasserkör-
pern sind 13 als nicht, gering, wenig oder als
mäßig ergiebig eingestuft und besitzen eine
geringe wasserwirtschaftliche Bedeutung.

Im Hinblick auf den guten mengenmäßigen
Zustand wird die Zielerreichung bis auf den
Grundwasserkörper 278_2 als wahrscheinlich
eingestuft.

Im Bereich der Massenkalkvorkommen führt
u.a. die natürliche Versinkung von Oberflächen-
wasser zu einer zusätzlichen Anreicherung des
Grundwassers, die die dortigen Entnahmen aus-
gleicht.

Die Zielerreichung des guten chemischen
Zustands wurde bei 24 Grundwasserkörpern als
unwahrscheinlich eingestuft. Diese Grundwasser-
körper verteilen sich durchgehend auf den
gesamten Bereich des Arbeitsgebiets Lippe. Eine
mittlere bis hohe wasserwirtschaftliche Bedeu-
tung dieser Grundwasserkörper berücksichtigend,
sind zwei Schwerpunkte erkennbar:

• Der westliche Bereich des Arbeitsgebiets 
(Haltener Sande bis Mündungsbereich Lippe)
wird einerseits durch anthropogene Einflüsse
belastet, überwiegend jedoch durch diffuse
Quellen.

• Im östlichen Bereich des Arbeitsgebiets (Boker
Heide, Paderborner Hochfläche, Briloner Mas-
senkalk) sind die Belastungen aus diffusen
Quellen vorherrschend.

Signifikante flächenhafte Belastungen aus Punkt-
quellen kommen im Arbeitsgebiet Lippe nicht
vor.

4.3 Grundwasserkörper, die die Umweltziele 
möglicherweise nicht erreichen
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Gebiete mit besonderem EG-Richtlinie bzw. 

Schutzbedarf NRW-Landesrecht

5.1-1 Verzeichnis der Schutzgebiete5

Die zu berücksichtigenden Schutzkategorien
und Richtlinien sind in Anhang IV der Wasser-
rahmenrichtlinie aufgeführt. Abgesehen von den
nach nationalem Recht ausgewiesenen Wasser-
schutzgebieten sind nur Schutzgebiete relevant,
die nach Europarecht ausgewiesen wurden.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden in
NRW demnach folgende schutzbedürftige
Bereiche betrachtet:

Nach Artikel 6 und 7 der WRRL ist ein Ver-
zeichnis aller Gebiete in den einzelnen Fluss-
gebietseinheiten zu erstellen, für die ein beson-
derer Schutzbedarf festgestellt wurde. Dieser
Teil der Bestandsaufnahme ist als Erklärung der
Mitgliedsstaaten zu sehen und spielt keine Rolle
bei der Bewertung des Zielerreichungsgrads der
Wasserkörper im Rahmen der Bestandsaufnahme.

Gebrauch ausgewiesen wurden. Für NRW und
somit für das Arbeitsgebiet Lippe wurde ein Ver-
zeichnis der Trinkwasserschutzgebiete erstellt,
die auf Basis der o. g. Rechtsbestimmungen fest-
gesetzt wurden (Stand Ende 2003). Geplante
oder im Verfahren befindliche Trinkwasser-
schutzgebiete sowie Heilquellenschutzgebiete
wurden nicht berücksichtigt.

Die Schutzgebiete sind in Karte 5.1-1 dargestellt
und auf dem entsprechenden Beiblatt tabella-
risch aufgelistet. Die abgebildeten Flächen stel-
len die äußere Schutzzone dar.

Insgesamt handelt es sich im Arbeitsgebiet Lip-
pe um 35 festgesetzte Trinkwasserschutzgebiete,
die z. T. vollständig, teilweise jedoch auch nur
mit Teilen innerhalb des Arbeitsgebietes  Lippe
liegen. Durch festgesetzte Trinkwasserschutzge-
biete wird im Arbeitsgebiet Lippe eine Fläche
von 49.612,59 ha abgedeckt, was einem Anteil
von 10,2 % der Gesamtfläche des Arbeitsgebie-
tes entspricht.

5.1

Gebiete für die Entnahme von Wasser für
den menschlichen Gebrauch (Wasser-
schutzgebiete)

Zur Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung können die zuständigen Wasserbe-
hörden in Nordrhein-Westfalen auf der Basis des
§ 19 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbin-
dung mit den §§ 14, 15 und 150 Landeswasser-
gesetz NRW (LWG-NW) für bestehende oder
künftige Wassergewinnungsanlagen Wasser-
schutzgebiete festsetzen. Innerhalb der Wasser-
schutzgebiete können zum Schutz der genutzten
Wasserressourcen bestimmte Handlungen, Nut-
zungen oder Maßnahmen verboten oder aber nur
beschränkt zugelassen werden.

Gemäß Art. 6 und 7 sowie Anhang IV der WRRL
ist im Rahmen der Bestandsaufnahme ein Ver-
zeichnis der Gebiete zu erstellen, die für die
Entnahme von Wasser für den menschlichen

Biosphärenreservate und Nationalparks kommen
im Arbeitsgebiet Lippe zurzeit nicht vor. 

Festgesetzte Wasserschutzgebiete Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen

Muschelgewässer Richtlinie 79/923/EWG (in NRW nicht relevant)

Fischgewässer Richtlinie 78/659/EWG

Badegewässer Richtlinie 76/160/EWG

Nährstoffsensible Gebiete Richtlinie 91/676/EWG

Gefährdete Gebiete Richtlinie 91/271/EWG

FFH-Gebiete (wasserabhängig) Richtlinie 92/43/EWG

EU-Vogelschutzgebiete (wasserabhängig) Richtlinie 79/409/EWG

Nationalparks Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 43)

Biosphärenreservate Bundesnaturschutzgesetz (§ 25) (in NRW nicht relevant)

5.1 Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen
Gebrauch (Wasserschutzgebiete)
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Ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete im Arbeitsgebiet Lippe

 



Beiblatt 5.1-1 Ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete im Arbeitsgebiet Lippe

5.1-5 Verzeichnis der Schutzgebiete5



5.3-1

und gewässernahen Bereichen kleinräumig
geschützt.

• Zum zweiten sind die Einzugsgebiete der Trink-
wassertalsperren Aabachtalsperre und Halterner
Stausee als Schutzgebiete ausgewiesen.

5.2

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeu-
tender aquatischer Arten 

Zur Umsetzung der EU-Fischgewässer-Richtli-
nie (RL 78/659/EWG) wurde in NRW im Jahr
1997 die Fischgewässerverordnung (FischgewV)
verabschiedet. In der Verordnung sind Fisch-
gewässer im Sinne der Richtlinie ausgewiesen.

Im Arbeitsgebiet Lippe wurden folgende Fisch-
gewässer ausgewiesen:

Salmonidengewässer:

• Lippe von der Quelle bis zur Mündung des
Brandenbäumer Baches

• Alme von der Quelle bis zur Mündung in die
Lippe

• Thune von der Quelle bis zur Mündung in die
Lippe

• Wienbach von der Quelle bis zur Mündung in
den Hammbach

• Hammbach von der Mündung des Wienbaches
bis zur Mündung in die Lippe

Cyprinidengewässer:

• Lippe von der Mündung des Brandenbäumer
Baches bis zur Mündung in den Rhein

• Stever von der Quelle bis zur Mündung in die
Lippe

Im Arbeitsgebiet Lippe sind nach der Fischge-
wässerrichtlinie 139,690 km als Salmonidenge-
wässer und 235,431 km als Cyprinidengewässer
ausgewiesen. Die Gesamtlänge der ausgewiese-
nen Fischgewässer beträgt 375,121 km.

Im Arbeitsgebiet Lippe existieren grundsätzlich
zwei verschiedene Arten von Trinkwasserschutz-
gebieten:

• Zum einen werden Brunnenfassungen, Quell-
fassungen und Wassergewinnungen aus quell-

5.3

Badegewässer (Richtlinie 76/160/EWG)

Im Hinblick auf den Schutz von Nutzungen ist
neben der Fischgewässer-Richtlinie die Richtlinie
über die Ausweisung von Badegewässern
(76/160/EWG) zu beachten.

Zu den nach der o. g. Richtlinie gemeldeten
Gewässern liegen beim Landesumweltamt NRW
landesweite Datensätze vor. 

Im Arbeitsgebiet Lippe sind zurzeit sieben Ge-
wässer als Badegewässer ausgewiesen. Die Anga-
ben in Tabelle 5.3-1 entstammen der NRW-Bade-
gewässerkarte, Ausgabe 2004, Datenstand 2003.

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender
aquatischer Arten 

Badegewässer (Richtlinie 76/160/EWG) 

5.2

5.3

Tab. 5.3-1
Badegewässer Badegewässerqualität (NRW-Bewertung 2003)

Alberssee (Lippstadt) gut

Badeanstalt Heil (Bergkamen) gut

Badeweiher (Haltern) gut

Horstmarer See (Lünen) gut

Seebad Haltern gut

Silbersee (Haltern) gut

Ternscher See (Selm) gut

Badegewässer

 



5.5-1 Verzeichnis der Schutzgebiete5

5.4

Nährstoffsensible Gebiete 
(Richtlinie 91/271/EWG und 
Richtlinie 91/676/EWG)

Da nach Kommunal-Abwasserrichtlinie (Richt-
linie 91/271/EWG) das gesamte Einzugsgebiet
von Nord- und Ostsee als empfindlich eingestuft
wurde, liegt das gesamte Arbeitsgebiet Lippe
ebenfalls komplett in diesem als empfindlich
eingestuften Bereich. Eine Kartendarstellung
erübrigt sich daher.

Nach Nitratrichtlinie (Richtlinie 91/676/EWG)
ist die Bundesrepublik Deutschland flächendeck-
end als nährstoffsensibel ausgewiesen. Eine Kar-
tendarstellung für das Arbeitsgebiet Lippe ent-
fällt daher. 

Wasserabhängige FFH-Gebiete

Die wasserabhängigen FFH-Gebiete im Arbeits-
gebiet Lippe sind in Karte 5.5-1 dargestellt und
auf dem zugehörigen Beiblatt tabellarisch aufge-
listet. FFH-Gebiete wurden dann als wasserab-
hängig ausgewiesen, wenn sie gewässer-
und/oder grundwasserabhängige Lebensräume
von gemeinschaftlichem Interesse umfassen. 

Insgesamt befinden sich im Arbeitsgebiet Lippe
67 wasserabhängige FFH-Gebiete, die z. T. voll-
ständig, teilweise jedoch auch nur mit Flächenan-
teilen innerhalb des Arbeitsgebietes liegen. Durch
wasserabhängige FFH-Gebiete wird im Arbeits-
gebiet eine Fläche von 33.488,75 ha abgedeckt,
was einem Anteil von 6,9 % der Gesamtfläche des
Arbeitsgebietes entspricht.

In wasserabhängigen Gebieten gemäß Anhang II
werden die Tier- und Pflanzenarten von gemein-
schaftlichem Interesse geschützt, die im Bereich
von Gewässern bzw. grundwasserbeeinflussten
Standorten vorkommen.

Wasserabhängige EU-Vogelschutzgebiete 

Ein Verzeichnis der in NRW ausgewiesenen
wasserabhängigen Vogelschutzgebiete wird von
der LÖBF geführt. 

Das Arbeitsgebiet Lippe wird von vier EU-
Vogelschutzgebieten tangiert. Die Gesamtfläche
beträgt 479,137 km2. Davon liegen 173,680 km2

im Arbeitsgebiet. Damit sind 3,5 % des Arbeits-
gebietes als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen.

5.5

Gebiete zum Schutz von Arten und Lebens-
räumen

Im Hinblick auf den Schutz von Arten und
Lebensräumen wurden die Gebiete betrachtet,
die gemäß den Richtlinien

• 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)

• 79/409/EWG (EU-Vogelschutzrichtlinie)

ausgewiesen wurden. Diese Gebiete wurden an-
hand der vorhandenen Gebietsbeschreibung
durch die Landesanstalt für Ökologie, Biologie
und Forsten (LÖBF) im Hinblick auf ihre Was-
serabhängigkeit bewertet. Für die Bestandsauf-
nahme gemäß Anhang IV der WRRL wurden so
die wasserabhängigen Natura 2000-Gebiete
selektiert.

Die Auswertungen der LÖBF bilden die Grund-
lage für die Ergebnisdarstellung in dem vorlie-
genden Bericht.

5.4

5.5

Nährstoffsensible Gebiete 
(Richtlinie 91/271/EWG und Richtlinie 91/676/EWG)
Gebiete zum Schutz von Arten und Lebensräumen
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Die beteiligten Gruppen konnten hierbei ihre
Interessen im Rahmen einer auf Landesebene
installierten Steuerungsgruppe unter Leitung des
Umweltministeriums vertreten sowie ihr Fach-
und Expertenwissen aktiv in mehrere, auf Landes-
ebene agierende Facharbeitsgruppen einbringen. 

Auf regionaler Ebene wurden unter Leitung der
Geschäftsstelle Lippe, d. h. unter Leitung des
Staatlichen Umweltamtes Lippstadt, ein Kernar-
beitskreis Lippe, ein erweiterter Kernarbeitskreis
Lippe sowie der Facharbeitskreis Fische etabliert.
Durch die Mitwirkung der Fachöffentlichkeit soll-
ten und konnten ergänzende, auf Landesebene
nicht verfügbarer Daten gewonnen und Vor-Ort-
Kenntnisse genutzt werden.

Ergänzend wurde auf regionaler Ebene ein
Gebietsforum durchgeführt. Dadurch erfolgte
eine Einbeziehung auch der Stellen, die nicht
unmittelbar in der Steuerungsgruppe oder in den
Arbeitsgruppen auf Landesebene oder in den
gebietsspezifischen Arbeitsgruppen beteiligt
waren.

Breite Resonanz fand die Möglichkeit, zum ersten
Entwurf der Dokumentationen der wasserwirt-
schaftlichen Grundlagen Stellung zu beziehen.
Die aus diesen Stellungnahmen resultierenden
Änderungen sind von der Geschäftsstelle Lippe
soweit möglich und sinnvoll eingearbeitet worden.

Strukturen und Mitwirkende auf Landesebene
und auf regionaler Ebene sind in der folgenden
Abbildung 6-1 dargestellt.

NRW hat in der Vergangenheit bereits sehr großen
Wert darauf gelegt, dass die Öffentlichkeit trans-
parent und zeitnah über den Zustand der Gewässer
und die auf die Gewässer einwirkenden Belas-
tungen informiert wird. Beispielhaft sind die
regelmäßigen Statusberichte über die Entwick-
lung und den Stand der Abwasserbeseitigung,
die Gewässergüteberichte und die Grundwasser-
berichte zu nennen. Daneben gibt es Veröffentli-
chungen zu besonderen Themen und Veröffent-
lichungen der Staatlichen Umweltämter.

Entsprechend wurden auch bei den Aktivitäten
zur Durchführung der Bestandsaufnahme von
Beginn an alle wasserwirtschaftlichen Akteure
eingebunden und eine Information der Öffent-
lichkeit auf verschiedenen Ebenen vorgesehen.
Dies entspricht den Anforderungen gemäß Arti-
kel 14 der Wasserrahmenrichtlinie.

Mitwirkung der Fachöffentlichkeit 

An der Erarbeitung der vorliegenden umfassenden
Analyse der Gewässersituation in Nordrhein-
Westfalen waren neben den Staatlichen Umwelt-
ämtern, dem Staatlichen Amt für Umwelt und
Arbeitsschutz OWL, dem Landesumweltamt und
dem Umweltministerium weitere Fachbehörden
des Landes, die Bezirksregierungen, Vertreter
der Selbstverwaltungskörperschaften, d. h. Kom-
munen und Kreise, die Wasserverbände sowie
weitere interessierte Stellen wie z. B. Landwirt-
schafts-, Fischerei- und Naturschutzverbände
sowie Wasserversorgungsunternehmen und
Industrie- und Handelskammern beteiligt.

6 Mitwirkung und Information der Öffentlichkeit
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Die „Dokumentation der wasserwirtschaftlichen
Grundlagen – Arbeitsgebiet Lippe“ steht zum
Download im Internet zur Verfügung und ist in
der Geschäftsstelle Lippe im Staatliches Um-
weltamt Lippstadt für jede interessierte Person
einsehbar. 

Der vorliegende Bericht selbst ist für die weitere
Verteilung in der Öffentlichkeit vorgesehen. 

Alle Interessierten können sich so detailliert
über die Situation an jedem einzelnen Gewässer
informieren. 

Weiteres Vorgehen

In der nächsten Phase der Umsetzung der WRRL
(zunächst bei der Konzeption der zukünftigen
Monitoringprogramme) wird die Einbindung der
Öffentlichkeit fortgesetzt und die Beteiligung
der Fachöffentlichkeit über das während der
Bestandsaufnahme aufgebaute Netz der Akteure
an der Lippe intensiviert. Dabei soll ein offener
Datenaustausch angestrebt werden. Daher sind
nach wie vor alle Interessierten eingeladen, sich
weiterhin aktiv an der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie zu beteiligen. 

Die Ergebnisse der Arbeiten auf Landesebene
sind im „Leitfaden zur Umsetzung der Bestands-
aufnahme nach WRRL in NRW“ dokumentiert. 
Die Arbeiten auf regionaler Ebene haben sich an
diesem Leitfaden orientiert. Sie sind in diesem
Bericht sowie in der ausführlichen „Dokumenta-
tion der wasserwirtschaftlichen Grundlagen im
Arbeitsgebiet Lippe“ niedergelegt.

Information des Parlaments

Der Umweltausschuss des Landtags wurde
mehrfach über die Umsetzungsarbeiten zur EU-
Wasserrahmenrichtlinie informiert. Die Ergeb-
nisse der Bestandsaufnahme sind dort in zwei
Veranstaltungen ausführlich vorgestellt und
diskutiert worden. Dies wird bei den weiteren
Umsetzungsschritten fortgesetzt.

Information der Öffentlichkeit

Die breite Öffentlichkeit wurde und wird sowohl
über die Arbeiten zur Umsetzung der EU-Was-
serrahmrichtlinie als auch über die nun vorlie-
genden Ergebnisse der Bestandsaufnahme infor-
miert. Dies erfolgt über Broschüren, Presse-mit-
teilungen etc. 

Ergänzend sind ausführliche Informationen über
Internet abrufbar; landesweite Informationen
sind über die Adresse www.flussgebiete.nrw.de
zugänglich, Informationen speziell zum Arbeits-
gebiet Lippe über www.lippe.nrw.de. Selbstver-
ständlich stehen auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Geschäftsstellen als Ansprech-
partner zur Verfügung.
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einzelnen Gewässern konkret zu realisierenden
Ziele entschieden werden. Nicht für jeden Was-
serkörper, der zurzeit den Anforderungen der
Wasserrahmenrichtlinie nicht entspricht, wird
zwangsweise eine Einleitung von Maßnahmen
erforderlich sein.

Die im Einzelfall zukünftig erforderlichen Maß-
nahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands
können heute noch nicht konkret und umfassend
benannt werden. Im Arbeitsgebiet Lippe könnten
solche Maßnahmen aber folgende, beispielhaft
genannte Aspekte beinhalten:

• weitere Verbesserung der Gewässerstruktur

• Abschluss der Umbaumaßnahmen bei den
noch nicht an die Kommunal-Abwasserricht-
linie angepassten Kläranlagen

• weitere Verbesserung der Niederschlagswas-
serbehandlung

• Ermittlung und Sanierung der diffusen Belas-
tungsquellen im Oberflächen- und Grundwasser

• Reduzierung der Grundwasserbelastungen

• Beginn bzw. Fortführung der Sanierung von
grundwasserrelevanten Punktquellen wie Berge-
halden, Altlasten, Altstandorten und Schadens-
fällen

Die weitere Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie in NRW erfolgt entsprechend den Vorgaben
des Landeswassergesetzes (LWG) und des Was-
serhaushaltsgesetzes.

Die mit diesem Ergebnisbericht vorgelegte Ana-
lyse der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im
Arbeitsgebiet Lippe stellt keine abschließende
Bewertung dar, sondern hat den Charakter einer
ersten Einschätzung des Gewässerzustands nach
den Regeln der Wasserrahmenrichtlinie. Eine
abschließende Bewertung wird nach Abschluss
des nun folgenden Monitorings erfolgen. 

Im Arbeitsgebiet Lippe ist bereits in den letzten
Jahrzehnten intensiv an einer Verbesserung des
Gewässerschutzes gearbeitet worden, wobei die
Wiederherstellung einer guten Wasserqualität
bisher den Schwerpunkt bildete. Wasserwirt-
schaft gemäß der Wasserrahmenrichtlinie um-
fasst aber nun nicht mehr nur die Erreichung
einer guten Gewässerqualität, sondern fordert
darüber hinaus eine verstärkte Einbeziehung
gewässerökologischer Fragestellungen. 

Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen
wird der zum ersten Mal europaeinheitlich ge-
forderte – nur geringfügig anthropogen beein-
flusste – Zustand erwartungsgemäß zurzeit nur
an wenigen Stellen in NRW erreicht.

An die mit diesem Ergebnisbericht vorgelegte
Bestandsaufnahme schließt sich als erstes ein
Monitoring an. Ziel des Monitorings ist die
künftige eindeutige Bewertung der Gewässer
nach den Kriterien der Wasserrahmenrichtlinie.
Bei der Erarbeitung und Umsetzung des Monito-
ringprogramms werden die Akteure der Wasser-
wirtschaft sowie die allgemeine Öffentlichkeit in
bewährter Weise einbezogen. 

Parallel zur Konzeption des Monitorings sind
die Methoden zur Berücksichtigung sozio-öko-
nomischer Aspekte bei der Bewertung des Ge-
wässerzustands weiterzuentwickeln. Hierzu ge-
hört die Überprüfung der vorläufig als erheblich
verändert eingestuften Gewässerabschnitte und
die Festlegung des für solche Gewässerabschnitte
unter den gegebenen wesentlichen Veränderun-
gen der hydromorphologischen Eigenschaften
erreichbaren ökologischen Potenzials.  

Die Planung künftiger Maßnahmen wird in
einem transparenten Abstimmungsprozess mit
der Öffentlichkeit diskutiert werden. Neben den
gewässerökologischen Ansprüchen werden hier-
bei sozio-ökonomische Ansprüche und Nut-
zungskonflikte berücksichtigt und abgewogen.
Erst nach dieser Abwägung wird über die an den
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